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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Die gegenwärtige Situation im Bildungswesen ist durch ein Zusammen-

treffen mehrerer Faktoren gekennzeichnet: 

• Befunde auch der internationalen Schulleistungsforschung kon-

statieren Schwächen des Bildungswesens in Deutschland und 

dessen ungünstige Position im internationalen Vergleich. 

• Gleichzeitig gilt der öffentliche Bildungssektor in Deutschland in-

ternational betrachtet als unterfinanziert (vgl. OECD 2019, Indika-

tor C2.1) und sieht sich von Seiten der Politik mit Forderungen 

nach deutlichen Leistungssteigerungen konfrontiert. Die in den 

vergangenen Jahren gewachsenen Anzahlen der Teilnehmer/in-

nen im Bildungswesen trifft auf einen zunehmenden Engpass an 

ausgebildeten Pädagogen/innen (vgl. Bildungsbericht 2018). 

• Speziell in der Berufsbildung bereitet die zunehmende Ausdiffe-

renzierung der letzten Jahrzehnte in das duale System der Berufs-

ausbildung, das Schulberufssystem in vollzeitschulischer Form 

und das lediglich berufsvorbereitende in den vergangenen Jahren 

rückläufige und mittlerweile wieder anwachsende Übergangssys-

tem (vgl. Bildungsbericht 2018, S. 128ff.) quantitative und qualita-

tive Passungsprobleme im Übergang Schule-Ausbildung-Beruf 

(vgl. OECD 2010, S. 16ff.) bei gleichzeitig aus Wirtschaftskreisen 

vernehmbaren Klagen über einen Fachkräftemangel. 

 

In dieser Situation sucht man nach Lösungen, die nicht wie in den ersten 

Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland auf neue Bildungsheraus-

forderungen mit der bloßen Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen rea-

gieren, sondern die bessere Bildungsergebnisse durch eine strategische 

Neuausrichtung und einen optimalen Einsatz der Ressourcen ermögli-

chen sollen. Hier liegt der ökonomische Kern des aus der angelsächsi-

schen Verwaltungsreform stammenden New Public Managements bzw. 

der in Deutschland etablierten Neuen Steuerung. 
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Gesetzlich und bzw. oder administrativ eingeräumte Erweiterungen der 

Autonomie und damit der Eigenverantwortung von Bildungseinrichtun-

gen stellen in diesem Zusammenhang eine Reformstrategie der Neuen 

Steuerung dar. Dass Neue Steuerung die gewünschten Wirkungen im 

Bildungswesen erzielt, gilt weiterhin nicht als Gewissheit (vgl. Zlatkin-

Troitschanskaia 2006; Bellmann/Weiß 2009). Es scheint, dass einzelne 

Ausprägungen des Neuen Steuerungsmodells einzelne Aufgaben besser 

als die klassische bürokratische Steuerung erledigen, dass sie aber 

gleichzeitig an anderer Stelle neue Probleme schaffen, die dann erneut 

zu behandeln sind. Obwohl die Neuordnungsversuche einer Reorgani-

sation des Bildungswesens den Eindruck erwecken, dass alte Instru-

mente oder Handlungsweisen entsorgt oder ersetzt werden, dürfen wir 

nicht außer Acht lassen, dass Einrichtungen des Bildungswesens soziale 

Institutionen sind, die gewöhnlich nicht einheitlich und hierarchisch ge-

staffelt, sondern das Ergebnis evolutionärer Organisationsgestaltungs-

prozesse sind. So werden bestehende Organisationsschichten nicht 

durch neue ersetzt, sondern sukzessive treten zu den älteren, in vertrau-

ter Weise reagierenden Schichten, neue hinzu, in denen alte und neue 

Aufgaben erledigt werden. In dem hier entstehenden Konfliktfeld werden 

Bürokratien verändert, und der Erfolg der Neuen Steuerungsmodelle im 

Bildungswesen wird sich danach bemessen, ob sie mehr darstellen als 

eine weitere um eine gewachsene Institution gelegte Organisations-

schicht (vgl. Koch/Fisch 2005). 

Dass Reformen im Bildungswesen sich nicht als ein schlichtes Umsetzen 

eines wohl durchdachten Plans, sondern als ein Ringen in komplexen 

Systemen um eine bessere Lösung erweisen, ist eine Erkenntnis der 

„Educational Governance“ als Ansatz der Bildungsforschung. Dabei 

dürfte die Wirksamkeit bildungspolitischer Steuerungskonzepte auch von 

der Perzeption der Akteure im Bildungswesen abhängen. Im klassischen 

Mehrebenensystem von Kultusbehörde und Schulverwaltung, Schulor-

ganisation der Einzelschule und dem Unterricht in den Bildungsgängen 

werden die bisherigen Steuerungsansätze vorzugsweise auf jeweils ein-

zelne dieser Ebenen konzentriert, oftmals unter Außerachtlassung der 

Konsequenzen für die Unterrichtsebene. Kommt der Wahrnehmung der 



1. Einleitung 

3 

Akteure für die Kopplung der verschiedenen Ebenen und damit auch für 

die Optimierung des Gesamtsystems nicht eine kaum berücksichtigte be-

sondere Bedeutung zu? 

 

1.2 Zielsetzung 

Der soeben genannten Fragestellung geht die vorliegende Arbeit nach. 

Anhand zweier Autonomiekonzepte für die berufsbildenden Schulen in 

der Hansestadt Hamburg und im Land Schleswig-Holstein wird unter-

sucht, wie die Akteure Schulverwaltung, Schulleitung und Lehrkräfte im 

Mehrebenensystem die politischen Steuerungskonfigurationen der Re-

formmodelle wahrnehmen. 

Auf der Suche nach theoretischen Konzepten, die Wirkungsketten zwi-

schen der Makrosteuerung des Bildungswesens und der Ebene der 

Schüler/innen aufzeigen, haben Bildungsforscher/innen Konzepte des 

„Educational Governance“ erarbeitet, die Hoffnung einer Darstellung der 

Zusammenhänge mehrerer Ebenen wecken (vgl. Fend 2011, S. 12f.). 

Die Governance-Perspektive untersucht dabei als Forschungsansatz 

• die soziale Ordnung und Leistung im Bildungswesen 

• unter der Perspektive der Handlungskoordination 

• zwischen verschiedenen Akteuren 

• in komplexen Mehrebenensystemen (vgl. Altrichter/Maag 

Merki 2010a, S. 21). 

 

Das Thema der Wahrnehmung der Akteure ist insofern relevant, als von 

ihr die Akzeptanz von Reformen abhängen dürfte. Wahrnehmung wird 

hier als subjektive Deutung in Form von Gedanken und Empfindungen 

der Akteure verstanden. In sozialen Systemen bildet diese subjektive 

Deutung eines von mehreren determinierenden Merkmalen neben  

• den Personen des sozialen Systems 

• den handlungsleitenden sozialen Regeln 

• den wiederkehrenden Verhaltensmustern 

• der materiellen und sozialen Umwelt sowie 

• der Entwicklung des sozialen Systems (vgl. König/Volmer 

2018, S. 51f.) 



1. Einleitung 

4 

 

Neben einer theoriebasierten Analyse werden Interviewaussagen von 

Reformakteuren veranschaulichend herangezogen. Hierzu wurden je-

weils sechs leitfadengestützte Interviews im Juni und Juli 2010 in Ham-

burg und Schleswig-Holstein mit Schulleitern, Verantwortlichen der je-

weiligen Kultusbehörde und an der Thematik interessierten Lehrerinnen 

und Lehrern und Personalvertretern geführt. Dabei standen die reform-

bezogenen Veränderungen im Schulalltag und deren Auswirkungen auf 

die Beteiligten im Vordergrund. 

 

1.3 Aufbau und Datenquellen der Arbeit 

Aus der Problemstellung sowie der Zielsetzung ergibt sich folgender Auf-

bau der Arbeit: 

Zunächst wird die Organisation des deutschen Schulwesens einschließ-

lich der verfassungsrechtlichen Stellung der Schule sowohl im Grundge-

setz als auch in den Landesverfassungen beschrieben und die Organi-

sation der Schulaufsicht in Deutschland erörtert. Vor dem Hintergrund 

der untersuchten Wahrnehmung der Rechtsformrefom erläutert das Ka-

pitel 2 die grundständige Rechtsform der Schule als nichtrechtsfähige 

Anstalt und Behörde. 

Die neuen Steuerungskonzepte des angelsächsischen New Public Ma-

nagement bzw. des deutschen Neuen Steuerungsmodells werden im Ka-

pitel 3 ebenso wie die im Rahmen dieser Konzepte geforderte Aufga-

benkritik sowie die geforderte stärkere Verselbstständigung bzw. Dezent-

ralisierung staatlicher Stellen und deren Aufgaben erörtert. Ferner wird 

die seit Ende der 1960er Jahre geführte Debatte über die Autonomie der 

Schule einschließlich ihrer Handlungsfelder sowie der verfassungsrecht-

lichen Grenzen und Zulässigkeit als rechtsfähige Anstalt nachvollzogen. 

Das Kapitel 4 erläutert den Begriff der Governance und dessen Leistun-

gen für die Analyse von Schulreformen einschließlich einer nähergehen-

den Beschreibung von Mehrebenensystem, Akteurskonstellation und 

Handlungskoordination als zentrale Kategorien einer Educational Gover-

nance. Zur Problemanalyse des Implementierungsprozesses bildungs-

politischer Reformen im Schulwesen werden u.a. das aus der 
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Organisationsforschung stammende Mehrebenenmodell kollektiv geteil-

ter mentaler Modelle sowie ein Modell der soziologischen Erklärung kol-

lektiver Phänomene in Form einer Aggregierung von Handlungsbeiträ-

gen vorgestellt. 

Die Konzepte des HIBB als landeseigener Betrieb der Freien und Han-

sestadt Hamburg sowie der RBZ als rechtsfähige Anstalten in Schleswig-

Holstein als Formen der Weiterentwicklung beruflicher Schulen in 

Deutschland werden im Kapitel 5 geschildert. 

Die geführten Interviews werden im Kapitel 6 anhand der Leitfragen im 

Allgemeinen sowie ausgewählter für die jeweiligen Modelle relevanter 

Aspekte im Besonderen analysiert und durchweg mithilfe des Mehreben-

modells kollektiv geteilter mentaler Modelle, focussiert auf die rollenspe-

zifischen Einstellungen und Argumentationsmuster der Akteure, sowie 

teils mithilfe des Modells der soziologischen Erklärung interpretiert. 

Eine Schlussfolgerung einschließlich aufgezeigter Perspektiven für eine 

ganzheitlich und nachhaltig angelegte Schulentwicklung beschließen die 

Arbeit (Kapitel 7). 

 

Die Datengrundlage dieser Arbeit besteht aus Experteninterviews, die 

mit 16 Personen aus beruflichen Schulen und der zugehörigen Schulver-

waltung in Hamburg und Schleswig-Holstein im Sommer 2010 geführt 

wurden (s. Anlage 1). Die befragten Personen aus der Schulleitung, 

Schulaufsicht, dem Ministerium bzw. der Leitung des HIBB, die befragten 

Lehrer/innen und Personalräte haben im Vorfeld der Interviews die Leit-

fragen (s. Anlagen 2 bis 5) erhalten und diese im anschließend transkri-

bierten Interview beantwortet. 

  



2. Die Stellung der Schule im deutschen Rechtssystem 

6 

2. Die Stellung der Schule im deutschen Rechtssystem 

2.1 Die Organisation des deutschen Schulwesens 

Das allgemeinbildende Schulwesen in den sechzehn Ländern der Bun-

desrepublik Deutschland ist – auch unter Berücksichtigung der Einfüh-

rung von Gesamtschulen – ein mehrgliedriges System mit den Schulfor-

men der Grundschule, teilweise der Haupt- und Realschule, des Gymna-

siums und von Schulformen mit mehreren Bildungsgängen. Auf den Pri-

marbereich (Jahrgangsstufen 1 bis 4) folgt der Sekundarbereich (Sekun-

darstufe I mit den Jahrgangsstufen 5 bis 10, Sekundarstufe II mit den 

Jahrgangsstufen 11 bis 13). Neben der Oberstufe der Gymnasien und 

Gesamtschulen gehören auch die berufsbildenden Schulen zur Sekun-

darstufe II. Nach Abschluss des allgemeinbildenden Bereichs schließt 

sich für die Schüler/innen der Besuch der berufsbildenden Schulen mit 

ihren unterschiedlichen Ausprägungen oder des Tertiären Bereichs der 

Hochschulen an. All diese Bereiche unterliegen der Aufsicht des Staates, 

was auf den Quartären Bereich der Weiterbildung nicht zutrifft. Während 

die allgemeinbildenden Schulen kein unmittelbares Berufsziel verfolgen, 

zielen berufsbildende Schulen auf eine fachliche Ausbildung und darüber 

hinaus auf eine weitere Vermittlung allgemeiner Bildung (vgl. Avenarius 

2010, S. 59f., Avenarius/Heckel 2000, S. 38). Zu dem allgemeinbilden-

den und berufsbildenden Schulwesen kommt das Sonder- bzw. Förder-

schulwesen hinzu, das - je nach Grad und Art der Behinderung - die Mög-

lichkeit aller Schulabschlüsse eröffnet (vgl. Saalfrank 2005, S. 25ff.). 

Nachdem die Bundesrepublik die UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) ratifiziert hat, sind umfassende 

Änderungen in den Bundesländern umgesetzt worden oder noch zu er-

warten, da nach Artikel 24 der UN-BRK die Vertragsstaaten ein inklusi-

ves Bildungssystem auf allen Ebenen gewährleisten, um ein diskriminie-

rungsfreies Recht auf Bildung von Menschen mit Behinderungen zu ver-

wirklichen. 
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Abbildung 1: Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesre-

publik Deutschland (KMK 2019) 
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Quelle: KMK 2019 
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2.2 Verfassungsrechtliche Stellung der Schule im Grundgesetz 

und in den Landesverfassungen 

Das Grundgesetz (GG) beschränkt sich hinsichtlich des Schulwesens auf 

die Aussagen des Artikels 7: „Das gesamte Schulwesen steht unter der 

Aufsicht des Staates." (Abs. 1) Diese allgemeine Aussage wird mit den 

Absätzen 2 und 3 um Aussagen zum Religionsunterricht und mit den Ab-

sätzen 4 und 5 zum Gebiet der Privatschulen und mit dem Absatz 6 um 

die bereits in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) vorhandene Aus-

sage erweitert, dass – auf den Besuch höherer Schulen vorbereitende – 

Vorschulen aufgehoben sind. „Dieser recht fragmentarische Inhalt des 

Art. 7 GG erklärt sich aus der Entwicklung seit 1919 und aus der Tatsa-

che, dass die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Grundgesetzes im 

Jahre 1949 in Kraft befindlichen Landesverfassungen bereits schulrecht-

liche Grundentscheidungen enthielten.“ (Füssel 2010a, S. 27) Im Zuge 

der Verfassungsänderung 1969 wurde der Artikel 12 (Absatz 1) hinzuge-

fügt der auf dem Gebiet der beruflichen Bildung ein Recht aller Deut-

schen auf die freie Wahl eines Ausbildungsplatzes und eines Berufes 

festlegt. (vgl. Hesselberger 2003, S. 118ff., 143ff.) 

Umfangreicher jedoch sind die indirekten Aussagen des Grundgesetzes, 

die sich aus den Grundrechten und den Strukturprinzipien ableiten las-

sen. Dieses mittelbar schulbezogene Verfassungsrecht hat seinen Ur-

sprung in den Grundsätzen des demokratischen und sozialen Rechts-

staates (Art. 20 und 28 GG) sowie den gewährleisteten Grundrechten; 

die sich hieraus ergebenden Wertentscheidungen bilden den Bildungs- 

und Erziehungsauftrag der Schule, wie er in den Verfassungen und 

Schulgesetzen der Länder formuliert ist (vgl. Füssel 2010a, S. 27f.). Ge-

mäß Art. 20 Abs. 3 GG sind die Legislative an die verfassungsmäßige 

Ordnung, die Verwaltung und Rechtsprechung in der Bundesrepublik an 

Gesetz und Recht gebunden. Dieses Rechtsstaatsprinzip findet sich 

auch in dem Rechtsschutz gemäß Art. 19 Abs. 4 wieder, nach dem ein 

jeder vor unabhängigen Gerichten Rechtsschutz findet, wenn er durch 

die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt wird. Rechtssicherheit 

und somit ein notwendiges Maß an Vorhersehbarkeit und Berechenbar-

keit staatlicher Maßnahmen sind demnach gewährleistet. Die Möglichkeit 
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der Rechtskontrolle, auch beispielsweise durch unabhängige Gerichte, 

gilt für die gesamte öffentliche Verwaltung und damit auch für die Schule. 

Sie ist in die Demokratie eingebettet, da sie die Entscheidungen des Par-

laments, der Regierung und der Gerichte, also der demokratisch legiti-

mierten Staatsorgane, zu befolgen hat (vgl. Füssel 2010a, S. 28f., Ave-

narius/Heckel 2000, S. 24ff.). 

Ferner ist die Schule in den Sozialstaat eingebunden, in einen Staat also, 

der verpflichtet ist, im Sinne sozialer Gerechtigkeit das gesellschaftliche 

Leben zu ordnen. Hier stehen vor allem Maßnahmen zur Herstellung und 

Sicherung gleicher Entwicklungs- und Lebenschancen im Vordergrund, 

soweit Chancengleichheit denn realisierbar ist, und die Gewährung von 

Lebenshilfe und Schutz für die sozial und wirtschaftlich Schwachen. Für 

den Schulbereich erwächst daraus die staatliche Aufgabe der Sorge der 

Bereitstellung und Förderung der Schuleinrichtungen sowie der Öffnung 

des Zugangs und ihrer sozialen Ausgestaltung. Hierzu gehören bei-

spielsweise Rechtsvorschriften und Verwaltungsmaßnahmen zur Schaf-

fung und Unterhaltung von Schuleinrichtungen, zur Erfüllung der Schul-

pflicht, zur Regelung des Zugangs zu weiterführenden Stufen des Schul-

wesens, zur Lernmittelfreiheit, zu Erziehungs- und Ausbildungsbeihilfen, 

zur Schulgesundheitspflege, Unfallvorsorge und Fahrgelderstattungen 

(vgl. Füssel 2010a, S. 30, Avenarius/Heckel 2000, S. 27f.) 

Gemäß den Artikeln 30 und 70ff. GG wurden in der Bundesrepublik 

Deutschland die Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen für den 

Bereich der Schule den Ländern zugewiesen. Diese Kulturhoheit der 

Länder ist jedoch nicht unbegrenzt, denn Landesrecht darf Bundesrecht 

nicht brechen („Bundesrecht bricht Landesrecht" nach Art. 31 GG). Für 

die Landesgesetzgeber sind somit der Art. 7 GG für den Schulbereich 

bindend und die Staatsstrukturprinzipien des Rechts- und Sozialstaats 

und der Demokratie gemäß Art. 28 Abs. 1 GG verpflichtend (vgl. Füssel 

2010a, S. 19f.). So haben fast alle Länder, ausgehend von der Grundge-

setznorm nach Art. 7 Abs. 1, dass das Schulwesen unter der Aufsicht 

des Staates stehe, in ihren Verfassungen den Bildungsbereich bzw. das 

Schulwesen erwähnt, dies teils – wie Baden-Württemberg und Bayern – 

sehr ausführlich, teils auch – wie in Berlin – nur durch Übernahme des 
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Grundgesetzartikels. Die Bremer Verfassung bezieht sich in den Artikeln 

26 bis 33 auf das Schulwesen und kennt auch das durch öffentliche Ein-

richtungen wahrzunehmende Recht auf Bildung. Die Erziehungs- und Bil-

dungsziele nach Art. 26 nehmen hier den größten Raum ein, während 

die weiteren Bestimmungen etwa zur Schulaufsicht eher knapp gehalten 

sind. Die Hansestadt Hamburg hingegen ist das einzige Bundesland, in 

dessen Verfassung keine Bestimmung zum Bildungswesen aufgenom-

men wurde. Sämtliche Regelungen, die das Hamburger Schul- und 

Hochschulwesen betreffen, finden sich in einschlägigen Spezialgesetzen 

(vgl. Saalfrank 2005, S. 34ff.). 

Im Bildungsbereich hatte der Bund bis zur Grundgesetzänderung im 

Sommer 2006 nur auf dem Gebiet des Hochschulwesens Rahmenge-

setzgebungskompetenz (Art. 75 Abs. 1, Ziffer 1a GG); ferner bestanden 

für den Bund Gemeinschaftsaufgaben (gemäß Art. 91a und 91b GG), 

worunter als Teil der Gemeinschaftsaufgaben von Bund und Ländern die 

Bildungsplanung mit dem Ziel der Schaffung vergleichbarer Standards in 

den Ländern fällt. Nachdem in den 70er Jahren von der hier angesiedel-

ten Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför-

derung (BLK) der Bildungsgesamtplan 1973 erstellt und Fragen der Ge-

samtschule und der Lehrerbildung erörtert wurden, wurden vor allem we-

gen unüberwindbarer parteipolitischer Differenzen und der Hoheit der 

Länder im Kultusbereich die Bestimmungen des Artikels 91b GG und die 

Arbeit der BLK nur ansatzweise verwirklicht, sodass sich deren Arbeit 

eher auf die Verfassung von Stellungnahmen und Empfehlungen be-

schränkte. Die bedeutendste Arbeit auf diesem Gebiet liegt in der Koor-

dination der Länder in Form der Kultusministerkonferenz (KMK), wäh-

rend die übrigen Maßnahmen aufgrund der Kulturhoheit der Länder de-

ren rechtlichen Bestimmungen unterliegen. Nach der Föderalismusre-

form 2006 wurde die Bund-/Länderkommission für Bildungsplanung auf-

gelöst, beim Bund verblieb lediglich die Regelung von Hochschulzulas-

sung und –abschlüssen, im Dezember 2014 wurde das Kooperationsver-

bot im Hochschulbereich von Bundestag und Bundesrat gelockert, so-

dass der Bund die Länder bei der Hochschulfinanzierung unterstützen 

kann. Nach wie vor stellt sich die Frage der verbliebenen Kooperation im 
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Föderalismus, also welche Form der institutionellen Zusammenarbeit 

zwischen den Ländern oder zwischen dem Bund und den Ländern be-

steht, um ein weiteres Auseinanderdriften im Rahmen des mit der Ver-

fassungsreform des Jahres 2006 geltenden „Wettbewerbsföderalismus“ 

zu vermeiden bzw. eine gewisse Angleichung vorzunehmen. Mit Hilfe der 

Institutionen der früheren BLK und der nach wie vor bestehenden KMK 

und auch des Bundesrats, der durch das GG bestimmten zweiten Kam-

mer, besteht im Rahmen eines kooperativen Föderalismus die Möglich-

keit, bestimmte Standards, Richtlinien und Empfehlungen zu erarbeiten, 

die anschließend in den Ländern umgesetzt werden können. Die verein-

barten Beschlüsse können jedoch geeignet sein, die Entscheidungsfrei-

heit der Landesparlamente oder der Kultusbehörden allzu sehr einzuen-

gen (vgl. Saalfrank 2005, S. 28, 37f.). Im Bildungsbereich zeigt sich seit 

der Föderalismusreform die stärkere Trennung in den Kompetenzen von 

Bund und Ländern u.a. in der Aufhebung der Gesetzgebungskompetenz 

des Bundes für die Laufbahnregelung, Besoldung und Versorgung auch 

der Landesbeamten (vgl. Füssel 2010a, S. 22) und in deren Folge eine 

Zunahme der Divergenzen vor allem in der Besoldung und Versorgung 

der Landesbeamten. 

Im Zuge der Europäisierung stellt sich die Frage nach der fortgesetzten 

Kulturhoheit der Länder, und hier ist das Leitbild eines Europas der Re-

gionen für die Europäische Union (EU) maßgebend. Sowohl die Beson-

derheiten im Schulsystem als auch der als hohes Verfassungsgut ange-

sehene Föderalismus der Länder dürften in einem zusammenwachsen-

den Europa Bestand haben (vgl. Avenarius 2000, S. 343ff.; Saalfrank 

2005, S. 39f.), wenngleich auch im Rahmen der zunehmenden Mobilität 

der Bevölkerung die Bedeutung der staaten- und länderübergreifenden 

Anerkennung von Qualifikationen und Abschlüssen zunimmt und von 

den Ländern eine zunehmende Akzeptanz unterschiedlicher, aber 

gleichwertiger Bildungssysteme einfordert; „ländereinheitlichen Ergeb-

nisfeststellungen kommt dabei eine wichtige Funktion zu, die sich dann 

auch in entsprechenden rechtlichen Länderregelungen abbilden muss.“ 

(Füssel 2010a, S. 56). 
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2.3 Die Organisation der Schulaufsicht in Deutschland 

Ausgehend von Art. 7 Abs. 1 GG ist die Schule in das System der staat-

lichen Administration fest eingebettet, wenn auch viele Bundesländer 

ihre Verwaltungen reformieren und in diesem Zusammenhang neue Auf-

gaben an die Schulen und Schulaufsichtsbehörden zuweisen. Aufgrund 

der Verfassungsnorm hat die Schule somit einen öffentlichen Charakter. 

Dieser Schulaufsichtsbegriff nach Art. 7 Abs. 1 GG umfasst in der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts die „Gesamtheit der staatli-

chen Befugnisse zur Organisation, Planung, Leitung und Beaufsichti-

gung des Schulwesens" (Avenarius/Heckel 2000, S. 234). 

Hier können zwei verschiedene Formen des Schulaufsichtsbegriffs un-

terschieden werden: zum einen die Aufsichtstätigkeit der Schulaufsichts-

behörden, also die Aufsicht über die Schulen in inneren und äußeren 

Schulangelegenheiten, als Schulaufsicht im engeren Sinne und zum an-

deren die Organisation, Leitung und Planung des Schulwesens als 

Schulhoheit, die von Parlament und Regierung wahrgenommen wird (vgl. 

Füssel 2010b, S. 182). Hierzu gehören beispielsweise Planung und Ge-

staltung der Struktur, des Aufbaus und der Trägerschaft des Schulwe-

sens, die Normierung der Bildungsziele und Lehrpläne, die Festlegung 

zentraler Leistungsstandards, die Ordnung der Schulverfassung, der 

Schulpflicht und des Schulverhältnisses, die Rechtsstellung des Lehrers 

oder die Festlegung von Stundentafeln (vgl. Saalfrank 2005, S. 45f.). 

Hinsichtlich der Schulaufsicht im engeren Sinne unterscheidet man je 

nach Bundesland zwischen einer ein-, zwei- oder dreistufigen Organisa-

tion der Behörden der staatlichen Schulverwaltung. In den meisten Län-

dern ist die Schulaufsicht zweistufig organisiert ist, wobei der Kultusbe-

hörde an der Spitze als oberste Schulaufsicht die Behörden der unteren 

Schulaufsicht nachgeordnet sind. So nimmt in Schleswig-Holstein die 

oberste Schulaufsichtsbehörde (MBK) u.a. die Aufsicht über die Gymna-

sien, die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe und die berufsbildenden 

Schulen wahr (§129 (2) Nr. 3.a), b) SH SchulG). Bayern, Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg hingegen weisen mit den Bezirksre-

gierungen bzw. Oberschulämtern (Baden-Württemberg) als obere Schul-

aufsichtsbehörden eine dreistufige Gliederung auf. In den Stadtstaaten 
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ist die Schulaufsicht einstufig organisiert: In Berlin ist die Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (§ 105 BlnSchulG), in Bremen 

der Senator für Bildung und Wissenschaft (§§ 1 bis 4 sowie 11 und 12 

BremSchVwG) und in Hamburg die Behörde für Schule, Jugend und Be-

rufsbildung (§ 85 HmbSG) bzw. für die staatlichen beruflichen Schulen 

das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB; § 85a HmbSG) die 

jeweils einzige Behörde des Bundeslandes, die sowohl die Dienst- und 

Fachaufsicht ausübt als auch für alle äußeren und inneren Schulangele-

genheiten zuständig ist (vgl. Saalfrank 2005, S. 46f.), wobei in Berlin für 

die äußeren Angelegenheiten der allgemeinbildenden (mit Ausnahme 

der zentral verwalteten) Schulen die Bezirke verantwortlich zeichnen 

(§ 109 BlnSchulG). 

 

2.4 Die Rechtsform der Schule als Anstalt und Behörde 

In allen sechzehn Bundesländern ist die Schule eine nichtrechtsfähige 

Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie ist ein unselbstständiges Glied des 

jeweiligen Schulträgers. Dieser Status als Anstalt weist auch die wesent-

lichen Merkmale der Schule als Institution auf, nach der eine Anstalt ein 

Bestand von sächlichen wie personellen Mitteln darstellt, der in der Hand 

eines Trägers der öffentlichen Verwaltung dazu bestimmt ist, dauernd ei-

nem besonderen öffentlichen Zweck zu dienen. (Klassische Definition 

Otto Mayers; vgl. Saalfrank 2005, S. 49) Dieser Zweck liegt in der Erbrin-

gung von Leistungen für den Bürger aufgrund eines Benutzungsverhält-

nisses. Im Falle der Schule werden die Schüler zu Benutzern der Anstalt. 

Mit ihrer Aufnahme in die Schule, einem Verwaltungsakt im Sinne des § 

35 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), gehen sie ein öffentlich-recht-

liches Benutzungsverhältnis, das sogenannte Schulverhältnis ein. Im 

Rahmen dieses Benutzungsverhältnisses werden die Schüler/innen 

Empfänger/innen der von der Anstalt dargebotenen Leistung, sie neh-

men also in der Schule ihr Recht auf Bildung und Erziehung wahr. Die 

von der Schule als Anstalt zu erbringenden Leistungen werden in den 

jeweiligen Schulgesetzen der Länder beschrieben und konkretisiert. 

Neben dieser Aufgabe als Institution ist die Schule gleichzeitig ein Teil 

der öffentlichen Verwaltung, eingeordnet in ein hierarchisch aufgebautes 
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System von Behörden von dem zuständigen Ministerium an der Spitze 

bis zu den nachgeordneten Schulbehörden. Vor allem aus ihren hoheitli-

chen Befugnissen ergibt sich der Behördencharakter der öffentlichen 

Schule. So stellen die Zeugnisse als Hoheitsakte mit einer nach außen 

gerichteten rechtsverbindlichen Wirkung öffentliche Urkunden dar, der 

Schulleiter ist neben seiner pädagogischen Arbeit auch Leiter der Anstalt 

bzw. Behörde Schule, er führt das Dienstsiegel und hat die Verantwor-

tung für die in der Schule ablaufenden Verwaltungsvorgänge. Als weitere 

behördliche Instanz fungiert daneben der Schulträger (vgl. Saalfrank 

2005, S. 50). 

Seit der WRV gilt, dass die Kommune der Schule als Trägerin das Haus 

baue, Herr im Haus jedoch der Staat sei (klassische Definition von An-

schütz; vgl. Hanßen 2003, S. 47). Für berufsbildende Schulen sind in der 

Regel nicht die Gemeinden, sondern wegen des größeren Einzugsgebie-

tes und der größeren Leistungsfähigkeit die Kreise und kreisfreien 

Städte, in einzelnen Fällen auch die Kirchen und Landschaftsverbände, 

Träger der Schulen. Das von Anschütz bemühte Bild vom Hausbau und 

Hausherrn bezieht sich auf die Unterscheidung in äußere und innere 

Schulangelegenheiten, eine Differenzierung der Steinschen Städteord-

nung von 1808 (vgl. Avenarius/Heckel 2000, S. 9). Die nach dem Grund-

gesetz dem Staat übertragene Schulaufsicht, wozu nach überkommener 

Auffassung die Gesamtheit staatlicher Befugnisse zu Planung, Leitung, 

Organisation und Beaufsichtigung des Schulwesens gehört, begründet 

eine staatliche Herrschaft über die Schule, die eine Grenze in dem Recht 

der Kommune findet, sämtliche Angelegenheiten der örtlichen Gemein-

schaft in eigener Verantwortung gemäß Art. 28 Abs. 2 GG zu regeln. 

Während sich die staatliche Schulaufsicht auf die Lehr- und Lernpro-

zesse und damit auf Strukturen, Methoden und Inhalte der Schule be-

zieht, sorgen die Kommunen als Schulträger für Errichtung, Unterhal-

tung, Verwaltung und Organisation der einzelnen Schulen. So sind die 

Kommunen beispielsweise für die „äußere" Schulangelegenheiten erfül-

lenden Hausmeister und Schulsekretärinnen zuständig, während die 

Lehrkräfte alles, was sich auf Arbeit und Leben der Schule, nämlich 
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Erziehung und Unterricht, Prüfungen und Zeugnisse, Methode und Lehr-

plan bezieht (vgl. Avenarius/Heckel 2000, S. 9, 157; Hanßen 2003, S. 

47f.) somit „innere" Schulangelegenheiten erfüllen und daher grundsätz-

lich von den Ländern eingestellt werden. 

Verwenden die Länder in ihren gesetzlichen Regelungen die Begriffe 

„Schulträgerschaft" oder „Schulträger", so knüpfen sie in der Regel an 

die Unterscheidung „äußere" und „innere" Schulangelegenheiten an, was 

seinen sichtbarsten Ausdruck in Bremen findet: Die Trägerschaft ist mit 

der äußeren Schulverwaltung gleichbedeutend, sie hat die äußeren Vo-

raussetzungen des Lernens und Lehrens in der Schule zu schaffen (§ 4 

Abs. 2 BremSchVwG). Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Schulträger, 

die erforderlichen Gebäude, Schulanlagen, Lehrmittel und Einrichtungen 

bereitzustellen, das für die Schulverwaltung notwendige Personal sowie 

eine am allgemeinen Stand der Informationstechnologie und Technik ori-

entierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (NW SchulG § 79). 

Trotz einiger Länderbesonderheiten lässt sich ein weitgehend gleicher 

Aufgabenbereich des Schulträgers länderübergreifend erkennen: Er ist 

für schulische Organisationsmaßnahmen, also für Errichtung, Änderung 

oder Aufhebung der Schulen zuständig, ferner deckt er den Sachbedarf 

der Schule in Form von Gebäuden, Innenausstattung und Lehrmitteln, er 

stellt das Verwaltungspersonal, ist für die laufende Verwaltung verant-

wortlich und trägt die mit den genannten Aufgaben verbundenen Aufwen-

dungen. Insgesamt also verwaltet der Schulträger die äußeren Schulan-

gelegenheiten und trägt die sächlichen Schulkosten. (vgl. Avenarius/He-

ckel 2000, S. 157ff.) 

So ist die Schule als unterstes Glied der öffentlichen Schulverwaltung an 

Anordnungen und Weisungen sowohl der staatlichen Schulaufsicht als 

auch des Schulträgers gebunden, ebenso wie jede nachgeordnete der 

übergeordneten Dienstbehörde (vgl. Avenarius/Heckel 2000, S. 110). 
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3. Neue Steuerungskonzepte – Theoretische Ansätze und empiri-

sche Kriterien 

3.1 New Public Management: Schulentwicklung im Spannungsfeld 

von Fremd- und Selbstverwaltung 

Als Reformmodell für die öffentliche Verwaltung überträgt das New 

Public Management (NPM) Steuerungselemente aus der Privatwirtschaft 

auf Staat und Verwaltung und somit auch auf die Schule. 

 

3.1.1 Max Webers Bürokratiemodell als Ausgangspunkt 

Der Soziologe Max Weber (1864-1920), der sich u.a. mit der Frage der 

Herrschaft und der Herrschaftsformen auseinandergesetzt hat, betrach-

tet die Bürokratie neben der charismatischen und der traditionalen Herr-

schaft als eine legale bzw. legitime Herrschaftsform. (vgl. Weber 1980, 

S. 124ff.) Da sie eine Herrschaft kraft Wissens darstellt, betrachtet er die 

bürokratische Herrschaft als die reinste Form der legalen Herrschaft. Sie 

stellt die bestmögliche Form für die effiziente Beherrschung bzw. Orga-

nisation großer, sozialer Systeme dar. Merkmale bürokratischer Organi-

sationen sind u.a. die Arbeitsteilung, die Amtshierarchie, die Regelge-

bundenheit und Aktenmäßigkeit der Verfahrensabläufe sowie das Lauf-

bahnprinzip der Beamten (vgl. Weber 1980, S. 125ff.). Weber hat die Bü-

rokratie auch als eine rational-legale Herrschaft bezeichnet und sie allen 

Bereichen zugeordnet, in denen er eine Form rational-legaler Herrschaft 

feststellen konnte, worunter alle administrativen Stellen, etwa in Unter-

nehmen, Parteien, Kirchen, Verbänden und Militärorganisationen, fallen. 

Durch ihre Organisationsformen verfügen Bürokratien über Stetigkeit, 

Objektivität, Planbarkeit, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit, anderer-

seits können sie sich in Zeiten des Wandels aufgrund ihrer Starrheit 

selbst schlecht dem Wandel anpassen (vgl. Saalfrank 2005, S. 61ff.). 

 

3.1.2 Kritik an der herkömmlichen Verwaltung 

Seit geraumer Zeit ist die Verwaltung als Bestandteil der Exekutive einer 

großen Reformdiskussion ausgesetzt. Kritik richtet sich vor allem an der 

bestehenden Form der althergebrachten Verwaltungstätigkeit. Der starke 
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gesellschaftliche Wandel erhöht die Komplexität der Probleme, die auf 

Staat und Verwaltung zukommen Zu dieser Komplexität tragen globale, 

ökonomische und ökologische Probleme und oft das Festhalten an über-

kommenen Strukturen bei. Gerade diese zunehmende Komplexität wird 

gegenwärtig für Reformbemühungen des Staates als Einflussgröße fest-

gemacht, wobei die folgenden Wirkgrößen für die Entwicklung und Dis-

kussion der Verwaltungsreform maßgebend sind: 

Der Globalisierungsdruck auf Wirtschaft und Staat – der internationale 

Zwang zur Kostensenkung und Leistungsförderung – betrifft nicht nur die 

Wirtschaft, sondern auch zunehmend die Verwaltung. Um im globalen 

Wettbewerb bestehen zu können, richten private Unternehmen und zu-

nehmend die Verwaltung – bedingt durch die desolate Lage der öffentli-

chen Haushalte – ihre Organisation strikt nach Effizienzkriterien aus. Von 

der Reformdiskussion sind der politische ebenso wie der administrative 

Bereich betroffen; die Bürger erwarten von der Verwaltung ebenso wie 

von den Parlamenten eine Transparenz ihrer Leistung. Im Vergleich zu 

privaten Dienstleistungsunternehmen bedeutet Leistungstransparenz 

beispielsweise, dass die Bürger das Zustandekommen einer Gebühr o-

der die Dienstwege eines Verwaltungsvorgangs nachvollziehen können. 

Gegenüber einer Gesellschaft, die sich in ständiger Veränderung befin-

det, steht das eher starre Beamtenwesen in Teilen im Widerspruch. Hier 

lastet also auch ein Legitimationsdruck auf der öffentlichen Verwaltung. 

Viele Verwaltungsangehörige wollen auch nicht nur im Sinne des herge-

brachten Beamtentums ´Dienst tun`, sondern richten ihr Handeln nach 

anderen Motivationskriterien wie Eigenverantwortlichkeit oder Eigenver-

wirklichung aus. 

Verstehen sich Verwaltungen als Dienstleistungsunternehmen, entsteht 

die Möglichkeit, in Wettbewerb mit anderen Verwaltungen zu treten. Hier 

steht das Messen der Verwaltungseffizienz im Vordergrund, was einer-

seits über Zertifizierung und Qualitätsmessung, andererseits über 

Benchmarking oder Marketingstrategien, mit der um die Gunst des Kun-

den geworben wird, möglich wird (vgl. Saalfrank 2005, S. 63-67). 
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3.1.3 New Public Management als Neues Steuerungsmodell 

Von den genannten Wirkgrößen ausgehend kam es innerhalb der Ver-

waltung zu Reformen mit dem Modell des New Public Management 

(NPM), beginnend vor allem seit den 80er Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts bei den Kommunen in Neuseeland, Kanada, den USA, Groß-

britannien, den Niederlanden und den skandinavischen Staaten. In 

Deutschland ist im öffentlichen Sektor NPM aufgrund neuer gesellschaft-

licher Anforderungen als Neues Steuerungsmodell weiterentwickelt wor-

den. Als Ansatz zur Verwaltungsmodernisierung wird mit NPM ein Bün-

del von Reformstrategien verstanden, das von marktwirtschaftlichen 

bzw. betriebswirtschaftlichen Theorien und Führungsmodellen gekenn-

zeichnet ist, um Leistungsmängel in der Verwaltung zu beheben. 

Hauptthemen dieses Verwaltungsreformansatzes sind die Ausarbeitung 

von Methoden und Standards der Leistungsmessung, die Gewährleis-

tung einer Kundenorientierung, die Dezentralisierung und Verselbststän-

digung von Verwaltungseinheiten, die Stärkung eines Wettbewerbsge-

dankens im öffentlichen Bereich, die Etablierung betriebswirtschaftlicher 

Managementkonzepte und nicht zuletzt damit eine Verbesserung des 

Verhältnisses zwischen Verwaltung und Politik (vgl. Saalfrank 2005, 

S. 67f.). 

Die beschriebene Orientierung der Verwaltung an der Privatwirtschaft 

verdeutlicht, dass sie ihre Situation und Probleme ähnlich denen der Un-

ternehmen betrachtet. In Deutschland gewinnen die schon seit den 70er 

Jahren in Großbritannien und seit den 80er Jahren in den USA vorge-

nommenen politischen Maßnahmen zur Verbindung von Verwaltung und 

Wirtschaft zunehmende Bedeutung; Wirtschaft und Verwaltung gehen 

Partnerschaften, beispielsweise in Form von Public Private Partnership 

(PPP), ein: „Privat-gewerbliche, nicht-staatliche und staatliche Akteure 

kooperieren bei PPPs in formellen Gremien oder gemischten Unterneh-

men, um Projekte umzusetzen und Leistungen zu erstellen, die auch in 

staatlicher Eigenregie erbracht werden könnten. Dafür bringen sie per-

sonelle, strategische und finanzielle Ressourcen ein." 

(Heinze/Strünck 2005, S. 122) 
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Das Konzept des NPM ist mit weiteren Reformen und Modernisierungs-

bemühungen verbunden. Angelehnt an Unternehmensmodelle der Lean 

Production oder des Lean Management wird im Bereich der Verwaltung 

von Lean Administration gesprochen. Ein wichtiges Instrument einer Ver-

waltungsreform hin zum Schlanken Staat, einem in Deutschland üblichen 

Begriff, ist die Aufgabenkritik, die der Frage nachgeht, welche Aufgaben 

der Staat als seine Kernaufgaben unbedingt zu erfüllen habe und welche 

er gegebenenfalls in private Hände übergeben kann. (vgl. Buchmann 

2017, S. 130f.; Fiedler 1998, Röber 2005) 

Zwei Zielrichtungen liegen bei der Reduzierung auf staatliche Kernauf-

gaben vor: Zum einen die Aufgabenentlastung, bei der bisher von der 

Verwaltung vorgenommene Aufgaben entfallen oder in ihrer Intensität 

abgemindert werden, zum anderen die Aufgabenausgliederung bzw. 

Aufgabentransfer, worunter Privatisierung und die damit einhergehende 

Dezentralisierung staatlichen Handelns verstanden wird. Hier obliegt 

dem Staat die Verantwortung als steuerndes Element, das die Aufgaben-

erfüllung gewährleisten soll. (vgl. Fiedler 1998, S. 100ff.; Saalfrank 2005, 

S 69ff.) Da vor allem das Grundgesetz und die Landesverfassungen, 

aber auch andere Gesetze Anforderungen an den Staat festlegen, muss 

zunächst geprüft werden, ob verfassungsrechtliche bzw. einfachgesetz-

liche Schranken einer Ausgliederung staatlicher Aufgaben entgegenste-

hen. Sollte dies der Fall sein, trägt der Staat eine unmittelbare Erfüllungs-

verantwortung, also die Verpflichtung zur Durchführung bestimmter Auf-

gaben. 

Ein Effekt der Privatisierungsmaßnahmen kann in einer stärkeren Ver-

selbstständigung bzw. Dezentralisierung staatlicher Stellen und deren 

Aufgaben gesehen werden. Wenn nicht mehr sämtliche Befugnisse der 

Aufgabenwahrnehmung auf eine zentrale Behörde fixiert sind und die 

einzelnen Aufgaben entweder auf Privatunternehmen oder auf ausgela-

gerte Eigenbetriebe übertragen werden, erwarten die Protagonisten der 

Verwaltungsreform eine stärkere Eigenverantwortung hinsichtlich der Or-

ganisation nach innen und außen. Eine Dezentralisierung ist beispiels-

weise bei Reinigungsdiensten oder der Beauftragung privater 
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Sicherheitsdienste zur Bewachung öffentlicher Einrichtungen erfolgt. Der 

Personalkostenfaktor spielt hierbei insgesamt eine große Rolle. 

In der Regel ist mit NPM auch die Einführung eines Personalmanage-

ments verbunden. Neue Aufgaben kommen hier vor allem den Führungs-

kräften zu, denen mehr Verantwortung übertragen wird. Galt es für die 

Mitarbeiter der herkömmlichen Verwaltung, Vorgänge durch Vollzug der 

Vorschriften fehlerfrei zu bearbeiten, steht für die Mitarbeiter im Konzept 

des NPM das Erzielen von Erfolg durch Innovation und eigene Leistungs-

optimierung und das ´Weiterdenken´ von Vorschriften im Vordergrund 

(vgl. Saalfrank 2005, S. 72f.). 

Zu Beginn der 90er Jahre entwickelte die Kommunale Gemeinschafts-

stelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) das Neue Steuerungsmodell 

(NSM) als Weiterentwicklung des NPM. „Der Begriff wird inzwischen in 

so vielen Bedeutungszusammenhängen und mit so vielen Konnotationen 

verwendet, dass er in Deutschland weitgehend identisch geworden ist 

mit der aktuellen Diskussion über Verwaltungsmodernisierung und -re-

form." (Jann 2005, S. 74) 

Beide Konzepte, NPM und NSM, verwenden insgesamt ähnliche Instru-

mente, um die Effizienz des Verwaltungshandelns zu verbessern und 

neue Steuerungsformen des Verwaltungshandelns einzuführen. 

Im Vergleich zum NPM geht der Ansatz des NSM von so genannten 

Steuerungslücken, also Steuerungsdefiziten der herkömmlichen Verwal-

tung, aus und leitet hieraus fünf Hauptelemente der Steuerung ab: (vgl. 

Trube 2001, S. 34f.) 

• Dezentralisierung und Delegation von Verantwortung als kombi-

nierte Steuerung über Inhalte und Ressourcen 

• ein Kontraktmanagement als Steuerung über Verträge und Leis-

tungsvereinbarungen, damit verbunden eine intendierte Stärkung 

der Verwaltungsführung nach innen  

• eine an Ergebnissen orientierte Steuerung durch Definition und 

Beschreibung von Produkten als Ergebnisse 

• die Budgetierung als haushaltstechnisches Steuerungsinstrument 
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• das Berichtswesen und Controlling als Steuerung über Rech-

nungs- und Rechenschaftslegung insbesondere durch Kennzif-

fern 

 

Generell gilt, dass Verwaltungsreform im Sinne des NSM wie auch des 

NPM nicht als einmalig durchzuführender Vorgang, sondern als Dauer-

zustand begriffen wird (vgl. auch Kühnlein 2001). 

 

3.1.4 New Public Management und Schulentwicklung 

Der beschriebenen Reformdiskussion ist das gesamte Staatswesen aus-

gesetzt, und in vielen öffentlichen Bereichen sind zahlreiche Reformen 

vor dem Hintergrund des NPM umgesetzt worden. Auch das der staatli-

chen Aufsicht unterliegende Schulwesen zeigt in seiner Schulentwick-

lung in den Bundesländern Instrumentarien aus dem Bereich der Verwal-

tungsreform auf, die letztlich auf die Hauptelemente der NSM-Steuerung 

zurückgeführt werden können. 

Hier stehen zunächst das Qualitätsmanagement, die Einführung einer 

Produkt- sowie Kosten- und Leistungsorientierung in Verbindung mit der 

Budgetierung sowie die Einführung neuer Steuerungselemente in der 

Beziehung zwischen Kultusbehörde, Schulaufsicht und Einzelschule im 

Vordergrund. Im Rahmen des Qualitätsmanagements werden Schulen 

als Dienstleistungsunternehmen verstanden, deren Produkt Bildung und 

deren Kunden Nachfrager, vornehmlich Schüler, Eltern und Ausbildungs-

betriebe, sind. Die in den Bundesländern mittlerweile etablierten Quali-

tätsanalysen bzw. Schulinspektionen (vgl. Bos/Holtappels/Rösner 2006) 

können hierbei im Wesentlichen die Input-, (Unterrichts-)Prozess- und 

Outputqualitäten der Einzelschule durchleuchten und deren Entwicklung 

im Zeitverlauf analysieren. Die Schulen sind zur Mitwirkung an dieser von 

den Schulbehörden veranlassten Verfahren der externen Evaluation ver-

pflichtet. Kriterien sind die gesetzlich bestimmten Erziehungs- und Bil-

dungsziele, die Lehrpläne bzw. Bildungsstandards, das Schulprogramm 

und aus Erkenntnissen der Bildungsforschung resultierende allgemein 

anerkannte Bewertungsmaßstäbe (vgl. Avenarius 2010b, S. 273). Ge-

genwärtig zeichnet sich in den Bundesländern als Ergebnis der 
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Qualitätsanalyse ein Kontraktmanagement in Form von Zielvereinbarun-

gen zwischen der Schulaufsicht und der Einzelschule, vertreten durch 

den/die Schulleiter/in ab. Zielvereinbarungen werden gewöhnlich dem in-

formellen Verwaltungshandeln zugeordnet. „Sie sind einvernehmlich 

festgelegte Konkretisierungen der zu erbringenden Leistungen und bil-

den damit einen Maßstab für die Bewertung der erbrachten Leistungen.“ 

(Avenarius 2010b, S. 275). 

 

3.2 Autonomie und Entwicklung der Schule 

3.2.1 Dimensionen des Begriffs der Autonomie 

Das aus dem Griechischen stammende Wort setzt sich aus den Bestand-

teilen „autos“ (selbst) und „nomos“ (Gesetz) zusammen und kann mit 

`nach eigenen Gesetzen handeln´ bzw. `sich selbst Gesetze geben´ 

übersetzt werden. Eine begriffsgeschichtliche Analyse zeigt eine Offen-

heit und Mehrdeutigkeit des Begriffs, der nicht die Vorstellung eines End-

zustandes, sondern ein Entwicklungsgeschehen, eine Dynamik impliziert 

(vgl. Berka 2002, S. 25ff.). Betrachtet man historisch-systematisch die 

Autonomiedebatte im 19. Jahrhundert mit dem Ursprungskonflikt zwi-

schen Staat und Gesellschaft, Kirche und Lehrerschaft und die Diskussi-

onen der Zwischenkriegszeit und der Nachkriegszeit des 20. Jahrhun-

derts (vgl. Tenorth 2004, S. 112ff.), dann erweist sich der Autonomiebe-

griff handlungsorientiert, da Autonomie als Ergebnis des Handelns be-

griffen werden kann (vgl. Zlatkin-Troitschanskaia 2006, S. 94f.). 

In der Regel wird der Begriff Autonomie in einem politischen Zusammen-

hang verwendet. Auch der rechtswissenschaftliche Autonomiebegriff be-

zieht sich auf eine partikulare Selbstbestimmung - Selbstverwaltung - in-

nerhalb eines etablierten Rechtssystems (vgl. Berka 2002, S. 28ff.). Be-

züglich der Schule jedoch bleibt der Begriff aus juristischer Sicht wider-

sprüchlich oder irreführend, denn Autonomie bedeutet im öffentlichen 

Recht die Befugnis einer juristischen Person, durch den Erlass von 

Rechtsvorschriften ihre Angelegenheiten selbst zu regeln (vgl. Avenarius 

2001(b), S. 37). Die Schule ist jedoch eine nichtrechtsfähige Anstalt des 

Schulträgers (s. Abschnitt 2.4); insofern schließt das Grundgesetz ein 

„autonomes“ Schulwesen aus (vgl. Avenarius 1994). In den 
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Schulgesetzen der Länder werden Begriffe wie schulische „Selbststän-

digkeit“, „Eigenständigkeit“, „Selbstverantwortung“ oder „Eigenverant-

wortung“ verwendet (vgl. Avenarius 2010b, S. 260), die auf den in der 

pädagogischen Fachsprache verwendeten Begriff der „Schulautonomie“ 

abstellen. Hinter diesem Begriff stehen verschieden begründete Forde-

rungen nach erweiterten oder zusätzlichen Handlungs- und Gestaltungs-

spielräumen der Einzelschulen mit dem Ziel, deren Qualität zu verbes-

sern. (vgl. Böhm 2005, S. 566) 

 

3.2.2 Autonomiedebatte in Deutschland 

Die in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geführte Debatte 

über eine kritische Reflexion von Erziehung und Gesellschaft mündete in 

einem breiten bildungspolitischen Diskurs und – ausgehend von der Er-

kenntnis der Bürokratieforschung, dass das bürokratisch-hierarchische 

Schulsystem nicht nach der klassischen Form des Bürokratiemodells von 

Max Weber gesteuert werden könne (vgl. Fürstenau 1969) – in der Ein-

sicht der Notwendigkeit einer umfassenden Verwaltungsreform. So emp-

fahl die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats (1973) eine 

„verstärkte Selbständigkeit der Schule und Partizipation der Lehrer, 

Schüler und Eltern.“ Als entscheidende Maßnahme zur Reform von Ver-

waltung und Organisation des Bildungswesens sollen Handlungs- und 

Entscheidungskompetenzen zugunsten der Einzelschule verlagert wer-

den, wobei sich die Empfehlungen auf Aspekte wie Unterrichtsorganisa-

tion, Schulfinanzierung, Schulleitung und -aufsicht beziehen. Gleichzeitig 

sollen durch Partizipation institutioneller Agenten – Lehrer, Schüler und 

Eltern – Selbstgestaltungskräfte an den Schulen aktiviert und die Wei-

sungsbefugnisse der Schulaufsicht begrenzt werden (vgl. Deutscher Bil-

dungsrat 1973, S. 17ff.; Avenarius 2010b, S. 260). Somit sprach die Bil-

dungskommission die Vorstellung aus, organisatorische und pädagogi-

sche Angelegenheiten der Bildungsinstitutionen nicht zentral wirksam 

steuern zu können (vgl. Zlatkin-Troitschanskaia 2006, S. 97f.). Da die 

Empfehlungen des Bildungsrates in einem fundamentalen Widerspruch 

zum seinerzeit herrschenden Paradigma einer administrativ-
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zentralistischen Globalsteuerung und –planung standen, waren sie „[…] 

schon bei ihrer Abfassung Makulatur“ (Weiß 1998, S. 16). 

Einen „weiteren Meilenstein“ (Zlatkin-Troitschanskaia 2006, S. 99) der 

Autonomiedebatte legte der Deutsche Juristentag 1981 mit seinem Ent-

wurf für ein Landesschulgesetz vor. Die Schulrechtskommission des Ju-

ristentages formuliert vorsätzlich keine Vorschläge zur Neufassung des 

Artikels 7 GG oder solche, die das föderative Bildungsgefüge ändern 

(vgl. Deutscher Juristentag 1981, S. 21, 54f.). Vielmehr stellt sie vier Prin-

zipien der Schulverfassung, 

• Staatlichkeit, 

• Einheitlichkeit für alle Schulformen, 

• in Konferenzverfassungen ausgedrückte Differenziertheit, 

• Verrechtlichung, auch des Verhältnisses Schulaufsicht – Schule 

sowie Schulleitung – Kollegium, 

in den Vordergrund (vgl. Deutscher Juristentag 1981, S. 56ff.). 

 

Auch wenn die beiden Meilensteine der Reforminitiativen nicht unkritisiert 

blieben (vgl. etwa Eiselt 1981, Ebert 1981, S. 207f., Richter 1984, 

S. 229 f.), so bleibt doch unbestritten, dass sie Reformabsichten in Rich-

tung einer dezentralen Kontextsteuerung zu signalisieren und zu legiti-

mieren versuchten (vgl. Pieske 1981). 

Ein dritter, bis heute sichtbarer Meilenstein, wurde mit der Denkschrift 

der Bildungskommission Nordrhein-Westfalen (1995) mit den beiden 

zentralen Aspekten der reformpädagogischen Schule als „Haus des Ler-

nens“ (S. 77ff.) und dem Konzept einer teilautonomen Schule (S. 159f.) 

als Alternative zum bürokratischen Steuerungsmodell gelegt. Zuvor wa-

ren Anfang der 90er Jahre in den Kultusbehörden von Bremen, Hamburg 

und Hessen Planungspapiere entwickelt worden, die die Rücknahme 

zentraler staatlicher Regelungen sowie die Verlagerung weiterer Ent-

scheidungen auf die Schulen vorschlugen (vgl. Tillmann 2001, S. 226f.). 

Die nachlassende staatliche Steuerungsfähigkeit im Bildungswesen, die 

auch international zwischen den 1970er und 1990er Jahren konstatiert 

wurde (vgl. Gundlach/Wößman 2000), hatte eine Umorientierung im Bil-

dungsbereich in Richtung einer Dezentralisierung, Deregulierung und 
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Autonomisierung veranlasst. (vgl. auch Aktionsrat Bildung 2010, S. 9f.) 

Eine vielbeachtete Organisationsuntersuchung im Land Nordrhein-West-

falen („Kienbaum-Studie“, vgl. Kötz/Jaschke 1991) löste in diesem Zu-

sammenhang eine intensive Diskussion über die „innere“ Ökonomie des 

Bildungswesens aus, begünstigt durch zeitgleich erschienene kritische 

Berichte einiger Landesrechnungshöfe, die das Schulwesen ihrer Länder 

ökonomisch fokussierten (vgl. Weiß 1998, S. 16f., 39). 

Der Wandel in Richtung Dezentralisierung und Autonomisierung setzt vo-

raus, dass Schulen in erweiterter Verantwortung mehr Entscheidungen 

zu verantworten, daher auch mehr Risiken einzugehen haben, einer ver-

mehrten Ergebnisverantwortung und Rechenschaftspflicht unterliegen 

und insofern den Wandel nicht nur als Vorteil erleben (vgl. Oelkers 1998, 

S. 28, Weiß 1998, S. 29). 

Die beiden in der laufenden Diskussion auftretenden Argumentations-

stränge – sowohl der pädagogische und demokratietheoretische als auch 

der managementtheoretische und ökonomische – sind charakteristisch 

für die Autonomiedebatte (vgl. Tillmann 2001, S. 228), wobei der letztere 

Argumentationsstrang von stärkeren gesellschaftlichen Kräften getragen 

zu werden scheint (vgl. Richter 1995, S. 29, Richter 1999, S. 84, 93). 

Insgesamt lassen sie sich in die folgenden Motive einteilen (vgl. Zlatkin-

Troitschanskaia 2006, S. 101f.): 

• bildungsökonomisches Motiv: effizientere, effektivere Nutzung der 

vorhandenen Ressourcen 

• steuerungstheoretisches Motiv: Erkenntnis der bisherigen Unfä-

higkeit zur Steuerung des Schulsystems 

• organisationstheoretisches Motiv: Schule als lernfähige, dynami-

sche Handlungseinheit 

• reformpädagogisches Motiv: individuelle Entwicklungen können 

nicht zentral in Form von Erlassen, sondern nur durch die Aktivi-

täten der institutionellen Agenten realisiert werden 

• demokratietheoretisches Motiv: Verlagerung von Entscheidungs-

kompetenzen auf die einzelorganisatorische Ebene 
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In den 90er Jahren haben zwei zentrale Aspekte die Autonomiediskus-

sion begleitet, eine veränderte öffentliche Finanzierung sowie neue staat-

liche Steuerungsmodelle des öffentlichen Schulwesens (vgl. Zlatkin-Tro-

itschanskaia 2006, S. 103). Auffallend ist hier der Rollentausch, den Pro-

tagonisten und Skeptiker der Schulautonomie gegenüber den frühen 

70er Jahren vorgenommen haben (vgl. Timmermann 1995, S. 49f., Till-

mann 2001, S. 227): Während zuvor die Erziehungswissenschaften, 

stellvertretend der Deutsche Bildungsrat, und große Teile der Lehrer-

schaft und der Lehrerverbände Autonomie einforderten und die Bildungs-

politiker und Schulbehörden skeptisch bis widerständig waren, so findet 

man die Protagonisten nunmehr auf Seiten der Administration und der 

Bildungspolitiker und Skeptiker hingegen – auch vor dem Hintergrund ei-

ner Koinzidenz von Dezentralisierungs- und Sparpolitik (vgl. Weiß 1998, 

S. 24) – in den Reihen der Lehrerschaft, Gewerkschaften und der Leh-

rerverbände. 

Im Rahmen des Wandels von der Input- zur Outputsteuerung beachtet 

die staatliche Schulverwaltung der Länder mehr als zuvor die Ergebnisse 

der Schulen, und versucht, die Schülerleistungen durch systematische 

Erfolgskontrollen zu erfassen und zu verbessern (Avenarius 2010b, 

S. 259). Diese Bemühungen um die Steigerung der vermuteten schuli-

schen Qualität ist nicht zuletzt auf die von der OECD initiierten Ver-

gleichsstudien „PISA“ und das mit der Bildungspolitik der OECD verbun-

dene „Benchmarking“ verbunden. Je mehr den Schulen die Selbstgestal-

tungsfreiheit eingeräumt wird, desto stärker werden sie zur Rechen-

schaftslegung verpflichtet, die zugleich eine Überprüfung ihrer Arbeitser-

gebnisse ermöglicht. Den Trend zu einer umfassenden Entwicklung und 

Sicherung einer vermuteten Qualität im Schulwesen kennzeichnen Be-

griffe und Verfahren der Evaluation, der zentralen Abschlussprüfungen 

und der Bildungsstandards (Avenarius 2010b, S. 259). 

 

3.2.3 Handlungsfelder der Autonomie 

Autonomie im öffentlichen Schulwesen impliziert eine Dezentralisierung 

von Entscheidungskompetenzen. Bislang von übergeordneten Verwal-

tungseinheiten entschiedene Angelegenheiten können die Schulen 
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selbst regeln, wobei die Aufsichtsfunktion der Schulbehörden ungeachtet 

dieser zusätzlich übertragenen Kompetenzen grundsätzlich unberührt 

bleiben. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht kann Autonomie als 

gesetzlich bzw. administrativ kodifizierte Selbstverwaltung neben einer 

normativen Steuerung durch Aufgabenprogrammierung drei Handlungs-

felder mit jeweils unterschiedlichem Intensitätsgrad umfassen 

(vgl. Schuppert 2000, S. 458): 

• Aufbau- und Ablauforganisation der inneren Schulstruktur 

• Haushalt 

• Personal 

 

Diese Steuerungsebenen aus verwaltungswissenschaftlicher Perspek-

tive, ergänzt um die „Lehrplanautonomie“ entsprechen den Autonomie-

feldern der „teilautonomen“ Schulen, wie sie beispielsweise Dubs (2005, 

S. 460f.) definiert: 

• Finanz- einschließlich Personalautonomie 

• Organisationsautonomie 

• Lehrplanautonomie 

 

Der Personalbereich innerhalb der Finanzautonomie verbleibt bei den 

Schulbehörden, die Schulen haben jedoch das Recht der Personalaus-

wahl, um in ihr Profil passende Lehrpersonen einstellen zu können. Im 

Rahmen der Finanzautonomie erhalten die Schulen ein Globalbudget, 

innerhalb dessen sie über die Investitions- und Betriebskostenautonomie 

verfügen. Die Organisationsautonomie könne den Schulen vollständig 

übertragen werden, während die Lehrplanautonomie Bildungsstandards 

oder staatliche Rahmenlehrplanvorgaben umfasse, die der Einzelschule 

einen ausreichenden Freiraum für die Unterrichtsgestaltung gewähren 

(vgl. Dubs 2002, S. 137f., Dubs 2005, S. 461). 

„Teilautonomie“ von Schulen in Deutschland bezieht sich insbesondere 

auf die folgenden drei Bereiche (vgl. Tillmann 2001, S. 225ff., Zlatkin-

Troitschanskaia 2006, S. 104ff.): Pädagogische Organisation, pädagogi-

sches Personal und Finanzmittel. 
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3.2.3.1 Pädagogische Organisation 

Bei Reduzierung zentraler Vorgaben bzw. Reglementierungen wie Stun-

dentafeln, Lehrpläne kann ein organisationsspezifisches Profil entwickelt 

werden. So können im Rahmen des Schulprogramms ein inhaltliches 

Schulprofil entwickelt, die Stundenzahl von Pflichtfächern innerhalb eines 

Rahmens verändert, Wahl- in Pflichtfächer umgewandelt und Förderun-

terricht unterschiedlich gestaltet werden. Dies entspricht der oben ge-

nannten Lehrplanautonomie. Das Schulprogramm stellt eine Basis für die 

Erstellung schulautonomer Lehrplanbestimmungen dar. Es ist eine zeit-

lich begrenzte Vereinbarung der Schul- bzw. Gesamtkonferenzen, die 

nach innen als Maßstab der Schulqualität und als Orientierungshilfe für 

pädagogisches Handeln dient und nach außen als verbindliche Informa-

tion der Öffentlichkeit über das Profil und das Selbstverständnis der 

Schule gilt. Der Schulaufsicht sind die schulautonomen Lehrplanbestim-

mungen lediglich zur Kenntnis zu bringen, sie bedürfen keiner Genehmi-

gung durch die Schulaufsichtsbehörde. Rechtlich betrachtet stellen die 

von den Schulgremien erlassenen schulautonomen Lehrplanbestimmun-

gen Verordnungen dar. Eine Konzentration auf bestimmte Profile und 

Aufgaben ließ eine Effizienzsteigerung der bisherigen Organisationsform 

erwarten. (vgl. Holtappels/Müller 2002, Avenarius/Kimming/Rürup 2003, 

S. 89ff., Oelkers 1998, S. 32). 

 

3.2.3.2 Pädagogisches Personal 

Wie auch bei der oben beschriebenen Personalautonomie sollen Schu-

len durch eine eigenständige Auswahl von Lehrkräften in die Lage ver-

setzt werden, ihr eigenes Profil fortzuentwickeln (vgl. Avenarius/Kim-

ming/Rürup 2003, S. 93). Das Gutachten der Bildungskommission NRW 

(1995) umschreibt personelle Autonomie darüber hinaus mit der Befris-

tung von Funktionsstellen einschließlich der Schulleitungsstellen, einer 

Gewährung leistungsorientierter Zulagen durch die Schulleitungen bzw. 

anderer Gratifikationsinstrumente sowie einer systematischen Personal-

entwicklung und -führung durch die Schulleitung, die entscheidenden 

Einfluss bei der Personalauswahl, dem Arbeitseinsatz und der Übertra-

gung von Aufgaben an der Einzelschule haben soll (S. 320ff.). 
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3.2.3.3 Finanzmittel 

Statt einer Bewirtschaftung durch den Schulträger bzw. die Schulauf-

sichtsbehörde bedeutet Selbstverwaltung eine Erhöhung des finanziellen 

Spielraums, indem die Einzelschule über alle nicht zur Deckung von Kos-

ten benötigten Einnahmen für schulische Zwecke verfügen kann. Eine 

Einzelschule wird ermächtigt, sich mittels Sponsoring Ressourcen (Geld- 

oder Sachmittel) zu beschaffen und für schulfremde Zwecke zu werben; 

ferner kann sie Schulraum an Dritte für nichtschulische Zwecke überlas-

sen. Eine weitere Ausprägungsform der Finanzautonomie besteht in der 

´Kapitalisierung` unbesetzter Stellen: Die Einzelschule kann die Mittel, 

die durch vorübergehende Nichtbesetzung einer Stelle eingespart wer-

den, für andere schulische Zwecke nutzen (s. hierzu auch Dubs 2001). 

Insgesamt kann für das Schulrecht der meisten Bundesländer eine Ten-

denzwende hin zu größerer Eigenständigkeit der Schulen nachgezeich-

net werden: Mit den jüngeren Schulgesetzen und Gesetzesnovellen wer-

den die Schulen nicht nur in die Lage versetzt, sondern auch verpflichtet, 

ihre Handlungsmöglichkeiten zu reflektieren und eigene pädagogische 

Konzepte zu entwickeln. In vielen Ländern geschieht dies in Form des zu 

erstellenden Schulprogramms. Diese organisatorische Verselbstständi-

gung ändert jedoch nicht den Umstand, dass die administrative Eigen-

ständigkeit der Einzelschule begrenzt ist und sie somit weiterhin eine 

nicht selbstständige Einheit der Schulverwaltungshierarchie bleibt (vgl. 

Avenarius/Kimming/Rürup 2003, S. 92). 

Wenn auch die Schulgesetzgebung der Länder einzelne Vorschläge zur 

Stärkung der Selbstständigkeit der Schulen aufgenommen hat, so war 

sie doch den Empfehlungen der Bildungskommission des Deutschen Bil-

dungsrats nur zögernd gefolgt, insbesondere aufgrund der Sorge, eine 

zu weitgehende Verselbstständigung der Einzelschule könne die Wah-

rung einheitlicher Qualitätsmaßstäbe gefährden (vgl. Avenarius 2010b, 

S. 260). Mittlerweile legen die Schulgesetze in der überwiegenden Mehr-

zahl der Länder fest, dass die Schule den Unterricht, die Erziehung und 

das Schulleben innerhalb der bestehenden Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften selbst gestaltet (vgl. Avenarius 2010b, S. 261; in Hamburg 

§§ 50, 51 Abs. 2, 85 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HmbSG, in Schleswig-Holstein 
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§ 3 Abs. 1 sh SchulG). Da pädagogische Selbstverantwortung ohne fi-

nanzielle Eigenständigkeit „auf schwankendem Grund“ (Avenarius 

2010b, S. 261) steht, sehen die meisten Schulgesetze die Möglichkeit 

einer dezentralen Ressourcenverwaltung explizit vor (vgl. Avenarius 

2010b, S. 261; in Schleswig-Holstein § 33 Abs. 4 Satz 1 sh SchulG). 

Angesichts der Selbstständigkeit der Einzelschule ausschließlich im 

Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften ist der Einwand be-

deutsam, „dass ihre Eigenverantwortung von vornherein dem reglemen-

tierenden Zugriff der Schulaufsicht ausgesetzt ist, zumal die Verwal-

tungsvorschriften auf der Organisationsgewalt der Regierung beruhen 

und daher im Unterschied zu den Rechtsverordnungen keiner gesetzli-

chen Ermächtigung bedürfen.“ (Avenarius 2010b, S. 263) Der Schulauf-

sicht stehen ohnehin die herkömmlichen Befugnisse und Pflichten der 

Dienst- und Fachaufsicht zu. Im Konfliktfall stellt daher die schulrechtli-

che Selbstständigkeit keineswegs einen sicheren Schutz dar, umso we-

niger, wenn diese, wie gewöhnlich, eine nichtrechtsfähige Anstalt des 

Schulträgers ist, die sich „weder mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs 

noch gar mit der verwaltungsgerichtlichen Klage wehren kann“ (Avena-

rius 2010b, S. 264). 

Gleichzeitig ist zu konstatieren, dass eine erweiterte Selbstständigkeit 

der Einzelschule mit einer erweiterten Rechenschaftslegung sowie inter-

ner und externer Evaluation einhergeht (vgl. Maritzen 1998, S. 18). Eine 

Paradoxie besteht also darin, dass ein Mehr an Freiheit mit einem Mehr 

an Kontrolle einhergeht (vgl. Böttcher 2002, S. 127). Demnach scheint 

das Modell der autonomen Schule von reformpädagogischen Ansätzen 

weit entfernt zu sein, die aus dem Konstrukt des freien Individuums das 

Postulat einer freien Schule ableiteten (vgl. Zlatkin-Troitschanskaia 2006, 

S. 106f., 109f.). Vielmehr scheinen die mit der Übertragung von Kompe-

tenzen und Verantwortung auf die Einzelschule verbundenen Erwartun-

gen positiver Effizienzeffekte im Vordergrund zu stehen. „Wenn Effizienz-

fragen unvermeidlich werden, ist der Status quo gefährdet, das System 

tut gut daran, Freiheiten zu fordern.“ (Oelkers 1998, S. 24) Der in der 

größeren Nähe am Geschehen liegende Informationsvorteil bei dezent-

raler Dispositionskompetenz über Ressourcen 
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(Organisationsautonomie) lässt Mittelentscheidungen erwarten, die eher 

den jeweiligen Bedürfnissen und dem Profil der Einzelschule Rechnung 

tragen (vgl. Weiß/Timmermann 2004, S. 266f.). Reanalysen von Daten 

der internationalen Schulleistungsforschung liefern jedoch Anhalts-

punkte dafür, dass ein höherer Autonomiegrad nicht schon eo ipso mit 

höherer Effizienz einhergeht, sondern dass dezentrale Entscheidungs-

kompetenz positive Wirkungen offenbar in Verbindung mit extern über-

prüften Standards entfalten kann (vgl. Wößmann 2007, S. 71ff., Wöß-

mann 2003, S. 296f.). 

 

3.2.4 Verfassungsrechtliche Grenzen der Schulautonomie 

Ob die Übertragung wichtiger Entscheidungsbefugnisse an die Einzel-

schulen mit dem Demokratieprinzip (nach Artikel 20, 28 GG; s. Ab-

schnitt 1.2 dieser Arbeit) vereinbar ist, ist nicht unumstritten. Nach der in 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten We-

sentlichkeitstheorie sind alle wesentlichen Entscheidungen im Schulwe-

sen vom Parlament zu treffen; ferner steht gemäß dem Demokratieprin-

zip der/die für den Schulbereich zuständige Minister/in gegenüber dem 

Parlament für das, was im Schulwesen geschieht, ein. Dies setzt voraus, 

dass er/sie in der Lage ist, die schulischen Entscheidungen zu beeinflus-

sen und Verantwortung zu übernehmen. Wenn der Gesetzgeber ver-

pflichtet ist, die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und nicht 

den demokratisch legitimierten nachgeordneten Schulbehörden zuzu-

weisen, dann dürfen diese wesentlichen Entscheidungen in schulischen 

Angelegenheiten erst recht nicht den Verwaltungsorganen der Einzel-

schulen überlassen werden (vgl. Avenarius 1994, S. 263, Avenarius/He-

ckel 2000, S. 114; Unruh 2003, S. 470). 

Indem die Einzelschule die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr-

nimmt, übt sie Staatsgewalt aus. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

verfassungsgerichts muss bei Entscheidungen von Bedeutung die 

Letztentscheidung eines Verwaltungsträgers gesichert sein, der dem 

Parlament gegenüber verantwortlich ist (vgl. Avenarius 2010b, S. 265). 

Dieser Zurechnungszusammenhang zwischen dem Volk und der staatli-

chen Herrschaft wird durch die Wahl des Parlaments sowie durch die von 
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ihm beschlossenen Gesetze, durch den Einfluss des Parlaments auf die 

Politik der Regierung und die grundsätzliche Weisungsgebundenheit der 

staatlichen Verwaltung gegenüber der Regierung gewährleistet. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfordert die demo-

kratische Legitimation „eine ununterbrochene Legitimationskette vom 

Volk zu den mit staatlichen Aufgaben betrauten Organen und Amtswal-

tern. Die Ausübung von Staatsgewalt ist dann demokratisch legitimiert, 

wenn sich die Bestellung der Amtsträger auf das Staatsvolk zurückführen 

lässt (personelle Legitimation) und die Amtsträger im Auftrag und nach 

Weisung der Regierung handeln und die Regierung damit in die Lage 

versetzen, die Sachverantwortung gegenüber Volk und Parlament zu 

übernehmen (sachlich-inhaltliche Legitimation).“ (Avenarius 2010b, 

S. 265) 

Wenn wichtige pädagogische Entscheidungen jedoch etwa von einer mit 

Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern drittelparitätisch zusammenge-

setzten Schulkonferenz – einem nicht hinreichend demokratisch legiti-

mierten Gremium – ohne Vetorecht der Lehrerkonferenz oder des Schul-

leiters und ohne Aufhebungsbefugnis der Schulaufsicht getroffen wer-

den, dann sind Zweifel an der Wahrung des Demokratiegrundsatzes be-

rechtigt (vgl. Höfling 1997, S. 364f., Höfling 1998, S. 55f., Avenarius/He-

ckel 2000, S. 114; Unruh 2003, S. 467, 469). Da gemäß Art. 7 Abs. 1 GG 

das gesamte öffentliche Schulwesen unter der Aufsicht des Staates 

steht, ist nach einhelliger Auffassung von Verfassung wegen die Schule 

ein Teil der unmittelbaren Staatsverwaltung, und somit ist ohne eine Ver-

fassungsänderung eine echte Selbstverwaltung der Schule ausgeschlos-

sen (vgl. Unruh 2003, S. 475f.). Insbesondere darf die Wahrung der 

„Schulautonomie“ den Staat nicht daran hindern, für ein sozial gerechtes 

und leistungsfähiges Schulwesen zu sorgen und damit einer Verpflich-

tung nachzugehen, die einerseits aus dem Sozialstaatsgebot (Artt. 20, 

Abs.1, 28 Abs. 1 GG) und andererseits aus dem Recht auf Chancen-

gleichheit bei der Entfaltung der freien Persönlichkeit und der Wahl der 

Ausbildungsstätte (Artt. 2 Abs. 1, 12 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 

1 GG) resultiert (vgl. Avenarius 2010b, S. 265). 
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Trotz dieses Legitimationsproblems dürfen die Gremien einer Einzel-

schule und deren Entscheidungen nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts als demokratisch legitimiert gelten, wobei drei 

Wege zu diesem Ziel führen: Nach dem Prinzip der doppelten Mehrheit 

sind die Entscheidungen eines Gremiums (Schulkonferenz), das nur teil-

weise mit personell legitimierten Vertretern besetzt ist, gleichwohl demo-

kratisch legitimiert, wenn die Mehrheit, die die Entscheidung trägt, aus 

einer Mehrheit unbeschränkt demokratisch legitimierter Mitglieder (Leh-

rerinnen/Lehrer) besteht (vgl. Unruh 2003, S. 477, 481). 

Sofern nicht in einzelnen Bundesländern die Verbindlichkeit einer schuli-

schen Entscheidung der Genehmigungspflicht der Schulaufsichtsbe-

hörde unterliegt, ist ferner das in allen einschlägigen Gesetzen formu-

lierte Beanstandungsrecht des Schulleiters bzw. der Schulleiterin zu be-

achten. Mit diesem Beanstandungsrecht gegenüber den Entscheidungen 

der Schulkonferenzen wird sichergestellt, dass zumindest im Konfliktfall 

über die Ausübung der Staatsgewalt in der Einzelschule die Schulbe-

hörde das entscheidende Wort behält. Somit bleibt die staatliche Schul-

verantwortung erhalten. (vgl. Brückelmann 2000, S. 122) Neben dieser 

Letztverantwortung der staatlichen Schulaufsicht ist die Rechtsfigur der 

kollektiven personellen Legitimation geeignet, verbliebene Zweifel an der 

demokratischen Legitimation auszuräumen: Dem liegt die Frage zu-

grunde, warum eigentlich eine Demokratisierung der Schule ausgerech-

net am Demokratiegebot des Grundgesetzes scheitern solle (vgl. Brü-

ckelmann 2000, S. 127f.). Das nach herkömmlicher Lesart bestehende 

Legitimationsdefizit beispielsweise der Beteiligung von Eltern- und Schü-

lervertretern in der Schulkonferenz wird hiernach durch den gesetzlich 

vorgeschriebenen Kreationsakt der jeweiligen Schulgesetzgebung über-

wunden, mit dem das vom Volk gewählte und legitimierte Parlament die 

Beteiligung von Eltern und Schülern in diesem Organ vorsieht (vgl. Höf-

ling 1997, S. 369, Unruh 2003, S. 480). Die Schulgesetze der Länder 

jedenfalls tragen den Grenzen des Demokratieprinzips für die schulische 

Eigenverantwortung insofern Rechnung, als sie die Schulleiterinnen und 

Schulleiter – sie verfügen aufgrund der Ernennung durch die Exekutive 

über eine personelle demokratische Legitimation – in ihrer Rolle nur im 
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Rahmen der Verwaltungs- und Rechtsvorschriften gestärkt und grund-

sätzlich an der Fachaufsicht der Schulbehörden festgehalten haben 

(vgl. Avenarius 2010b, S. 266). 

 

3.2.5 Autonomie und Rechtsform der rechtsfähigen Anstalt 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung berufsbildender Schulen zu mul-

tifunktionalen regionalen Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiter-

bildung wird die Möglichkeit der Umwandlung der Schule in eine rechts-

fähige Anstalt des öffentlichen Rechts erwogen, um ein höheres Maß an 

Eigenständigkeit zu gewähren. Eine solche Errichtung einer rechtsfähi-

gen Anstalt kann die Schulverwaltung nicht durch von ihr selbst vorge-

nommene Externalisierung ihrer Aufgaben zur Gestaltung des Schulwe-

sens vornehmen, sondern es bedarf hinsichtlich des Demokratieprinzips 

und des Rechtsstaatsgebots einer gesetzlichen Grundlage (vgl. Avena-

rius 2010b, S. 266f.). Sollen die Schulen in ihrer pädagogischen Arbeit, 

in der Rekrutierung des Personals und in ihrer Wirtschaftsführung über 

eine hohe Eigenverantwortung mit entsprechenden Entscheidungsbe-

fugnissen ihrer schulischen Organe verfügen, stellt sich die Frage der 

demokratischen Legitimation noch unter einem weiteren Aspekt: Da in 

einer als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts errichteten Schule 

die betroffenen Lehrkräfte, Schüler/innen, die Eltern und bei berufsbil-

denden Schulen auch die Vertreter/innen der Wirtschaft und der Gewerk-

schaften maßgeblich an der Entscheidungsfindung mitwirken, ist sie der 

sogenannten funktionalen Selbstverwaltung zuzuordnen (vgl. Avenarius 

2010b, S. 267). Außerhalb der unmittelbaren Staatsverwaltung ist nach 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Demokratiege-

bot für andere Formen der Ausübung und Organisation der Staatsgewalt 

offen, insbesondere solche Formen, die vom Erfordernis einer lückenlo-

sen demokratischen personellen Legitimation aller Entscheidungsbefug-

ten abweichen. Die funktionale Selbstverwaltung ergänze und verstärke 

das demokratische Prinzip, das Grundgesetz erlaube innerhalb der re-

präsentativ verfassten Volksherrschaft bei der Wahrnehmung öffentlicher 

Aufgaben auch besondere Formen einer Beteiligung der Betroffenen 

(vgl. ebd. (Avenarius 2010b, S. 267)). Die Selbstverwaltung könne sogar 
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als Ausprägung des demokratischen Prinzips verstanden werden, sofern 

sie dem übergeordneten Ziel der freien Selbstbestimmung aller dient. So-

wohl das Demokratieprinzip, das in seiner traditionellen Ausprägung für 

alle Amtsträger eine auf das Volk zurückzuführende ununterbrochene 

Legitimationskette vorsieht, als auch die funktionale Selbstverwaltung, 

die eine organisierte Beteiligung der Betroffenen an den sie tangierenden 

Entscheidungen ermöglicht, „verwirklichten die sie verbindende Idee des 

sich selbst bestimmenden Menschen in einer freiheitlichen Ordnung.“ 

(Avenarius 2010b, S. 268) Sofern die Organisationsstruktur der Selbst-

verwaltungseinheit ausreichende Vorkehrungen für die allgemeine und 

nicht die bevorzugte Berücksichtigung der Interessen der Betroffenen 

enthalte, können auch Schulen in Form einer rechtsfähigen Anstalt ge-

führt werden. Dass der Art. 7 Abs. 1 GG die Aufsicht über das Schulwe-

sen dem Staat zuweist, bedeute daher nicht, dass der Staat die Schulen 

als Teil der unmittelbaren Staatsverwaltung bei der Ausübung des staat-

lichen Bildungs- und Erziehungsauftrags organisieren müsse. „Solange 

der Gesetzgeber ihre Aufgaben, ihre Binnenstruktur und ihre Verfahrens-

regeln präzise bestimmt, Vorkehrungen für eine angemessene Berück-

sichtigung der betroffenen Interessen trifft, und eine Aufsicht durch per-

sonell demokratisch legitimierte Amtswalter vorsieht, kann er die Schulen 

als Einrichtungen der funktionalen Selbstverwaltung organisieren […]“. 

(Avenarius 2010b, S. 267f.) 
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4. Der Governance-Ansatz und dessen Analysemöglichkeiten für 

Schulreformen 

In diesem Kapitel wird, ausgehend vom Begriff der Steuerung, die Histo-

rie des vergleichsweise jungen politikwissenschaftlichen wie institutio-

nenökonomischen Begriffs der Governance nachvollzogen und dessen 

Leistungen für die Analyse von Schulreformen beschrieben. Einer Schär-

fung des Begriffs folgt eine Beschreibung von Determinanten von Gover-

nance-Studien als Ansatz zur Forschung von Ordnung und Leistungen in 

sozialen Systemen im Allgemeinen und – als Educational Governance – 

von Bildungssystemen im Besonderen. Als zentrale Kategorien einer 

Educational Governance gelten das Mehrebenensystem, die Ak-

teurskonstellation und die Handlungskoordination, die nähergehend be-

schrieben werden: Die Modelle der Kopplung zwischen den Ebenen des 

Schulsystems und der Einzelschule, zu denen auch schulgesetzliche Ini-

tiativen gehören, können mithilfe des Governance-Ansatzes analysiert 

werden; vorgestellt wird ferner ein Analyseinstrument mittleren Abstrak-

tionsgrades zur Beschreibung der Steuerung von Schul- und Hochschul-

systemen. Zur Problemanalyse des Implementierungsprozesses bil-

dungspolitischer Reformen im Schulwesen ermöglicht das aus der Orga-

nisationsforschung stammende Mehrebenenmodell kollektiv geteilter 

mentaler Modelle wesentliche Befunde insbesondere bei der Herstellung 

kommunikativer Konsense bzw. von „Implementierungsbrüchen“. 

Differenzen zwischen den Koordinationsmechanismen von Organisatio-

nen einerseits und Professionen andererseits sind für Bildungssysteme 

insofern bedeutsam, als die Lehrkräfte als Angehörige ihrer Profession 

in einem wiederkehrenden Konflikt mit Organisationsveränderungen ste-

hen. Die im vorausgehenden Kapitel beschriebenen Trends des New 

Public Managements lassen andere Steuerungsmuster der Handlungs-

koordination von der Schwächung der Profession der Lehrkräfte über die 

Stärkung des Gestaltungsraums der Einzelschule in Form von Standards 

schulischer Qualität, einer Erhöhung der Entscheidungsverantwortung 

und des Wettbewerbsdrucks erkennen. Einen wesentlichen Ansatz zur 

Herstellung einer Verbindung makrosozialer Strukturen mit mikrosozia-

len Handlungswahlen stellt Essers Modell der soziologischen Erklärung 
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dar; es ermöglicht eine Erklärung kollektiver Phänomene in Form einer 

Aggregierung von Handlungsbeiträgen. 

Beschrieben werden ferner Beobachtung, Beeinflussung und Verhand-

lung als grundlegende Formen der Handlungskoordination in Ak-

teurskonstellationen. 

 

4.1 Von der „Steuerung“ zur „Governance“ 

Begriffshistorisch gehen dem Governance-Begriff die Begriffe „Planung“ 

und „Steuerung“ voraus (vgl. Schimank 2009, S. 232-234): Auch wenn 

der Planungsbegriff schon von Anfang an nicht nur im sozialwissen-

schaftlichen Sprachgebrauch genutzt wurde, wird er in der Politik entwi-

ckelter westlicher Staaten erst seit den 1960er Jahren ernsthaft verwen-

det, war er doch zuvor wegen seiner Nähe zur „Planwirtschaft“ der sozi-

alistischen Staaten aus Gründen der Systemkonkurrenz verpönt. Bis 

etwa Mitte der 1970er Jahre lag dem Planungsbegriff die Vorstellung ei-

ner vornehmlich etatistischen Gestaltung gesellschaftlicher Bereiche 

durch die Politik zugrunde. Subjekt dieser zentralen Gestaltung waren 

etwa nicht die Parlamente, sondern die Ministerialbürokratie, die mit gro-

ßer Zielgenauigkeit in ein Gestaltungsobjekt wie zum Beispiel das Bil-

dungswesen hineinzuwirken versuchte. In der Planungsperspektive er-

schienen als Engpässe einer solchen erfolgreichen Gesellschaftsgestal-

tung lediglich einerseits die Wissensbasis der Planer/innen und anderer-

seits die Koordination der beteiligten staatlichen Instanzen. So bestan-

den Bemühungen zu Zeiten der sozialliberalen Koalition auf Bundes-

ebene, das Bundeskanzleramt zur obersten, die Ressorts koordinieren-

den Planungsbehörde zu entwickeln. Bereits in der ersten Hälfte der 

1970er Jahre brachte die Implementationsforschung hingegen, die die 

Wirkungen der ambitionierten Regierungsplanungen vor Ort erforschte, 

ernüchternde Ergebnisse zutage: Die bislang „von oben herab“ prakti-

zierte Planung funktionierte offensichtlich unzureichend – zeigte sich 

doch das jeweilige Planungsobjekt nicht als ein passiver Gegenstand, 

der die Formung willig über sich ergehen ließ, sondern als eigensinniger 

und eigenwilliger Akteur. Schließlich handelt es sich in der Bildungs-, 

Kommunal- und Energiepolitik beispielsweise um komplexe 
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Konstellationen korporativer und individueller Akteure mit je eigenen Ein-

flusspotenzialen und Interessen. Lehrerinnen und Lehrer beispielsweise 

haben ein pädagogisches Ethos, die verschiedenen Bezugsgruppen, 

beispielsweise Schüler/innen, Schulleitung, Kollegen und Kolleginnen, 

Eltern und Ausbilder/innen tragen unterschiedliche Erwartungen an sie 

heran; insofern lässt sich ihr tägliches schulisches Handeln nicht einfach 

planen. Die eher negativen Erfahrungen mit einer administrativ-zentralis-

tischen Globalplanung und -steuerung führten zu einer Favorisierung von 

dezentralen Steuerungsmodellen (vgl. Zedler 1997, S. 8; vgl. Schi-

mank 2009, S. 232-234). 

Angesichts der Befunde der Implementationsforschung schwenkte man 

Anfang der 1980er Jahre terminologisch auf den Begriff „Steuerung“ um. 

Die empirischen politikwissenschaftlichen Studien wurden von theoreti-

schen Überlegungen gestützt, nach denen ein jedes Bemühen politischer 

gesellschaftlicher Steuerung illusionär sei, da sämtliche gesellschaftli-

chen Teilsysteme geschlossene intransparente Zusammenhänge bilde-

ten, an denen intendierte Impulse entweder ganz abprallen oder gänzlich 

unbeabsichtigte Effekte zeitigen (vgl. Schimank 2009, S. 234). 

Vor dem Hintergrund der Steuerungsprobleme wurde somit in der politi-

schen Praxis dem New Public Management, der „Neuen Steuerung“ der 

Boden bereitet, die auf Wettbewerb und Konkurrenz als Mechanismen 

zur Steigerung der Effizienz und Effektivität im öffentlichen Sektor setzt. 

Die Politikwissenschaft hingegen reagierte analytisch differenzierter, in-

dem man einerseits von der einseitigen Konzentration auf eine etatisti-

sche Gesellschaftssteuerung und damit einer Hierarchie des Verhältnis-

ses zwischen dem Staat und seiner gesellschaftlichen Umwelt abrückte, 

andererseits nicht nur ein einseitiges Marktmodell, sondern eine Vielzahl 

von kombinierbaren Mechanismen der Handlungskoordination und der 

gesellschaftlichen Interdependenzbewältigung gegenüberstellte. Hier ist 

die Berücksichtigung von Verhandlungskonstellationen und Verbänden, 

professioneller Gemeinschaften, der „Zivilgesellschaft“ oder von Politik-

netzwerken zu nennen (vgl. Schimank 2009, S. 234). In der Annahme, 

dass Steuerungsintentionen nicht „eins zu eins“ in beabsichtigte Folge-

handlungen münden, dass Steuerungshandlungen nicht ohne 
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Nebenwirkungen ablaufen und transintentionale Effekte erzeugen, be-

deutet Steuern doch, die Beliebigkeit oder Zufälligkeit von Folgehandlun-

gen einzuschränken. Die in diesem Vorhaben betrachtete „Rechtsform-

reform“ der beruflichen Schulen Hamburgs und Schleswig-Holsteins 

fasst Steuerbarkeit des Bildungswesens mittels gesetzlich-administrativ 

eingeräumter Autonomieerweiterung auf. Dabei kann Steuerung eine Zu-

standsänderung, Steuerbarkeit eine Veränderbarkeit bedeuten (vgl. Zlat-

kin-Troitschanskaia 2006, S. 170). Auch wenn der Steuerungsbegriff wei-

terhin Verwendung findet, so sollte dies im Bewusstsein der Grenzen di-

rekter Steuerbarkeit mit den folgenden Determinanten eines realistischen 

Steuerungskonzepts geschehen (vgl. Altrichter 2009, S. 241ff., Altrich-

ter/Maag Merki 2010a, S. 17ff.): 

• Vielzahl an Steuerungsakteuren mit multiplen Interessen 

Aus den Transaktionen sämtlicher relevanter Systemmitspieler/innen mit 

je unterschiedlichen Interessen sowie Gestaltungs- und Verhinderungs-

macht entsteht Steuerung. 

• Akteure und Systeme mit Eigendynamiken und Eigenlogiken 

Weder die Steuerungssubjekte noch die Gestaltungsobjekte halten still, 

wenn Reformer/innen ans Werk gehen. Es entstehen Eigendynamiken 

insofern, als dass die Entwicklung der Reformelemente nach einer frem-

den und unter Umständen nicht begriffenen Logik geschehen. Hier sind 

die Eigenkomplexität und eine selbstreferentielle operative Geschlossen-

heit sozialer Systeme (vgl. Luhmann 1997, S. 68) angesprochen. 

• Verschränkung und Verselbstständigung 

Die Eigensinnigkeit bzw. Verselbstständigung sozialer Akteure und sozi-

aler Systeme führt nicht bis zum Autismus, sondern zu einer Verschrän-

kung von System und Umwelt. Die Systemtheorie hat hierfür den Mecha-

nismus der „strukturellen Kopplung“ beschrieben (vgl. Luhmann 1997, 

S. 100f.), wodurch Akteure und soziale Systeme die Anforderungen ihrer 

Umwelt in ihre Praktiken reflexiv mit einbeziehen. 

• Intentionale Gestaltung mit teils transintentionalen Ergebnissen 
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Wenn auch Steuerungsakteure intentional handeln, so ist in normal kom-

plexen Situationen die Vielzahl der Akteure nicht in der Lage, das ge-

samte Geschehen zu erfassen. Daher ist die Steuerungsfähigkeit sozia-

ler Systeme und auch individueller Akteure systematisch begrenzt. Tran-

sintentionalität kann in verschiedenen Formen auftreten: 

• enttäuschte oder übertroffene Erwartungen 

• Fernwirkungen oder unerwartete Nebenfolgen 

• strategisches Verbergen bestimmter Wirkungen und Ziele 

durch eine Akteursgruppe 

• Entstehen überraschender Konflikte, Kompromisse und Ent-

wicklungsdynamiken, deren Ergebnisse selbst ihre Protago-

nisten überraschen 

 

Diese politikwissenschaftliche Betrachtung nähert sich dem „Gover-

nance“-Begriff, auch wenn dieser einen früheren Ursprung einerseits in 

der politikwissenschaftlichen Forschung über internationale Beziehun-

gen und andererseits in der Institutionenökonomie hat: Da Beziehungen 

zwischen Staaten nicht – auch nicht im Rahmen der Europäischen Union 

oder der Vereinten Nationen – streng hierarchisch geregelt sind und kein 

über den Beteiligten stehender Schiedsrichter für die Einhaltung der Re-

geln sorgt, spricht man auch von „Governance without Government“ (Ro-

senau/Czempiel 1992, zitiert in Schimank 2009, S. 235), was zu einer 

schwierigen Handlungskoordination führt. Das hierarchisch-etatistische 

„Government“ findet mit „Governance“ einen Oberbegriff, der sämtliche 

Formen der gesellschaftlichen Interdependenzbewältigung berücksich-

tigt. So sieht sich die deutsche Bildungspolitik – traditionell eine auch un-

ter Hinzuziehung der Gewerkschaften und Lehrerverbände stark etatisti-

sche Veranstaltung (Government) – heute mehr und einflussreichen he-

terogenen Akteuren gegenüber: die OECD als Träger der PISA-Untersu-

chungen und von Benchmarks mit teils normierender Wirkung, die Ber-

telsmann-Stiftung, Eltern und deren Verbände, Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften, Unternehmensberatungen und weiteren Agenten des 

NPM (Governance) (vgl. Schimank 2009, S. 236f., Dedering 2010, S. 67). 
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Schon früh hat die institutionenökonomische Denktradition auf eine Ano-

malie des neoklassischen wirtschaftswissenschaftlichen Denkens hinge-

wiesen: Märkte stellen nicht immer einen unübertroffenen Mechanismus 

der Koordination der Handlungen von Akteuren dar. Tatsächlich existie-

ren Formen der Handlungskoordination, beispielsweise in Form von Ar-

beitsorganisationen, die den Markt außer Kraft setzten. Der Grund hierfür 

liegt in den Transaktionskosten, die für die Nutzung von Märkten anfal-

len, während die Neoklassik Kostenfreiheit der Marktnutzung unterstellt. 

Insofern fördert die wettbewerbsförmige Koordination der Partikularinte-

ressen nicht von sich aus jeweils sachgerechte Problemlösungen zutage, 

sondern es bedarf hier eines bewussten Ringens um die Sache. Anders 

als die „Planung“ betont somit die Governance-Perspektive eine genuin 

politische Seite: Die Gestaltung gesellschaftlicher Strukturen vollzieht 

sich in Einfluss- und Interessenkonstellationen, die beteiligten Akteure 

achten schon aus einem Eigeninteresse auf oftmals konkurrierende 

Sacherfordernisse. Generell ist zu beachten, dass „bildungsbezogene 

Entscheidungen immer sehr deutlich politische Fragen sind“ (Eckert 

2017, S. 389f.). Politische Gestaltungsakteure wie etwa Bildungspolitiker 

müssen sich demzufolge mehr Empathie mit denjenigen Akteuren aneig-

nen, deren Handlungsraum sie verändern wollen (vgl. Schimank 2009, 

S. 236f.). 

In dem Übergang von Planung über Steuerung zu Governance zeigt sich 

durchaus ein Lernprozess in der politischen Gesellschaftsgestaltung: Der 

in der Bildungsplanung der späten 1960er Jahre sich fast omnipotent 

wähnende Staat muss in der Governance-Perspektive zur Kenntnis neh-

men, dass er einer – wenn auch einflussreicher, aber nicht stets domi-

nanter – von mehreren Akteuren ist, die sich mit jeweils eigenen Interes-

sen um Schulen, Universitäten oder Krankenhäuser bemühen. Somit er-

möglicht die Governance-Perspektive, die Pluralisierung in der Gestal-

tung gesellschaftlicher Verhältnisse analytisch nachzuvollziehen (vgl. 

Schimank 2009, S. 237f.; vgl. Kuhlee 2017, S. 66f.). 
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4.2 Begriff Governance 

Die im vorausgehenden Abschnitt beschriebene Ermöglichung eines 

Nachvollziehens einer Pluralisierung der Gestaltung gesellschaftlicher 

Verhältnisse lässt eine differenziertere Antwort in der Governance-Per-

spektive auf die Frage erwarten, was „Steuerung von sozialen Systemen“ 

bedeuten kann. Reformen im Bildungswesen etwa dürften sich dann 

nicht als ein Umsetzen eines durchdachten Plans, sondern als ein Rin-

gen, Bemühen um eine Lösung erweisen. „Governance“ stellt insofern 

keinen Gegenbegriff zur „Steuerung“ dar, sondern thematisiert Steue-

rungsfragen in einem breiten Kontext von komplexen Systemen und de-

ren sozialer Gestaltung (vgl. Altrichter 2009, S. 244, 250). Die Relevanz 

für das Bildungswesen zeigt sich beispielsweise in dem Begriff der „Edu-

cational Governance“ (Altrichter/Brüsemeister/Wissinger 2007, 

Kussau/Brüsemeister 2007, Heinrich 2007), der u.a. den Umbau der Ent-

scheidungs- und Regelungsstrukturen der nationalen Schulsysteme in 

Europa – mit besonderem auf Deutschland gerichteten Focus – charak-

terisiert (vgl. Schimank 2009, S. 231f.). Das heutige Governance-Ver-

ständnis, dessen Konzepte einer Educational bzw. spezieller School 

Governance die bisherigen Planungs- und Steuerungsbegriffe national 

wie international ablösten, wurde wesentlich durch das internationale Ex-

pertengremium „Commission on Global Governance“ Mitte der 

90er Jahre geprägt. „Demnach meint Governance die Gesamtheit der 

zahlreichen Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private In-

stitutionen ihre gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt sich 

um einen kontinuierlichen Prozess, durch den unterschiedliche kontro-

verse Interessen ausgeglichen werden und kooperatives Handeln initiiert 

werden kann.“ (van Ackeren/Klemm 2011, S. 120) 

Der Governance-Ansatz versucht, von der Analyse der Regelungsstruk-

turen zu den Auswirkungen auf die Leistungsstrukturen zu gelangen. 

Seine praktische Relevanz und theoretische Bedeutung erweist sich in 

den von ihm aufgezeigten Gestaltungsmöglichkeiten – beispielsweise als 

Zugriffspunkte von Gestaltungsakteuren auf die Leistungsproduktion. 

(vgl. Schimank 2007, S. 253ff.) 
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Gegenwärtig geht der Versuch von Bildungspolitik und –verwaltung, 

Schulen schnell und wirksam zu reformieren, mit einem mittlerweile vor-

handenen Bewusstsein einher, dass Innovationen im Schulwesen nicht 

durch einige administrative Akte zu erreichen sind. Hier stellt der Gover-

nance-Ansatz eine Neuerung gegenüber bisherigen Ansätzen der Bil-

dungsforschung dar, Gestaltungsprozesse des Schulwesens und damit 

auch seiner Reformen zu analysieren. Der hieraus entstehende Reform-

diskurs wird als Steuerungsdiskurs geführt; die althergebrachten Steue-

rungsmodi selbst werden mit der Leitfrage fokussiert, wie die Steue-

rungsstruktur des Bildungswesens, also die Art und Weise, in der Ord-

nung und Leistung des Bildungswesens zustande kommen und sich ent-

wickeln, zielgerichtet und schnell so verändert werden, dass bessere Er-

gebnisse als bisher erzielt werden können. (vgl. Altrichter 2009, S. 240f., 

Altrichter/Maag Merki 2010a, S. 15) 

Auf der Suche nach theoretischen Konzepten, die Wirkungsketten zwi-

schen der Makrosteuerung des Bildungswesens und der Ebene der 

Schüler/innen aufzeigen, sind Bildungsforscher auf Konzepte des „Edu-

cational Governance“ gestoßen, die die Hoffnung einer Darstellung der 

Zusammenhänge mehrerer Steuerungsebenen wecken (vgl. Fend 2011, 

S. 12f.). Hier gilt es zu prüfen, ob die von den Governance-Konzepten 

beanspruchte „Aufklärung von Prozessen im Rahmen von Institutionen" 

(Fend 2011, S. 13) auf die Institutionen des Bildungswesens übertragen 

werden können mit dem Ziel, theoretische Konzepte für eine Wirksamkeit 

von Makrosteuerungen im Bildungswesen zu finden. Governance soll 

hier Steuerung nicht ersetzen, sondern es entspricht einem Ansatz der 

Forschung, der Steuerungsfragen in einem breiteren Kontext von Fragen 

der sozialen Gestaltung in komplexen Systemen thematisiert (vgl. Schi-

mank 2009). Ohne Einbindung der für Bildung Verantwortung tragenden 

oder ihre Ergebnisse nutzenden Akteure indessen dürfte eine „Steue-

rungsmodellierung“ (van Ackeren u.a. 2011, S. 174) für das Verständnis 

von Bildungsprozessen und den darauf aufbauenden Konzepten der 

Steuerung und Qualitätsentwicklung im Schulwesen nicht hinreichend 

sein. 
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4.3 Aspekte des Governance-Ansatzes 

Der Governance-Ansatz untersucht als Forschungsansatz der Bildungs-

forschung 

• die soziale Ordnung und Leistung im Bildungswesen, 

• unter der Perspektive der Handlungskoordination, 

• zwischen verschiedenen Akteuren, 

• in komplexen Mehrebenensystemen (vgl. Altrichter/Maag 

Merki 2010a, S. 21). 

 

Die drei zentralen Governance-Begriffe – Akteurskonstellation, Mehrebe-

nensystem und Handlungskoordination – weisen eine international dis-

kutierte Forschungsperspektive auf, die in der Politikwissenschaft, der 

Wirtschaftswissenschaft und der Soziologie ihre Herkunft hat und als 

Educational Governance-Forschung für die Untersuchung von Hoch-

schul-, Schul- und Berufsbildungssystemen verwendet wird (vgl. Altrich-

ter/Brüsemeister/Wissinger 2007, S. 11). 

Auf jeder Ebene findet im Rahmen des Mehrebenenkonzepts der Hand-

lungsverantwortung eine Rekontextualisierung durch die Akteure statt, 

indem sie – interessengeleitet und verstehend – die konkreten Probleme 

zu lösen versuchen. Diese Verarbeitungsformen der von Politik und Ver-

waltung auf der Makroebene geschaffenen Regulierungsprozesse auf 

der einzelschulischen Ebene zu untersuchen, kann Gegenstand von 

Governance-Analysen sein. Sie ermöglichen somit nicht „nur Hypothe-

sen über Wirkungspfade von der Makro- auf die Mikroebene […], son-

dern auch Hypothesen darüber, wie Akteure Maßnahmen neutralisieren 

und unwirksam machen können.“ (Fend 2011, S. 19) Befunde von Gover-

nance-Analysen zeigen ferner auf, „dass persönliche Dispositionen und 

Handlungsroutinen der Akteure im Schulwesen, organisationale Struktu-

ren und Kulturen, spezifische Kontextfaktoren sowie nicht zuletzt auch 

die Struktur des Wissens an sich die Realisierung bildungspolitisch an-

gestrebter Ziele in der administrativen und pädagogischen Praxis beein-

flussen können.“ (van Ackeren 2011, S. 171) Umsetzungen von Refor-

men im Bildungswesen, die gewöhnlich einen top-down-Charakter auf-

zeigen, bilden das Ergebnis von Kommunikations- und 
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Verhandlungsprozessen der Akteure im hierarchischen Mehrebenenmo-

dell. Für das Verständnis von wirksamen Steuerungs- und Qualitätsent-

wicklungskonzepten ist die Einbeziehung der Akteursgruppen von be-

sonderer Bedeutung, die für Bildungsprozesse Verantwortung tragen o-

der deren Ergebnisse nutzen (vgl. van Ackeren 2011, S. 174). Zwischen 

den und innerhalb der Ebenen können „Implementationsbrüche“ (van 

Ackeren 2011, S. 174) auftreten, indem neue Regelungen auf den Ebe-

nen umdefiniert werden und somit nicht zu den gewünschten Verände-

rungen führen können. Ferner kommt der Schulkultur als der „dominan-

ten und von einer Mehrzahl der Mitglieder der schulischen Praxisgemein-

schaft in einem stetigen Aushandlungsprozess geteilten Wert-, Norm- 

und Einstellungsmuster hinsichtlich unterrichtlicher, schulorganisatori-

scher und außerschulischer Aspekte, die in der täglichen Arbeitspraxis 

zum Ausdruck kommen“ (van Ackeren 2011, S. 175) eine besondere Be-

deutung bei der Umsetzung von Schulreformen zu. 

Governance-Studien wollen als Forschungsansatz das Zustandekom-

men, die Aufrechterhaltung und Transformation sozialer Ordnung und 

Leistungen in einem sozialen System (Schulwesen) verstehen, erklären 

sowie Strategien für deren Gestaltung entwickeln und zeigen folgende 

Determinanten auf (vgl. Altrichter/Maag Merki 2010a, S. 27ff): 

(1) Sie sind offen für verschiedene sozialwissenschaftliche Theoriean-

sätze. 

(2) Politik als Gestaltung sozialer Ordnung und Leistungen tritt in ver-

schiedenen Formen auf, die von den Governance-Studien themati-

siert werden. 

(3) Governance-Studien befassen sich mit Akteuren und Strukturen. 

(4) Sie unterscheiden zwischen Teilnehmer- und Beobachterperspektive 

und beziehen dieses aufeinander. 

(5) Governance-Studien wählen keinen engen Fokus, sondern untersu-

chen Politiken in ihrer historischen Bedingtheit und in ihrem jeweili-

gen Kontext. 
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(6) Governance-Studien betrachten sowohl die Ebene politischer Legiti-

mation und Proklamation als auch die Ebene der tatsächlichen Hand-

lung und Wirkung und setzen diese zueinander in Beziehung. 

(7) Sie untersuchen Akteurshandlungen mit dem Ziel, begründete Vor-

schläge für die Gestaltung von Koordinationskonstellationen zu for-

mulieren. 

(8) Governance-Studien untersuchen die Fragen der Leistung und Ge-

staltung des Bildungssystems mit Hilfe empirischer Verfahren. 

(9) Sie setzen unterschiedliche Forschungsmethoden und -strategien 

ein. 

Diese Punkte 1 bis 9 stellen Ansprüche an einen Governance-Diskurs 

dar. In einer Forschungsstudie gleichzeitig allen Kriterien genügen zu 

wollen, wäre ein zu hoher Anspruch an sich selbst und andere (vgl. Alt-

richter/Maag Merki 2010a, S. 34). 

Eine der Hauptaufgaben der aktuellen Governance-Forschung besteht 

also darin, die gegenwärtigen Steuerungskonfigurationen und deren Re-

alisierung zu untersuchen und mehr über deren Logik, ihre Umsetzung 

und die beobachtete Wirkung zu erfahren (vgl. Altrichter/Maag 

Merki 2010a, S. 37). Ferner gilt es zu klären, welchen Beitrag zur Qualität 

des Bildungswesens die Akteure und auch die Kombination der komple-

xen Regelungsstrukturen, die auf den unterschiedlichen Formen der 

Handlungskoordination beruhen, leisten (vgl. Feldhoff/Durrer/Hu-

ber 2012, S. 73). 

 

4.4 Zentrale Kategorien des Governance-Ansatzes 

4.4.1 Mehrebenensystem 

4.4.1.1 Kopplungsmodelle und die Bedeutung der Schulleitung 

Versucht man, das Schulsystem eher aus der Perspektive der Einzel-

schule zu analysieren, tritt die Rolle der Schulleitungen bei der Schulent-

wicklung in den Vordergrund. Das Gelingen von Schulreformen hängt 

hier entscheidend von der passenden Kopplung von „oben“ und „unten“, 

von Schulsystem- und Einzelschulebene ab. Basis der Schulreformen ist 

die jeweilige Gestaltungsautonomie der Einzelschulen (vgl. Rolff 2009, 
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S. 254ff.). Hier erweist sich als Hauptproblem des Gesamtsystems die 

Kopplung der Entwicklung der Einzelschulen mit derjenigen des Gesamt-

systems. Während die zentralen Instanzen festlegen können, in welcher 

Form, in welchem Bereich und zu welchem Zeitpunkt sie intervenieren, 

können die Schulen ziemlich unabhängig davon entscheiden, wie sie mit 

den Interventionen umgehen. Der Spielraum dieser losen Kopplungen 

(vgl. Merkens 2006) im Schulbereich reicht von der vorgabeadäquaten 

Umsetzung über die Form der inneren Kündigung bis hin zu einer Art 

subversiver Gegenwehr. Folgende fünf Kopplungsmodelle lassen sich 

daran messen, inwieweit sie den Einzelschulen Spielraum zur Entwick-

lung gewähren und sie die Systemziele zu erfüllen in der Lage sind 

(vgl. Rolff 2009, S. 262f.): 

Kopplung durch 

• Gesetze, Erlasse 

• Benchmarks, zentrale Prüfungen 

• Vorsteuerung, z.B. in Form von Programmen 

• Externe Evaluation 

• Nachsteuerung 

Teilweise überschneiden sich die Modelle. Zur Analyse konkreter Kopp-

lungsaktionen könnte der Governance-Ansatz weiterhelfen: Die für die 

pädagogischen Prozesse entscheidenden Gestaltungsebenen liegen je-

doch in der Einzelschule. Die Nutzung der Gestaltungsspielräume hängt 

hier u.a. von der Schulleitung und weiteren Führungskräften ab. Ob und 

wie die Einzel- und die Schulsystementwicklung zusammenpassen, kann 

dann Gegenstand von Governance-Analysen sein (vgl. Rolff 2009, 

S. 264f.). 

 

4.4.1.2 „Steuerung“ durch schulrechtliche Initiativen zur Erweite-

rung der Selbstständigkeit der Einzelschule 

Neben der Umsetzung allgemeiner aus der Verfassung abgeleiteter 

Rechtsprinzipien und der rechtlichen Regelung des Bestehenden 
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intendiert das Schulrecht (Kopplungsmodell Gesetze, Erlasse) auch eine 

Weiterentwicklung des Schulwesens, dem auch die schulgesetzlichen 

Initiativen zur Erweiterung der Selbstständigkeit der Einzelschule dienen. 

Ob Eigenständigkeit schulrechtlich „top down“ verordnet werden kann o-

der ob die Schulen durch andere, etwa finanzielle, Anreize zu größerer 

Selbstverantwortung geführt werden sollen, ist nicht unumstritten. So zei-

gen Studien zur Umsetzung der neuen schulrechtlichen Möglichkeiten 

Schwierigkeiten und Widerstände auf, und die erweiterten Instrumenta-

rien der schulinternen Qualitätssicherung und Evaluation sind bei vielen 

Lehrkräften umstritten und ungeliebt (vgl. Weishaupt 2009, S. 221). 

Generell ist festzuhalten, dass eine wichtige Voraussetzung für die Ak-

zeptanz von Reformen im Bildungswesen ein gesellschaftlicher Konsens 

und die Übereinstimmung des Rechts mit gesellschaftlichen Werthaltun-

gen und Gepflogenheiten ist. Größere Abweichungen zwischen schuli-

scher Realität und schulrechtlichen Bestimmungen hingegen führen ge-

legentlich zu Zweifeln an der Steuerungsfähigkeit des Schulwesens über 

rechtliche Vorgaben. Forschung über die Wirkung des Schulrechts auf 

die Schulentwicklung, die eine wissenschaftliche Bewertung der Grenzen 

und Möglichkeiten der Steuerung über das Recht ermöglicht (vgl. Weis-

haupt 2009, S. 222f.), ist in Deutschland kaum vorhanden. Hier müsste 

es gelingen, die Wirkungsfaktoren auf die Umsetzung des Rechts zu sys-

tematisieren und in ihrer Bedeutung für unterschiedliche Sachverhalte 

wie Strukturfragen und Qualitätssicherung oder Unterrichtsinhalte be-

stimmen zu können. 

Ebenfalls werden die Effekte einer Schulentwicklungssteuerung über 

eine Dezentralisierung der Ressourcenverantwortung ambivalent bzw. 

kritisch betrachtet. Beabsichtigte Effekte einer outputorientierten Schul-

entwicklung stellen sich nicht eindeutig positiv ein und werden durch un-

beabsichtigte Nebeneffekte (Bellmann / Weiß 2009) wieder relativiert. In-

stitutionentheoretische Überlegungen lassen darauf schließen, dass eine 

Wettbewerbssteuerung im Bildungswesen nicht die Effizienz des Schul-

systems steigere, sondern zu einer Zunahme der Leistungsdisparitäten 

und infrastrukturellen Mehrkosten führe (vgl. Weiß 2003). 
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4.4.1.3 Governance-Konzept zur Analyse von Regelungsstrukturen 

im Mehrebensystem Schule 

Ein spezifisches Analyseinstrument mit mittlerem Abstraktionsgrad, das 

staatsnahe oder staatliche Governance-Regime zu analysieren ermög-

licht, hat Uwe Schimank (2007) entwickelt, wobei das Modell fünf grund-

legende Dimensionen von Governance zur Steuerung von Hochschul-

systemen, aber auch Schulsystemen beschreibt (vgl. Feldhoff/Durrer/Hu-

ber 2012, S. 73). Die folgende Tabelle gibt die fünf Dimensionen wieder, 

die Schimank zur Beschreibung von Hochschulsystemen und deren Ver-

gleich aufgestellt hat. Um die im Kontext der beruflichen Schulen bedeut-

same Ebene des Schulträgers zu berücksichtigen, wird hier das Modell 

um diese Dimension (in Anlehnung an Feldhoff/Durrer/Huber 2012, 

S. 74) sowie um die Spalten „Traditionelles Regime“ und „NPM“ (New 

Public Management; vgl. Kapitel 3 dieser Arbeit) erweitert. „+“ weist auf 

eine starke, „-„ auf eine schwache Steuerung hin. So beruht das traditio-

nelle Steuerungsregime vor allem auf der Input- und der professionellen 

Selbststeuerungsteuerung, während das NPM-Modell hingegen die Out-

putsteuerung, die hierarchische Selbststeuerung und die Steuerung 

durch Konkurrenz betont. 
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Tabelle 1: Dimensionen der Beschreibung von Schulsystemen (in 

Anlehnung an Schimank 2007, Feldhoff/Durrer/Huber 2012) 

 Traditionelles 

Regime 

NPM 

 

(1) Staatliche (Input) Regulierung + - 

(2) Staatliche (Output) Regulierung - + 

(3) Steuerung durch den Schulträger - - 

(4) Professionelle Selbststeuerung, -organisation + - 

(5) Hierarchische Selbststeuerung - + 

(6) Konkurrenzdruck - + 

 

(1) Staatliche (Input) Regulierung 

Diese Dimension beschreibt die klassische Steuerungsform staatlicher 

Vorgaben für Organisation und Unterricht, Personal und Finanzen. Unter 

`Personal´ ist die staatliche Regulierung der Einstellung, Beschäftigungs-

dauer und Entlohnung zu verstehen. Auch die Vorgaben zur Organisa-

tion und Ressourcenzuweisung des Schulbetriebs (Klassengrößen, Leh-

rer-Schüler-Relation, …) und des Unterrichts (Fächervorgaben, Stunden-

tafeln, Lehrpläne, Lehrmittel) und des Schulrechts (Versetzungsregeln, 

Disziplinarmaßnahmen) sind Bestandteil dieser Regulierung. Bei der 

staatlichen Inputsteuerung handelt es sich demnach um eine autoritative 

Verhaltenssteuerung durch Konditionalprogramme, also klare Wenn-

Dann-Regelungen von Sachverhalten“ (Schimank 2007, S. 241). 

(2) Staatliche (Output) Außensteuerung 

Die staatliche Außensteuerung hingegen ist eine „outputorientierte Form 

der Steuerung, die z.B. mit Hilfe von festgelegten Zielgrößen (externe 

Evaluation, Bildungsstandards) erfolgt.“ (Feldhoff/Durrer/Huber 2012, 

S. 75) Hier werden Zweckprogramme in Gestalt von Zielvorgaben formu-

liert, bei denen die Art und Weise der Zielerreichung den Schulen selbst 
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überlassen bleibt. „[…] Außensteuerung setzt im Vergleich zu Regulie-

rung auf die höhere Sachkundigkeit und Findigkeit des untergeordneten 

Akteurs.“ (Schimank 2007, S. 241) 

(3) Steuerung durch den Schulträger 

Hier sind vor allem die schulischen Organisationsmaßnahmen der Errich-

tung, Änderung oder Aufhebung der Schulen, die Deckung des Sachbe-

darfs sowie die laufende Verwaltung der Schulen zu nennen. 

(4) Professionelle Selbststeuerung 

Diese Dimension beschreibt die Entscheidungs- und Einflussmöglich-

keiten von schulischen Entscheidungs- und Mitwirkungsgremien bei 

schulrelevanten Fragen analog zur staatlichen Regulierung; auch die in-

dividuelle Autonomie der einzelnen Lehrer/innen ist hier betroffen 

(vgl. Feldhoff/Durrer/Huber 2012, S. 75). 

(5) Hierarchische Selbststeuerung 

Diese Dimension beschreibt sowohl den Einfluss als auch die Entschei-

dungsmöglichkeiten der schulischen Leitungspersonen. Ferner gehören 

auch Instrumente wie das Schulprogramm, das Leitbild sowie ein Quali-

täts- oder Jahresbericht zur hierarchischen Selbststeuerung. 

(6) Konkurrenzdruck 

Die Dimension des Konkurrenzdrucks beschreibt eine quasimarktförmige 

Konkurrenz zwischen und innerhalb von Schulen und Bildungseinrich-

tungen. Hinsichtlich einer freien Schulwahl und einer möglichen Zusam-

menlegung von Schulen im Rahmen der demographischen Entwicklung 

könnte dies bedeutsam werden. 

 

4.4.1.4 Mehrebenenmodell kollektiv geteilter mentaler Modelle 

Das zentrale Problem einer Umsetzung von Reformen im Schulwesen 

stellt nicht deren Definition dar, sondern „deren bildungspolitisch avisierte 

Implementierung“ (Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 267). Dieser 

Implementierungsprozess kann für das Schulwesen mithilfe eines hierar-

chischen Mehrebenenmodells aufgezeigt werden: Reformen werden 
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zunächst gesetzlich-administrativ initiiert und verlaufen schließlich von 

einer hierarchisch höheren zur jeweils darunter liegenden Ebene. 

Abbildung 2: Herstellung kommunikativer Konsense bzw. von Im-

plementierungsbrüchen (Skizze in Anlehnung an Preuße/Zlatkin-Troi-

tschanskaia 2008, S. 269) 

 

Schulbehörde 
auf Landes-
ebene 

Schul 
verwaltungen 

Schulleitungen Lehrerkolle-
gium 

 

 

Die Akteure einer jeden Systemebene deuten die Reformen in ihrem je-

weiligen Kontext. Zwischen den Akteuren der aneinandergrenzenden 

Ebenen entsteht ein Kommunikationsprozess, innerhalb dessen ein Kon-

sens erzeugt werden soll. Wird dies nicht erreicht, kommt es zu einem 

„Implementierungsbruch“ (Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 268) 

Hierunter wird eine Nicht- bzw. abweichende Befolgung der gesetzlich-

administrativen Bestimmungen verstanden. Implementierungsbrüche 

können sowohl zwischen verschiedenen Ebenen als auch innerhalb ei-

ner Ebene auftreten (vgl. Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 268). 

Die Akteure deuten die gesetzlich-administrativen Bestimmungen „im 

Rahmen eines institutionellen Sinngebungsprozesses“ (Preuße/Zlatkin-

Troitschanskaia 2008, S. 268) um. Innerhalb einer Organisation zeichnen 

sich die Akteure durch vergleichsweise ähnliche Deutungs- und Wahr-

nehmungsmuster aus, was beispielsweise durch organisationsspezifi-

sche, die Wertmuster beeinflussende Regelwerke sowie durch spezifi-

sches Organisationswissen begründet ist. Deutungsmuster beruhen auf 

implizitem Regelwissen, das von einer sozialen Gruppe geteilt wird 

(vgl. Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 270). Mentale Modelle sind 

handlungsleitende, vereinfachende Konzepte, die umschrieben werden 

können „als generelle Vorstellungen oder Repräsentationen der realen 

Welt oder als Beschreibungen von Sachverhalten, Systemen und deren 
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Funktionieren“. (Tschan/Semmer 2001, S. 219) Sie können als interne 

Konstruktionen innerer und äußerer Sachverhalte verstanden werden, 

die die komplexe Realität repräsentieren. Sie ermöglichen den Akteuren, 

Phänomene sowohl zu verstehen als auch zu erklären, künftige Entwick-

lungen realer Sachverhalte zu prognostizieren, Entscheidungen zu tref-

fen und Ausführungen zu überwachen. Die mentalen Modelle der Ak-

teure beeinflussen somit auch deren professionelles Handeln, was sich 

wiederum auf die realisierten Strukturen bzw. Prozesse auswirkt. Durch 

Verbalisieren einer Problematik werden Bewertungen bzw. Reflektionen 

durch die Akteure ausgedrückt, die ein Abbild mentaler Modelle darstel-

len (vgl. Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 270). 

Die aus der Organisationsforschung stammende Betrachtung von kollek-

tiv geteilten Modellen beruht auf der Annahme, dass Akteure einer be-

stimmten Gruppe hinsichtlich eines bestimmten Problems „ein oder meh-

rere mentale Modelle teilen, die es ihnen unter einer optimalen Konstel-

lation ermöglichen, als vereinfachende und handlungsleitende Konzepte 

die Aufgabenstellung effizienter als durch additive Einzelleistungen zu 

erfüllen“ (Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 271). 

Wegen der im Rahmen dieser Arbeit nur mit einer vergleichsweise klei-

nen Anzahl der Probanden geführten Interviews werden die Annahmen 

kollektiv geteilter Modelle auf die rollenspezifischen Einstellungen und 

Argumentationsmuster der Akteure der Schulverwaltung, der Schullei-

tungen und Lehrkräfte bezogen. Dabei werden Rollen durch die Gesamt-

heit der Erwartungen an die Inhaber sozialer Positionen, also der Lehr-

kräfte, der Schulleitungen und der Schulverwaltung determiniert. 

 

4.4.2 Akteurskonstellation und Handlungsmechanismen 

4.4.2.1 Handlungskoordination im schulischen Mehrebenensystem 

Im folgenden Abschnitt soll eine Auswahl vor allem soziologischer Ana-

lysemittel beschrieben werden, mit deren Hilfe Aspekte der Handlungs-

koordination im Mehrebenensystem der Schule untersucht werden kön-

nen (vgl. Brüsemeister 2007). 
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4.4.2.2 Profession und Organisation als Koordinationsmechanis-

men 

Für Bildungssysteme sind Differenzen zwischen den Koordinationsme-

chanismen von Organisationen einerseits und Professionen andererseits 

bedeutsam. Die bürokratische Schulverwaltung, ebenso wie Organisati-

onen überhaupt, werden von Lehrerinnen und Lehrern oftmals als fremd 

gegenüber dem eigenen Unterricht und den professionsbezogenen Not-

wendigkeiten des Schulbetriebs angesehen. In ihrer Selbstwahrneh-

mung impliziert dies die Betonung einer Autonomie ihrer Profession, un-

terrichtliche Belange selbst zu bestimmen. Veränderungen der schuli-

schen Governance versuchen jedoch, diese Professionsautonomie mit 

neuen Mechanismen einer Handlungsabstimmung, beispielsweise durch 

Schulevaluationen oder erweiterten Befugnissen der Schulleitungen zu 

beeinflussen (vgl. Brüsemeister 2007, S. 107f.). 

Für Lehrkräfte lässt sich eine Mitgliedschaft sowohl im bürokratischen als 

auch im professionellen System feststellen, wobei beide Systeme unter-

schiedliche Organisationsprinzipien beinhalten. Während die Angehöri-

gen einer Profession in entsprechenden Institutionen ausgebildet werden 

und über Spezialwissen sowie komplexe Fertigkeiten verfügen, wirken 

Bürokraten hingegen in einer hierarchischen Struktur, in der sie eine eng 

umschriebene Funktion ausüben. Da die Angehörigen einer Profession 

an deren Standards und Normen bewusst festhalten und in den jeweili-

gen Fachgebieten mitreden wollen, ist ein wiederkehrender Konflikt zu 

beobachten: Spezialisten zeigen nur bedingte Loyalität gegenüber der 

Bürokratie, weisen bürokratische Standards zurück und leisten Wider-

stand gegenüber einer bürokratischen Überwachung (vgl. Brüsemeis-

ter 2007, S. 109f.). Dabei lässt sich eine Widerständigkeit der Lehrerin-

nen und Lehrer nicht nur hinsichtlich einer bürokratischen, sondern all-

gemein auch hinsichtlich der organisationalen Verfasstheit des Schulbe-

triebs erkennen, die aus einer inneren Orientierung an den Standards der 

Profession entsteht. Differenzen zwischen Rollen der Organisation und 

Profession lassen sich folgendermaßen zusammenfassen (vgl. Brüse-

meister 2007, S. 110):  
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Tabelle 2: Professionsrollen – Organisationsrollen (aus: Brüsemeis-

ter 2007, S. 110) 

Professionsrollen Organisationsrollen 

Inputorientiert: Die gute pädagogische 

Absicht 

Input-Vorschuss an Vertrauen, Interak-

tion mit Schülern angemessen zu gestal-

ten 

Ergebnisorientiert 

Faktische Leistungs-Outputs beobachten 

Interaktion Entscheidung 

Mündlichkeit (keine schriftliche Berufs-

kultur der Lehrkräfte) 

Schriftlichkeit (Aktenführung, Prozess- 

und Ergebnisdokumente) 

Bezugnahme auf situative (gegenwarts-

bezogene) Unterrichtserfordernisse 

Bezugnahme auf eine Geschichte voran-

gehender Entscheidungen 

Involviertsein der ganzen Person Mitgliedschaftsrollen 

direkte Adressierung der SchülerInnen 

Person-Person Verhältnis 

Leistungsdokumente zu SchülerInnen 

Verhältnis Person-Dokument-Person 

Belastungen Management 

Fiktionen kollegialer Gleichheit horizontale und vertikale Koordination 

(Gleichheit) ungleicher Funktionsrollen 

Belohnung: sich einer Wertegemein-

schaft zugehörig fühlen 

Orientierung an Inhalten/Argumenten 

Homo Sociologicus 

Kooperation im Rahmen individueller 

Nutzenerwartungen 

Materielle Anreize/Gratifikationen 

Homo Oeconomicus 

 

Solange die bisherige Abschottung der voneinander getrennten Bereiche 

der Professionsrolle einerseits und der arbeitsorganisatorischen Rolle 

andererseits nicht aufgehoben ist, können arbeitsorganisatorische Refor-

men durch eine Professionsrolle regelmäßig „ausgebremst“ (Brüsemeis-

ter 2007, S. 113) werden. Während bislang Reformulierungen der 
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schulischen Governance bei der indirekten Beeinflussung der Lehrerrol-

len beispielsweise mittels Evaluationen ansetzen, was jedoch am Kern 

des Gefüges von Organisation und Profession nichts ändert, wird eine 

wirkliche Neufassung der Governance hier das Berufsgefüge neu zu or-

ganisieren wagen (vgl. Brüsemeister 2007, S. 113). 

 

4.4.2.3 Internationale Steuerungstrends 

Nach der Betrachtung der Differenzen zwischen Profession und Organi-

sation sollen nun bildungspolitisch international propagierte Steuerungs-

maßnahmen beleuchtet werden, die insbesondere aus den angloameri-

kanischen Ländern stammen und – ausgehend von einer als unzu-

reichend wahrgenommenen Steuerungskoordination – auf eine konkrete 

Veränderung des Schulsystems abzielen (vgl. Brüsemeister 2007, 

S. 114f). Die traditionelle Governance besteht aus einer hierarchischen 

staatlichen Detailsteuerung einerseits und der Lehrerprofession anderer-

seits, wobei beide Governance-Formen relativ unverbunden sind. Die 

Beziehungsebene zwischen Profession und Staat kann sich daher kaum 

entfalten. Hingegen werden andere Steuerungsmuster der Handlungs-

koordination erwartet: Geschwächt werden die bisherige Selbststeue-

rung der Lehrerprofession in Form der Autonomie der Lehrkräfte hinsicht-

lich des Unterrichts sowie die staatliche Inputregulierung – konkretisiert 

in einer zentralen Mittelausstattung und Lehrerzuordnung sowie zentrale 

Prüfungsanforderungen. Die Einzelschule erhält mehr Gestaltungsraum 

sowohl für operative Entscheidungen als auch über das Angebotsprofil, 

über das sie mit anderen Schulen in einen Wettbewerb tritt. Sowohl die 

erhöhte Entscheidungsverantwortung als auch der Wettbewerbsdruck 

sollen die Qualität und Verantwortlichkeit der vor Ort getroffenen Ent-

scheidungen steigern und zu besseren Ergebnissen führen (vgl. Brüse-

meister 2007, S.115f.). Ferner wird eine positive Wirkung eines gewissen 

Maßes an Wettbewerb für die Innovationskraft und Qualität der Einzel-

schule erwartet. Substanzielle Ziele – meist in Form von Bildungsstan-

dards – werden der Einzelschule vorgegeben, wobei die Ergebnisse und 

Umsetzung durch verschiedene Monitoring- und Evaluationsmaßnah-

men ständig überprüft und die erhobenen Informationen sowohl für die 
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einzelschulische als auch für die systemische Steuerung genutzt werden. 

Die Schulleitungspositionen werden aufgewertet in der Annahme, dass 

Leitungspersonen ihre Schule erfolgreicher führen und mithilfe der Ge-

staltungsspielräume eine schulinterne Dynamik hinsichtlich einer quali-

tätsvollen Weiterentwicklung aufbauen (vgl. Brüsemeister 2007, S.116f.). 

Die genannten Mechanismen stehen in einem inneren Zusammenhang: 

„Ohne Standards kann die bislang individualistische Profession nicht kol-

lektiv auf schulische Qualitätsmaßnahmen verpflichtet werden; ohne 

Führung durch die Schulleitung fehlt eine verbindliche Handlungskoordi-

nation vor Ort, die gleichzeitig – durch ihren engen Kontakt zur Bildungs-

verwaltung – an übergreifenden Zielen ausgerichtet ist, welche für alle 

Schulen gelten; ohne ein gewisses Maß an Konkurrenz – was die Inten-

sivierung von Beobachtungen in und zwischen Schulen meint – wissen 

Lehrkräfte als die zentralen Akteure der Schule nicht, wo sie stehen, 

wenn es gilt, die Qualität des Schullebens einzuschätzen; und ohne Au-

tonomie hätten Lehrkräfte keine Befugnisse, die Konsequenzen aus ih-

ren Beobachtungen zu ziehen und Fehlerkorrekturen vor Ort selbst vor-

zunehmen.“ (Brüsemeister 2007, S. 117) 

Für die soziologischen Analysemittel, mit deren Hilfe Aspekte der Hand-

lungskoordination im Mehrebenensystem der Schule untersucht werden 

können, ist grundlegend, dass Akteure sich auf Strukturen beziehen und 

diese mit Handlungswahlen auch reproduzieren; diese Strukturen geben 

Restriktionen und Ressourcen vor, die ihrerseits auf Handlungswahlen 

wirken; Handlungswahlen wiederum tragen zum Aufbau, Erhalt oder Ver-

änderung von Strukturen bei (vgl. Altrichter u.a. 2005, S. 10ff.; Brüse-

meister 2007, S. 97). 

 

4.4.2.4 Essers Modell – Aggregierung von Handlungsbeiträgen 

Einen ausgearbeiteten Ansatz zur Herstellung einer Verbindung makro-

sozialer Strukturen mit mikrosozialen Handlungswahlen innerhalb der all-

gemeinen Soziologie liefert Hartmut Esser (vgl. Brüsemeister 2007, 

S. 98). Da die Soziologie kollektive Phänomene erklären möchte, richtet 

sich das Interesse nicht auf die Frage der Handlungswahl einer einzelnen 

Person, sondern auf das Zustandekommen sozialer Strukturen und 
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Aggregationen einschließlich der nicht intendierten Folgen absichtsvollen 

Handelns. Soziale Phänomene können aus der Aggregation individueller 

Handlungen erklärt werden. Ein Umweg über eine Handlungserklärung 

eines einzelnen Akteurs als Träger der sozialen Prozesse ist somit not-

wendig, will man ein kollektives Explanandum, das sich vom Zeitpunkt t1 

zum Zeitpunkt t2 verändert, soziologisch erklären. Ergänzt man dies um 

eine modernisierungstheoretische mit dem Wandel von Institutionen 

(vgl. Esser 2000b) befasste Sicht, so stellt sich die Frage, ob sich der 

Geltungsbereich einer Leitidee in die Richtung einer Institutionalisierung 

erweitert. Hier wird Institution als „Erwartung über die Einhaltung be-

stimmter Regeln, die verbindlich Geltung beanspruchen“ (Esser 2000b, 

S. 2) und institutioneller Wandel als „Änderung einer bereits bestehenden 

institutionellen Ordnung“ (Esser 2000b, S. 367) verstanden. Dabei geht 

institutioneller Wandel „letztlich stets von der ̀ Basis´ aus: Wenn, aus wel-

chen Gründen auch immer, die Organisation der Nutzenproduktion inef-

fizient oder die Interessen der Menschen an der Geltung der Institution 

widersprüchlich werden, dann hat das Auswirkungen – zuerst auf die 

Plausibilität der legitimierenden Ideen, und dann auf die Gedanken und 

Taten, die auf eine Änderung der institutionellen Ordnung zielen.“ (Esser 

2000b, S. 367) 
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Abbildung 3: Modell der soziologischen Erklärung nach Esser 
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In Essers Modell der soziologischen Erklärung besteht zum Zeitpunkt t1 

eine Konkurrenz neuer und bisheriger Leitideen um eine Deutungsho-

heit. Die Leitideen, die zum Zeitpunkt t2 tatsächlich gewählt wurden, bil-

den das Explanandum; sie ergeben sich aus der Aggregation des indivi-

duellen Handelns, wobei neue und bestehende Leitideen in Beziehung 

zueinander gesetzt werden. Zum Zeitpunkt t1 delegitimieren im Rahmen 
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der politischen und sozialen Auseinandersetzung neue Leitideen schon 

die Geltungsbereiche der bestehenden Leitideen, auch wenn diese 

neuen Leitideen noch nicht von allen Akteuren geteilt werden bzw. noch 

nicht als Handlungsroutine verstetigt sind. Als gegenwärtiges Beispiel für 

die Konkurrenz von Leitideen im Schulsystem lässt sich die externe Eva-

luationen und Bildungsstandards favorisierende „evaluationsbasierte 

Steuerung“ bei gleichzeitiger Existenz der bisherigen Leitideen einer „in-

putorientierten“ Steuerung anführen. Um nun zu ermitteln, ob und wie die 

Leitideen im Mehrebenensystem gefestigt sind und ob zum Zeitpunkt t2 

Programme der evaluationsbasierten Steuerung übernommen, also eine 

neue gefasste Institutionalisierung des Handelns erfolgt, ist zunächst auf 

die „Logik der Situation“, sodann auf die „Logik der Selektion“ und an-

schließend auf die „Logik der Aggregation“ abzustellen (vgl. Abbildung 3, 

Brüsemeister 2007, S. 99). 

 

4.4.2.4.1 „Logik der Situation“ 

Hier wird rekonstruiert, in welcher Situation sich die Akteure jeweils be-

finden bzw. wie sie diese wahrnehmen. Da jeder Akteur über andere im 

Laufe seines Lebens gebildete innere Schemata verfügt, wird er eine 

spezifische Situation jeweils anders wahrnehmen und sie im Rahmen 

von Erziehung, Sozialisation, Erfahrungen, Werten und Einstellungen 

subjektiv definieren und erst anschließend handeln (vgl. Esser 1999, 

S. 166). Aus modernisierungstheoretischer Perspektive stehen in einer 

solchen Situation konkurrierende Leitideen – wie also Programme der 

bürokratischen versus evaluationsbasierten Steuerung – als Deutungs-

angebote bereit, und hier kann rekonstruiert werden, ob und wie auf alte 

bzw. neue Leitideen rekurriert wird (vgl. Brüsemeister 2007, S. 100). 

 

4.4.2.4.2 „Logik der Selektion“ 

Die soeben beschriebene Logik der wahrgenommenen Situation führt zur 

Wahl einer Handlung, wobei die wahrgenommenen Situationen zuvor 

analytisch vor dem Hintergrund einer Wert-Erwartungstheorie – dies ist 

die Handlungstheorie Essers – gewichtet werden. Das eigentliche indivi-

duelle Handeln, das die Situation erneut verändert (vgl. Esser 1999, 
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S. 168), verdeutlicht, welche Alternative der Akteur wählt bzw. nicht wählt 

und welche Interessen er verfolgt; ausschlaggebend für das momentane 

Handeln, so die Annahme, sind nicht scheinbar objektiv vorliegende Ver-

hältnisse, sondern die gegebenen subjektiven Ansichten (vgl. Brüse-

meister 2007, S. 100f.). 

 

4.4.2.4.3 „Logik der Aggregation“ 

Das Handeln der Akteure, das zunächst mit Hilfe der Logiken der Situa-

tion und Selektion erklärt werden kann, wird als individueller Effekt be-

zeichnet und stellt noch nicht das zu erklärende kollektive Ereignis dar. 

Ausgangspunkt der Logik der Aggregation ist nicht mehr das Handeln 

eines einzelnen Akteurs, sondern das Handeln mehrerer, also aggregier-

ter Folgen bzw. Akteurskonstellationen. Eine solche Aggregation bzw. 

Akteurskonstellation stellt gerade nicht eine Aufsummierung der einzel-

nen Handlungsbeiträge, sondern es zeigen sich Prozessdimensionen mit 

eigenen Dynamiken (vgl. Brüsemeister 2007, S. 101). So kann beispiels-

weise die Beziehung zwischen Staat und Lehrkräften als Principal-Agent-

Beziehung skizziert werden, in der die beiden Akteure den jeweils ande-

ren im eigenen Sinne zu beeinflussen versuchen; die Machtposition des 

jeweils anderen lässt dies jedoch dann scheitern mit der in der Regel 

unerwünschten Folge eines Festfahrens der Beziehung. Aus den in voller 

Absicht unternommenen Handlungsbeiträgen der Akteure gehen Ak-

teurskonstellationen oder soziale Aggregationen hervor, die eigene Pro-

zessdynamiken beinhalten. Mit dem Aggregieren der Handlungsbeiträge 

kommen also weitere Sinndimensionen hinzu bzw. der nun entstehende 

Sinn muss nicht den jeweiligen Handlungsbeiträgen entsprechen. Esser 

erklärt dies als Emergenz, als mögliches Auftauchen neuer Vorgänge 

beim Zusammenfügen von Teilen zu einem Ganzen (vgl. Esser 2000a, 

S. 2f). 

Aus dem soziologischen Erklärungsmodell Essers lässt sich demnach 

erstens ein Wechselspiel zwischen Strukturen und Handeln folgern: Si-

tuationsdeutungen der Akteure zum Zeitpunkt t1 leiten zu Handlungsent-

scheidungen an, die sich im Zusammenhang mit anderen Akteuren zum 

Zeitpunkt t2 zu aggregierten Folgen verdichten. Diese Folgen bilden eine 
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Struktur, die wiederum zum Zeitpunkt t3 Situationsdeutungen beeinflus-

sen oder erneut eine wiederum Handlungswahlen beeinflussende Situa-

tion t1 formen. Zweitens ist die geschaffene Struktur in Teilen emergent, 

sie stimmt also nicht mit den absichtsvollen Handlungen der einzelnen 

Akteure überein, sondern enthält etwas Transintentionales, darüber hin-

aus gehende Sinnbeiträge (vgl. Brüsemeister 2007, S. 102). 

Ebenso wie Handeln Ereignisse beeinflusst, können auch Ereignisse ih-

rerseits das Handeln beeinflussen. Insofern kann einerseits ein Mehrebe-

nensystem nach dem Handeln der Akteure analytisch unterschieden 

werden, wie also ein handelndes Zusammenwirken die Strukturen ver-

ändert, reproduziert oder neu schafft – etwa durch Beobachten, Beein-

flussung oder Verhandeln zwischen den Akteuren, andererseits können 

Kommunikationsereignisse bzw. symbolische Bedeutungen, die aus ab-

sichtsvollem ebenso wie aus unbeabsichtigtem Handeln entstehen, ih-

rerseits andere Akteure beeinflussen (vgl. Brüsemeister 2007, S. 103). 

Gerade im Mehrebenensystem der Schule liegt dies vor, da hier ver-

schiedene ihren eigenen Kommunikationslogiken folgende Akteure inter-

agieren, zum Beispiel der `Machtlogik` folgende Akteure Bildungspolitik 

und Schulverwaltung oder der `Professionslogik` folgende Lehrkräfte. 

Hier können wechsel- oder einseitige Missverständnisse wegen jeweils 

anderer Deutungen von Kommunikationsereignissen entstehen. So se-

hen Lehrkräfte Evaluationssysteme oftmals als Überprüfungssysteme, 

während Bildungspolitik und Schulverwaltung sie als Informationssys-

teme betrachten wollen (vgl. Brüsemeister 2007, S. 103). 

Die im oben erläuterten Mehrebenenmodell kollektiv geteilter mentaler 

Modelle beschriebene Deutung der gesetzlich-administrativen Bestim-

mungen durch die Akteure kann der im Rahmen der Logik der Selektion 

herausgebildeten Handlung in Essers Modell der soziologischen Erklä-

rung entsprechen. Die anschließend gemäß der Logik der Aggregation 

wahrnehmbaren Deutungs- und Handlungsmuster entsprechen dann 

dem Explanandum im Modell der soziologischen Erklärung. 

 



4. Der Governance-Ansatz und dessen Analysemöglichkeiten für 
Schulreformen 

65 

4.4.2.5 Beobachtung, Beeinflussung und Verhandlung in Ak-

teurskonstellationen 

Die zuvor aus Sicht der allgemeinen Soziologie beschriebenen Aggrega-

tionen einzelner Handlungsbeiträge sind auch unter der Governance-

Perspektive relevant. Hier zeigen einige Akteure Gestaltungsabsichten 

und es werden – mit legitimer Sanktionsgewalt ausgestattete – Regeln 

erwartet. Analytisch betrachtet können somit bestimmte Aggregationen 

charakterisiert werden, denen einzelne Mechanismen der Handlungsab-

stimmung zugrunde liegen. Als Koordinationsmechanismen in Ak-

teurskonstellationen kommen Beobachtung, Beeinflussung und Ver-

handlung mit ihren jeweiligen Interdependenzen zwischen den Akteuren 

hinzu (vgl. Kussau/Brüsemeister 2007a, S. 37f., Brüsemeister 2007, 

S. 104). Sie umreißen in einer grundlagentheoretischen Perspektive der 

Soziologie verschiedene Formen von Handlungskoordination in Ak-

teurskonstellationen. Voraussetzung für eine Beeinflussung ist die Be-

obachtung, nicht jedoch umgekehrt, Voraussetzungen für eine Verhand-

lung sind Beeinflussung und Beobachtung (vgl. Lange/Schimank 2004, 

S. 20). In den elementarsten Konstellationen der wechselseitigen Be-

obachtung erfolgt die Handlungsabstimmung durch Anpassung an wahr-

genommenes Handeln des jeweils anderen Akteurs, die Anpassung 

kann dabei ein- oder wechselseitig sein. In Konstellationen einer wech-

selseitigen Beeinflussung hingegen findet die Handlungsabstimmung bei 

wechselseitiger Beobachtung unter bewusster Nutzung von Einflusspo-

tentialen statt. Diese Potentiale können etwa auf Wissen, Geld, Macht 

oder moralischer Autorität beruhen. Den dritten Modus der Handlungs-

abstimmung, die Konstellationen des wechselseitigen Verhandelns, be-

treffen alle Arten einer formalisierten Machthierarchie, wie sie im Rah-

men von Organisationen durch rechtliche Regelungen institutionalisiert 

sind. (vgl. Lange/Schimank 2004, S. 21f.) Mit der Koordinationsart Ver-

handlung wird vor allem die Ergebnisseite einer Koordination beschrie-

ben als eine durch bindende Vereinbarungen entstandene kollektive 

Handlungsfähigkeit, diese kann auch durch asymmetrische Machtaus-

übung – etwa in Form von Hierarchie – entstehen (Brüsemeister 2007, 

S. 106). Für das System Schule ist hier nicht nur die Herstellung 
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kollektiver Handlungsfähigkeit zentral, sondern vor allem die Organisa-

tion der Lehr-Lernbeziehungen, neben den Organisationsstrukturen 

kommt also auch die Lehrerprofession mit ihrer Leistung im Interaktions-

bereich hinzu (vgl. Brüsemeister 2007, S. 107). 

 

4.5 Fazit und Konsequenzen für das methodische Vorgehen 

Während die Instrumente der „Neuen Steuerung“ (s. Kapitel 3) auf Wett-

bewerb und Konkurrenz als Mechanismen zur Steigerung von Effizienz 

und Effektivität des öffentlichen Sektors setzen, stellen die Politikwissen-

schaften mit dem auf Ansätze Mitte der 1990er Jahre zurückgehenden 

Governance-Konzept dem eine Vielzahl von kombinierbaren Mechanis-

men der Handlungskoordination und der gesellschaftlichen Interdepen-

denzbewältigung gegenüber. Das Governance-Verständnis bezieht sich 

auf einen „kontinuierlichen Prozess, durch den unterschiedliche kontro-

verse Interessen ausgeglichen werden und kooperatives Handeln initiiert 

werden kann“ und bedeutet „die Gesamtheit der zahlreichen Wege, auf 

denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre gemein-

samen Angelegenheiten regeln.“ (van Ackeren/Klemm 2011, S. 120) An-

ders als die „Planung“ betont die Governance-Perspektive eine genuin 

politische Seite und ermöglicht, die Pluralisierung in der Gestaltung ge-

sellschaftlicher Verhältnisse analytisch nachzuvollziehen. 

Der in der Bildungsplanung der späten 1960er Jahre fast omnipotent wir-

kende Staat wird zu einem – wenn auch einflussreichen – Akteur unter 

einer Vielzahl von Akteuren. Determinanten eines realistischen Steue-

rungskonzepts werden demnach durch eine Vielzahl von Steuerungsak-

teuren gebildet, deren Systeme und Subjekte Eigendynamiken mit der 

Folge einer Verschränkung und Verselbstständigung aufzeigen und Ei-

genlogiken folgen; die intentionale Gestaltung ist mit teils transintentio-

nalen Ergebnissen in Form enttäuschter oder übertroffener Erwartungen,  

Fernwirkungen oder unerwarteten Nebenfolgen, strategischem Verber-

gen bestimmter Wirkungen und Ziele durch eine Akteursgruppe, überra-

schende Konflikte und Kompromissen verbunden. Reformen im Bil-

dungswesen dürften sich dann nicht als ein Umsetzen eines 
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durchdachten Plans, sondern als ein Bemühen, ein Ringen um eine Lö-

sung erweisen. 

Konzepte der Educational Governance zeigen Wirkungszusammen-

hänge zwischen der Makrosteuerung des Bildungswesens und der Mik-

roebene der einzelnen Akteure auf. Als zentrale Kategorien einer Educa-

tional Governance erweisen sich die Akteurskonstellation, das Mehrebe-

nensystem sowie die Handlungskoordination, als Koordinationsmecha-

nismen in Akteurskonstellationen kommen Beobachtung, Beeinflussung 

und Verhandlung mit ihren jeweiligen Interdependenzen zwischen den 

Akteuren hinzu. Die Modelle der Kopplung zwischen den Ebenen des 

Schulsystems und der Einzelschule, zu denen auch schulgesetzliche Ini-

tiativen gehören, können mithilfe des Governance-Ansatzes analysiert 

werden; während umstritten bleibt, ob Eigenständigkeit schulrechtlich 

„top down“ verordnet werden kann oder ob die Schulen durch andere 

Anreize zu größerer Selbstverantwortung geführt werden sollen, werden 

Effekte einer Steuerung über eine Dezentralisierung der Ressourcenver-

antwortung oder über eine outputorientierte Schulentwicklung ambivalent 

bzw. kritisch betrachtet oder durch unbeabsichtigte Nebeneffekte relati-

viert. Als eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz von Reformen 

im Bildungswesen gilt die Übereinstimmung des Rechts mit gesellschaft-

lichen Werthaltungen; größere Abweichungen hingegen zwischen schul-

rechtlichen Bestimmungen und schulischer Realität lassen eher Zweifel 

an der Steuerungsfähigkeit des Schulwesens über rechtliche Vorgaben 

erkennen. Sofern das Schulsystem eher aus der Perspektive der Einzel-

schule analysiert wird, tritt die Rolle der Schulleitungen im Prozess der 

Schulentwicklung in den Vordergrund. Hier hängt das Gelingen von 

Schulreformen entscheidend von der passenden Kopplung von „oben“ 

und „unten“ ab. 

Das aus der Organisationsforschung stammende Mehrebenenmodell 

kollektiv geteilter mentaler Modelle ermöglicht mit Blick auf die rollenspe-

zifischen Einstellungen und Argumentationsmuster der Akteure der 

Schulverwaltung, der Schulleitungen und Lehrkräfte wesentliche Be-

funde der Analyse und Interpretation kommunikativer Konsense bzw. von 
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Implementierungsbrüchen, die auftreten, wenn ein angestrebter Konsens 

im Kommunikationsprozess zwischen den Akteuren der jeweiligen Ebe-

nen nicht erreicht wird. In deren Folge werden gesetzliche bzw. administ-

rative Bestimmungen von den Akteuren umgedeutet und nicht bzw. ab-

weichend befolgt.  

Das Modell der soziologischen Erklärung von Esser ermöglicht eine Er-

klärung kollektiver Phänomene durch Aggregierung von Handlungsbei-

trägen. Dass Akteure sich in einem wechselseitigen Prozess auf Struk-

turen beziehen, diese mit Handlungswahlen auch reproduzieren und 

dass diese Strukturen Restriktionen und Ressourcen vorgeben, die ihrer-

seits auf Handlungswahlen wirken, ist dabei grundlegend. Um zu ermit-

teln, ob und wie die Leitideen bildungspolitischer Reformen im Mehrebe-

nensystem gefestigt sind und ob entsprechende Programme angenom-

men werden, also eine neue gefasste Institutionalisierung des Handelns 

erfolgt, ist zunächst auf die Logik der Situation, sodann auf die Logik der 

Selektion und anschließend auf die Logik der Aggregation abzustellen. 

 

4.5.1 Konsequenzen für das methodische Vorgehen 

Von den in diesem Kapitel beschriebenen Analysemöglichkeiten des 

Governance-Ansatzes soll der Zugriff auf die empirischen Informationen 

der geführten Interviews mit Hilfe des Mehrebenenmodells der kollektiv 

geteilten mentalen Modelle, focussiert auf die rollenspezifischen Argu-

mentationsmuster und Einstellungen der Akteure, erfolgen. Dabei sollen 

die im Kapitel 6 zu beschreibende Wahrnehmung der Steuerungskonfi-

guration durch die Akteure der im Kapitel 5 ausgeführten Autonomiekon-

zepte berufsbildender Schulen analysiert werden. 

Die im Rahmen dieser Arbeit interviewten (vgl. Fischer 2018) Personen 

verfügen aufgrund ihrer Ausbildung und der beruflichen Position über die 

entsprechenden kognitiven, fachlichen und sprachlichen Voraussetzun-

gen, entsprechende mentale Modelle zu konstruieren. Ferner können 

Ähnlichkeiten im beruflichen Erfahrungsraum, beispielsweise hinsichtlich 

der gemeinsamen Tätigkeiten oder vorgezeichneter Laufbahn- bzw. Kar-

rierewege ebenso wie ein gemeinsamer Problemansatz als 



4. Der Governance-Ansatz und dessen Analysemöglichkeiten für 
Schulreformen 

69 

Voraussetzung für die Bildung eines kollektiv geteilten Modells durchweg 

angenommen werden. (vgl. Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008, S. 

271) 

Die in diesem Vorhaben betrachtete „Rechtsformreform“ der beruflichen 

Schulen Hamburgs und Schleswig-Holsteins fasst Steuerbarkeit des Bil-

dungswesens mittels gesetzlich-administrativ eingeräumter Autonomie-

erweiterung auf. Dabei kann Steuerung eine Zustandsänderung, Steuer-

barkeit eine Veränderbarkeit bedeuten (vgl. Zlatkin-Troi-

tschanskaia 2006). 

Die geführten Interviews werden qualitativ vor dem Hintergrund der in-

tendierten Reformmaßnahmen analysiert. Dabei erfolgt eine Zuordnung 

in Detailfragen der jeweiligen Reform zu  

• einem möglichen Konsens oder 

• einer zu erwartenden Nicht- oder nicht ausreichenden Befolgung 

(Implementierungsbruch) oder 

• einer möglichen erhöhten Akzeptanz (Implementierungsüber-

schreitung). 

Aus der abstrahierten Gegenüberstellung der Zuordnung der analysier-

ten Interviews werden Rückschlüsse auf die Wahrnehmung der befrag-

ten Akteure der Schulverwaltung, der Schulleitungen und der Lehrkräfte 

der Rechtsformreform der beruflichen Schulen Hamburgs und Schles-

wig-Holsteins gezogen. 

  



5. Autonomiekonzepte berufsbildender Schulen 

70 

5. Autonomiekonzepte berufsbildender Schulen 

5.1 Weiterentwicklung Beruflicher Schulen in Deutschland 

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde eine 

Weiterentwicklung der beruflichen Bildung durch die Globalisierungspro-

zesse und die damit verbundenen Veränderungsprozesse in der Wirt-

schaft vorangetrieben. Etwa gleichzeitig setzte ein Trend zur Regionali-

sierung von Qualifizierung und Bildung unter dem Begriff „Lernende Re-

gion“ ein, der darauf abzielt, die Lernpotenziale der regionalen Akteure 

mit dem Ziel zu mobilisieren, einen Prozess der Selbstverantwortung und 

Selbstorganisation „von unten“ zu initiieren (vgl. Hövels/Kutscha 2001, 

S. 9ff., Marwede 2010, S. 2) Vor diesem Hintergrund griff die Arbeits-

gruppe „Berufliche Aus- und Weiterbildung“ der BLK (Bund-Länder-Kom-

mission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) die Weiterent-

wicklung der beruflichen Schulen auf und veröffentlichte 2001 näherge-

hende Entwicklungsvorschläge und Ideen (vgl. BLK 2001; Mar-

wede 2010, S. 4). In Folge dieser Veröffentlichung veranstaltete die BLK 

Ende 2001 eine viel beachtete Fachtagung mit den Schwerpunkten Or-

ganisation, Personal und Rolle der beruflichen Schulen in Bildungsnetz-

werken (vgl. BLK 2002), wobei durchaus unterschiedliche Interessens-

gruppen die Notwendigkeit der Weiterentwicklung Berufsbildender Schu-

len zu Kompetenzzentren unterstrichen haben (vgl. Marwede 2010, 

S. 4). Während der Begriff des Kompetenzzentrums von vielen Einrich-

tungen zur Charakterisierung eines Dienstleistungsprofils verwendet 

wird, nutzt der Arbeitskreis „Berufliche Aus- und Weiterbildung“ der BLK 

den Begriff als „Zielbegriff für ein innovatives System der berufsbildenden 

Schulen, das sie aus ihrer traditionell verfassten Struktur als ehemalige 

Lehranstalt „hinaus zu einem kundenorientierten berufspädagogischen 

Bildungsdienstleister führen“ (BLK 2003, S. 8) könnte. 

Der entsprechende Arbeitskreis der BLK formulierte, ausgehend von der 

Auswertung der Tagung, einen Bericht zur „Weiterentwicklung berufsbil-

dender Schulen als Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwerken“ 

(BLK 2003). Der Arbeitskreis der BLK hat in dem genannten Bericht 

(vgl. S. 12-19) eine Reihe von Empfehlungen (vgl. auch Marwede 2010, 

S. 5) ausgesprochen: So sollten die Schulen Finanzhoheit und eine 
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eingeschränkte Personalhoheit erhalten, mit einem Personalkosten-

budget arbeiten und Rücklagen bilden können, selbstständig und eigen-

verantwortlich Verträge abschließen, entsprechende Entscheidungs-

strukturen, Aufsichtsgremien sowie ein System von Leistungsanreizen 

entwickeln und Führungsaufgaben zeitlich befristet übertragen können; 

Schulleiter/innen sollen Dienstvorgesetzte und die Rolle der Schulauf-

sicht neu definiert werden, im `Back Office´ sollte kaufmännisches und 

verwaltungstechnisches Personal eingesetzt werden; insgesamt sollen 

ein adäquates Bildungscontrolling und adäquate Steuerungsinstrumente 

eingeführt werden. Ferner sei zu prüfen, berufsbildende Schulen als Re-

giebetriebe oder rechtsfähige Anstalten öffentlichen Rechts zu organisie-

ren, und regionale Berufsbildungsnetzwerke seien zur Gestaltung des 

Aus- und Weiterbildungsangebots zu bilden. 

Als Zwischenbilanz der in den Ländern eingeleiteten Schulentwicklungs-

prozesse hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

auf Bitten des BLK-Arbeitskreises den 2006 veröffentlichten Forschungs-

bericht „Berufsbildende Schulen als eigenständig agierende lernende Or-

ganisationen“ (Becker/Spöttl/Dreher 2006) erstellen lassen, der die in al-

len Bundesländern – aber nicht in gleicher Intensität – vorhandenen Ent-

wicklungsschritte der beruflichen Schulen hin zu mehr Eigenverantwor-

tung und Selbstständigkeit dokumentiert. 

 

5.2 Konzept des Stiftungsmodells und dessen Nachfolge eines lan-

deseigenen Betriebes der Freien und Hansestadt Hamburg 

Ein wichtiges Feld der Hamburger Bildungspolitik im vergangenen Jahr-

zehnt bestand in der Erweiterung der Handlungs- und Verantwortungs-

spielräume aller öffentlichen Schulen. Die berufsbildenden Schulen er-

hielten mit dem „Projekt Reform der beruflichen Schulen" (ProReBeS) 

zusätzlich eine auf Mitwirkung der Wirtschaft und Lernortkooperation ab-

zielende Steuerung. Zuvor war das Vorgängermodell der Überführung 

der Beruflichen Schulen in eine Stiftung (vgl. Meyer auf der Heyde 2004) 

unter anderem aus verfassungsrechtlichen Gründen verworfen worden 

(vgl. Sterzel 2005). Die Hauptzielsetzungen (vgl. Becker/Spöttl/Dreher 

2006, S. 75) von ProReBeS lagen in 
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• der Verbindung der internen Organisations- und Entwicklungspro-

zesse mit einer weitgehenden Selbstverantwortung, 

• einer neuen Gremienstruktur für den Bereich der erweiterten Be-

rufsausbildung (Berufsschule und Berufsvorbereitung), die dem 

„Grundsatz der Gleichberechtigung von Staat und Wirtschaft“ (Be-

cker/Spöttl/Dreher 2006, S. 75) folgen soll und 

• der Schaffung einer neuen Rechtsform für das berufsbildende 

Schulwesen. 

 

5.2.1 Vorgeschichte des Projekts 

Seit Mitte der 90er Jahre versuchte die Handelskammer Hamburg, eine 

über den im Berufsbildungsgesetz definierten Auftrag einer bloßen für die 

Überwachung der Durchführung der betrieblichen Berufsbildung zustän-

digen Stelle hinausgehende größere Kompetenz in der Gestaltung der 

beruflichen Bildung Hamburgs zu erlangen (vgl. Meyer auf der 

Heyde 2004, S. 231). So wurden im Rahmen des Hamburger Bündnis-

ses für Ausbildung vom Februar 1997 u.a. eine Flexibilisierung des Be-

rufsschulunterrichts sowie eine Verkürzung der Unterrichtszeit durch An-

rechnung schulischer Vorleistungen vereinbart, wofür im Gegenzug die 

Kammern und Arbeitgeberverbände eine Ausweitung des Ausbildungs-

platzangebots in Hamburg erklärten. Insbesondere die Handelskammer 

wollte in diesem Zusammenhang eine Steuerungskompetenz erhalten. 

Man vereinbarte für alle zuständigen Stellen die Einsetzung jeweils eines 

Lenkungsausschusses, der die künftige Organisation des Berufsschul-

unterrichts zwischen den Lernorten Schule und Betrieb abstimmen solle. 

Jeweils zwei Vertreter/innen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der 

federführenden Behörde gehörten den drittelparitätisch besetzten Len-

kungsausschüssen an. Um den hinsichtlich der Lernortkooperationen ge-

troffenen Vereinbarungen des Bündnisses für Ausbildung Nachdruck zu 

verleihen, wurde von den Lenkungsausschüssen abgesehen und die 

Lernortkooperation verpflichtend in § 20 des 1997 verabschiedeten Ham-

burger Schulgesetzes (HmbSG) (§ 78a in der letzten Änderung vom 

21.09.2010) normiert. Ende 2001 forderte die Handelskammer den Ham-

burger Senat auf, mit dem Dualen System konkurrierende 
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vollzeitschulische Bildungsgänge abzuschaffen, die verhinderten, dass 

Hamburger Jugendliche freie Lehrstellen nicht besetzen. In der Übertra-

gung der Verantwortung für Berufliche Schulen auf die Wirtschaft sehe 

man ein probates Mittel, eine optimale Lernortkooperation sicherzustel-

len und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Auch die Handwerkskammer 

forderte eine Überführung in die Trägerschaft der wirtschaftlichen Selbst-

verwaltung, sofern sich die Beruflichen Schulen nicht auf ihre originäre 

Aufgabe der beruflichen Erstausbildung konzentrierten (vgl. Meyer auf 

der Heyde 2004, S. 231f.). 

Im Mai 2002 veröffentlichte der Senat der Freien und Hansestadt Ham-

burg (CDU/FDP/Schill-Partei) die wichtigsten Ergebnisse einer Klausur-

tagung, die im niedersächsischen Jesteburg stattgefunden hatte: Nach 

den ̀ Jesteburger Beschlüssen` sollten die Beruflichen Schulen in Koope-

ration mit der Handelskammer und der Handwerkskammer in eine private 

Trägerschaft überführt werden. Die Behörde für Schule und Berufsbil-

dung als Teil der Exekutive erarbeitete daraufhin entsprechende Organi-

sationskonzepte (unter Federführung des damaligen Amtsleiters Achim 

Meyer auf der Heyde). Zunächst war die Gründung einer Anstalt des öf-

fentlichen Rechts als Schulträgerin vorgesehen, was im Frühjahr 2003 

der interessierten Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Auf Initiative 

der Wirtschaft sollte eine Stiftung als Trägerin fungieren. Im Som-

mer 2003 begrüßten dann die Unternehmensverbände Hamburg/Schles-

wig-Holstein das vom damaligen Bildungssenator (Rudolf Lange (FDP)) 

zwischenzeitlich ins Leben gerufene Projekt „Reform der Beruflichen 

Schulen“, wobei es aus Sicht der Wirtschaft darum ging, möglichst 

schnell das staatliche System der Beruflichen Schulen der Hansestadt in 

eine Stiftung öffentlichen Rechts zu überführen. Projektgegner hingegen 

(GEW, GAL, SPD und einige schulpolitische Experten der CDU) befürch-

teten eine drohende Privatisierung der Beruflichen Schulen. Im Rahmen 

eines vornehmlich durch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

organisierten breiten Widerstandes konstituierte sich Mitte Mai 2003 eine 

Volksinitiative mit dem Titel „Bildung ist keine Ware“. Die vom Oldenbur-

ger Hochschullehrer Dieter Sterzel rechtlich beratenen Initiatoren forder-

ten die Bürger der Hansestadt auf, sich für einen Verbleib Hamburgs 
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staatlicher Beruflicher Schulen unter uneingeschränkter und unmittelba-

rer staatlicher Verantwortung und Leitung auszusprechen und die Bür-

gerschaft und den Senat aufzufordern, von der Übertragung der staatli-

chen Berufsschulen auf eine Stiftung oder einen anderen Träger abzu-

sehen. Unterdessen legte die Behörde für Schule und Berufsbildung ei-

nen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Errichtung einer Stiftung Be-

rufliche Schulen in Hamburg und zur Änderung des Hamburgischen 

Schulgesetzes vor. Innerhalb der damaligen Koalitionsregierung (von 

CDU und Schill-Partei) war es jedoch insgesamt zu erheblichen Ausei-

nandersetzungen mit der Folge von Neuwahlen gekommen, aus denen 

die Christdemokraten (unter Ole von Beust) mit absoluter Mehrheit her-

vorgingen und nun alleine die Landesregierung bildeten. Die Gesetzes-

entwürfe zur Reform der Beruflichen Schulen standen nun nicht mehr im 

Vordergrund, u.a. auch deshalb, weil es in dieser Zeit weitere, zum Teil 

heftig umstrittene Volksinitiativen bzw. –entscheide zur geplanten Priva-

tisierung der Hamburger Wasserversorgung, zum Verkauf des Landes-

betriebs Krankenhäuser und zur Reform des Hamburger Wahlrechts 

gab. Nach dem Zustandekommen zweier Volksbegehren zur Verhinde-

rung der Privatisierung der Beruflichen Schulen und der Wasserwerke, 

in deren Folge nun Volksentscheide hätten erfolgen können, reagierte 

die Bürgerschaft im November 2004 mit einem Beschluss (vgl. Bürger-

schaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2004), nach dem die Was-

serversorgung in öffentlicher Hand bleiben und das Berufsschulwesen 

ohne Übertragung auf eine Stiftung oder andere Träger reformiert wer-

den solle (vgl. Schwarz 2006, S. 6f.). 

 

5.2.2 Projekt Reform der Beruflichen Schulen in Hamburg 

Der Beschluss der Bürgerschaft vom November 2004 ersuchte den Se-

nat, ein Konzept zur Reform der Beruflichen Schulen Hamburgs gemäß 

eines Eckpunktepapiers zu erarbeiten. Diese Eckpunkte sahen unter-

schiedliche Konzepte für die Bildungsgänge der dualen Ausbildung und 

der Berufsvorbereitung (Abteilung I) einerseits sowie die weiteren voll-

zeitschulischen Bildungsgänge (Abteilung II) andererseits vor. Für die 

Abteilung I wurde eine gleichberechtigte Teilhabe von Wirtschaft und 
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Staat unter Beibehaltung des Grundsatzes der staatlichen Gesamtver-

antwortung, für die Abteilung II die alleinige Verantwortung durch den 

Staat vorgeschrieben. Vorgesehen war ferner die Gründung eines Lan-

desinstituts für Berufsbildung als übergeordnete Steuerungsebene, des-

sen Leitungsgremium, das Kuratorium, die grundlegenden Entscheidun-

gen möglichst nach dem Konsensprinzip treffen sollte (vgl. 

Schwarz 2006, S. 6f.). Das Kuratorium umfasst zwölf Sitze, wovon sechs 

Sitze mit Repräsentanten verschiedener staatlicher Behörden und wei-

tere sechs Sitze von Vertretern von Unternehmensverbänden und Innun-

gen besetzt werden, zwei Vertreter der Gewerkschaften waren „bera-

tend“ vorgesehen. Infolge des Beschlusses zur Reform der Beruflichen 

Schulen hat die Bildungsbehörde im März 2005 eine Einsetzungsverfü-

gung für das Projekt „ProReBeS“ erlassen (BSB 2005). Gerade dieser 

stärkere Einfluss der Wirtschaft auf die berufliche Bildung ist Anlass für 

Bedenken und Kritik gegenüber dem nicht unumstrittenen (vgl. Bünd-

nis 90/Die Grünen GAL-Hamburg 2006) Reformvorhaben. 

 

„Hauptziel des Projekts ist eine Qualitätsverbesserung der beruflichen 

Bildung an Hamburger Schulen, die in Bezug auf einen erweiterten Be-

reich der Berufsausbildung auf einer echten Partnerschaft zwischen der 

Wirtschaft mit ihren Ausbildungsbetrieben und dem Staat mit seinen be-

ruflichen Schulen beruht.“ (BSB 2005, S. 1) 

Ferner werden die folgenden weiteren Projektziele genannt: 

• „Steigerung von Qualität und Effizienz sowie der curricularen Ak-

tualität der dualen Berufsausbildung, 

• stärke Hereinnahme der Wirtschaft in die Verantwortung zur Er-

höhung der Ausbildungsneigung der Wirtschaft und Akzeptanz 

schulischer Ausbildungen, 

• Aufbau des Hamburger Instituts für Berufliche Bildung (HIBB) als 

Steuerungs- und Serviceinstitut, 

• Nutzung positiver Effekte durch weitgehende Verlagerung der Ei-

genverantwortung für Qualität, Personal, Sachmittel und Organi-

sation auf die Ebene der Schule, 



5. Autonomiekonzepte berufsbildender Schulen 

76 

• Einführung von institutionalisierter interner Evaluation von Unter-

richt und Schule sowie externer Schulinspektion zur nachhaltigen 

Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Unterricht und 

Schule, 

• Weiterentwicklung der vollzeitschulischen Berufsfachschulen im 

Hinblick auf eine bessere Steuerung der Schülerströme, eine Ver-

besserung der Anschlussfähigkeit, eine Erhöhung der Abschluss-

quoten, bessere Chancen auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeits-

markt sowie eine Steigerung der Chancen auf Anrechnung von in 

vorherigen Bildungsgängen erworbenen Kompetenzen, 

• Weiterentwicklung der Berufsvorbereitungsschule im Hinblick auf 

eine bessere Anschlussfähigkeit für Schüler der Sekundarstufe I 

durch begleiteten Übergang, flexiblere Fördermöglichkeiten zur 

Erhöhung der Erfolgsquoten, Steigerung der Akzeptanz der BVS-

Qualifizierungen auf dem Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt sowie 

die Einführung der BAV (Berufsausbildungsvorbereitung) mit Qua-

lifizierungsbausteinen“. (BSB 2005, S. 1) 

 

Zur Zielerreichung wurden insgesamt 12 Teilprojektgruppen eingerichtet, 

in denen Fachleute aus den Schulen, der Bildungsbehörde und der Wirt-

schaft gemeinsam Entscheidungsvorlagen erarbeiteten. 

Das Projekt begann Anfang März 2005 und endete mit der Entscheidung 

der Leitung der Hamburger Bildungsbehörde „über die künftige Struktur 

der beruflichen Schulen, spätestens am 31. Dezember 2006.“ 

(BSB 2005, S. 3) Für die Projektlaufzeit wurden folgende Gremien ein-

gerichtet: 

• Auftraggeber – der Staatsrat der Behörde für Schule und Berufs-

bildung, 

• Lenkungsgruppe mit der Aufgabe der strategischen Projektsteue-

rung, der Festlegung der Teilziele sowie der Formulierung konkre-

ter Empfehlungen zur operativen Umsetzung einzelner Reform-

schritte an die Leitung der Behörde für Schule und Berufsbildung. 

Mitglieder der Lenkungsgruppe sind 
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o der Vorsitzende – Staatsrat der Behörde für Schule und Be-

rufsbildung – 

o der ständige Vertreter – der Leiter des Amtes für Bildung 

o der Projektleiter 

o der Leiter des Amtes für Verwaltung 

o 2 Schulleiter/innen 

o 6 Mitglieder aus der Wirtschaft (vgl. BSB 2005, S. 3). 

 

Der Projektgruppe gehören die Leiter/innen der insgesamt 12 thematisch 

gebildeten Teilprojektgruppen an, die sich mit umfassenden Reformele-

menten, vom Qualitätsmanagement bis hin zur Budgethoheit, von der 

Umgestaltung der teilqualifizierenden Berufsfachschule bis hin zu neuen 

Formen der Steuerung beruflicher Schulen, beschäftigten. Ab dem Som-

mer 2005 sollten „entscheidungsfähige Projektelemente“ (Schopf 2005) 

vorgelegt werden. 

Mitte 2005 berichtet der Senat der Bürgerschaft über den planmäßigen 

Fortgang des Projekts ProReBeS und benennt vier berufsbildende Schu-

len, die den Reformansatz in einer Vorlaufphase im Schuljahr 2005/06 

erproben (vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 2005). Bereits 

Anfang 2006 stellt der für das berufsbildende Schulwesen in Hamburg 

verantwortliche Aufsichtsbeamte der Behörde für Schule und Berufsbil-

dung fest, dass die Reform „von der Konzeption her weitgehend fertig“ 

(Schopf 2006) ist und jetzt realisiert werden könne, was für die Gestal-

tung der Bildungsgänge ebenso wie für die Rechtskonstruktion gelte. Mit 

der folgenden Schulrechtsreform (vgl. Bürgerschaft der Freien und Han-

sestadt 2006) kommen auch im Zusammenhang mit der schulformüber-

greifenden selbstverwalteten Schule (vgl. BSB 2006) mehrere Verände-

rungen auf die Beruflichen Schulen Hamburgs ab dem Schuljahr 2006/07 

zu (vgl. auch Kästner 2006): 

• Ziel- und Leistungsvereinbarungen: Sie stellen einen Bezug her 

zum für alle Hamburger Schulen geltenden Orientierungsrahmen 

Schulqualität und werden zwischen dem Schulleiter bzw. der 

Schulleiterin und der zuständigen Schulaufsicht geschlossen. Je-

weils zum Schuljahresende berichten die Schulen über den Grad 
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der Zielerreichung, was nach Prüfung durch die Schulaufsicht in 

Zielklärungsgesprächen zwischen Schulleitung und Schulaufsicht 

zu einer Fortsetzung bzw. Erweiterung der Ziel- und Leistungsver-

einbarungen führt. 

• Schulinspektion: Regelmäßige Schulinspektionen sollen als Form 

externer Evaluation die vorgesehene interne Evaluation ergänzen 

und den Schulen Erkenntnisse über die Qualität ihrer Arbeit liefern 

und Impulse zur Weiterentwicklung geben. Mittelfristig sollen die 

46 beruflichen Schulen in einem Rhythmus von vier Jahren inspi-

ziert werden (vgl. Grell 2007, S. 9). 

• Veränderte Rolle der Schulleitungen: Für die Funktionstüchtigkeit 

und Weiterentwicklung der Schule trägt der Schulleiter bzw. die 

Schulleiterin die Letztverantwortung. Er/Sie ist Vorgesetzte/r aller 

in der Schule tätigen Personen und übt die Dienstaufsicht in lau-

fenden Angelegenheiten aus. 

• Einrichtung schulischer Personalräte: Die Schulen werden Dienst-

stellen im Sinne des Personalvertretungsrechts. Sowohl das pä-

dagogische als auch das nicht-pädagogische Personal wird durch 

schulische Personalräte vertreten, ein Gesamtpersonalrat wird für 

übergeordnete Belange eingeführt. 

• Schulvorstände: Sowohl die Schulkonferenz als bisher oberstes 

Beschluss- und Beratungsgremium der schulischen Selbstverwal-

tung als auch das Gremium des Schulbeirats werden durch schul-

formbezogene Schulvorstände in Verbindung mit der bereits 1997 

eingeführten Kodifizierung der Lernortkooperation (Besonderhei-

ten der Schulverfassung an beruflichen Schulen, §§ 76-

78a HmbSG, s. Auszug aus dem Hamburgischen Schulge-

setz 2010 im Anhang) ersetzt (vgl. Kästner/Arndt 2007, S. 25; Be-

cker/Spöttl/Dreher 2006, S. 75). 
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Tabelle 3: Schulvorstände an den öffentlichen Beruflichen Schulen 

Hamburgs 

 

1) bei Entscheidungen über grundlegende Ziele sowie wirtschaftliche Angele-
genheiten nicht voll stimmberechtigt 

 

Der Schulvorstand I wurde an allen öffentlichen Beruflichen Schulen ein-

gerichtet, während der Schulvorstand II an drei Schulen nicht gebildet 

werden konnte, an denen die hierfür notwendigen Bildungsgänge nicht 

vorhanden sind. Zwischen dem Oktober und Ende Dezember 2006 ha-

ben sich 75 % der Schulvorstände für eine Amtszeit von drei Jahren kon-

stituiert (vgl. Kästner/Arndt 2007, S. 26). 

Die mindestens zweimal im Schuljahr (§ 78 Abs. 1 HmbSG) tagenden 

Schulvorstände entscheiden auf der Grundlage von Vorlagen der Schul-

leitung über die mittel- und langfristig bedeutsamen grundlegenden Ziele 

sowie wirtschaftlichen Angelegenheiten. Hierzu gehören 

• „die Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen der päda-

gogischen Arbeit im Rahmen eines Qualitätsmanagementsys-

tems, 

• die Ziel- und Leistungsvereinbarung, 

Berufsschule, Berufsvorbereitung, vollqualifi-

zierende sozialpädagogische Bildungsgänge 

Alle anderen Bildungsgänge 

Schulvorstand I Schulvorstand II 

4 Schulvertreter (davon ein Vertreter der 

Schulleitung) 

4 Schulvertreter (davon ein Vertreter der 

Schulleitung) 

4 Vertreter der Wirtschaft 1 Schülerrat 

1 Schülerrat 1) 1 Elternrat 

1 Elternrat 1)  

2 Vertreter 1) der zuständigen Fachgewerk-

schaften 
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• die Grundsätze für die Verwendung der Personal- und Sach-

mittel im Rahmen ihrer Zweckbestimmung sowie über die 

Grundsätze der Beschaffung und Verwaltung der Lernmittel, 

• den Wirtschaftsplan, 

• den Jahresbericht.“ (§ 76 Abs. 3 HmbSG) 

5.2.3 Hamburger Institut für Berufliche Bildung 

Die Steuerung und Weiterentwicklung, Beratung und Unterstützung des 

berufsbildenden Schulwesens erfolgt durch das zum 01. Januar 2007 ge-

gründete Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB). Das Institut 

bleibt Bestandteil der staatlichen Verwaltung und unterliegt somit der un-

mittelbaren Staatsaufsicht. Die Gründung des HIBB ist wesentlicher Bau-

stein der Reform der Beruflichen Schulen Hamburgs; sie traf zeitgleich 

mit der Änderung des Hamburgischen Schulgesetzes zusammen, das für 

alle Schulen Hamburgs mit umfangreichen Reformen mit dem Ziel der 

Qualitätssteigerung durch Stärkung der Selbstständigkeit verbunden ist 

(vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt 2006, S. 18ff., Prog-

nos 2011, S. 21). Neben der Qualitätsverbesserung sollte mit der HIBB-

Gründung auch die Steuerung der beruflichen Bildung optimiert werden. 

Dabei sollte unter Beibehaltung der staatlichen Steuerungshoheit des 

Senats und der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) die Part-

nerschaft und gegenseitige Verantwortung von Staat und Wirtschaft in-

tensiviert („horizontale Kooperation“ (Prognos 2011, S. 21)) und Aufga-

ben und Zuständigkeiten innerhalb des Gesamtsystems der beruflichen 

Bildung zur Stärkung der Eigenverantwortung der Beruflichen Schulen 

verlagert werden („vertikale Kooperation“ (ebd.)) und ein effizientes Or-

ganisationsmodell zur zielgerichteten Wahrnehmung dieser Kooperatio-

nen aufgebaut werden („Kooperationsmodell Gesamtsystem“ (ebd.)). 

Anstelle der ehemals zuständigen BSB organisiert und steuert die HIBB-

Zentrale den Gesamtprozess unter Einbeziehung aller relevanten Part-

ner. Einem Senatsbeschluss folgend (vgl. Bürgerschaft der Freien und 

Hansestadt 2006) wurden die Aufgaben der beruflichen Bildung aus der 

bisherigen Abteilung Berufs- und Weiterbildung der BSB zum 01. Januar 

2007 auf einen Landesbetrieb nach § 26 
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Landeshaushaltsordnung (LHO) in Form des HIBB übertragen. Landes-

betriebe haben einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der dem Haushalts-

plan des Landes als Anlage beizufügen oder in die Erläuterungen aufzu-

nehmen ist. Planstellen sind im Stellenplan nach Besoldungsgruppen 

und Amtsbezeichnungen auszubringen, andere Stellen als Planstellen 

nachrichtlich auszuweisen (§ 26 Abs. 1 LHO). Der Landesbetrieb HIBB 

ist wirtschaftlich und organisatorisch selbstständig, bleibt aber ein recht-

lich unselbstständiger Teil der Hamburger Verwaltung. Mit der Rechts-

form eines Landesbetriebs werden die inhaltlichen Ziele des HmbSG und 

die steuerungspolitischen Zielsetzungen unter Wahrung des staatlichen 

Rechts auf Letztentscheidung verbunden, nachdem das zuvor vom Se-

nat präferierte Stiftungsmodell insbesondere wegen der fehlenden staat-

lichen Letztverantwortung abgelehnt worden war. Seit Jahren stellen 

Landesbetriebe nach § 26 LHO in der Hamburger Landesverwaltung 

eine anerkannte organisatorische Gestaltungsmöglichkeit in verschiede-

nen Behörden Hamburgs dar. So wurden beispielsweise 1985 und 1990 

Landesbetriebe im Bildungs- bzw. Erziehungsbereich in Gestalt des Lan-

desbetriebs Erziehung und Berufsbildung und der Volkshochschule und 

vor allem 2003 bis 2007 eine große Zahl von Landesbetrieben, beispiels-

weise das Planetarium, der Rathaus-Service und auch das HIBB gegrün-

det. Da ein Landesbetrieb ein unselbstständiger Teil der Landesverwal-

tung ist, gilt die Reorganisation einer bestehenden Landesbehörde in ei-

nen Landesbetrieb nicht als Privatisierung. Die Vorgaben nach § 26 LHO 

stellen insbesondere ein transparentes Handeln nach Wirtschaftlich-

keitskriterien in den Vordergrund. Während sich bei der Mehrzahl der 

Hamburger Landesbetriebe Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Ser-

viceorientierung entsprechend den Anforderungen der LHO auch in den 

Gründungszielen wiederfinden, weisen das HIBB und die Hamburger 

Volkshochschulen darüber hinausgehende fachlich-inhaltliche Ziele auf. 

Die Serviceorientierung der Landesbetriebe soll durch eine gebührenfi-

nanzierte Betreuung der Kunden erreicht werden, womit die Landesbe-

triebe ihre eigene Finanzierung sichern sollen, wobei in vielen Fällen eine 

Subvention durch die Hansestadt Hamburg gewährt wird. Demgegen-

über ist das HIBB der einzige Landesbetrieb, dessen Einnahmen nicht in 
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Gänze oder teilweise beitragsfinanziert sind. Zwar weisen fast alle Ham-

burger Landesbetriebe ein Zielbild auf, jährliche Ziel- und Leistungsver-

einbarungen – beim HIBB beispielsweise mit der Behörde BSB getroffen 

– werden nicht übergreifend für die Steuerung der Landesbetriebe ge-

nutzt. Während die durchschnittliche Mitarbeiterzahl der Hamburger Lan-

desbetriebe bei etwa 450 liegt, ist das HIBB-System mit über 3.000 Be-

schäftigten der mit Abstand größte Hamburger Landesbetrieb. Ferner ist 

das HIBB der einzige Landesbetrieb Hamburgs, der auch ministerielle 

Aufgaben wahrnimmt (vgl. Prognos 2011, S. 24, 72). 

Das HIBB ist im Wesentlichen mit der Umsetzung der Reform ProReBeS 

befasst. In das HIBB integriert wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der ehemaligen Abteilung B5 der Behörde für Schule und Berufsbildung 

sowie Teilbereiche der IuK-Dienste, des Rechnungswesens, der Perso-

nalsachbearbeitung sowie ein Beratungsteam des Schulinformations-

zentrums und die regionalen Unterstützungs- und Beratungsstellen für 

berufliche Schulen (vgl. Thönicke 2007). Drei Abteilungen nehmen die 

Kernaufgaben des HIBB wahr: 

• Steuerung und Beratung (HI 1) 

• Schulentwicklung und Bildungsplanung (HI 2) 

• Personal- u. Serviceabteilung (HI 3) 

 

Neben Aufgaben der außerschulischen Bildung (§ 85 Abs. 3 HmbSG) 

und ministeriellen Aufgaben (§ 85b Abs. 2 HmbSG), die dem HIBB nach 

dem Hamburger Schulgesetz außerdem übertragen werden können, 

sind die wesentlichen Aufgaben des HIBB die folgenden (vgl. § 85b 

Abs. 1): 

• Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht 

• Dienstaufsicht über die Schulleiter/innen 

• Unterstützung und Beratung der Beruflichen Schulen 

• Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der zuständi-

gen Behörde 

• Steuerung der Beruflichen Schulen über Ziel- und Leistungsver-

einbarungen, kontinuierliche Qualitätsentwicklung, Clearingstel-

len, Berichtswesen und Controlling 
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• Aufstellung des Wirtschaftsplans sowie Verteilung der einzelnen 

Budgets auf die Beruflichen Schulen 

• Vorschläge an den Präses der zuständigen Behörde für die Be-

stellung zum/zur Schulleiter/in und sonstiger Leitungsmitglieder 

• Beratung für Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen 

 

Geschäftsführung und Kuratorium (vgl. § 85c HmbSG) bilden die Organe 

des Instituts. Während der Geschäftsführung die operative Verantwor-

tung obliegt, berät das Kuratorium die Geschäftsführung in Angelegen-

heiten der beruflichen Bildung und fasst Beschlüsse zum erweiterten Be-

reich der Berufsausbildung, also der Berufsschule und der Berufsvorbe-

reitung, Vorschläge zur Verteilung des Globalhaushaltes und zur Ernen-

nung von Schulleitungen (vgl. § 85d HmbSG). Neben sechs staatlichen 

Vertreterinnen oder Vertretern sind sechs weitere Vertreterinnen bzw. 

Vertreter der Wirtschaft, also der zuständigen Stellen im Sinne des Be-

rufsbildungsgesetzes, im Kuratorium stimmberechtigt. Zwei Vertreterin-

nen bzw. Vertreter der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften hin-

gegen gehören dem Kuratorium nur mit beratender Stimme an. 

Mit der Verlagerung von Verantwortungen und Kompetenzen auf die Ein-

zelschule im Rahmen der Reform ProReBeS wird eine Verringerung bü-

rokratischer Abläufe sowie ein effizienter Ressourceneinsatz intendiert. 

Sämtliche berufliche Schulen, die gemeinsam mit dem HIBB einen Be-

trieb nach LHO bilden, sollten daher aus Sicht des Jahres 2006 langfristig 

im Rahmen eines Transformationsprozesses selbst die Rechtsform ei-

nes Landesbetriebes nach LHO annehmen. Als Voraussetzungen hierzu 

galten effektive Steuerungs- und Feedbacksysteme, Führungskompe-

tenz der Leitung sowie die Einführung von kaufmännischem Rechnungs-

wesen und wirtschaftlicher Planung (vgl. Kästner 2006, S. 17f.) Die ur-

sprüngliche Absicht, auch die Beruflichen Schulen selbst nach einem sol-

chen „Transformationsprozess mit Zeitvorgaben zur eigenständigen 

LHO-Organisation von Einzelschulen“ in die Rechtsform eines landesei-

genen Betriebes zu überführen (Bürgerschaft der Freien und Hanse-

stadt 2006, S. 21), wurde nicht weiter verfolgt. Dass manche Dinge mehr 

Kraft und Zeit kosten, als im Vorhinein vermutet wurde und noch Vieles 
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im Aufbau sei, teilt der Geschäftsführer des HIBB im Jahr 2008 mit 

(vgl. Benzel 2008). 

Die Historie des HIBB lässt sich in drei Phasen gliedern (vgl. Prog-

nos 2011, S. 25ff.): 

• 2004 bis 2006: Konzeptionsphase 

Kontroverse öffentliche Diskussionen mündeten in einer Ablehnung des 

Stiftungsmodells und einer Neuausrichtung der Organisations- und 

Rechtsform. Gleichzeitig wurde der Prozess der Schulreform inhaltlich 

entwickelt und mit der Änderung des HmbSG umgesetzt. 

• 2007 bis Mitte 2008: Gründungsphase 

Entsprechend dem Senatsbeschluss (DS 18/3780) wurden aus der Ab-

teilung Berufs- und Weiterbildung (der BSB) die Aufgaben der berufli-

chen Bildung auf einen Landesbetrieb gemäß § 26 LHO übertragen; die 

Gründung des HIBB als hierfür zuständige Institution erfolgte zum 

01.01.2007, der Landesbetrieb HIBB bleibt jedoch als organisatorisch 

und wirtschaftlich selbstständige Einheit rechtlich ein unselbstständiger 

Teil der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg. (vgl. Prog-

nos 2011, S. 22) Die mit der Gründung einhergehenden organisatori-

schen und inhaltlichen Herausforderungen, beispielsweise die Schnitt-

stellenproblematik, die Einführung des kaufmännischen Rechnungswe-

sens, wurden durch Schwierigkeiten auf der Geschäftsführungsebene 

überlagert. Ein rascher Wechsel auf dieser Ebene beeinträchtigte die Ar-

beit an inhaltlichen Fragestellungen. 

• Ab Mitte 2008: Konsolidierung 

Die erforderliche Entwicklungsarbeit im Gesamtsystem erfolgte nach Be-

setzung einer neuen kommissarischen Geschäftsführung. Die Übertra-

gung der Funktion des Haushaltsbeauftragten im 4. Quartal 2008 von der 

BSB auf das HIBB war hier ein wesentlicher Schritt. 

Die mit der Evaluation des HIBB von der BSB (Behörde für Schule und 

Berufsbildung) beauftragte Prognos AG resümiert, dass mit der Neuauf-

stellung der beruflichen Bildung in Hamburg ein „deutlicher Schritt zur 

Stärkung der Selbstständigkeit der Schulen“ (Prognos 2011, S. 2.) 
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unternommen worden sei, neue Prozesse und Instrumente wie die Ziel- 

und Leistungsvereinbarungen seien zur Gestaltung der Zusammenarbeit 

zwischen Schulen und der HIBB-Zentrale eingeführt, jedoch als Steue-

rungsinstrumente noch nicht konsequent anerkannt und umgesetzt wor-

den. (vgl. Prognos 2011, S. 2.) 

Solange Strukturen, Rollen, Aufgaben und Schnittstellen klar geregelt 

seien, funktioniere die Zusammenarbeit zwischen der Zentrale des HIBB 

und der Behörde gut, ein Problemfeld liege zwischen beschlossenen De-

zentralisierungen und vorhandenen Zentralisierungstendenzen, wobei 

der Landesbetrieb HIBB mehr Eigenständigkeit bekommen wolle 

(vgl. Prognos 2011, S. 3.). Insgesamt, so eine Analyse der Aufgaben und 

Personalaufwände durch die Prognos AG, verwende die HIBB-Zentrale 

die Personalressourcen sachgerecht, wenn auch die Zuweisung einzel-

ner Aufgaben auf jeweilige kleinere Referate wegen einer geringen Füh-

rungsspanne in Teilen als problematisch bewertet wird. (vgl. Prog-

nos 2011, S. 55) 

Umstritten jedoch sei die Zusammenarbeit zwischen dem HIBB und der 

Wirtschaft, konkretisiert in den zuständigen Stellen gemäß BBiG. Die Ar-

beitnehmervertreter/innen seien nicht in gleicher Weise wie die Arbeitge-

ber in die Gremien des HIBB eingebunden, das Kuratorium sei entspre-

chend der Vorgaben gebildet worden und setze die zugewiesenen Auf-

gaben um. Wegen der besonderen Rechte des Präses der BSB sei die 

Letztverantwortung und Entscheidungshoheit des Staates auf dem Ge-

biet der beruflichen Bildung gesichert, so ein weiteres Resümee der 

Prognos AG (2011, S. 3). 

 

5.3 Konzept der rechtsfähigen Anstalten des Landes Schleswig-

Holstein 

Mit dem Projekt „Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu Regiona-

len Berufsbildungszentren (RBZ)“ hat Schleswig-Holstein ein weitrei-

chendes Programm zur Weiterentwicklung seiner beruflichen Schulen 

entworfen, in dessen Rahmen die Schulträger die berufsbildenden Schu-

len in rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit einem eigenen 

Verwaltungsrat und einer durch die Schulleitung wahrgenommenen 
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Geschäftsführung umwandeln können (s. auch „Zeitschiene“ des RBZ-

Projekts 1998 bis 2005 im Anhang). Einige später im Schleswig-Holstei-

nischen Schulgesetz (s. Auszug aus dem SH SchulG 2007 im Anhang) 

aufgenommene Elemente wurden bereits in der Konzeptstudie zugrunde 

gelegt: Neben dem Status der rechtsfähigen Anstalt, der Einrichtung der 

Organe der Geschäftsführung, des Verwaltungsrats und einer Gewähr-

trägerversammlung, der Finanzverfassung und den Grundsätzen der Fi-

nanzierung sowie der Schulaufsicht werden folgende Aufgabenbereiche 

genannt (vgl. MBWFK 2001): 

 

Aufgabenbereiche der Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ-Kon-

zeptstudie) 

 

Pädagogischer Bereich 

• Erfüllung aller schulgesetzlichen Aufgaben einer beruflichen 

Schule 

• Entwicklung von Lehrgangs- und Unterrichtskonzepten 

• Bildungsberatung 

• Ausbau internationaler Beziehungen 

• Angebot von Fort- und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit 

regionalen Bildungsträgern sowie Angebot eigener Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen 

Dienstleistungsbereich 

• Vermietung von Räumen 

• Zur Verfügung stellen von Lehrkräften an Dritte bzw. deren Ein-

satz in eigenen Fort- und Weiterbildungsangeboten 
 
Kaufmännischer Bereich 

• Personalbewirtschaftung 

• Marketing und Controlling 

• Sachmittelverwaltung 

Bauunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung 

 
Qualitätsmanagement 
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Von August 2002 bis Juli 2006 haben sich neun kommunale Schulträger 

und vierzehn berufsbildende Schulen an der Erprobung beteiligt, für sie 

galt im Schuljahr 2006/07 die Rechtsgrundlage der Erprobungsphase bis 

zum Inkrafttreten des Schulgesetzes im August 2007 weiter. Die erfor-

derliche enge Abstimmung zwischen Schulen, Schulträgern, den betei-

ligten Ministerien, Verbänden und Organisationen in der Erprobungs-

phase erfolgte durch eine Steuerungsgruppe „AG RBZ“. 

Durch Erlasse vom September 2002 und November 2004 wurden die 

rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um Elemente einer rechtsfähi-

gen Anstalt zu erproben (vgl. MBWFK 2002, MBWFK 2004b): 

• Neue schulische Organisationsformen im Rahmen eines Schul-

versuchs (nach § 10 SchulG) 

• Entscheidung über Bildungsgänge, die Besetzung von Funktions-

stellen 

• Abschluss von Verträgen 

• Delegation von Personalführungsaufgaben an Abteilungsleitun-

gen 

• Bewirtschaftung von Landesmitteln über ein kommunales Giro-

konto 

• Ausweitung von „Geld statt Stellen“ 

• Budgetverwaltung 

 

Das dritte Erprobungsjahr bis zum Schuljahreswechsel 2005 stand im 

Zeichen einer Erprobung einer geeigneten Rechtsform eines künftigen 

RBZ. Neben der rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) 

wurden auch der Regie- bzw. kommunale Eigenbetrieb, die Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH) bzw. gemeinnützige GmbH sowie die 

Stiftung des öffentlichen Rechts geprüft. Nach Meinung aller Projektbe-

teiligten wurde die AöR in kommunaler Trägerschaft „als für die Arbeit 

der berufsbildenden Schulen als RBZ besonders geeignet“ engeschätzt. 

(MBWFK 2004a, S. 8). Die RBZ sollen auch künftig in der Trägerschaft 

der Kreise und kreisfreien Städte stehen. Anders als die bisherige 

Rechtsform der nicht rechtsfähigen Anstalt des Schulträgers ermöglicht 
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die AöR den berufsbildenden Schulen Entwicklungspotenziale zu er-

schließen, indem die Schulen Verträge mit regionalen Partnern, bei-

spielsweise den Kammern, Betrieben, kooperierenden (Fach-)Hoch-

schulen, eigenständig abschließen können. 

Der Verwaltungsrat wird durch den Schulträger zusammengesetzt, ihm 

können auch jeweils ein stimmberechtigtes Mitglied der Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber angehören. Mit beratender Stimme kann die Schulauf-

sicht an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilnehmen. 

Innerhalb des Projektes erarbeiteten 14 Projektschulen Lösungen für fol-

gende Erprobungsfelder, die hinsichtlich der Rechtsumwandlung von Be-

deutung sind (vgl. Becker/Spöttl/Dreher 2006, S. 88): 
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Tabelle 4: Erprobungsfelder von RBZ-Projektschulen 

Erprobungsfeld Schwerpunkt 

Unterrichtsgestaltung und -organisation Teamentwicklung 

Organisationsentwicklung Qualitätsmanagement; Abteilungsleiter 

als Führungskräfte 

Organisationsstruktur Gremienstruktur; Rechnungswesen 

Weiterbildungsfähigkeit Entwicklung von Angeboten in Abstim-

mung mit regionalen Partnern 

Kooperation Kooperation mit anderen Schulen und 

Weiterbildungsträgern 

 

Mit dem auch die Durchführungsbestimmungen enthaltenden RBZ-Er-

lass (MBWFK 2002) sowie dem Erweiterungserlass (MBWFK 2004) er-

hielten die Projektschulen die Befugnisse, die mit dem Inkrafttreten des 

neuen Schulgesetzes für alle 39 beruflichen Schulen des Landes gelten. 

Im Jahr 2006 wurde mit einem auf berufsbildende Schulen abgestimmten 

Verfahren die „Externe Evaluation im Team – BS“ eingeführt (vgl. Be-

cker/Spöttl/Dreher 2006, S. 88), deren Erkenntnisse in dem „Qualitäts-

handbuch für die Arbeit an berufsbildenden Schulen in Schleswig-Hol-

stein“ (MBF 2008) Berücksichtigung fanden. Der staatliche Bildungsauf-

trag, im Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein konkretisiert, bleibt 

weiterhin Kernaufgabe der berufsbildenden Schulen des Landes, das 

Beamten- und Laufbahnrecht und die Mitwirkung der Lehrkräfte, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler bleiben auch für RBZ gültig (vgl. Karpen 2007, 

S. 46). Indem den Schulen weitergehende Selbstständigkeit und eine 

größere Eigenverantwortung übertragen wird, sollen sie in die Lage ver-

setzt werden, die Unterrichtsqualität kontinuierlich zu verbessern, sich 

rasch an die Anforderungen der Wirtschaft anzupassen und das regio-

nale Berufsbildungsangebot in Partnerschaft mit Unternehmen und Bil-

dungsträgern mitzugestalten. RBZ sind daher rechtlich und wirtschaftlich 

selbstständige Bildungsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit. 

Neben der Qualitätssteigerung sollen die knappen Ressourcen einen 
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möglichst optimalen Einsatz finden. „Bei gleichem Einsatz sollen mit effi-

zienteren Maßnahmen mehr junge Menschen qualifiziert werden.“ 

(Schleswig-Holsteinischer Landtag 2005, S. 3) Ferner sollen die RBZ 

Lernprozesse gestalten, die eigenverantwortliches und selbstbestimmtes 

Lernen fördern. 

Nach weitgehend positiver Erfahrung der Erprobungsphase (vgl. Schles-

wig-Holsteinischer Landtag 2006) erhalten mit dem Schulgesetz 2007 

alle Kommunen die Option zur Errichtung von RBZ als rechtsfähige An-

stalt. 

Die RBZ bilden mittlerweile die Mehrheit der öffentlichen berufsbildenden 

Schulen in Schleswig-Holstein. In 10 der 15 schleswig-holsteinischen 

Kreisen und kreisfreien Städten gibt es mittlerweile 18 RBZ, die aus 24 

Berufsbildenden Schulen (BBS) hervorgegangen sind; dabei fusionierten 

in vier Fällen jeweils zwei BBS zu einem RBZ, in einem Fall fusionierten 

drei BBS zu einem RBZ. (vgl. Ramboll 2014, S. 10, s. auch „Übersicht 

über die Standorte von RBZ und BBS in Schleswig-Holstein“, Anlage 16) 

Dementsprechend folgt die Gremienstruktur der RBZ den Vorschriften 

einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts. Als Organe sind die 

Geschäftsführung und der Verwaltungsrat zwingend vorgesehen. Die 

Geschäftsführung besteht aus dem Schulleiter bzw. der Schulleiterin und 

gegebenenfalls weiteren Personen, z.B. einem Verwaltungsleiter bzw. ei-

ner Verwaltungsleiterin, wobei der/die Schulleiter/in den Vorsitz überneh-

men. Der Verwaltungsrat hingegen wird vom Schulträger bestimmt, wo-

bei jeweils mindestens ein Vertreter der Sozialpartner zu benennen und 

die Stimmenmehrheit des Schulträgers in jedem Fall sicherzustellen ist. 

Die Aufgaben der bisherigen schulischen Gremien, sofern sie nicht Auf-

gaben des Verwaltungsrates, der Geschäftsführung oder von Klassen-

konferenzen sind, werden von Bildungsgang- und pädagogischen Kon-

ferenzen übernommen. Für das RBZ kann der Schulträger einen Beirat 

einrichten, der beispielsweise mit Vertretern allgemeinbildender Schulen, 

der Hochschulen und der Wirtschaft besetzt sein kann, um die Ge-

schäftsführung vor allem hinsichtlich des schulischen Bildungsangebotes 

und der Weiterentwicklung des RBZ zu beraten. 
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Insbesondere vor dem Hintergrund der Aktivitäten der beruflichen Schu-

len im Fort- und Weiterbildungsbereich wird der Rechtsfähigkeit der Bil-

dungseinrichtungen hohe Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. En-

nuschat/Röhl 2007). Schleswig-Holstein hat als erstes Bundesland mit 

seinem Schulgesetz 2007 den Schulträgern die Möglichkeit eingeräumt, 

Schulen als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zu errichten. 

Dabei sind „Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts […] von ei-

nem oder mehreren Trägern der öffentlichen Verwaltung errichtete Ver-

waltungseinheiten mit eigener Rechtspersönlichkeit, die mit einem Be-

stand an sachlichen Mitteln und Dienstkräften Aufgaben der öffentlichen 

Verwaltung erfüllen.“ (SH-LVwG 2007, § 41) Die Anstalt kann aus einer 

oder aus mehreren Schulen eines oder mehrerer Schulträger bestehen. 

Der Träger der Anstalt regelt die innere Organisation durch Satzung. Im 

Rahmen der Gewährträgerhaftung haftet er für die Verbindlichkeiten der 

Anstalt, ihm obliegt die Rechtsaufsicht, er bestimmt die Mitglieder des 

Verwaltungsrates, an dessen Sitzungen die Schulaufsichtsbehörde mit 

beratender Stimme teilnehmen kann. Der Verwaltungsrat wiederum be-

aufsichtigt die Geschäftsführung und beschließt u.a. den Geschäftsbe-

richt, den Wirtschaftsplan und die Entlastung der Geschäftsführung so-

wie Grundsätze der Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen 

und Ausbildungsbetrieben. 

Die staatliche Aufsicht für die berufsbildenden Schulen soll primär durch 

Controllingverfahren, externe Evaluation (vgl. MBF 2008) sowie durch 

Zielvereinbarungen wahrgenommen werden, womit das traditionelle 

schulaufsichtliche Instrumentarium nicht ausgeschlossen ist; Zielverein-

barungen könnten auch den Bereich der Fort- und Weiterbildung erfas-

sen (vgl. Ennuschat/Röhl 2007, S. 88f.) Hinzu kommt die in der Satzung 

näher ausgestalteten Aufsicht durch den Träger der Anstalt sowie die 

Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. (§ 107 SH-

SchulG 2007). 

Das schulaufsichtliche Controlling der RBZ erstreckt sich vor allem auf 

das schulische Unterrichtsangebot, für das ein Set von Kennzahlen erar-

beitet wurde: 



5. Autonomiekonzepte berufsbildender Schulen 

92 

Tabelle 5: Kennzahlen des schulaufsichtlichen Controllings der 

RBZ bezüglich des schulischen Unterrichtsangebots 

Ziel Kennzahl/-en 

erfolgreicher Bildungsgangabschluss 

möglichst viele Schüler/Schülerinnen 

nach Bildungsgängen differenzierte 

durchschnittliche Abschlussquoten und 

Abschlussnoten 

Optimierung des Ressourceneinsatzes Durchschnittliche Kosten je Bildungsgan-

gabsolvent; Auslastungsgrad von Räu-

men, Maschinen; Unterrichtsstunden je 

Schüler/Schülerin; Unterrichtsausfall ge-

messen am Stundenplan 

Einhaltung der Regelausbildungsdauer nach Bildungsgängen differenzierte 

durchschnittliche Ausbildungsdauer ge-

messen an der Regelausbildungsdauer 

Reduzierung des Krankenstandes Durchschnittliche Krankheitstage je 

Schüler/in, je Lehrer/in 

 

Im Rahmen des Controllings hat der Bericht des RBZ die Schulstatistik, 

die der Zielvereinbarung zugrunde gelegten Kennzahlen die Verwen-

dung der Mittel sowie das Fortbildungskonzept und dessen Umsetzung 

zu verpflichtend aufzuführen. (vgl. MBF 2007, S. 71) 

RBZ haben eine kaufmännische Buchführung sowie eine Kosten- und 

Leistungsrechnung; sie können Verträge mit Hochschulen, Bildungsein-

richtungen, Kammern, Innungen und Unternehmen über Bildungsange-

bote, die Nutzung von Einrichtungen und Räumen, die Durchführung von 

Bildungsgängen, die Beantragung von Fördermitteln und den Einsatz 

von Lehrpersonal abschließen. (vgl. MBF 2007, S. 15f.) In dieser Hinsicht 

scheint die durch das europäische Wirtschaftsrecht bedingte Separie-

rung in einen Bereich, der die schulgesetzlichen Aufgaben erfüllt, und 

einen der Fort- und Weiterbildung dienenden Bereich wegen der unter-

schiedlichen rechtlichen Vorgaben für die unentgeltliche Schulausbil-

dung auf der einen Seite und für die entgeltliche Fort- und Weiterbildung 

auf der anderen Seite notwendig. (vgl. Ennuschaft/Röhl 2007, S. 121) 
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In der Folge der Schulgesetzänderung vom Januar 2007 wurden mit dem 

später mehrfach veränderten Runderlass vom 31.10.2008 die Befug-

nisse aller Berufsbildenden Schulen, RBZ wie BBS, erweitert. Festgelegt 

wurde u.a., dass BBS und RBZ sechs Prozent der zugewiesenen Plan-

stellen für Aufgaben der Personal-, Qualitäts- und Schulentwicklung so-

wie für Schulleitungs- und pädagogische Aufgaben verwenden können. 

Ferner ermöglicht der Erlass eine Erweiterung der Gestaltungs- und Ent-

scheidungsmöglichkeiten insbesondere auf folgenden Gebieten 

(vgl. Ramboll 2014, S. 12f.). 

• Die BBS und RBZ können selbstständig über Umfang und Art der 

Bildungsgänge in den bereits an der Schule vorhandenen Schul-

arten außer der Berufsschule entscheiden. 

• BBS und RBZ können zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Auf-

gaben eigenständig Verträge zu Lasten des Landes im Rahmen 

ihres Budgets abschließen. 

• Bei der Ausschreibung, Bewerber/innenauswahl und Besetzung 

von Lehrer/innenstellen können die Schulleitungen u.a. schulbe-

zogen Funktionsstellen ausschreiben, Bewerber/innen für Plan-

stellen auswählen, die Auswahl interner Bewerber/innen für Funk-

tionsstellen und Beförderungen und Aushilfs- und Vertretungs-

kräfte befristet anstellen. 

• Ferner erhalten die Schulleitungen erweiterte Möglichkeiten, Auf-

gaben wie die dienstliche Beurteilung von Lehrkräften oder die 

kurzfristige Anordnung von Mehrarbeit an Abteilungsleitungen zu 

übertragen. 

• Darüber hinaus können die Schulleitungen eigenverantwortlich im 

Rahmen des Projekts „Geld statt Stellen“ über die Umwandlung 

von Stellen entscheiden. Bei entsprechenden Bedarfslagen dür-

fen die so zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel beispiels-

weise für Veranstaltungen der Lehrer/innenbildung und in diesem 

Zusammenhang entstehende Reisekosten verwendet werden. 
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Die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts garantiert also den 

RBZ gegenüber dem Schulträger ein Maß wirtschaftlicher Selbstständig-

keit, was BBS höchstens „geliehen“ werden kann. Die größeren Gestal-

tungsmöglichkeiten gehen mit erweiterten Pflichten u.a. der Haushalts-

führung und Wirtschaftsplanung einher. Die Befugnisse jedoch vor allem 

zu eigenständigen Entscheidungen der Schulleitungen hinsichtlich „Geld 

statt Stellen“ und zur Delegation von Schulleitungsaufgaben wurden für 

BBS und RBZ gleichermaßen erweitert. (vgl. Ramboll 2014, S. 1) 

Die vom Ministerium für Schule und Berufsbildung beauftragte externe 

Evaluation hält ein facettenreiches Bild (Ramboll 2014, S. 70) fest, nach 

dem sowohl die Einführung der RBZ als auch der Befugniserlass für die 

BBS und RBZ zu mehr Selbstständigkeit und Eigenverantwortung aller 

Berufsbildenden Schulen geführt haben. Grundsätzlich werde die von 

der Stärkung durch Selbstständigkeit und Eigenverantwortung geprägte 

Arbeit sowohl an den RBZ als auch an den BBS bestätigt (vgl. Ram-

boll 2014, S. 71). In Interviews vor allem mit den Schul- und Abteilungs-

leitungen, Lehrerinnen und Lehrern und Angehörigen der Schulträger sei 

ferner deutlich geworden, dass weitere Faktoren wie die Verbreitung ei-

nes kooperativen Führungsverständnisses bei den Schulleitungen neben 

den veränderten rechtlichen Voraussetzungen eine Rolle spiel-

ten.(vgl. Ramboll 2014, S. 70) Die RBZ als rechtsfähige AöR jedoch ver-

fügen über mehr rechtlich gewährleistete Möglichkeiten als die BBS, die 

unterrichtlichen Rahmenbedingungen eigenverantwortlicher zu gestal-

ten. Neben dem selbstständigen Vertragsmanagement und der Möglich-

keit, durch Weiterbildung und Dienstleistungen zusätzliche Einnahmen 

zu erzielen, sind hier das eigene Personal und das eigene Budget zu 

nennen. BBS hingegen müssen aufgrund ihrer fehlenden Rechtsfähigkeit 

bei der Verwaltung von Verträgen und Finanzen teils pragmatisch ge-

löste Umwege über den Schulträger oder den Förderverein der Schule 

gehen. Gewährt der Schulträger ihnen jedoch ähnliche Gestaltungsspiel-

räume, so ist die so übertragene Verantwortung lediglich geliehen und 

kann den Schulen auch wieder entzogen werden. (vgl. Ramboll 2014, 

S. 70) 
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Die Wirkungen und Möglichkeiten der neuen Organisationsformen wur-

den an den RBZ-Standorten durch die Schul- und Abteilungsleitungen, 

die Lehrkräfte, die Betriebe und Schulträger „einhellig positiv beurteilt“, 

so ein Gesamtfazit der externen Evaluation (Ramboll 2014, S. 70). Viel-

fach sei über eine gestiegene Identifikation der Lehrkräfte, über ein 

neues Selbstverständnis und über ein Verhältnis auf Augenhöhe zu Wirt-

schaft und Schulträger berichtet worden. 

In den Onlinebefragungen der Lehrkräfte einschließlich der Schul- und 

Abteilungsleitungen und der Schülerinnen und Schüler seien vielfach 

RBZ und BBS gleich bewertet worden, für deren Begründung in der Eva-

luation drei Hypothesen aufgestellt werden (vgl. Ramboll 2014, S. 71). 

Die weitgehend gleichen Bewertungen durch die Lehrkräfte, Schülerin-

nen und Schüler sowie die Ausbildungsbetriebe seien darauf zurückzu-

führen, dass sich die neuen Möglichkeiten der RBZ vorrangig auf die 

Schul- und Abteilungsleitungen und deren Arbeit auswirkten (erste Hy-

pothese). 

Die kritischere Beurteilung der RBZ in der quantitativen Lehrkräftebefra-

gung (zweite Hypothese) könnte darauf zurückgeführt werden, dass im 

Rahmen der RBZ-Einführung auch die Eigenverantwortung der BBS ge-

stärkt wurde, ohne dass diese die Belastungen einer Umwandlung in ein 

RBZ tragen mussten („Windschattenhypothese“, Ramboll 2014, S. 71). 

Dass die RBZ-Lehrkräfte verschiedene schulische Aspekte kritischer als 

BBS-Lehrkräfte bewerten, liegt an den größeren Freiheiten, die sie sich 

von der Umwandlung versprochen haben und dann nicht verwirklicht 

wurden (dritte Hypothese), wofür einige Ergebnisrückmeldungen bezüg-

lich der Ausschreibung und Bewerber/innnenauswahl für Lehrkräftestel-

len sprechen (vgl. Ramboll 2014, S. 71). 

 

5.4 Exkurs: Neuere Entwicklungen in Schleswig-Holstein und 

Nordrhein-Westfalen 

Im Anschluss an die Schleswig-Holsteinischen Landtagswahlen haben 

die Koalitionäre aus CDU, GRÜNEN und SPD einen Koalitionsvertrag 

(2017) für die 19. Legislaturperiode des Schleswig-Holsteinischen 
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Landtags (2017-2022) aufgestellt, in dessen Folge die Landesregierung 

Schleswig-Holsteins beabsichtigt, ein Schleswig-Holsteinisches Institut 

für Berufliche Bildung (SHIBB) beim Wirtschaftsministerium zu errichten 

(vgl. Klinger 2018): 

Bereits die vorherige Landesregierung hatte eine Neuausrichtung der Or-

ganisationsstruktur der Beruflichen Bildung auf Landesebene mit dem 

Ziel der Errichtung eines SHIBBS, angelehnt an das Hamburger Institut 

für Berufliche Bildung, mit der Absicht eingeleitet, die Zuständigkeiten für 

die berufliche Bildung in einer Behörde zu bündeln und die Steuerungs-

möglichkeiten zu stärken. Der Koalitionsvertrag 2017 beschreibt das 

SHIBB nähergehend: „Die Rechtsform des SHIBB soll eine vollständige 

Eigenständigkeit mit eigenem Haushalts- und Stellenplan im Haushalt 

gewährleisten. Die Rechts-, Dienst- und Fachaufsicht soll vollständig auf 

das SHIBB übertragen werden. Unter Einbindung der obersten Schulauf-

sicht und des Landesseminars Berufliche Bildung werden alle Referate 

der beruflichen Bildung in das SHIBB überführt. Die Personalausstattung 

wird sichergestellt. Die Verwaltung des gesamten Lehrerpersonals der 

berufsbildenden Schulen wird dem SHIBB übertragen. Die parlamentari-

sche Kontrolle ist zu gewährleisten.“ 

Bundesweit beispiellos ist ein weiteres damit verbundenes Vorhaben der 

Koalitionäre in Schleswig-Holstein: Das zu errichtende SHIBB und damit 

die Steuerung der Beruflichen Schulen soll aus der Zuständigkeit des 

Schleswig-Holsteinischen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur zum Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und 

Tourismus des Landes übertragen werden. Der Koalitionsvertrag: „Unser 

Ziel ist, die Verzahnung von beruflicher Ausbildung und Arbeitswelt un-

verzüglich zu optimieren. Bis zur Mitte dieser Legislaturperiode werden 

wir ein Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) 

beim Wirtschaftsministerium einrichten.“ 

Vor diesem Hintergrund hat die Max-Traeger-Stiftung den Rechtswissen-

schaftler Prof. Dr. Michael Wrase mit dem Gutachten „Berufsbildende 

Schulen steuern. Verfassungs- und organisationsrechtliche Vorgaben für 

die Ausgestaltung eines Schleswig-Holsteinischen Instituts für Berufliche 
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Bildung (SHIBB)“ (Wrase 2018) beauftragt. Es prüft die Frage der verfas-

sungsrechtlichen Zulässigkeit der infrage kommenden Rechtsformen ei-

nes SHIBBs und dessen organisatorische Ausgestaltung und bewertet 

einen möglichen, letztlich die mit dem SHIBB verbundenen Zielsetzun-

gen gefährdenden Wechsel der Zuständigkeit vom Bildungs- in das Wirt-

schaftsministerium. Der nunmehr ins parlamentarische Verfahren einge-

brachte Gesetzesentwurf (Schleswig-Holsteinischer Landtag 2020) be-

rücksichtigt die im Gutachten aufgezeigte Möglichkeit der Rechtsform ei-

nes Landesamts für das SHIBB. 

In Nordrhein-Westfalen haben die die Landesregierung bildenden Frak-

tionen der CDU und der FDP im Oktober 2018 einen Antrag „Die berufli-

che Bildung fit für die Zukunft machen –Berufskollegs regional weiterent-

wickeln“ (Landtag Nordrhein-Westfalen 2018) Demnach soll die Landes-

regierung beauftragt werden, im Rahmen eines Schulversuchs gemäß 

§ 25 SchulG, der auf mehrere Gebietskörperschaften begrenzt werden 

soll, „die Weiterentwicklung der Berufskollegs zu Regionalen Berufsbil-

dungszentren zu erproben und zu prüfen, inwieweit für diese Zielsetzung 

die vorhandenen Ressourcen effizienter und effektiver bereitgestellt wer-

den können.“ (Landtag Nordrhein-Westfalen 2018, S. 2) Ferner ergeht 

der Prüfauftrag, „ob die im Rahmen dieses Schulversuches erprobten 

schulrechtlichen Anpassungen sinnvoll sind, um regional den zukünfti-

gen Anforderungen an eine qualitativ starke berufliche Bildung nach Ab-

lauf des Versuchszeitraums gerecht zu werden.“ (Landtag Nordrhein-

Westfalen 2018, S. 2) Der Schulversuch soll zum Schuljahr 2020/21 star-

ten (vgl. MAGS/MSB 2019). 
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6. Wahrnehmung der Steuerungskonfiguration durch die Akteure 

Die im vorausgehenden Kapitel beschriebenen Modelle der Autonomie-

konzepte der Freien und Hansestadt Hamburg (HIBB) wie auch Schles-

wig-Holsteins (RBZ) verändern die Rechtsform und haben eine je eigene 

Intention. Dies muss Auswirkungen auf die Rollenwahrnehmung der Ak-

teure haben. Es ist anzunehmen, dass aufgrund der im Kapitel 5 be-

schriebenen gesellschaftlichen Widerstände Vorbehalte und reformbe-

grenzendes Verhalten im HIBB-Modell stärker als im RBZ-Modell auftre-

ten. Daher sollen die Interviews Antworten der Akteure auf folgende Leit-

fragen (vgl. Niethammer 2018) ermöglichen: 

(1) Welche besonderen Handlungsspielräume erkennen die Akteure 

in den Reformmodellen? 

(2) Wie schätzen die Akteure die institutionelle Zusammenarbeit ein? 

(3) Inwieweit werden nach Einschätzung der Akteure die Intentionen 

der Modelle realisiert? 

(4) Welchen Bedarf an Veränderungen zeigen die Akteure in den Re-

formmodellen auf? 

Die Analyse der Einschätzung der Akteure im Rahmen dieser Leitfragen 

dürfte näheren Aufschluss darüber geben, inwieweit die Einschätzungen 

Konsens mit den Modellintentionen zeigen oder diese von den administ-

rativen Vorgaben abweichen. In diesem Kapitel werden zunächst die In-

terviewaussagen der befragten Personen der Schulverwaltung, der 

Schulleitungen sowie der Lehrer/innen und Personalvertreter/innen so-

wohl aus dem HIBB- (Abschnitt 6.1) wie auch dem RBZ-Prozess (Ab-

schnitt 6.2) bezogen auf die in den Leitfragen erhobenen Schwerpunkte 

der besonderen Handlungsspielräume, der institutionellen Zusammenar-

beit, der Erfüllung der Modellintention und dem Veränderungsbedarf vor 

dem Hintergrund des Mehrebenenmodells kollektiv geteilter mentaler 

Modelle aggregiert und zusammengefasst. Die interviewten Personen 

verfügen aufgrund ihrer beruflichen Position sowie ihrer Ausbildung über 

die entsprechenden kognitiven, fachlichen und sprachlichen Vorausset-

zungen, mentale Modelle zu konstruieren. Ferner können Ähnlichkeiten 

im beruflichen Erfahrungsraum ebenso wie ein gemeinsamer 
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Problemansatz als Voraussetzung für die Bildung eines kollektiv geteilten 

Modells durchweg angenommen werden (vgl. Preuße/Zlatkin-Troi-

tschanskaia 2008, S. 271; s. Abschnitt 4.5). Dem folgt eine näherge-

hende Analyse der Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungs-

brüche anhand für die jeweiligen Modelle relevanter Aspekte in beiden 

Reformprozessen. Eine Zusammenfassung zeigt die mithilfe des 

Mehrebenenmodells ermittelten Ergebnisse auf und erweitert sie um eine 

mithilfe des Modells der soziologischen Erklärung gewonnene Erkennt-

nis. 

 

6.1 Hansestadt Hamburg – Modell des Hamburger Instituts für Be-

rufsbildung (HIBB) 

6.1.1 Schulverwaltung 

6.1.1.1 Besondere Handlungsspielräume 

Die befragten Angehörigen der Schulverwaltung stellen vor allem die 

Steuerung über das Budget, das Controlling und die Dienstvorge-

setzteneigenschaft als besondere Handlungsspielräume positiv dar. Der 

Geschäftsführer beschreibt die teilweise Verselbstständigung der berufs-

bildenden Schulen sowie eine schnellere Anpassung von Qualifizierung 

an die sich verändernden Arbeits- und Geschäftsprozesse als Grundge-

danken der Reform als verwirklicht. 

 

6.1.1.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Die Leitungs- und Gremienstruktur wird von den befragten Angehörigen 

der Schulverwaltung positiv gewürdigt, wenn auch der Geschäftsführer 

einräumt, dass die unterschiedliche Zusammensetzung der Gremien 

(Schulvorstände) von den Schulen nicht positiv kommentiert werde. Die 

institutionalisierte Zusammenarbeit mit den Betrieben wirke sich positiv 

auf die Umsetzung des Lernfeldkonzepts aus. In der Einschätzung des 

Geschäftsführers nutzen die Schulen die Gestaltungsspielräume noch 

unterschiedlich, ferner lernen sie noch die Zusammenarbeit mit der Inte-

ressenvertretung vor Ort. Das Konzept der Ziel-Leistungs-Vereinbarun-

gen wird von den Angehörigen der Schulverwaltung positiv kommentiert, 

ebenso positiv beschreibt der Geschäftsführer die Einrichtung des 
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Jahresberichts und der Entwicklung von Kennziffern. Insgesamt sei mehr 

Entscheidungsmacht an die Schulen gegeben worden, deren gestärkten 

Schulleitungen starke Personalvertretungen gegenüberstehen. Die 

HIBB-Zentrale steuere nur noch global und dürfe nicht in die frühere De-

tailsteuerung verfallen. 

 

6.1.1.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Die befragten Angehörigen der Bildungsadministration vermuten einen 

Anstieg der Qualität der dualen Ausbildung infolge der institutionalisier-

ten Lernortkooperation. Die Ausbildungsneigung verändere sich zwar 

konjunkturabhängig, sodass die gestiegenen Ausbildungszahlen nicht 

ausschließlich auf die HIBB-Reform zurückzuführen seien, aber, so der 

Geschäftsführer, die Akzeptanz der Berufsschule bei den Betrieben sei 

stark gestiegen und die Wirtschaft sei anders beteiligt. Positiv kommen-

tiert werden die gestiegene Rechenschaftslegung und das Steuerungs-

instrument für Qualität, ergänzt durch die externe Evaluation in Form der 

Schulinspektion. Wenn auch eine Veränderung der Leistungsbereitschaft 

für die 45 Schulen nicht konstatiert wird, so habe sich doch die „gefühlte 

Temperatur“ verbessert – auch infolge eines gestiegenen Verständnis-

ses der Betriebe für die Schule; ferner habe sich ein Gemeinschaftsver-

ständnis von Schulaufsicht/Behörde und Schulleitungen – viel mehr als 

früher – entwickelt, so der befragte Schulaufsichtsbeamte. 

Bezugnehmend auf das Ergebnis einer Prognos-Evaluation erläutert der 

Geschäftsführer, dass sich die Arbeit der Lehrenden infolge der HIBB-

Reform kaum verändert habe, was er angesichts ehemals geäußerter 

Privatisierungsbefürchtungen als gute Rückmeldung betrachtet; die Kol-

leginnen und Kollegen an den Schulen seien aber heute schneller infor-

miert. Der befragte Schulaufsichtsbeamte erläutert, dass die Tätigkeit der 

Lehrer/innen unabhängig vom HIBB in der Vergangenheit zugenommen 

habe und zusätzliche Tätigkeiten im Lehrerarbeitszeitmodell nicht erfasst 

worden seien. 

Ob sich die Lern- und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen verändert 

haben, bleibt nach Einschätzung der befragten Angehörigen der Bil-

dungsverwaltung unklar, der Geschäftsführer verweist hier auf 
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Unterschiede zwischen den für die Unterrichtsqualität zuständigen Schu-

len, während das HIBB für die Strukturqualität verantwortlich sei. 

 

6.1.1.4 Veränderungsbedarf 

Veränderungsbedarf sehen die befragten Angehörigen der Schulverwal-

tung vor allem in der Gewährung eines Globalbudgets für das HIBB, ver-

bunden mit der Freiheit der Aufteilung in Personal- und Sachmittel, sowie 

der Gewährung eines Personalbudgets für die Schulen. Ferner sollte die 

Zusammensetzung des Kuratoriums unter Einbindung der Gewerkschaf-

ten noch einmal überdacht werden, so der Geschäftsführer. Eine wirkli-

che Loslösung des HIBB von der Mutterbehörde BSB in relevanten Punk-

ten habe bislang nicht stattgefunden und die Schnittstellen zwischen bei-

den Einrichtungen seien noch nicht definiert. 

 

6.1.1.5 Fazit 

Der Geschäftsführer resümiert: „Mit der Steuerung der berufsbildenden 

Schulen durch einen Landesbetrieb ist wirtschaftlich eine höhere Selbst-

ständigkeit erreicht worden. Dass die berufsbildenden Schulen direkt bei 

der Behördenleitung angebunden sind, halte ich auch für einen großen 

Vorteil. Wir haben eine ganz andere Präsenz in der Stadt und sind nicht 

eben auch irgendwie Schule, sondern wir sind die berufsbildenden Schu-

len in Hamburg, werden anders gesehen und haben damit einen höheren 

Stellenwert, sodass auch Vieles von dem, was in Schule passiert, mehr 

gewürdigt wird, als dies vorher der Fall war.“ 

 

6.1.2 Schulleitung 

6.1.2.1 Besondere Handlungsspielräume 

Die befragten Schulleiter beschreiben die mit einem Wirtschaftsplan ein-

hergehende Planungssicherheit – auch hinsichtlich der Investitionen – 

als besondere Handlungsspielräume. Auch die Einstellungspraxis habe 

sich, so Schulleiter B, verbessert, was jedoch im Rahmen selbstständi-

gerer Schulen in Hamburg unabhängig vom HIBB zu betrachten sei. Ins-

gesamt sei das Selbstverständnis der Beruflichen Schulen als relativ au-

tonome Einheiten durch Gründung des Landesbetriebs noch verstärkt 
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worden, als berufliche Schulen sei man im HIBB zusammengefasst und 

direkt bei der Behördenleitung verankert. 

 

6.1.2.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Die befragten Schulleiter beschreiben die Gremien- und Leitungsstruktur 

als arbeitsfähig; gleichwohl zeige die Evaluation der Prognos AG, dass 

Aufgabenstellung und Schnittstellen bei der Gründung des HIBBs unklar 

gewesen seien. Der Schulleiter A beschreibt einen Mangel in der Tatsa-

che, dass Eltern- und Schülervertreter über kein Stimmrecht verfügen, 

beim Schulvorstand und dem früheren Schulbeirat habe man oftmals nur 

Namen ausgetauscht, weswegen dies sich für die Praxis als weniger re-

levant erweise. Auch der Schulleiter B vermag angesichts einer bislang 

gut funktionierenden Struktur an seiner Schule und einer auch schon zu-

vor intensiv praktizierten Lernortkooperation vor dem Hintergrund der Ab-

sicht einer Steigerung der Ausbildungsqualität und der Ausbildungszah-

len keinen ´Quantensprung´ zu erkennen. Er bezeichnet es als politische 

Frage, dass die Gewerkschaften im Kuratorium nicht beteiligt sind, der 

Schulleiter A beschreibt die fehlende paritätische Besetzung des Kurato-

riums als Mangel. 

Die Steuerung über Ziel-Leistungs-Vereinbarungen bezeichnet Schullei-

ter A als reibungsfrei, während der Schulleiter B bezweifelt, ob die Schu-

len tatsächlich über die Vereinbarungen gesteuert werden. Er bezeichnet 

dies als Experimentierfeld, will aber für einige Kernprozesse die Bereit-

schaft erkennen, auf Qualitätsstandards und Indikatoren bezogene Ver-

einbarungen zu treffen und zu evaluieren. Ein neues Steuerungsmodell 

sei aber auch im Zusammenhang mit der selbstverwalteten Schule und 

damit unabhängig von der Rechtsform eines Landesbetriebs eingeführt 

worden. 

 

6.1.2.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Der Schulleiter B führt aus, dass sich für die Schulen zunächst einmal 

nichts verändere, wenn die bisherige Schulaufsichtsbehörde die Rechts-

form eines landeseigenen Betriebs einnimmt, was auch der Schulleiter A 

mit der Aussage feststellt, dass sich trotz hoher Bewegungsfreiheit für 



6. Wahrnehmung der Steuerungskonfiguration durch die Akteure 

103 

die Schulen eigentlich nichts verändere, und auch die Kolleginnen und 

Kollegen bleiben Bedienstete der Freien Hansestadt Hamburg. Die Qua-

lität der Berufsausbildung ebenso wie die Ausbildungsneigung der Wirt-

schaft haben sich durch die stärkere Einbindung in die Gremien nicht 

verändert, so der Schulleiter A, denn für die Betriebe stehe die Qualität 

und nicht die Struktur der Berufsschule im Vordergrund. Der Schulleiter B 

vermag Qualitätsveränderungen nicht seriös festzustellen, betrachtet 

aber das Nachdenken über Qualitätsstandards als qualitätssteigernd. 

Die Lernortkooperation sei an seiner Schule bereits vor der Einrichtung 

des HIBB praktiziert worden. Dass unter dem Begriff der Eigenverant-

wortung immer weitere Aufgaben bei jedoch gedeckelten Ressourcen 

den Schulen auferlegt werden, kritisiert Schulleiter A. Er hält es für frag-

lich, ob die Entwicklung der Unterrichtsqualität mit der Struktur der be-

rufsbildenden Schule zusammenhänge, obwohl die Ziel-Leistungs-Ver-

einbarungen die Unterrichtsqualität betreffen. Die Leistungsbereitschaft 

der Beteiligten sei in der ProReBeS-Reformphase eher geringer gewe-

sen. Für die Schüler/innen habe sich keine Änderung aufgrund der ge-

änderten Gremienstruktur ergeben. Die konkrete Arbeit der Kolleginnen 

und Kollegen habe sich nicht aufgrund der HIBB-Reform, sondern auf-

grund der großen Reformvorhaben im gesamten Hamburger Schuldienst 

verändert, so ist die Belastung mit der zeitgleich, aber nicht inhaltlich mit 

der neu eingeführten HIBB-Struktur einhergehenden Arbeitszeitverord-

nung gestiegen. Der Schulleiter B beschreibt eine versteckte Arbeitszeit-

verlängerung, die mit dem unabhängig vom HIBB eingeführten Arbeits-

zeitmodell einherging und Einfluss auf die Leistungsbereitschaft der Be-

teiligten hat. Die Rechtsform des Landesbetriebs bestimme nicht die 

Wahrnehmung der Beteiligten, so Schulleiter B. 

 

6.1.2.4 Veränderungsbedarf 

Die Schulleiter sehen deutlichen Veränderungsbedarf vor allem in einer 

klaren Zuordnung der Zuständigkeiten und in der haushaltsrechtlichen 

Abgrenzung gegenüber der Gesamtbehörde. Für die Schulen müsse 

deutlich sein, wer genau Ansprechpartner in der Behörde bzw. im HIBB 

ist, ob man sich beispielsweise an eine Rechtsabteilung im HIBB oder in 
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der Behörde wenden kann und wie viel Personal man in den jeweiligen 

Bereichen hat. Wie auch im Bundesinstitut für Berufsbildung sollen die 

Gewerkschaften in den Gremien beteiligt werden, so Schulleiter B, wobei 

man den Konflikt mit der Wirtschaftsseite aushalten müsse. Die Ausgrün-

dung des HIBB sei nicht sachlich geboten, sondern ideologisch geprägt 

gewesen, führt der Schulleiter B aus, und mittlerweile sei man – auch im 

Kontext der Prognos-Evaluation – auf einem guten Wege. 

 

6.1.2.5 Fazit 

Der Schulleiter B resümiert: „Auf einen Punkt gebracht gibt es für mich 

keine nachvollziehbare überzeugende Begründung, warum man das 

HIBB unbedingt ausgründen musste – das war ideologisch geprägt. Man 

hat ein Schnittstellenproblem, wenn man das macht, aber wir haben das 

jetzt insofern auf einen guten Weg gebracht, als die Schulen erfolgreich 

arbeiten können und man einige Dinge verbessern kann.“ 

 

6.1.3 Personalvertreter und Lehrer 

6.1.3.1 Besondere Handlungsspielräume 

In der Einschätzung der befragten Personalräte und Lehrer haben sich 

zunächst für die Kolleginnen und Kollegen kaum direkte Veränderungen 

durch die Änderung der Rechtsform der bisherigen Schulaufsichtsbe-

hörde ergeben. Den Schulleitungen hingegen sei eine größere Verant-

wortung übertragen worden. Tatsächlich jedoch, so der Personalrat und 

Lehrer D, haben sich in der Vergangenheit viele Veränderungen, bei-

spielsweise im Beurteilungswesen ergeben, die jedoch alle Schulformen 

– unabhängig vom HIBB – betreffen, für berufliche Schulen komme die 

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems hinzu, was auch unab-

hängig davon sei, ob die Schulaufsicht eine Abteilung der Schulbehörde 

oder Teil eines Landesbetriebs sei. 

 

6.1.3.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Der Personalrat und Lehrervertreter C betont neben der Gründung des 

HIBB vor allem die Schulgesetzänderung, die die Rechte der Lehrerkon-

ferenz und der Personalvertretung eingeschränkt habe. Während die 
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zentrale Institution früher die Schulkonferenz war, ist es heute der Schul-

vorstand, wobei beklagt wird, so Personalrat und Lehrer D, dass die Ge-

werkschaften nur eine beratende Stimme haben. Die Zusammenarbeit 

mit der Wirtschaft habe sich an seiner Schule gegenüber dem früheren 

Zustand verschlechtert; ein Abteilungsleiter habe die Gremienstruktur 

zum Teil negativ beschrieben. Ansonsten aber werde „[...] das Leben 

durch den Schulvorstand genauso wenig beeinflusst, wie auch die Schul-

konferenz vorher Einfluss hatte.“ 

 

6.1.3.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Die befragten Personalräte und Lehrer stellen keine Qualitätsverände-

rung der dualen Berufsausbildung fest. Der Personalrat C beschreibt 

die Eigenverantwortung wegen der zum Teil von der Behörde vorgege-

benen Ziel-Leistungs-Vereinbarungen und fehlender Mitbestimmung als 

Quasi-Eigenverantwortung, die Handreichungen zum Qualitätsbegriff 

schreiben den Schulen genau vor, was hinsichtlich der Qualitätsverbes-

serung zu tun sei. Man gebe Aufgaben an die Schulen ab, aber diejeni-

gen, die die Aufgaben erfüllen sollen, müssen auch die Möglichkeiten 

zur ordnungsgemäßen Erfüllung haben. Die Unterrichtsqualität sei 

durch die Einführung von Lernfeldern, aber nicht durch die ProReBeS-

Reform verändert worden, so Personalrat C, sie sei infolge der Arbeits-

zeitverordnung mit der deutlich erhöhten Verpflichtung eher gesunken, 

schätzt der Personalrat D ein. Die Schulqualität habe wegen der gerin-

geren Beteiligungsmöglichkeiten gelitten und die Leistungsbereitschaft 

der Kolleginnen und Kollegen sei wegen der verringerten Eigeninitiativ-

möglichkeiten eher verringert worden, verdeutlicht Personalrat C. Dass 

sich die Leistungsbereitschaft an seiner Schule vermutlich nicht verän-

dert habe, führt der Personalrat D auf den großen Wandel in der Zu-

sammensetzung des Kollegiums in den letzten 10 Jahren zurück, für 

die vielen jüngeren Kollegen sei das, was sich verändert habe, normal 

und selbstverständlich. Der Personalrat D berichtet, dass ein von den 

Lehrern früher selbst durchgeführtes Projekt zum Schülerfeedback nun 

vorgeschrieben werde. Der an seiner Schule eingeführte Lernfeldunter-

richt werde nun, nachdem er verordnet wurde, nur noch formal, nicht 
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aber inhaltlich gelebt. Auf die Unterrichtenden seien mehr administra-

tive Aufgaben hinzugekommen, während für die pädagogischen Aufga-

ben weniger Zeit bleibe, so Personalrat C. Enorm zugenommen habe 

die Formalisierung und Bürokratisierung, berichtet Personalrat D, der 

die Tendenz bedauert, dass trotz gelegentlich vorhandener guter An-

sätze Verbesserungsversuche so nicht mehr aus dem Kollegium heraus 

unternommen werden. Er berichtet von einer deutlich gestiegenen Ar-

beitsbelastung u.a. infolge des neuen Beurteilungswesens und einer 

geänderten Beförderungspraxis, der Druck auf die Kolleginnen und Kol-

legen sei deutlich gestiegen. Abgesehen von mit der Einführung von 

Lernfeldern verändertem Unterricht – bei weiterhin bestehender Domi-

nanz des Frontalunterrichts – habe sich für die Schüler wenig verän-

dert, das formalisierte Schülerfeedback spiele keine große Rolle, so 

Personalrat D. 

 

6.1.3.4 Veränderungsbedarf 

Der interessierte Personalrat und Lehrer C sieht Veränderungsbedarf bei 

den Schnittstellen zwischen HIBB und dem „Mutterkonzern“ BSB. Hier 

hält er eine bessere Verzahnung für sinnvoll. Ferner schlägt er eine Per-

sonalverwaltung in einer Hand vor. 

Der Personalrat D schlägt vor, den Prozess selbstverantwortete Schule, 

der den Schulen zusätzlichen Verwaltungsaufwand gebracht habe, wie-

der zurück zu drängen und mehr pädagogische Freiheiten zu geben, ver-

bunden mit dem Vertrauen, dass Lehrerinnen und Lehrer gute Arbeit leis-

ten wollen. Sie brauchen Zeit und eine geringere Unterrichtsverpflich-

tung, um eine wirkliche Reform umzusetzen, die auch für die Schülerin-

nen und Schüler etwas bewirke. 

 

6.1.3.5 Fazit 

Der Personalrat C resümiert, da aus seiner Sicht das HIBB überhaupt 

keine Verbesserungen gebracht habe, das HIBB wieder abzuschaffen 

und stattdessen als eigenständige Abteilung Berufliche Schulen der BSB 

zu führen. 
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Personalrat D fasst zusammen: „Ich glaube, dass wir im Augenblick hier 

in Hamburg einen Reformprozess haben, der gut ist und den ich unter-

stütze, der jetzt aber nichts mit ProReBeS zu tun hat. Die Schulreformen 

der Primarschule und der Einführung der Stadtteilschule haben große 

Auswirkungen auf die beruflichen Schulen und machen es notwendig, 

dass berufliche Schulen und allgemeinbildende Schulen sehr eng zu-

sammenarbeiten. Deswegen halte ich ein Herausgehen der beruflichen 

Schulen durch das HIBB, mehr Rechte für einen Landesbetrieb und 

Selbstständigkeit für einen falschen Weg. Ich glaube, dass wir insgesamt 

die Behörde tatsächlich reformieren müssten. Das, was im HIBB beklagt 

wird, dass die Behörde zu bürokratisch arbeitet, das stimmt, aber man 

müsste genau das auch verändern und die beruflichen Schulen müssten 

auch dazugehören. Im HIBB selbst halte ich es als ersten Schritt für not-

wendig, dass die Gremienstruktur verändert wird. Auch wenn Aufsicht 

und Kuratorium für das Schulleben keine große Rolle spielen, halte ich 

es für einen grundlegenden Fehler, dass die Gewerkschaften da heraus-

gedrängt wurden.“ 

 

6.1.4 Fazit Wahrnehmung des HIBB-Modells 

Während die befragten Angehörigen der Schulverwaltung die wirtschaft-

liche Selbstständigkeit und den höheren institutionellen Stellenwert der 

berufsbildenden Schulen betonen, zeigen sich die befragten Schulleiter 

versöhnt mit der jüngsten Ausgestaltung des HIBB-Modells, wenngleich 

sie die Ausgründung des HIBBs nur historisch-politisch und nicht sach-

lich geboten nachvollziehen. Die befragten Personalräte hingegen be-

schreiben die Veränderungen überwiegend vor dem Hintergrund der Re-

form des gesamten Hamburger Schuldienstes und lehnen eine Ausglie-

derung der beruflichen Schulen aus der aus ihrer Sicht stark reformbe-

dürftigen Behörde ab. 
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6.2. Regionale Bildungszentren in Schleswig-Holstein 

6.2.1 Schulverwaltung 

6.2.1.1 Besondere Handlungsspielräume 

Der zuständige Ministerialbeamte führt die aufgrund der Rechts- und Ge-

schäftsfähigkeit gewachsenen Spielräume, die Zielvereinbarungen zwi-

schen dem Land und den RBZ sowie die in begrenztem Rahmen statt-

findenden Weiterbildungsaktivitäten am Beispiel einer Landesberufs-

schule an. Ferner betont er die Möglichkeit der RBZ, selbst Arbeitsver-

träge beispielsweise mit Sozialpädagogen abzuschließen. 

 

6.2.1.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Das Verhältnis zwischen Schulaufsicht und Schulleitung habe sich, ab-

gesehen davon, dass man mit beratender Stimme im Verwaltungsrat sei 

und mit dem RBZ eine Zielvereinbarung abschließe, aus Sicht der Schul-

aufsicht kaum verändert, so der Referatsleiter. Der den Schulaufsichts-

beamten zur Seite stehende Jurist berate vor allem auch die Kommunen, 

führt der abgeordnete Mitarbeiter aus. Er betont das Gebot von Vertrauen 

und Verlässlichkeit im Verhältnis zwischen Schulleitung und Schulauf-

sicht vor dem Hintergrund der Rechtmäßigkeit und zeigt auf, dass eine 

Zielvereinbarung zwischen dem Ministerium und einem RBZ auch positiv 

für ein RBZ wirken könne. Bestimmte weniger bedeutsame Entscheidun-

gen, beispielsweise über bewegliche Ferientage, könne der Schulleiter 

respektive Geschäftsführer nun nach Rücksprache mit der jeweiligen 

Konferenz alleine treffen, während sie zuvor zeitaufwändig in Gremien 

festgelegt werden mussten; ansonsten sei das Verhältnis zwischen ei-

nem Geschäftsführer, einem Schulleiter, der ja auch immer noch Schul-

leiter sei, und den Lehrkräften, unverändert geblieben, dienstrechtlich 

habe sich nichts verändert. 

 

6.2.1.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Der Referatsleiter erkennt einerseits ein höheres Verantwortungs- und 

Selbstbewusstsein bei den Lehrkräften zumindest in einem bestimmten 

RBZ, eine höhere Befriedigung aufgrund der sozialpädagogischen Un-

terstützung und auch einen gewissen Stolz. In gleicher Weise erwähnt er 
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auch Enttäuschungen von Lehrkräften, die trotz hohen Engagements von 

ihren Trägern über Jahre vertröstet wurden und bei denen es nicht zur 

Gründung eines RBZs kam. Die Schülerinnen und Schüler, so der Refe-

ratsleiter, nehmen weniger wahr, an einem regionalen Bildungszentrum 

zu sein, es sei denn, sie profitieren von einem infolge des RBZ-Status 

möglichen Projekt. 

 

6.2.1.4 Veränderungsbedarf 

Mit der anstehenden Schulgesetznovellierung räume man Ängste einiger 

Kreise als Schulträger aus, dass RBZ nicht gewünschte Verbindlichkei-

ten eingehen, für die die Träger letztlich einstehen, ohne dies stoppen zu 

können. Insofern soll ein Träger auch ein RBZ wieder in eine berufliche 

Schule des Kreises umwandeln können, wie es mit der Schulgesetzno-

vellierung beabsichtigt sei. Ferner müssten auch Lehrkräfte von der Vor-

teilhaftigkeit eines RBZs für die Schule und letztlich damit auch für die 

dort Unterrichtenden überzeugt werden; die vorhandenen Ängste seien 

deutlich weniger geworden. Der abgeordnete Mitarbeiter beschreibt eine 

Vorstellung, nach der im Rahmen eines zugewiesenen Stundenkontin-

gents die Schulen unter Beachtung des gesetzlichen Auftrags selbst ent-

scheiden, wie sie den Unterricht zur Beschulung von Berufsgruppen or-

ganisieren, dies könne man bis auf die Ebene der Lehrerteams herunter-

brechen, die über die Beschulung einer Berufsgruppe entscheiden. So-

fern Auftrag und Zielvereinbarung erfüllt werden, interessiere dies letzt-

lich die Schulaufsicht und das MBK nicht mehr. Viele Lehrer/innen jedoch 

sträuben sich gegen einen solchen Paradigmenwechsel weg von eng-

maschigen Unterrichtsvorgaben, so der abgeordnete Mitarbeiter. Der 

Referatsleiter betont die Herausforderung für die Schulleiter/innen ohne 

kaufmännischen Hintergrund, sich in die kaufmännischen Gebiete einzu-

arbeiten und zeigt die Notwendigkeit für professionelle Unterstützung 

auf. Auch das Ministerium habe gelernt, da man von der ursprünglichen 

Idee großer regionaler Bildungszentren mit Einheiten von sechs- bis sie-

bentausend Schülern Abstand genommen habe. So könne man auch als 

Lehrkraft noch mit dem Geschäftsführer, also Schulleiter noch in Kontakt 

kommen. 
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6.2.1.5 Fazit 

Die befragten Angehörigen der Schulverwaltung betonen die Vorteilhaf-

tigkeit der neuen rechtlichen und institutionellen Möglichkeiten der RBZs, 

wenngleich noch Skeptiker davon zu überzeugen seien. Die Behörde 

habe sich als lernfähig erwiesen und mit der beabsichtigten Schulgesetz-

novellierung könne man bestehende Bedenken ausräumen. Die Ministe-

rialbeamten äußern weitergehende Vorstellungen, nach denen das Land 

die Ressourcen zur Verfügung stelle und die Schulen bis hin zu den 

Teams diese eigenverantwortlich unter Beachtung der schulgesetzlichen 

Vorschriften einsetzen. 

 

6.2.2 Schulleitung 

6.2.2.1 Besondere Handlungsspielräume 

Der Schulleiter A betont die Prioritäten hinsichtlich der Finanzen und der 

Pädagogik, die man nun eigenverantwortlich setzen könne; neben der 

Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrags könne man nun auch 

Aktivitäten in der Weiterbildung, abgestimmt mit dem zuständigen Wei-

terbildungsverbund, entfalten. Erwirtschaftete Mittel habe man in die 

Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiter investiert; nun habe man 

auch die Möglichkeit, Mitarbeiter für das Bildungszentrum einzustellen 

und ein Learn-Center einzurichten. Man werde in der Region anders 

wahrgenommen und als Gesprächspartner mehr einbezogen. 

Ähnlich berichtet Schulleiter B, man sei in der Hierarchie der politischen 

Entscheidungsebene aufgestiegen, denn man überspringe nun den in 

seiner kreisfreien Stadt zuständigen Schul- und Bildungsausschuss und 

eine im Verwaltungsrat getroffene Entscheidung sei lediglich noch im Fi-

nanz- und Hauptausschuss zu vertreten. Auch er betont die gewachsene 

Haushaltsfreiheit und erläutert, dass die gewonnenen Handlungsspiel-

räume weniger von der Rechtsform als von der Frage abhängen, welche 

Spielräume man sich in der Phase der Umwandlung erarbeiten konnte. 

Wie das Ministerium oder der Schulträger zu dem Berufsbildungszent-

rum stehe, sei Teil einer Vertrauenskultur, die zu neuen Handlungsspiel-

räumen führe, sofern sie mit einem Vertrauensvorschuss verbunden sei. 

Die jetzt genutzten Möglichkeiten beispielsweise der Teambildung hätte 



6. Wahrnehmung der Steuerungskonfiguration durch die Akteure 

111 

man auch anders realisieren können, es hätten jedoch Anlass und Auf-

takt zu einer tiefgreifenden Änderung gefehlt. 

 

6.2.2.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Der Schulleiter A betont, dass sich das bereits zuvor kooperative Verhält-

nis zur Schulaufsicht – es habe ein Wandel von der Kontrolle hin zur Un-

terstützung stattgefunden – durch die Notwendigkeit der Vereinbarung 

von Zielen noch verstärkt worden sei. Da im jetzigen Verwaltungsrat auch 

der Landrat mit drei Vertretern des Kreistages über wichtige Fragen vor 

allem des Budgets entscheide, habe sich die Zusammenarbeit zwischen 

dem Landrat und der Schule intensiviert; bei außergewöhnlichen Aufga-

ben binde man den Landrat schon frühzeitig mit ein. Insgesamt habe sich 

auch mit der Schulaufsicht im Ministerium mit wechselseitigen Informati-

onen eine gute Zusammenarbeit im Rahmen einer Vertrauenskultur ent-

wickelt. Ähnlich vertrauensvoll kollegial beschreibt Schulleiter B das Ver-

hältnis zur von Personen abhängigen Schulaufsicht. Nach seiner Ansicht 

haben sich die Handlungsmöglichkeiten des Ministeriums auch mit Ziel-

vereinbarungen wegen der zentral gesteuerten Budgetierung nicht ver-

ändert; die vor Ort bestehenden Freiheiten für berufliche Schulen seien 

wie vorher gegeben. 

Der Schulleiter A beschreibt die Einbindung von Nachbarschulen in die 

Fortbildung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Aus-

richtung einer landesweiten Messe u.a. zum Qualitätsmanagement und 

Intranet an Schulen. Dank der Rechtsfähigkeit habe man Kooperations-

verträge mit – auch finanziell – unterstützenden Partnern abschließen 

können; die eigene Intranetgestaltung und –nutzung durch die Teams sei 

infolge der Kooperationsverträge wesentlich verbessert worden. 

Der Schulleiter B berichtet, dass sich das Verhältnis zu den Unterrichten-

den kaum verändert habe; den weitaus überwiegenden Anteil seiner Ar-

beit bestreite er als Schulleiter und geschätzt zehn Prozent seiner Arbeit 

als Geschäftsführer, wobei das Kollegium einen Schulleiter und nicht ei-

nen Geschäftsführer haben möchte, so Schulleiter B, im Gespräch mit 

dem Kollegium oder bei seiner Teilnahme an Konferenzen überwiegen 

pädagogische Fragestellungen. 
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In der Einschätzung des Schulleiters A hat sich die institutionelle Zusam-

menarbeit wesentlich verbessert: Wurde zuvor die zweimal jährlich statt-

findende Lehrerkonferenz eher als lästige Pflichtveranstaltungen wahr-

genommen, so habe sich trotz der Freiwilligkeit die Teilnahme an der 

Mitarbeiterversammlung nicht verringert, das Interesse hingegen sei ge-

stiegen. Das frühere die Größe des Kreistages einnehmende Gremium 

Schulkonferenz sei nun auf wenige Vertreter von Eltern, Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schüler sowie weiterer Funktionsträger in der pädago-

gischen Konferenz reduziert, mit denen man enger als in der Vergangen-

heit zusammenarbeite. Tagte man zuvor zweimal jährlich, komme man 

nun durchschnittlich alle acht Wochen zusammen, wodurch der Schullei-

ter demokratisch intensiver unterstützt werde. So können frühere Eilent-

scheidungen des Schulleiters ersetzt werden, das Gremium lasse sich 

viel schneller einberufen und die beteiligten Gruppierungen seien be-

wusster in die Schulentwicklung und das Schulleben eingebunden. Wenn 

auch in bestimmten finanziellen Bereichen bestimmte Freiheiten beste-

hen, könne er als Geschäftsführer nicht frei schalten und walten, so 

Schulleiter A. Die grundlegenden Dinge werden in den entsprechenden 

Gremien abgestimmt, man lasse aber auch nur notwendige Gremien ta-

gen. Die Verkleinerung und effizientere Gestaltung der ehemaligen 

Schulkonferenz durch die pädagogische Konferenz beschreibt ebenso 

der Schulleiter B. Die pädagogische Konferenz jedoch könne nicht mehr 

aus der Gesamtperspektive einen einzelnen Bildungsgang betrachten, 

weshalb man in seiner Schule eine andere Verantwortungsteilung mit der 

Teamstruktur als kleinster Einheit habe. Ein Bildungsgang, eine Abtei-

lung, besteht aus mehreren Teams. Der Prozess der Übertragung der 

Verantwortung auf Bildungsgänge und Teams sei auch ein Prozess, der 

gelebt werden müsse und Zeit verlange, bis es Vertrauen gewinne und 

funktioniere. 

 

6.2.2.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Der Schulleiter A erwähnt das im Rahmen der RBZ-Entwicklung aufge-

baute Unterstützungssystem für Lehrer/innen in der Benachteiligtenför-

derung oder in schwierigen, pädagogisch anspruchsvollen Klassen. 
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Ferner können im Zusammenhang mit den Praktika positive Effekte für 

den Unterricht entstehen, wenn die Schüler/innen wahrnehmen, dass die 

im Unterricht vermittelten Inhalte auch in den Betrieben wiederzufinden 

sind. Mit der jetzt möglichen Lehrerfortbildung werde eine weitere Quali-

tätsverbesserung erzielt. Der Schulleiter B betont den Teambildungspro-

zess der Lehrer/innen, mit dem man sehr gute Erfahrungen hinsichtlich 

der Übernahme von Verantwortung und eine stärkere Identifikation der 

Kolleginnen und Kollegen mit der Schule gemacht habe und der zu einem 

besseren Unterricht beitrage. Eines der Projekte, so Schulleiter A, diente 

der Frage, in welchem Raum Lernen optimal funktionieren könne und 

führte zur Einrichtung eines Musterklassenraums für die pädagogische 

Arbeit. Man versuche, Eigenverantwortung und Steuerung über Zielver-

einbarungen auch auf die Klassen und Schüler/innen zu übertragen, um 

die Schüler/innen an dem zu messen, was man von ihnen erwarte; dies 

bringen die Schüler/innen mit in die Beurteilungsübersicht ein, womit das 

Beurteilungssystem transparenter werde. Der Schulleiter B berichtet, 

dass sich die Lern- und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen vor allem 

in der Fachschule verändert haben, in der man nicht in Fächern, sondern 

in Phasen unterrichte. Wenn die Teambildung funktioniere und die Leh-

rer/innen sehr viel stärker zusammenarbeiten, nehmen auch die Schüler 

die Veränderungen deutlich wahr. 

 

6.2.2.4 Veränderungsbedarf 

Der Schulleiter A betont die Vorteilhaftigkeit der Möglichkeit, Sachbud-

gets bedarfsgerecht über mehrere Jahre verwenden zu können und plä-

diert für eine Deckungsfähigkeit der Mittel des Schulträgers und des Lan-

des. Letztlich müsse man sich – in Form einer Outputorientierung – an 

der pädagogischen Arbeit messen lassen. Er befürchtet, dass sowohl der 

Schulträger als auch das Land einerseits Eigenverantwortung und das 

Messen an den Ergebnissen der pädagogischen Arbeit wünschen, ande-

rerseits jedoch nicht loslassen können und der Schule bestimmte Vorga-

ben zur Zielerreichung auferlegen. 

Ferner ist die Schule darauf angewiesen, aus ihrem Budget Rücklagen 

für Ersatzinvestitionen zu bilden; den Schulleiter A erfüllt mit Sorge, dass 
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bei manchen Kommunalpolitikern Begehrlichkeiten geweckt werden, 

wenn das RBZ Rücklage bilde, während der Kommunalhaushalt gleich-

zeitig ein Defizit in Millionenhöhe aufweise. Gebildete Rücklagen dürften 

also nicht zum Defizitabbau des Schulträgers verwendet werden. 

Der Schulleiter B bedauert, dass man die Schulen mit einer zu großen 

Vielfalt an Qualitätsentwicklung allein lasse; der tragende Begriff des Bil-

dungscontrolling dürfe nicht mit Ängsten verbunden werden. Ferner be-

inhalte das System der Zielvereinbarungen nicht genügende haushalts-

technische Freiräume für die Übernahme von Bildungsverantwortung in 

der Region. Darüber hinaus sei die Schulentwicklung verlangsamt, da 

der Anteil der Deputatstunden zu gering sei, um die Schulentwicklung 

voranzutreiben. 

 

6.2.2.5 Fazit 

Die befragten Schulleiter äußern sich positiv über die gewachsenen 

Spielräume vor allem der Haushaltsfreiheit, aber auch der Weiterbildung 

und beschreiben die positive Umsetzung von Projekten. Die neu gewon-

nen Handlungsspielräume seien Teil einer Vertrauenskultur, die durch 

die handelnden Personen determiniert werde. Die jetzt genutzten Mög-

lichkeiten hätten auch teilweise ohne Änderung der Rechtsform realisiert 

werden können, es hätten jedoch Anlass und Auftakt für tiefgreifende 

Veränderungen gefehlt. Die institutionelle Zusammenarbeit sei wesent-

lich verbessert worden, wenngleich auch der Reformprozess ausrei-

chend Zeit benötige. Mit den im RBZ-Prozess ausgeführten Veränderun-

gen sei die Qualität des Unterrichts letztlich gestiegen. Man benötige 

aber mehr Ressourcen für die Schulentwicklung und wünscht eine ge-

genseitige Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachmitteln. 

 

6.2.3 Personalvertreter und Lehrer 

6.2.3.1 Besondere Handlungsspielräume 

Der Lehrer und Leiter einer Außenstelle F betont die Fähigkeit eines 

RBZs, selbst Verträge abschließen, sich an Ausschreibungen beteiligen 

und Projektmittel über den europäischen Sozialfonds erhalten zu 
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können. Daneben befürwortet er, als Einrichtung des lebensbegleitenden 

Lernens, auch Fortbildungen anbieten zu können. 

Die Hauptpersonalrätin führt Aspekte der Eigenverantwortlichkeit – wie 

die eigenständige Bewirtschaftung und die Übertragung weiterführender 

Entscheidungskompetenzen – an, wobei der staatliche Bildungsauftrag 

vorrangige Aufgabe sei und bleibe. Die neue Form ermögliche es, zeit-

nah und schnell auf Veränderungsprozesse in der Berufs- und Arbeits-

welt einzugehen. 

 

6.2.3.2 Institutionelle Zusammenarbeit 

Der interessierte Lehrer E bedauert, dass die an die Stelle der früheren 

Lehrerkonferenz getretene pädagogische Konferenz vom Kollegium 

kaum genutzt werde. Dabei sei die Lehrerkonferenz stets ein Gremium 

des Meinungsaustauschs, der Diskussion und des Nachdenkens über 

Veränderungen gewesen. Die Kollegen seien über die Aufgaben der ver-

schiedenen Gremien wenig informiert, sodass der Eindruck entstehe, 

Kollegium und Schulleitung würden sich eher entfernen als zusammen-

zurücken. Man frage sich, welche Aufgaben der Schulleiter als Ge-

schäftsführer nun wahrnehme und welche Aufgaben die Bildungs-

gangleiter nun ausführen, nachdem viele Aufgaben in die Teams herun-

tergerutscht seien. 

Der Lehrer und Leiter einer Außenstelle F beschreibt die gute Zusam-

menarbeit innerhalb des Verwaltungsrats und auch zwischen den Gre-

mien seiner Schule, die durch gegenseitiges Vertrauen gekennzeichnet 

sei und ohne Reibungsverluste funktioniere. Dies hänge stark von den 

Persönlichkeiten der handelnden Personen ab. Der in seiner Aufgabe 

aufgehende Leiter seiner Schule tue als Geschäftsführer immer noch 

weitere Arbeitsfelder auf, was man kaum noch einem/er Nachfolger/in 

übertragen könne, weshalb er befürchtet, dass die Doppelfunktion zu ei-

ner Überlastung führe. 

Die Hauptpersonalrätin betont die Bedeutung der Mitbestimmung im 

Rahmen der gestiegenen Eigenverantwortung und der zusätzlichen Ge-

staltungsspielräume. Sie plädiert für die Entscheidungsfreiheit der 
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Lehrkräfte, ob sie auch im zusätzlichen Angebot eines RBZs eingesetzt 

werden sollen. 

 

6.2.3.3 Erfüllung der Modellintentionen 

Die interessierte Lehrerin D räumt ein, dass im Rahmen der Entwicklung 

zum RBZ zunächst organisatorische Fragen und das kaufmännische 

Rechnungswesen im Vordergrund standen, während der Unterricht zu-

nächst altbewährt weiterlief. Indirekt habe sich mit dem Learn-Center und 

dessen Beratung bald eine Veränderung ergeben, die man in Richtung 

einer Supervision erweitern möchte. Wenn sich auch die Arbeit der Leh-

renden ganz normal verändert habe, so werde konzeptionell daran gear-

beitet, Unterricht für die Zukunft umzusetzen; mehrere Projekte und ein 

Schulentwicklungstag haben in Teilen das Bewusstsein verändert. Fer-

ner erklärt die Lehrerin D, dass jede andere Schule ohne Veränderung 

der rechtlichen Voraussetzungen dies auch hätte unternehmen können, 

es habe also nicht direkt mit dem RBZ und dessen Rechtsform zu tun. 

RBZ bedeute aber, sich bewusst auf den Weg zu machen mit einer ent-

sprechenden Organisationsentwicklung. Man befinde sich in einem lang-

wierigen Prozess, der ein Bewusstsein entstehen ließ, sich in die richtige 

Richtung des Leitziels hin zu bewegen, wofür auch die vielen Projekte 

stehen. Die interessierte Lehrerin C erläutert das Bewusstsein als be-

wusstes ständiges Weiterlernen sowie Wahrnehmen einer Vorbildfunk-

tion. 

Für die Schüler/innen haben sich, so der interessierte Lehrer E, durch 

die Teambildung in den eingebundenen Klassen Veränderungen, bei-

spielsweise eines erweiterten Mitspracherechts, ergeben. Ein Großteil 

der Schüler/innen jedoch werde davon faktisch nichts bemerken. Zumin-

dest für einige Lehrer/innen, unter anderem die Teamsprecher, sei die 

Arbeitsbelastung enorm angestiegen. Lehrer/innen mit allgemeinbilden-

den Fächern können durchaus fünf oder sechs Teams angehören, was 

kritisch zu betrachten sei. 

Der Lehrer und Leiter einer Außenstelle F führt aus, dass sich Schule 

und Unterricht auch ohne Veränderung der Rechtsform verändern. Neu 

aber sei das Angebot der Fortbildung, mit dem die Kollegen in der 
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Erwachsenenbildung arbeiten können. Für die Schüler/innen habe sich 

mit der Schulsozialarbeit eine positive Veränderung ergeben; diese habe 

man als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts über Projekte finan-

zieren können. 

Die Hauptpersonalrätin verdeutlicht am Beispiel des eigenverantwortli-

chen Lernens und des Stimmrechts der Schüler/innen in der Pädagogi-

schen Konferenz, dass die erweiterte Gestaltungsmöglichkeit und Ver-

antwortung der Schulen im Rahmen des RBZ-Prozesses auch an die 

Schüler/innen weitergegeben werde. 

 

6.2.3.4 Veränderungsbedarf 

Der interessierte Lehrer E beschreibt, dass die zunächst geweckten Er-

wartungen hinsichtlich einer Personalautonomie des RBZ nicht erfüllt 

wurden und plädiert für deren Realisierung. Ferner solle ein Weiterbil-

dungskonzept für Teams erstellt werden, die nach außen treten und bei-

spielsweise Fortbildungsangebote unterbreiten wollen. Vor dem Hinter-

grund bestehender Informationsdefizite im RBZ-Prozess müsse das Kol-

legium stärker in die Innovationsentscheidungsprozesse eingebunden 

werden. Ferner benötigen die Teams eine Plattform, auf der sie ihre Er-

fahrungen systematisch austauschen können. Die gegebene rechtliche 

Grundlage zu verändern, hält der Lehrer E für nicht erforderlich, da man 

zunächst einmal die vorhandenen Spielräume ausschöpfen könne, bevor 

man feststellt, an die rechtlichen Grenzen gestoßen zu sein. 

Der Lehrer und Leiter einer Außenstelle F wünscht eine höhere Flexibili-

tät in Form einer gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Personalmittel 

des Landes und der Sachmittel des Schulträgers. Die sogenannten Ziel-

vereinbarungen erwiesen sich nicht als zwischen gleichberechtigten 

Partnern ausgehandelte Vereinbarungen, sondern eher als Zielauflagen 

des Landes, weshalb man dies auch nicht als Zielvereinbarung bezeich-

nen solle. Wichtig sei ferner, die Schule unabhängiger von den Entschei-

dungen des Schulträgers zu machen, wie dies bei der Beauftragung des 

Service-Betriebes des Kreises durch die Schule deutlich werde. 
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Die Hauptpersonalrätin sieht die Notwendigkeit von Nachbesserungen 

im Verlaufe der Zeit. Die Praxis werde zeigen, ob die RBZs mit ihren ei-

genen Möglichkeiten nachsteuern oder ob dies zentral über die Ebene 

des Ministeriums für Bildung und Kultur erforderlich sein werde. Die Wah-

rung der Mitbestimmung auch in der neuen Form der RBZ ist für die 

Hauptpersonalrätin von besonderer Bedeutung. 

Der Hauptpersonalrat G hält es für wichtig, dass eine Schule nur dann 

RBZ werden kann, wenn eine Übereinstimmung von Schulleitung und 

Kollegium und dem jeweiligen Schulträger vorliegt, der dann auch den 

Antrag stellt. Etwa die Hälfte der beruflichen Schulen in Schleswig-Hol-

stein seien RBZs, und es gebe auch Schulen, die sich nicht dorthin ent-

wickeln werden. Sorge bereite ihm aber die Arbeitsbelastung derjenigen, 

die ein RBZ voranbringen, da die entsprechenden Ressourcen nicht oder 

nur begrenzt vorhanden seien. 

 

6.2.3.5 Fazit 

Die befragten Personalvertreter betonen die Vorteile der neuen rechtli-

chen Möglichkeiten einschließlich der Gestaltungsmöglichkeiten in der 

Pädagogischen Konferenz, aber auch die Wahrung der Mitbestimmung, 

und blicken mit Sorge auf die erhöhte Arbeitsbelastung infolge unzu-

reichender Ressourcenzuweisung. Ein befragter Lehrer beanstandet 

nicht hinreichende Informationen über die Aufgaben der neuen Gremien 

und vermisst die Bedeutung der früheren Lehrerkonferenz für die Diskus-

sion und das Reflektieren im Kollegium in der neuen pädagogischen Kon-

ferenz. Bislang von Bildungsgangleitern wahrgenommene Aufgaben 

seien mit einem entsprechenden Anstieg der Arbeitsbelastung auf die 

Teams delegiert worden. Eine in der Schulentwicklung engagierte Leh-

rerin beschreibt, dass jede andere Schule – unabhängig vom RBZ und 

dessen Rechtsform – entsprechende Veränderungen hätte unternehmen 

können, mit der Umwandlung zu einem RBZ jedoch begebe man sich 

bewusst auf den Weg mit einer entsprechenden Organisationsentwick-

lung. Schule und Unterricht veränderten sich auch ohne Rechtsformre-

form, so ein Lehrer und Leiter einer Außenstelle, neu aber sei das Fort-

bildungsangebot in der Erwachsenenbildung und die über ein Projekt der 
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rechtsfähigen Anstalt finanzierte Schulsozialarbeit. Die nicht erfüllte Er-

wartung hinsichtlich einer Personalautonomie zu realisieren, fordert ein 

interessierter Lehrer, ebenso wie eine stärkere Einbindung des Kollegi-

ums in Innovationsentscheidungsprozesse. Ferner wird von einem inte-

ressierten Lehrer eine höhere Flexibilität in Form einer gegenseitigen De-

ckungsfähigkeit von Mitteln des Landes und des Schulträgers und eine 

realistische Bezeichnung der Zielvereinbarungen als Zielauflagen des 

Landes gefordert. Die Umwandlung einer Beruflichen Schule in ein RBZ 

dürfe weiterhin nur dort stattfinden, wo tatsächlich eine Kongruenz zwi-

schen Kollegium, Schulleitung und Schulträger in dieser Frage bestehe. 

 

6.2.4 Fazit Wahrnehmung des Modells der Regionalen Bildungs-

zentren 

Die befragten Akteure äußern sich durchweg positiv über die gewachse-

nen Handlungsfreiheiten der RBZ, die Schulleiter betonen den gewach-

senen Stellenwert ihrer beruflichen Schule in der Region. Vor allem die 

befragten Lehrer und Personalvertreter zeigen auf, dass der RBZ-Pro-

zess ein Auftakt für Veränderungen war, die ohne Rechtsformänderung 

in Teilen möglich, aber vermutlich implausibel gewesen wäre. Während 

die Personalvertreter die Wahrung der Mitbestimmung betonen, wün-

schen sich die befragten Lehrer teilweise ein Mehr an Personalautono-

mie und – wie auch die befragten Schulleiter– mehr Ressourcen für die 

Schulentwicklung. 

 

6.3 Analyse der Wahrnehmungsunterschiede im schulischen 

Mehrebenensystem 

6.3.1 Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungsbrüche im 

HIBB-Prozess der Hansestadt Hamburg 

6.3.1.1 Wahrnehmung der Qualitätsveränderung der dualen Berufs-

ausbildung 

Die Interviewten wurden befragt, inwieweit sich mit den neuen Möglich-

keiten die Qualität der dualen Berufsausbildung verändert habe. 
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Hier zeigt der Geschäftsführer einen positiven Zusammenhang in Ver-

bindung mit der nun eine höhere Verbindlichkeit aufweisende Lernortko-

operation auf. Ferner erwähnt er positiv die Schulinspektion, in deren 

Teams auch Wirtschaftsvertreter mitwirken sowie die Einführung eines 

Qualitätsmanagementsystems. 

GF, S. 4: Wir müssen definieren, was wir unter Qualität verstehen. Einen 

Aspekt habe ich schon benannt, wir haben eine institutionalisierte 

Lernortkooperation, mit der regelmäßig die Inhalte der dualen Aus-

bildung abgestimmt und weiterentwickelt werden, das ist positiv. Das 

war auch vorher nicht schlecht, aber jetzt hat es einen höheren Grad 

an Verbindlichkeit insofern, als an allen Schulen Lernortkooperati-

onssitzungen stattfinden, in denen gesagt wird, was verändert und 

in die Curricula aufgenommen werden soll. Hier beanstanden klei-

nere Betrieben gelegentlich die Dominanz von Großbetrieben, die 

aber auch richtig professionelle Leitungen haben, die sich nur mit 

Ausbildung beschäftigen, sodass sie sich anders einbringen können 

als dies bei Friseuren, die nur einen oder zwei Auszubildenden ha-

ben, der Fall ist. Das zweite ist, dass mit der Gründung des HIBB 

auch eine Schulinspektion eingerichtet wurde; es sind jetzt fast alle 

Schulen einmal inspiziert worden. Dann bekommt jede Schule auch 

dezidierte Rückmeldungen, und auch das Schulinspektorenteam für 

die berufsbildenden Schulen hat Wirtschaftsvertreter mit im Team – 

auch das ist sehr gut. Und das dritte ist, dass wir in allen Schulen ein 

QM-System einführen bis 2012 und alle Schulen sich hier auf den 

Weg machen und dies auch flankieren mit einem Netzwerk Quali-

tätsentwicklung, mit der Fortbildung und Qualifizierung von Quali-

tätsbeauftragten für die Schulen in einem Weiterbildungsstudien-

gang, also da investieren wir sehr viel. 

Der befragte Schulaufsichtsbeamte vermutet ebenfalls einen positiven 

Zusammenhang der institutionalisierten Lernortkooperation: 

SAB, S. 3: Das zu erheben und zu beurteilen, ist mir nicht möglich. Ich 

kann mir vorstellen, dass man durch eine größere Einbindung der 

Ausbildungsbetriebe über dieses andere Gremium, die 
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Lernortkooperation, die Verantwortung stärkt und dass hier ein re-

gelhafter Austausch etabliert ist, der es ermöglicht, dass man auch 

auf beide Bereiche der dualen Ausbildung schaut – den schulischen 

Bereich und auch den betrieblichen Bereich – und man auch Rück-

meldungen gibt, wenn der Eindruck entstanden ist, dass dort in der 

betrieblichen Ausbildung Nachbesserungsbedarfe bestehen. 

Demgegenüber führt der Schulleiter A aus, dass sich die Qualität durch 

die Strukturveränderung nicht verbessert habe und mahnt andere Instru-

mente an: 

SL A, S. 3f.: Sicherlich gibt es auch in Hamburg solche Qualität und sol-

che Qualität, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, 

und da hat es auch geklemmt. Nur glaube ich nicht, dass dies durch 

die Strukturveränderung viel besser geworden ist. Hier muss man 

andere Instrumente nutzen, um die Qualität der Berufsschule oder 

des Berufsschulunterrichts an der ein oder anderen Stelle zu verbes-

sern. Überall, wo ich agiere, wird von den Vertretern der Wirtschafts-

verbände, der Kammern, die Frage der Ausbildungsneigung positiv 

beantwortet, man sei nun auch in den entsprechenden Gremien. Re-

det man aber mit den Ausbildern der Betriebe, die sich auf anderen 

Ebenen bewegen, dann sieht das wieder anders aus, es ist ihnen 

eigentlich auch egal. Die Ausbildungsneigung hat sich durch die stär-

kere Hereinnahme in die Gremien kaum verändert. 

Auch der Schulleiter B vermag keine mit dem HIBB einhergehende Qua-

litätsveränderung zu erkennen, vielmehr werde die institutionalisierte 

Lernortkooperation teils als Formalie wahrgenommen. Ein Anstieg sei 

dort festzustellen, wo ein gemeinsames Qualitätsmanagement betrieben 

werde. 

SL B, S. 4: Also ich kann das durch dieses Konstrukt HIBB nicht seriös 

feststellen; man kann darüber spekulieren. Die Ausbildungsqualität 

verändert sich natürlich dort, wo man ein Qualitätsmanagement in 

den Blick nimmt, wo man gemeinsam mit Ausbildungsbetrieben dar-

über nachdenkt, was eigentlich Qualitätsstandards für duale 
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Ausbildung sind, was man eigentlich tun müsste, um den künftigen 

Anforderungen sowohl der Volkswirtschaft der Bundesrepublik als 

auch den individuellen Möglichkeiten der jungen Leute gerecht zu 

werden. Wenn man sich da zusammensetzt und auch im Sinne von 

Qualitätsmanagement neue Lernstrategien, und auch gemeinsam 

abgestimmte Konzepte macht, dann verändert man die Ausbildungs-

qualität durchaus positiv und nennenswert. Ein Gremium Lernortko-

operation, was auch stärker formalisiert worden ist und das dazu bei-

tragen kann, wird bei uns von einigen eher als Formalie wahrgenom-

men. Was beispielsweise Speditionen angeht, haben wir über Jahr-

zehnte Kooperationen entwickelt über Ausbildernachmittage, wo wir 

Ausbilder eingeladen haben, über gemeinsame Überlegungen zu 

künftigen Herausforderungen der Schule bis hin zur gemeinsamen 

Entwicklung von Lernsituationen, auch mit Auszubildenden – man 

muss auch sagen, in Teilbereichen nicht kontinuierlich und nicht 

nachhaltig. Wir haben gemeinsame Qualitätsstandards festgelegt, 

wir haben eine ausgesprochen gute Unterstützung von Praktika von 

Kollegen über Referenten, die wir vor Ort in der Schule einsetzen bis 

hin zu Betriebsbesichtigungen von Gruppen von Auszubildenden. All 

das haben wir auch vor dieser neuen Konstruktion HIBB schon ge-

macht, sodass ich wirklich nicht erkennen kann, dass das jetzt ein 

Hebel gewesen wäre, über mehr Verantwortung der Wirtschaft bahn-

brechende Fortschritte zu realisieren. Das mag an anderen Berufs-

schulen mit einer anderen Struktur möglicherweise anders sein, das 

will ich vielleicht einräumen, für uns gilt das so ausdrücklich nicht.“ 

Auch der Lehrer und Personalrat A betont, keine Qualitätsveränderung 

festzustellen, das HIBB habe sich mit sich selbst beschäftigt: 

L-PR A, S. 1: Ich sehe da keine Veränderung der Qualität der dualen 

Berufsausbildung. Das HIBB hat, wie gesagt, sich mit sich selbst be-

schäftigt und hat hier keine Impulse erkennen lassen. 

Der Lehrer und Personalrat B betont, dass die Gremienstruktur über-

haupt keinen Einfluss habe: 

 



6. Wahrnehmung der Steuerungskonfiguration durch die Akteure 

123 

L-PR B, S. 1: Aus meiner Sicht hat das überhaupt keinen Einfluss gehabt, 

also wir hatten und haben hier in der Schule einen relativ hohen 

Standard in der dualen Ausbildung, unbeeinflusst von der neuen 

Gremienstruktur; da hat sich gar nichts bewegt. Es gibt viele Refor-

mansätze, die sind jedoch völlig unabhängig von der neuen Gremi-

enstruktur. 

Zwischenfazit: Hinsichtlich der Qualitätsveränderung der dualen Berufs-

ausbildung zeigt der Geschäftsführer einen positiven Zusammenhang in 

Verbindung mit der auch vom Schulaufsichtsbeamten aufgeführten insti-

tutionalisierten Lernortkooperation, der Schulinspektion sowie der Ein-

führung eines Qualitätsmanagementsystems auf. Die befragten Schullei-

ter hingegen lassen keine wahrgenommene Qualitätssteigerung erken-

nen, sondern nehmen die institutionalisierte Lernortkooperation teils als 

Formalie wahr oder mahnen andere Instrumente an. Dort, wo ein ge-

meinsames Qualitätsmanagement betrieben werde, sei eine Qualitäts-

verbesserung festzustellen. Noch darüber hinausgehend weisen die be-

fragten Lehrer und Personalräte einen Qualitätsanstieg zurück, die Gre-

mienstruktur habe keinen Einfluss auf die Qualität der dualen Ausbildung 

gezeitigt. 

 

6.3.1.2 Wahrnehmung der Verlagerung der Eigenverantwortung für 

Qualität, Personal, Sachmittel und Organisation auf die Ebene der 

Schule 

Die Interviewten wurden hinsichtlich der Verlagerung der Eigenverant-

wortung für Qualität, Personal, Sachmittel und Organisation auf die 

Ebene der Schule und deren Bedeutung für ihre Arbeit befragt. 

Der Geschäftsführer führt hier die Ziel-Leistungs-Vereinbarungen, den 

Jahresbericht und ein neues Kennziffernsystem an. 

GF, S. 5f.: Wir haben ein Verfahren entwickelt, bei dem die Behördenlei-

tung mit uns als HIBB eine Ziel-Leistungs-Vereinbarung abschließt 

und wir wiederum mit den Schulen eine Ziel-Leistungs-Vereinbarung 

abschließen […] Was wir außerdem machen – auch das ist noch 

nicht fertig, aber da arbeiten wir ´dran – ist neben einem 
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Finanzcontrolling und einem strategischen Controlling, das wir be-

reits aufgebaut haben, ein Kennziffernsystem aufzubauen, womit wir 

an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualität arbeiten. Das 

wären die Erfolgsquote, wie viele erreichen den Abschluss, wie hoch 

ist die Abbrecherquote – die ist Bestandteil der Ziel- und Leistungs-

Vereinbarungen mit den Schulen, jede Schule muss ein Konzept er-

arbeiten, wie sie die Abbrecherquote senkt, also das muss ´control-

led´ und weitergeführt werden. Wir bauen also das aus, Kennziffern 

zu entwickeln, mit denen man wirklich steuern kann. Datenfriedhöfe 

zu erzeugen, ist relativ einfach, nicht so einfach, aber wichtig ist es, 

Kennziffern zu erzeugen, mit denen dann auch in Schule anschlie-

ßend weitergearbeitet werden kann und Maßnahmen entwickelt wer-

den, die dann auch umgesetzt werden und auf die man nach einem 

Jahr sehen und sagen kann, ob es wirklich etwas gebracht hat. 

Auch der Schulaufsichtsbeamte beschreibt die Ziel-Leistungs-Vereinba-

rungen und nennt neben der Einführung der SAP-Software die Schulin-

spektion als Grundlage der Qualität. 

SAB (S. 3f.) Was die Rechenschaftslegung betrifft, sind neue Notwen-

digkeiten entstanden, die Schulen arbeiten jetzt alle auch in den 

Schulbüros mit der Software SAP. Das hat zunächst für in der Sache 

nicht ausgebildete Büromitarbeiterinnen eine Reihe von Schwierig-

keiten hervorgerufen, um sich an diese Denkweise und das EDV-

Handling zu gewöhnen, ist aber, glaube ich, inzwischen überall etab-

liert und schafft natürlich auch einen anderen wirtschaftlichen Blick 

für eine Einheit, die mit einem kaufmännischen Rechnungswesen ar-

beitet. Die Schulen schließen nach einem jetzt veränderten Rhyth-

mus zweijährig Ziel-Leistungs-Vereinbarungen mit ihrer Schulauf-

sicht ab, das sind in der Regel vier oder fünf Vereinbarungen, im 

Einzelfall können es auch mehr sein. […] Das ist eigentlich das Steu-

erungsinstrument für Qualität. In diesem Qualitätsfeld haben wir 

noch eine externe Evaluation: Wir haben eine Schulinspektion, die 

durch ein externes Institut, das ist das Institut für Bildungsmonitoring, 

durchgeführt wird. Die Schulinspektion kommt – relativ kurz 
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angekündigt – innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren regelmäßig 

an alle Schulen und liefert einen externen Evaluationsbericht. Wir 

haben eine Vereinbarung mit den Schulen, dass, wenn der Evalua-

tionsbericht eine schwache Leistungsbilanz ausweist, wir dazu teil-

weise auch unterjährig, Ziel-Leistungs-Vereinbarungen abschließen, 

Insofern sind diese beiden Systeme miteinander verbunden. 

 

Der Schulleiter B beschreibt dies im Rahmen der neuen Steuerungsmo-

delle als mit der entsprechenden Haltung, Einstellung und dem Vertrauen 

begehbaren guten Weg. 

SL B, S. 5: Dies wird überlagert durch Erkenntnisse zur selbstverantwor-

teten Schule, insgesamt zu neuen Steuerungsmodellen, die jetzt 

nicht explizit an der Rechtsform Landesbetrieb festgemacht werden 

können. Es gilt sicher auch für andere Schulen, dass eine hierarchi-

sche Steuerung von komplexen Systemen, das sagen wissenschaft-

liche Untersuchungen zu Organisationsmodellen, eigentlich nicht 

geht. Das ist aber eine Frage von Haltung und Einstellung und Ver-

trauen. Da ist man in Hamburg, glaube ich, auf einem guten Weg, 

und wir im HIBB insbesondere; wir haben einen dialogischen Pro-

zess und entwickeln auch ein gemeinsames Führungsverständnis, 

also mit Schulleitung und der Leitung, und da sind die Rahmenbe-

dingungen ausgesprochen günstig, und man versucht, über die grö-

ßere Eigenverantwortung auch eine bessere Qualität zu erreichen. 

Wir haben für alle beruflichen Schulen in Hamburg einen Fünfjahres-

plan, und es gibt seit einigen Jahren auch die Steuerung über Ziel- 

und Leistungsvereinbarungen, wobei das nach meiner persönlichen 

Meinung eher noch ein Experimentierfeld ist, denn die Schulen wer-

den nicht wirklich über diese Vereinbarungen gesteuert. Aber für ei-

nige Kernprozesse gibt es schon die Bereitschaft, Vereinbarungen 

zu treffen und die auch zu evaluieren und sich auf Qualitätsstandards 

und Indikatoren festzulegen. Was fehlt, ist ein entwickelteres Con-

trolling, das zu konstruktiven Lösungen im Prozess führt. Es scheint 

mir in solchen Prozessen normal zu sein, dass man über weite 
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Phasen nicht dazu kommt, vernünftig zu controllen, und dann gibt es 

immer auch Ausreißer, mit denen man glaubt, jetzt müsse man auch 

mit vielen Daten Controlling machen. Das würde ich dann auch unter 

der Überschrift ´Steuerungsillusion` abbuchen. Aber insgesamt 

glaube ich, dass wir im HIBB diese Eigenverantwortung auch ver-

nünftig nutzen, es ist für die Schulen auch eine größere Herausfor-

derung, man fühlt sich auch mehr verantwortlich für das Gelingen 

von Prozessen und insofern würde ich es unter dem Strich eher po-

sitiv einschätzen. 

Der Schulleiter A führt aus, dass eine Delegation von Kompetenzen sinn-

voll sei, aber hierzu auch die erforderlichen Ressourcen gewährt werden 

müssen. 

SL A, S. 4: Eigenverantwortung heißt ja immer, Verantwortung von oben 

nach unten zu delegieren, was im Prinzip auch vernünftig ist. Es ha-

pert aber dann, wenn Aufgaben anders zugeschnitten werden und 

nicht gleichzeitig das Personal mitwächst. So hat beispielsweise die 

Arbeit in den Schulbüros in den letzten Jahren erheblich zugenom-

men, weil viele Aufgaben, die bisher die Aufsicht gemacht hat, jetzt 

von der eigenverantwortlichen Schule übernommen werden. Teil-

weise ist das wirklich nicht mehr zumutbar, weil wirklich jeder ´Mist` 

mit dem Argument heruntergedrückt wird, ´Ihr seid ja eigenverant-

wortlich, nun macht `mal`, während aber die Ressourcen gedeckelt 

sind. In Hamburg gibt es erste Überlegungen, andere Ansätze zu 

fahren, denn für die Verwaltung sind wir natürlich auch alle nicht aus-

gebildet. also man wird mehr ´manpower` hineingeben müssen, um 

das anders zu strukturieren, beispielsweise mit einem Verwaltungs-

leiter und wirklicher Arbeitskapazität. 

 

Auch der Lehrer und Personalrat A beschreibt eine Übertragung von Auf-

gaben ohne die erforderlichen Ressourcen, weshalb es sich um eine 

Quasi-Eigenverantwortung handele. 
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L u. PR A, S. 2f.: Eigenverantwortlichkeit bedeutet auch eine Möglichkeit 

der Selbstbestimmung, aus meiner Sicht liegt aber hier eine Quasi-

Eigenverantwortung vor. Denn die Schulen sind gehalten, Ziel-Leis-

tungs-Vereinbarungen zu treffen, die sind aber zum Teil von der Be-

hörde vorgegeben. Wenn ich die aber nicht mitbestimmen kann, ist 

das für mich keine Eigenverantwortung. Außerdem gab es eine 

Handreichung zum Qualitätsbegriff, in der auch genau vorgeschrie-

ben wurde, was die Schulen zur Qualitätsverbesserung machen soll-

ten. Feststellen kann ich nur, dass zusätzliche Aufgaben gekommen 

sind und dass aber die Ressourcen, die dafür notwendig wären, ei-

gentlich nicht vorhanden sind. Von daher ist der Begriff Eigenverant-

wortung für mich sehr problematisch, man gibt also Aufgaben ab, 

aber diejenigen, die die Aufgaben erfüllen sollen, müssen auch die 

Möglichkeit haben, diese Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Der Lehrer und Personalrat B erläutert, dass die Formalisierung und Bü-

rokratisierung zugenommen haben. 

L u. PR B, S. 2: Wir sind hier eine Schule, die vor dieser Entwicklung 

relativ viel an Reformen gemacht hat, zum Beispiel das Schülerfeed-

back: Das war hier ein Projekt, das inzwischen formalisiert worden 

ist. Während es vorher ein Projekt der Lehrer selbst war, sind wir nun 

gezwungen, als Lehrer das zu machen. Ich habe den Eindruck, dass 

durch dieses formalisierte Verfahren der Widerstand gegen so etwas 

eher gewachsen ist, es wird nicht mehr als ein Projekt, das man 

selbst anstrebt, sondern teilweise als ´Abhakding` angesehen. Es ist 

insgesamt mein Eindruck, dass die Formalisierung, die Bürokratisie-

rung wahnsinnig zugenommen hat, man muss Ziel- und Leistungs-

Vereinbarungen schließen. Eine Verbesserung erreichen zu wollen, 

kommt nicht mehr so aus dem Kollegium heraus, und diese Tendenz 

finde ich nicht gut. Aber es gibt natürlich immer noch Reformen, es 

gibt Bewegung nach vorne, gute Ansätze trotz dieses formalisierten 

Verfahrens. 

Zwischenfazit: Bezüglich der Verlagerung von Eigenverantwortung auf 

die Schulen und deren Bedeutung für die eigene Arbeit beschreiben die 



6. Wahrnehmung der Steuerungskonfiguration durch die Akteure 

128 

befragten Angehörigen der Schulverwaltung die Ziel-Leistungs-Verein-

barungen, den Jahresbericht und neben einem neuen Kennziffernsystem 

die Einführung einer SAP-Software sowie die Schulinspektion. Während 

der Schulleiter B die Verlagerung der Eigenverantwortung als einen im 

Rahmen der neuen Steuerungsmodelle begehbaren Weg beschreibt, 

schränkt der Schulleiter A ein, dass für eine Delegation von Kompeten-

zen auch die erforderlichen Ressourcen gewährt werden müssen. Hier 

deutet sich ein Implementierungsbruch an, der auf der Ebene der befrag-

ten Lehrer und Personalvertreter deutlich stärker ausfällt: Diese betonen, 

dass mit den neuen Steuerungsformen Bürokratisierung und Formalisie-

rung zugenommen haben und bei einer Übertragung von Aufgaben ohne 

erforderliche Ressourcen eine Quasi-Eigenverantwortung vorliege. 

 

6.3.1.3 Wahrnehmung der Steuerungsinstrumente am besonderen 

Beispiel der Ziel-Leistungs-Vereinbarungen 

Die befragten Akteure haben in ihrer Antwort bezüglich der Rechen-

schaftslegung der Einzelschule auch das Instrument der Ziel-Leistungs-

Vereinbarung kommentiert. Der Geschäftsführer beschreibt dies nicht 

nur als Steuerungs-, sondern auch als Dokumentationsinstrument für die 

Qualitätsentwicklung einer Schule: 

 

GF (S. 5): Wir haben ein Verfahren entwickelt, bei dem die Behördenlei-

tung mit uns als HIBB eine Ziel-Leistungs-Vereinbarung abschließt 

und wir wiederum mit den Schulen eine Ziel-Leistungs-Vereinbarung 

abschließen und außerdem mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung 

und Schulentwicklung, also welche Unterstützungsleistung stellen 

die uns zur Verfügung, das beschreiben wir in einer Ziel- und Leis-

tungs-Vereinbarung. Jede Schule, das fängt jetzt an, das machen 

noch nicht alle Schulen, aber im nächsten Jahr müssen es alle ma-

chen, muss regelhaft einen Jahresbericht zu dem, was in der Schule 

gelaufen ist, abgeben, und da ist die Ziel- und Leistungs-Vereinba-

rung die Grundlage. Also das ist, wenn Sie so wollen, die Rechen-

schaftslegung, und auch ein Stück weit ein Instrument, mit dem 
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dokumentiert werden kann, wie die Schule an Qualitätsentwicklung 

gearbeitet hat. 

Auch der befragte Schulaufsichtsbeamte schildert die Ziel-Leistungs-

Vereinbarungen als Instrument zur Qualitätssteuerung. 

SAB, S. 4: Die Schulen schließen nach einem jetzt veränderten Rhyth-

mus zweijährig Ziel-Leistungs-Vereinbarungen mit ihrer Schulauf-

sicht ab, das sind in der Regel vier oder fünf Vereinbarungen, im Ein-

zelfall können es auch mehr sein. In der Regel sind die Vereinbarun-

gen thematisch frei, d.h. die Schule unterbreitet einen Vorschlag dar-

über, welches Entwicklungsfeld sie aufgreifen will. Es gibt zum Teil 

aber auch bindende Themenbereiche; zum Beispiel haben wir ver-

einbart, dass die beruflichen Schulen alle in einem fünf-Jahres-Rah-

men ein Qualitätsmanagementsystem entwickeln und einführen. Hier 

sind dann bestimmte Schritte vorgeschrieben, es gibt Elemente wie 

beispielsweise Leitbildentwicklung, Einführung einer Feedback-Kul-

tur und solche Dinge. Und diese Ziel-Leistungs-Vereinbarungen wer-

den dann natürlich zu einem passenden Zeitrahmen angeschaut, 

auch in ihrem Erfüllungsgrad, und dann vereinbart man eventuell eine 

Nachbesserung an einer Stelle. Das ist eigentlich das Steuerungs-

instrument für Qualität. 

Der Schulleiter A geht ebenfalls von einer reibungsfreien Steuerung mit-

tels Ziel-Leistungs-Vereinbarungen aus:  

SL A, S. 1: Die Steuerung zwischen der HIBB-Zentrale und den Schulen 

läuft eigentlich ganz reibungsfrei. Es müssen Ziel-Leistungs-Verein-

barungen abgeschlossen werden, und so steuert die HIBB-Zentrale 

immer das gesamte HIBB, und das geht in beide Richtungen, nach 

unten und nach oben. 

Anders hingegen erkennt der Schulleiter B zwar die Bereitschaft, für „ei-

nige Kernprozesse“ Vereinbarungen zu treffen, bezeichnet aber die Ziel-

Leistungs-Vereinbarungen noch als Experimentierfeld, die die Schulen 

„nicht wirklich“ steuern. Er fordert viel mehr ein ausgearbeitetes Control-

ling: 
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SL B, S. 5: Wir haben für alle beruflichen Schulen in Hamburg einen 

Fünfjahresplan, und es gibt seit einigen Jahren auch die Steuerung 

über Ziel- und Leistungsvereinbarungen, wobei das nach meiner per-

sönlichen Meinung eher noch ein Experimentierfeld ist, denn die 

Schulen werden nicht wirklich über diese Vereinbarungen gesteuert. 

Aber für einige Kernprozesse gibt es schon die Bereitschaft, Verein-

barungen zu treffen und die auch zu evaluieren und sich auf Quali-

tätsstandards und Indikatoren festzulegen. Was fehlt, ist ein entwi-

ckelteres Controlling, das zu konstruktiven Lösungen im Prozess 

führt. 

Demgegenüber beanstandet der Lehrer und Personalrat A, auf die den 

Schulen eingeräumte Eigenverantwortung eingehend, dass die Ziel-Leis-

tungs-Vereinbarungen in Teilen von der Behörde vorgegeben und daher 

nicht zu vereinbaren seien: 

L/PR A (S. 1f.): Eigenverantwortlichkeit bedeutet auch eine Möglichkeit 

der Selbstbestimmung, aus meiner Sicht liegt aber hier eine Quasi-

Eigenverantwortung vor. Denn die Schulen sind gehalten, Ziel-Leis-

tungs-Vereinbarungen zu treffen, die sind aber zum Teil von der Be-

hörde vorgegeben. Wenn ich die aber nicht mitbestimmen kann, ist 

das für mich keine Eigenverantwortung. Außerdem gab es eine 

Handreichung zum Qualitätsbegriff, in der auch genau vorgeschrie-

ben wurde, was die Schulen zur Qualitätsverbesserung machen soll-

ten. 

Darüber hinaus betrachtet der interessierte Lehrer und Personalrat B die 

Ziel-Leistungs-Vereinbarungen als formalisierten Vorgang, der die intrin-

sische Motivation eines Kollegiums beeinträchtigt: 

L/PR B, S. 2: Es ist insgesamt mein Eindruck, dass die Formalisierung, 

die Bürokratisierung wahnsinnig zugenommen hat, man muss Ziel- 

und Leistungs-Vereinbarungen schließen. Eine Verbesserung errei-

chen zu wollen, kommt nicht mehr so aus dem Kollegium heraus, und 

diese Tendenz finde ich nicht gut. 
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Zwischenfazit: Während die Angehörigen der Schulverwaltung die Ziel-

Leistungs-Vereinbarung als probates Steuerungsinstrument beschrei-

ben, erwähnt der Geschäftsführer darüber hinaus noch eine Dokumen-

tationsfunktion. Demgegenüber bezeichnet der Schulleiter B die Ziel-

Leistungs-Vereinbarungen als die Schulen noch „nicht wirklich steuern-

des Experimentierfeld“, was einen Implementierungsbruch andeutet. Auf 

der Ebene der befragten Lehrer/Personalvertreter fällt dieser noch deut-

licher aus: Sie führen aus, dass die Ziel-Leistungs-Vereinbarungen teils 

von der Behörde vorgegeben seien und als bürokratisches Instrument 

die intrinsische Motivation der Kollegien beeinträchtigen. 

 

6.3.1.4 Wahrnehmung der Veränderung der Arbeits- u. Lernbedin-

gungen der Schüler/innen und der Lehrenden 

Die Interviewten wurden befragt, wie sich aus ihrer Sicht die Arbeits- und 

Lernbedingungen der Schüler/innen und der Lehrer/innen verändert 

habe. 

Der Geschäftsführer betont, dass das HIBB, um die Unterrichtsqualität 

erhöhen zu können, die Strukturqualität steigern könne. Die Gründung 

des HIBB führe zwar nicht zu mehr Ressourcen, aber zu besseren We-

gen; sofern man richtig agiere, müsse sich die Qualität steigern. 

GF (S. 7): Das ist in der Berufsschule schwer einzuschätzen, weil die 

Schüler und Schülerinnen nicht so lange da sind, sie müssten sowohl 

den alten als auch den neuen Zustand kennen. Wenn man den 

Schulinspektionsberichten glaubt, dann gibt es Schulen, die exzel-

lent sind in dem, was sie tun, und es gibt andere Schulen, die noch 

erheblichen Verbesserungsbedarf haben. Von daher kann man das 

nicht pauschal sagen. Zumal dieses ja aus der Zentrale nur als `Um-

zu-Ziel` zu verändern ist, also ich kann nur dafür sorgen, dass die 

Strukturqualität stimmt, damit Schule an der Verbesserung der Un-

terrichtsqualität arbeiten kann; aber ich kann nicht selber in den Un-

terricht eingreifen, das muss Schule selber machen. Wir haben jetzt 

solche Instrumente wie Schulinspektion, einen Orientierungsrah-

men, in dem guter Unterricht und gute Schule beschrieben ist, dann 
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ein Qualitätsmanagement, das die Schule sich selber auferlegt, mit 

dem sie ihre Prozesse klärt, die Unterrichtsqualität regelmäßig über-

prüft; somit wird deutlich, was Schule wie macht und wie wir nach-

steuern müssen. Also das ist im Prinzip das Gesamtsystem; wenn 

wir alles richtig machen, müsste der Lernende sagen „Alles wird gut“ 

oder „Es ist schon gut, weil ich besser lernen kann und gute Bedin-

gungen habe“, und die richten sich aber auch danach, wieviel Geld 

wir haben, was wir sozusagen machen können. Vieles, was wün-

schenswert ist, ist nicht immer ausfinanziert, das muss man auch 

einmal sagen. Die Gründung des Landesbetriebes hat nicht dazu ge-

führt, dass auf einmal mehr Geld für die berufsbildenden Schulen da 

ist. Die Steuerungsmöglichkeiten aber sind eindeutig besser, wir 

können flexibler reagieren auf bestimmte Dinge. 

Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte stellt der Geschäfts-

führer keine Veränderungen fest, was er angesichts der zunächst geäu-

ßerten Befürchtungen als positiv erachtet, man werde manches schneller 

machen. 

GF (S: 13): Also, wenn man den Ergebnissen der Evaluation glaubt, gar 

nicht; das kann man jetzt positiv oder negativ finden. Also es hat sich 

Vieles verändert, es hätte sich aber auch in einer anderen Struktur 

verändert. Was ich glaube, was sich verändern wird in den nächsten 

Jahren, ist, dass wir bestimmte Dinge schneller machen; wir haben 

unsere Öffentlichkeitsarbeit noch einmal sehr verändert, das fängt 

aber auch jetzt erst an zu greifen, wir geben regelmäßig im Jahr drei 

Zeitschriften heraus, wir informieren anders über das, was wir hier 

tun und versuchen, auch die Kollegien anders einzubinden; wir infor-

mieren anders, wobei ganz klar die Ansage ist, der Schulleiter ist der 

Vorgesetzte und der Schulleiter muss sein Kollegium informieren, 

das ist der erste Weg. Also, was wir machen mit unserer Zeitschrift 

Berufliche Bildung in Hamburg ist, zu den Schwerpunkten der Re-

form zu informieren und aus Schule zu kommunizieren. Das ist auch 

unsere Aufgabe ein Stück weit. Und wir haben unseren Öffentlich-

keitsauftritt, die Internetpräsenz, wir bauen ein Wissensmanagement 
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auf, das war auch mit der Gründung des HIBB verbunden gewesen, 

da sind wir aber auch erst im Aufbau, das dauert auch seine Zeit. 

Viele Ressourcen sind dafür auch nicht da, man muss versuchen, 

mit begrenzten Ressourcen das einigermaßen hinzukriegen. Und da 

die Lehrerinnen und Lehrer die Befürchtung hatten, dass sie privati-

siert werden, und das offensichtlich nicht eingetreten ist, ist die Mel-

dung, es habe sich eigentlich nicht viel verändert, eigentlich eine 

gute Rückmeldung. 

Der Schulaufsichtsbeamte ist sich nicht sicher, ob die Veränderungen bei 

den Schülern ankommen; das Schülerfeedback und die Schulinspektion 

bilden jedoch gute Voraussetzungen für eine Verbesserung. 

SAB (S. 5): Da bin ich mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob das tatsächlich 

auf dieser Ebene ankommt. Es gibt sicherlich einzelne Elemente, die 

hier für Veränderungen sorgen, zum Beispiel, dass im Rahmen die-

ses Qualitätsmanagements das Schülerfeedback an Lehrkräfte ein 

regelhaftes Instrument sein soll. Das ist sicherlich ein Punkt, der hier 

eine Rolle spielen kann. Wenn die Schulinspektion kommt, werden 

die Schülerinnen und Schüler auch eingebunden in diese Prozesse 

und gefragt; also gibt es Stellen, an denen sie die Erfahrungen ma-

chen können, dass sie als Abnehmer des Angebotes Schule über 

ihre Zufriedenheit befragt werden; dies hat es vorher nicht gegeben, 

das ist sicher eine konkrete Veränderung. Ob sich dadurch tatsäch-

lich die Unterrichtsqualität in der Fläche oder der Schulalltag verän-

dert haben, das wage ich nicht zu beurteilen. 

Der Schulaufsichtsbeamte beschreibt, dass mit den neuen Aufgaben 

auch neue Belastungen auf die Lehrkräfte zugekommen seien. 

SAB (S. 5): Durch die größere Selbstständigkeit der Schule und solche 

Dinge wie die verpflichtende Einführung eines Qualitätsmanage-

ments entstehen natürlich zahlreiche zusätzliche Aufgaben. Man 

kann wohl schon sagen, dass das, was eine Lehrkraft zusätzlich zur 

klassischen Lehrertätigkeit zu tun hat, in den letzten Jahren immer 

mehr geworden ist. Das steht nicht in ursächlichem Zusammenhang 
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mit der Gründung des HIBB und der Änderung der Rechtsform. Aber 

das ist eine Tendenz, die sich daraus ergibt, dass man auf Betriebe 

schaut und man versucht, Qualitätskriterien zu etablieren, und dabei 

werden sicherlich manchmal auch Belastungsgrenzen erreicht, das 

muss man sehen. 

Der Schulleiter A nimmt eingedenk des Verlusts des Stimmrechts der 

Schüler/innen keine Veränderung ihrer Arbeits- und Lernbedingungen 

an. 

SL (A, S. 5f): Zunächst einmal hat sich institutionell die Lage der Schüler 

verschlechtert: Vorher hatten sie Stimmrecht in der Schulkonferenz, 

und jetzt sind sie ja nur noch beratendes Mitglied. Da aber die Ver-

tretungsstruktur der Schüler in berufsbildenden Schulen zumindest 

in Hamburg eher gering ist, hat sich für die Schüler kaum etwas ver-

ändert. Es ist genauso weiter gegangen wie bisher, was auch die 

Prognos-Untersuchung aufzeigen dürfte. Das Gleiche würde ich 

auch, nachdem sich die Aufregung gelegt hat, für die meisten Kolle-

gen einschätzen, es hat sich durch die HIBB-Reform nichts verän-

dert. Verändert haben sich hingegen andere Bereiche, wie die Ar-

beitszeitverordnung, die Belastung, was vor oder zeitgleich mit der 

HIBB-Struktur verändert wurde und eigentlich mit dieser Struktur 

nichts zu tun hat. 

Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte stellt der Schulleiter 

Veränderungen fest, die jedoch nicht durch die HIBB-Reformen, sondern 

schuldienstliche Reformen ausgelöst worden seien. 

SL A (S. 5): Zurzeit haben wir ein großes Reformvorhaben im gesamten 

Schuldienst, was die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen stark ver-

ändert, aber unabhängig vom HIBB zu sehen ist. Bezogen auf die 

HIBB-Reform hat sich an der konkreten Arbeit des einzelnen Kolle-

gen nichts verändert. 

Der Lehrer und Personalrat A führt aus, dass die Schüler/innen keine 

Veränderungen durch die HIBB-Reformen erfahren, wohl aber durch die 
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Einführung von Lernfeldern, die jedoch nicht auf das HIBB zurückzufüh-

ren seien. 

L/ PR A (S. 2): Ich glaube, dass die Schüler überhaupt nichts davon mer-

ken. Die Lernfelder werden schon einen Einfluss haben, haben aber 

mit dem HIBB nichts zu tun. 

Der Personalrat A berichtet über gestiegene administrative Aufgaben der 

Lehrer/innen, denen weniger Zeit für pädagogische Aufgaben verbleibe. 

L/PR A (S. 2): Auf die Kollegen sind deutlich mehr administrative Aufga-

ben zugekommen, während für die pädagogische Arbeit weniger Zeit 

vorhanden ist, weswegen ich das – ebenso wie die Veränderung 

durch die Schulgesetzreform – negativ beurteile. 

Auch der Personalrat B sieht Auswirkungen des Lernfeldunterrichts. 

L/ PR (B, S. 3): Also, ein Teil des Unterrichts ist durch die Einführung des 

Lernfeldunterrichts anders geworden. Der Frontalunterricht ist zu-

rückgedrängt worden, aber er ist nicht weg, er ist immer noch domi-

nant insgesamt. Ansonsten glaube ich, dass sich für die Schüler we-

nig verändert hat. Es gibt wohl das formalisierte Feedback, aber 

auch das, glaube ich, spielt keine besondere Rolle. Was sich verän-

dert hat, sind eben Unterrichtsmethoden, und dies auch nur zum Teil. 

Hinsichtlich der Arbeit der Lehrkräfte führt der Personalrat B aus, dass 

mehr Druck auf den Kollegien liege, für eine gute Regelbeurteilung werde 

ein Einsatz für die Reformen vorausgesetzt. 

L/PR B (S. 3): Also die Arbeitsbelastung ist deutlich höher geworden. Die 

Anforderung, zusätzlich zum Unterricht in irgendwelchen Reform-

gruppen, was auch immer das ist, mitzumachen, ist durch das neue 

Beurteilungswesen gestiegen: In der Regelbeurteilung, die vorher 

gar nicht stattgefunden hat, wird einfach verlangt, dass man, wenn 

man eine einigermaßen gute Beurteilung bekommen will, an solchen 

Gruppen teilnimmt. Und es hat sich auch die Beförderungspraxis 

verändert, d.h. es werden nur noch Stellen ausgeschrieben. Der 
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Druck, der auf den Kollegen lastet, ist deutlich höher geworden, und 

das merkt man auch. 

Zwischenfazit: Hinsichtlich der Lernbedingungen der Schüler/innen be-

tont der Geschäftsführer, dass das HIBB lediglich die Strukturqualität 

steigern könne und die Gründung des HIBB zwar nicht zu mehr Ressour-

cen, aber zu einer effizienteren Verwendung der Ressourcen geführt 

habe, was letztlich die Qualität steigere. Der Schulaufsichtsbeamte hin-

gegen ist sich nicht sicher, ob die Veränderungen bei den Schülern an-

kommen; das Schülerfeedback und die Schulinspektion bildeten jedoch 

gute Voraussetzungen für eine Verbesserung. Trotz des Stimmrechts-

verlusts der Gruppe der Schüler/innen stellt der befragte Schulleiter 

keine Veränderung ihrer Arbeits- und Lernbedingungen fest. Auch hier 

zeigt sich ein Implementierungsbruch, der auf Ebene der Lehrer und Per-

sonalräte vertieft wird: Die Schüler/innen haben zwar nach der Beschrei-

bung der befragten Lehrer und Personalräte Veränderungen erfahren, 

diese sind jedoch durch die Einführung von Lernfeldern entstanden und 

nicht auf die HIBB-Reformen zurückzuführen. 

Im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte stellt der Ge-

schäftsführer keine Veränderungen fest, was er angesichts der zunächst 

geäußerten Befürchtungen als positiv erachtet. Demgegenüber be-

schreibt der interviewte Schulaufsichtsbeamte, dass mit den neuen Auf-

gaben auch neue Belastungen auf die Lehrkräfte zugekommen seien. 

Auch der befragte Schulleiter stellt ebenfalls Veränderungen fest, die je-

doch nicht durch die HIBB-Reformen, sondern schuldienstliche Refor-

men ausgelöst worden seien. Hier werden Wahrnehmungsbrüche offen-

kundig, denn die befragten Personalräte und Lehrer berichten über ge-

stiegene administrative Aufgaben der Lehrer/innen, denen weniger Zeit 

für pädagogische Aufgaben verbleibe. Da für eine gute Regelbeurteilung 

der Lehrkräfte ein Einsatz für die Reformen vorausgesetzt werde, habe 

man, so ein befragter Personalrat, den Arbeitsdruck auf die Kollegien er-

höht. 
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6.3.1.5 Fazit: Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungs-

brüche im HIBB-Prozess 

Die befragten Angehörigen der Bildungsadministration zeigen hinsicht-

lich der Qualitätsveränderung der dualen Berufsausbildung teils einen 

positiven Zusammenhang auch vor dem Hintergrund der institutionali-

sierten Lernortkooperation, der Schulinspektion sowie der Einführung ei-

nes Qualitätsmanagementsystems auf. Bezüglich der Verlagerung von 

Eigenverantwortung auf die Schulen und deren Bedeutung für die eigene 

Arbeit beschreiben die Angehörigen der Schulverwaltung reformgemäß 

die Ziel-Leistungsvereinbarungen, den Jahresbericht und neben einem 

neuen Kennziffernsystem die Einführung einer SAP-Software sowie die 

Schulinspektion. Auch die Ziel-Leistungsvereinbarung im Besonderen 

wird von ihnen als probates Steuerungsinstrument charakterisiert. Wäh-

rend ein leitender Angehöriger der Bildungsadministration betont, dass 

das HIBB lediglich die Strukturqualität steigern könne und die Gründung 

des HIBB zwar nicht zu mehr Ressourcen, aber zu deren effizienteren 

und damit qualitätssteigernden Verwendung geführt habe, zeigt sich ein 

weiterer Angehöriger hingegen nicht sicher, ob die Veränderungen bei 

den Schülerinnen und Schülern ankommen. Der leitende Angehörige der 

Bildungsadministration stellt hinsichtlich der Arbeitsbedingungen der 

Lehrkräfte keine Veränderungen fest, was er angesichts der zunächst 

geäußerten Befürchtungen als positiv erachtet. Demgegenüber be-

schreibt der interviewte Schulaufsichtsbeamte, dass mit den neuen Auf-

gaben auch neue Belastungen auf die Lehrkräfte zugekommen seien. 

Die befragten Schulleiter hingegen lassen hinsichtlich der dualen Berufs-

ausbildung keine wahrgenommene Qualitätssteigerung erkennen, viel-

mehr nehmen sie die institutionalisierte Lernortkooperation teils als For-

malie wahr oder mahnen andere Instrumente an, wobei sich in Letzterem 

eine über das Reformziel hinausgehende Implementierungsüberschrei-

tung andeutet. Dort, wo ein gemeinsames Qualitätsmanagement betrie-

ben werde, sei eine Qualitätsverbesserung festzustellen. Die Verlage-

rung der Eigenverantwortung beschreibt ein Schulleiter als im Rahmen 

der neuen Steuerungsmodelle begehbaren Weg, während ein weiterer 

einschränkt, dass für eine Delegation von Kompetenzen auch die 
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erforderlichen Ressourcen gewährt werden müssen, worin sich ein Im-

plementierungsbruch andeutet. Ein solcher liegt auch in der Charakteri-

sierung der Ziel-Leistungsvereinbarungen als Experimentierfeld, das die 

Schulen noch nicht wirklich steuere, vor. Ebenso deutet sich ein Imple-

mentierungsbruch in der Einschätzung an, dass trotz des Stimmrechts-

verlusts der Gruppe der Schüler/innen keine Veränderung ihrer Arbeits- 

und Lernbedingungen vorliege. Die festgestellten Veränderungen der Ar-

beitsbedingungen der Lehrkräfte werden von einem befragten Schulleiter 

nicht auf die HIBB-, sondern auf schuldienstliche Reformen zurückge-

führt. 

Die befragten Lehrer und Personalräte weisen einen Qualitätsanstieg in 

der dualen Berufsausbildung entschieden zurück, vielmehr habe die 

neue Gremienstruktur keinen Einfluss auf die Qualität der dualen Ausbil-

dung gezeitigt. Hinsichtlich der Einschätzung der Verlagerung der Eigen-

verantwortung zeigt sich in dieser Gruppe ein deutlicher Implementie-

rungsbruch insofern an, als sie betonen, dass mit den neuen Steuerungs-

formen Bürokratisierung und Formalisierung zugenommen haben und 

bei einer Übertragung von Aufgaben ohne erforderliche Ressourcen le-

diglich eine Quasi-Eigenverantwortung vorliegen könne. Auch die Ziel-

Leistungsvereinbarungen seien teils von der Behörde vorgegeben und 

beeinträchtigten als bürokratisches Instrument die intrinsische Motivation 

der Kollegien. Ferner haben die Schüler/innen zwar nach der Beschrei-

bung der Lehrer und Personalräte Veränderungen erfahren, diese seien 

jedoch durch die Einführung von Lernfeldern entstanden und nicht auf 

die HIBB-Reformen zurückzuführen. Hinsichtlich der Arbeitsbedingun-

gen der Lehrer/innen werden ebenfalls Wahrnehmungsbrüche offenkun-

dig, denn die Personalräte und Lehrer berichten über gestiegene admi-

nistrative Aufgaben der Lehrkräfte, denen weniger Zeit für pädagogische 

Aufgaben verbleibe und deren Kollegien über das Instrument der Regel-

beurteilung mit dem entsprechenden Reformeinsatz einem erhöhten Ar-

beitsdruck ausgesetzt sind. 
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Tabelle 6: Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungsbrü-

che der Akteure im HIBB-Prozess 

HIBB 

SV: Schulverwaltung 

SL: Schulleitung 

L: Lehrer u. Personal-
vertreter 

+: positiver Einfluss 
vorhanden 

-: positiver Einfluss ne-
giert 

Akteure Kommuni-
kativer 
Konsens 

Implementierungsbruch (Nicht- 
bzw. abweichende Befolgung 
der gesetzlich-administrativen 
Bestimmungen): Anzahl 

i.e.S. Implementierungs-
überschreitung 

Wahrnehmung der 
Qualitätsveränderung 
der dualen Berufsaus-
bildung 

SV +   

SL  1 (1) 

L  1  

Wahrnehmung der 
Verlagerung der Ei-
genverantwortung für 
Qualität, Personal, 
Sachmittel und Organi-
sation auf die Ebene 
der Schule 

SV +   

SL  1  

L  1  

Wahrnehmung der 
Steuerungsinstru-
mente am besonderen 
Beispiel der Ziel-Leis-
tungs-Vereinbarungen 

SV +   

SL  B: 1  

L  1 

 

 

Wahrnehmung der 
Veränderung der Ar-
beits- und Lernbedin-
gungen der Schüler/in-
nen (S) und der Leh-
renden (L) 

SV (S): + (+) 

(L): (+) 

  

SL  (L) (-) (S) 1, 

(L) (1) 

 

L  (L) - (S) 1, L: 1  

Fazit: Wahrnehmungs-
unterschiede und Im-
plementierungsbrüche 
im HIBB-Prozess 

SV + (+)   

SL  (3) (1) 

L  (4)  
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6.3.2 Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungsbrüche 

im RBZ-Prozess Schleswig-Holstein 

6.3.2.1 Wahrnehmung der Handlungsspielräume 

Auf die Frage, welche Handlungsspielräume für die Interviewten von be-

sonderer Bedeutung sind, zählen sowohl der Ministerialbeamte als auch 

der Schulleiter A die erweiterten Handlungsspielräume hinsichtlich der 

Finanzen und der Pädagogik auf. Sie würdigen insbesondere die Mög-

lichkeit, selbstständig Verträge sowohl mit Institutionen als auch mit ein-

zustellendem Personal zu schließen, Gelder zu erwirtschaften und diese 

pädagogisch, beispielsweise für Schüler/innen mit besonderem Förder-

bedarf nutzen zu können. 

R (S. 1): Aufgrund ihrer Rechtsfähigkeit und auch Geschäftsfähigkeit, die 

sie erlangen, haben die regionalen Bildungszentren mehr Spiel-

räume […]. Die regionalen Bildungszentren können […] auch selbst-

ständig Verträge schließen, die RBZs können EU-Fördermittel bean-

tragen, und das läuft auch schon an verschiedenen RBZs […]. Wir 

sehen an verschiedenen regionalen Bildungszentren die Möglichkeit 

durch diese neuen Handlungsspielräume, die dort geschaffen wur-

den, indem sie Gelder erwirtschaften, die sie dann auch wieder in 

die Schule investieren, auch Verträge abschließen zu können mit 

zum Beispiel Sozialpädagogen, indem sie also jetzt gerade in den 

Bereichen der Schülerinnen und Schüler, die besonderen Förderbe-

darf haben, dort eine solche Förderung über Coachs, über Trainings-

raumkonzept, Besserungen setzen zu können. 

SL A (S. 1): Die Handlungsspielräume ermöglichen für uns in der und für 

die Region eine größere Flexibilität. Das bedeutet, wir können eigen-

verantwortlich in Fragen der Finanzen, des Budgets und der Päda-

gogik Prioritäten setzen, und das ist für uns ein enormer Vorteil. 

Dass der staatliche Bildungsauftrag erhalten bleibe, die Weiterbildungs-

aktivitäten im begrenzten Rahmen und in Abstimmung mit den Weiterbil-

dungsverbünden stattfinden, betonen der Ministerialbeamte ebenso wie 

der Schulleiter A, dieser beschreibt ebenfalls die Rechtsfähigkeit vor dem 

Hintergrund der Beantragung von EU-Fördermitteln, der Kooperationen 
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mit anderen Einrichtungen (Hochschulen) und der Möglichkeit, erwirt-

schaftete Gelder wieder in die Schule investieren zu können. Nur der Mi-

nisterialbeamte schildert, dass die Ziel-Leistungs-Vereinbarungen ganz 

im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung des Landes getroffen wer-

den und die Aufsicht des Landes hiervon unberührt bleibe: 

R (S. 1): In sehr begrenztem Maße, in einem überschaubaren, begrenz-

ten Rahmen sind sie im Weiterbildungsbereich tätig, immer in Ab-

stimmung mit den anderen Weiterbildungsträgern, dies wird sehr po-

sitiv aufgenommen. Der staatliche Bildungsauftrag laut Schulgesetz 

ist im RBZ nach wie vor Grundlage des Handelns und unverändert 

zu erfüllen. Ganz im Sinne der Verwaltungsmodernisierung des Lan-

des wirken Land und RBZ über den Abschluss von Zielvereinbarun-

gen zusammen, das heißt, wir geben keine Zielvorgaben, sondern 

wir setzen uns gemeinsam an einen Tisch mit den regionalen Bil-

dungszentren, jeweils einzeln, und schließen Zielvereinbarungen ab. 

Die Aufsicht des Landes über das Schulwesen bleibt hiervon unbe-

rührt.  

SL A (S. 1): Daneben haben wir die Möglichkeit erhalten, unsere päda-

gogische Arbeit im Bildungsauftrag, wie er im Schulgesetz festge-

schrieben ist, durch Aktivitäten in der Weiterbildung zu ergänzen, die 

allerdings abgestimmt werden müssen mit dem jeweils zuständigen 

Weiterbildungsverbund. Und dadurch erwirtschaften wir auch Mittel 

für die Schule, die wir wiederum einsetzen können – und das tun wir 

auch – in Fortbildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. […] In der pädagogischen Arbeit kommt hinzu, dass 

wir durch die rechtliche Selbstständigkeit die Möglichkeit haben, 

selbstverantwortlich auch Fördermittel für Projekte zu beantragen 

und diese auch eigenverantwortlich abzuwickeln. 

Der Lehrer und Leiter einer Außenstelle F betont neben den Aspekten 

der Rechtsfähigkeit, dass die Schule nun mit der Weiterbildung lebens-

begleitendes Lernen anbiete. 

F (S. 1): […] Daneben halte ich es für ganz wichtig, dass ein RBZ auch 

Fortbildung anbieten kann, sodass wir also in Zukunft nicht nur das 
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Alter zwischen 16 und 25 in der Berufsausbildung bedienen, sondern 

eben auch im Prinzip ein lebensbegleitendes Lernen hier anbieten 

können als Zentrum der beruflichen Bildung. Diese beiden Punkte 

haben sich auch deutlich mit der Rechtsform verändert. 

Die Personalrätin H führt die gestiegene Eigenverantwortung und die 

Vorteilhaftigkeit des schnellen Eingehens auf sich wandelnde Prozesse 

an und erwähnt die Möglichkeit der RBZ, Weiterbildung neben dem vor-

rangig auszuführenden staatlichen Bildungsauftrag anzubieten. 

H (S. 1): Also die neue Rechtsform des RBZ bringt mehr Eigenverant-

wortlichkeit, sprich eigenständige Bewirtschaftung, Reisekosten, 

Schulwanderfahrten, Partnerschaften durch Übertragung weiterfüh-

render Entscheidungskompetenzen. Die vorrangige Aufgabe ist und 

bleibt der staatliche Bildungsauftrag, das halte ich für ganz, ganz 

wichtig, aber darüber hinaus könnten regionale Bildungszentren in-

dividuelle Fortbildungsangebote machen. Ich sehe auch, dass es in 

dieser neuen Form möglich sein wird, zeitnah und schnell auf sich 

verändernde Prozesse einzugehen, die in der Berufs- und Arbeits-

welt auftreten. 

 

Der Schulleiter A betont die Möglichkeit, selbst Mitarbeiter/innen für die 

pädagogische Arbeit im „Learn-Center“ einstellen zu können und in der 

benachbarten Kreisverwaltung eine eigene Produktionsschule zu führen, 

in der benachteiligte Jugendliche zu Beiköchen und Hauswirtschaftshel-

ferinnen ausgebildet werden und die einen positiven Beitrag für eine ge-

sunde Ernährung in einer Ganztagsschule leisten. Er berichtet von einer 

anderen aufgewerteten Wahrnehmung in der Region. 

SL A (S. 1f.): Wir haben also Möglichkeiten, eigene Mitarbeiter einzustel-

len, die beim Bildungszentrum tätig sind und die durch ihre Arbeit in 

der Benachteiligtenförderung unsere pädagogische Arbeit wesent-

lich unterstützen. Dadurch haben wir ein so genanntes Learn-Center 

eingerichtet mit Schulsozialarbeitern, die für die pädagogische Arbeit 

in den Klassen zur Verfügung stehen für Konflikte, die unter 
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Umständen zwischen Schülern und Lehrern oder auch zwischen 

Schülern entstehen, und für Probleme mit Behörden, mit Betrieben 

usw. [...] Und wir haben sogar die Möglichkeit bekommen, eine Pro-

duktionsschule einzurichten, d.h. wir betreiben in der benachbarten 

Kreisverwaltung die dortige Kantine und bilden 15 benachteiligte Ju-

gendliche zu Hauswirtschaftshelferinnen und Beiköchen aus, und wir 

produzieren in dieser Küche gleichzeitig den Mittagstisch für das Be-

rufsbildungszentrum, also für unsere eigenen Schülerinnen und 

Schüler und für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

leisten insofern wieder einen positiven Beitrag auch für gesunde Er-

nährung in der Schule im Sinne einer Ganztagsschule und sorgen 

für eine angenehme Atmosphäre in der Schule, und das hilft uns al-

len auch sehr viel weiter. […] Wir werden in der Region anders wahr-

genommen. Es ist mehr Augenhöhe da, das ist natürlich für uns mit 

unseren Anliegen von daher auch sehr gut und man bezieht uns 

letztendlich auch als Gesprächspartner mehr mit ein. 

 

In den bislang beschriebenen Aspekten zeigen die interviewten Akteure 

eine weitgehende Übereinstimmung mit den gesetzlich-administrativen 

Vorgaben der RBZ-Reform. 

Der Schulleiter B schildert den mit einer Vertrauenskultur einhergehen-

den Aufstieg in der Hierarchie der Schul- und Kommunalverwaltung, in 

der man den zuständigen Schul- und Bildungsausschuss „übersprungen“ 

habe und im RBZ-Verwaltungsrat getroffene Entscheidungen lediglich im 

Finanz- und Hauptausschuss zu vertreten seien. Ein solcher Vorteil hebe 

sich allerdings wieder auf, wenn alle Schulen diesen Status erhielten. Die 

Handlungsspielräume jedoch hingen ansonsten weniger von der Rechts-

form als von dem ab, was man sich im Rahmen der Umwandlung und 

der sie begleitenden Vertrauenskultur habe erarbeiten können. Er stellt 

den RBZ-Prozess als Anlass und Auftakt schulischer Veränderungen 

dar: 

SL B (S. 1f): Ein weiterer Punkt, der mit der Veränderung zur Anstalt des 

öffentlichen Rechts verbunden ist, ist die Verantwortlichkeit 
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gegenüber dem Schulträger, das heißt, wir sind eigentlich in der Hie-

rarchie der politischen Entscheidungsebene nach oben gefallen, 

denn wir haben den […] zuständigen Schul- und Bildungsausschuss, 

der alle anderen Schulen haushaltstechnisch verwaltet, übersprun-

gen. In unserem Verwaltungsrat sitzen nur vier stimmberechtigte Mit-

glieder, die alle politische Verantwortung tragen, und damit ist eine 

Entscheidung, die bei uns im Verwaltungsrat getroffen wird, dann nur 

noch gegenüber dem Finanzausschuss und dem Hauptausschuss 

zu vertreten. Das ist natürlich eine Sonderregelung. In dem Moment, 

in dem alle Schulen diesen Status bekommen, hebt sich das dann 

wieder auf […] und ansonsten sind die Handlungsspielräume, die 

man gewinnt, weniger von der Rechtsform abhängig, mehr davon, 

welche Handlungsspielräume man sich in diesem Prozess der Um-

wandlung dann erarbeiten konnte. Das heißt, wie stellt sich das Mi-

nisterium oder die Stadt als Schulträger zu dem Berufsbildungszent-

rum, das ist eine Vertrauenskultur. Und ist eine Vertrauenskultur mit 

einem Vertrauensvorschuss verbunden, ergeben sich neue Hand-

lungsspielräume. Wenn eine Struktur fest ist, und es gibt keine 

Punkte, an denen man eben anhält und sagt, ich überdenke einmal 

etwas und verändere etwas, dann besteht auch wenig Handlungs-

druck und wenig Notwendigkeit, jetzt mit neuem Vertrauen die 

Schule zu versehen so wie jetzt im RBZ-Prozess. Insofern hätte man 

die Möglichkeiten, die wir jetzt nutzen, meinetwegen die Teambil-

dung besonders in der Schule voranzutreiben, auch anders hinbe-

kommen, bloß, man hätte nie einen großen Anlass und Auftakt ge-

habt, um sie in der Art tiefgreifend verändern zu wollen. 

Hier zeigt sich eine andere Wahrnehmung, nach der der mit der Rechts-

formänderung einhergehende „RBZ-Prozess“ Anlass zu Veränderungen 

war, die zwar ohne den „RBZ-Prozess“ möglich gewesen, aber nicht re-

alisiert worden wären. 

Gemessen an den gehegten Erwartungen einer echten Personalautono-

mie und der kaum durchgeführten Weiterbildungsaktivitäten bringt der 

Lehrer E eine Enttäuschung zum Ausdruck. Er beschreibt am Beispiel 

eines sehr qualifizierten Kollegen, den das RBZ nicht hat einstellen 
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können, wie die Erwartung, dass ein RBZ selbst Personalentwicklung be-

treiben und selbstständig einstellen könne, nicht erfüllt wurde. Hinsicht-

lich der auch neuerlichen Bestrebungen seines RBZ, Weiterbildung an-

zubieten, stellt er fest, dass das Angebot aus verschiedenen Gründen 

nicht am Markt nachgefragt werde. 

L E (S. 1f.): Vielleicht kann man dies ausweiten und auch auf die im Kol-

legium hohe Erwartungshaltung eingehen, die vor dem Einstieg in 

den RBZ-Prozess vorhanden war. […] Es war auch schon geworben 

und genannt worden, was denn alles möglich ist, wenn man dann 

RBZ ist, und das hatte damals dazu geführt, dass sich das Kollegium 

mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen hatte, sich für 

den RBZ-Prozess zu bewerben […] und für mich speziell war damals 

ein Aspekt sehr interessant, der so durchklang: Personalautonomie, 

das heißt Schule hat in Zukunft die Möglichkeit, selber Personalent-

wicklung zu betreiben und selbstständig Leute einzustellen, sofern 

denn das Budget dafür vorhanden ist, und die Schule kann selbst 

Kapital erwirtschaften. […] Wenn ich das zum gegenwärtigen Zeit-

punkt betrachte, dann muss ich sagen, bin ich eigentlich in beiden 

Bereichen etwas enttäuscht worden. Im Bereich Weiterbildung hat 

es Bestrebungen gegeben, etwas anzubieten, – auch in jüngster Zeit 

erst wieder –, wobei wir da auch Lehrgeld zahlen und feststellen 

mussten, dass wir mit unseren Angeboten nicht unbedingt auf dem 

Markt auftauchen können – aus verschiedenen Gründen. […] Es gab 

auch andere Fälle beispielsweise eines Kollegen, der nicht verbe-

amtet wurde und daraufhin in ein anderes Bundesland gegangen ist, 

der hier seine Lehramtsausbildung mit eins als Landesbester abge-

schlossen hat, den wir gerne behalten hätten und der letztendlich 

aus dem Land gegrault wurde, weil er hier nur Angestellter werden 

und sich mit einem erheblich geringeren Einkommen zufrieden ge-

ben muss. Hier hat auch die Schule Bestrebungen unternommen da-

rauf einzuwirken, und dann hat das Ministerium gesagt: `Nein, also 

da ist es auch mit eurer Personalautonomie dann auch vorbei.` Ja 

und ansonsten ist eben auch nicht das Budget da, um konkret 
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Fachexperten in bestimmten Bereichen einzustellen, die wir brau-

chen; so weit sind wir noch nicht, vielleicht kommt das ja noch ein-

mal. 

 

Hier lässt sich ein Bruch in der Wahrnehmung der Handlungsspielräume 

erkennen: Die im Rahmen des RBZ-Prozesses erweckte oder zumindest 

gehegte Erwartung des Lehrers einer weitgehenden Personalautonomie 

und der Möglichkeit, über Weiterbildungsmaßnahmen auskömmliche fi-

nanzielle Mittel zu erwirtschaften, wurde nicht erfüllt. 

Zwischenfazit: In wesentlichen Aspekten zeigen die befragten Akteure 

über alle Ebenen der Schulstruktur eine weitgehende Übereinstimmung 

der Wahrnehmung der relevanten Handlungsspielräume mit den gesetz-

lich-administrativen Vorgaben. In einem Teilaspekt weicht die von einem 

Schulleiter geäußerte Wahrnehmung ab, nach der der mit der Rechtsfor-

mänderung einhergehende „RBZ-Prozess“ Anlass und Auftakt zu Verän-

derungen war, die zwar ohne diesen möglich gewesen, aber nicht reali-

siert worden wären. Ein Implementierungsbruch lässt sich im Falle nicht 

erfüllter Erwartungen aufzeigen, die im Rahmen des RBZ-Prozesses ge-

hegt worden waren. 

 

6.3.2.2 Wahrnehmung des Veränderungsbedarfs 

Die interviewten Akteure wurden befragt, welchen Bedarf bzw. welche 

Möglichkeit sie zur Veränderung der gegenwärtigen Situation sehen. 

Der befragte Ministerialbeamte äußert, dass man mit der geplanten 

Schulgesetznovelle bisherige Vorbehalte der Schulträger ausräumen 

wolle – diese fürchteten eine mögliche Verschuldung der RBZ zu ihren 

Lasten – und dass auch viele Lehrkräfte noch zu überzeugen seien, bei-

spielsweise über eine bessere Ausstattung mehr Gestaltungs- und Ent-

wicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen. 

R (S. 5): Es gibt natürlich Vorbehalte von Schulträgern, die ausgeräumt 

werden müssen und derzeit auch ausgeräumt werden. Das finden 

wir in der anstehenden Schulgesetznovellierung hier im Land 

Schleswig-Holstein, aufgrund der Ängste einiger Kreise als Träger, 
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die gesagt haben: Nein, wir wollen nicht, dass aus unserer berufli-

chen Schule des Kreises ein regionales Bildungszentrum wird, dar-

aus entsteht womöglich mehr Freiheit für die Schule, aber auch die 

Möglichkeit, mehr Verbindlichkeiten einzugehen, für die wir als Trä-

ger gerade stehen müssen, und das lässt sich dann gar nicht mehr 

stoppen. Diesen großen Befürchtungen, die teilweise vorgetragen 

werden, wird in der Schulgesetznovellierung Rechnung getragen in-

sofern, als der Träger auch ein RBZ wieder rückabwickeln kann und 

aus einem RBZ wieder eine berufliche Schule des Kreises werden 

kann. Auf der anderen Seite Befürchtungen, die sie angesprochen 

haben, waren nicht nur von Seiten der Träger da, auch die Lehrkräfte 

mussten davon begeistert werden, dass regionale Bildungszentren 

von Vorteil sind für die Schule und damit letztendlich auch für die dort 

Unterrichtenden, dass sie zum Beispiel über eine bessere Ausstat-

tung mehr Möglichkeiten haben, dort die Schule zu gestalten und mit 

voranzubringen. Auch dort gab es natürlich Ängste, ganz normal, die 

sind aber deutlich weniger geworden. 

Damit bleibt der Referatsleiter in dem Rahmen der schulrechtlichen Mög-

lichkeiten bzw. der geplanten Novellierung. Der abgeordnete Mitarbeiter 

beschreibt darüber hinaus einen Paradigmenwechsel hin zu einer erwei-

terten Handlungsfreiheit der Schulen. Mit den zugewiesenen Stunden 

könne die Schule bis hin zu den einzelnen Lehrerteams im Rahmen des 

gesetzlichen Auftrags und der getroffenen Zielvereinbarung über die Be-

schulung von Lerngruppen eigenverantwortlich entscheiden. Dieser Pa-

radigmenwechsel benötige jedoch noch Zeit, da viele Lehrer/innen der-

zeit anstelle dieser „Freiheiten“ lieber nach detaillierten Vorgaben unter-

richteten, sodass es für die Lehrer/innen gegenwärtig unerheblich sei, ob 

sie an einem rechtsfähigen RBZ oder an einer nicht rechtsfähigen Anstalt 

unterrichteten: 

M (S. 5): Noch nicht etabliert hat sich folgende Betrachtung: Man gibt 

eine Stundenzahl über die Zuweisung an ein RBZ, und was dort im 

Rahmen des gesetzlichen Auftrages mit diesen Stunden passiert 

und wie die dort eingesetzt werden, entscheidet eigentlich die Schule 

[…] bis hinunter, wenn man es so weiter hinunterbrechen will, zu 
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einzelnen Lehrerteams, die dafür entscheiden, wir haben zur Be-

schulung einer Berufsgruppe so und soviel Stunden zur Verfügung, 

wie gehen wir damit um? Das interessiert dann letztlich Schulauf-

sicht nicht mehr, auch das MBK nicht mehr. Vorausgesetzt, der Auf-

trag ist erfüllt und die Zielvereinbarung ist erfüllt. Gegen einen sol-

chen Paradigmenwechsel sträuben sich auch manche Lehrer, diese 

Freiheiten auf sich zu nehmen und zu entscheiden, das machen wir 

jetzt so; sondern sie denken lieber noch in den Kategorien, sage mir, 

an welchen Stellen ich was wie unterrichten muss […]. Das ist 

schwierig, und diese Möglichkeiten sind bei einzelnen Lehrern in den 

einzelnen Köpfen noch nicht angekommen, sodass meine Einschät-

zung aus einer Schule die sind, dass es für den Lehrer, für die Lehr-

kraft vor Ort relativ unbedeutend ist, ob sie in der Rechtsform des 

RBZs, also der Anstalt des öffentlichen Rechts agieren oder eben in 

der alten nicht selbstständigen Anstalt des öffentlichen Rechts, also 

ehemalige berufsbildende Schule. Wir stehen am Anfang einer RBZ-

Entwicklung, und es wird noch viel Wasser die Förde `rauf und `run-

ter gehen, bevor wir da sind, wo wir hinwollen. 

 

Der Schulleiter A wünscht wie bei den Sachmitteln deckungsfähige Per-

sonalbudgets ebenso wie eine Deckungsfähigkeit zwischen sachlichen 

und personellen Mitteln und befürwortet eine Orientierung an Ergebnis-

sen, die eine jeweilige Messbarkeit voraussetzen. 

SL A (S. 5f.): Ja, beginnen wir mit formalen Hemmnissen. Während die 

Schulträger für die Sachausstattung zuständig sind, ist die Landes-

regierung, sozusagen vertreten durch das Ministerium für Bildung 

und Kultur, für das Pädagogische, das Personal, die Fortbildung und 

die Reisekosten, zuständig. Auf Landesebene ist es so, dass im 

Grunde genommen die Lehrerplanstellen in Form eines Planstellen-

zuweisungsverfahrens zur Verfügung gestellt werden; hier gibt es 

nicht die Möglichkeit, Budgets, die man in einem Jahr nicht ausge-

nutzt hat, ins nächste Jahr zu übertragen. Bei der Sachausstattung 

ist es so, dass der Schulträger uns das Budget aufs Konto überweist, 
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und wir können durchaus die Mittel auch über mehrere Jahre ver-

wenden, also bedarfsgerecht einsetzen, und wir müssen nicht im De-

zember noch versuchen, Budgets auszureizen, weil wir sonst be-

fürchten müssen, dass sie im nächsten Jahr abgesenkt werden 

könnten. Und diese Deckungsfähigkeit zwischen den Mitteln der 

Sachträger und auf der anderen Seite auch den Mitteln, die das Land 

zur Verfügung stellt, hätte ich gerne hier im RBZ. […] Und das geht 

letztendlich zulasten der Schülerinnen und Schüler, wenn die Schul-

leitung nicht die flexible Möglichkeit hat, Mittel auch gezielt einsetzen 

zu können – natürlich immer auch mit der Offenheit, sich an den Er-

gebnissen der pädagogischen Arbeit messen zu lassen. Das ist ganz 

klar, es muss schon auch am Ende Messbares herauskommen, das 

sind Erfolge, das ist ganz wichtig, also Output oder Outcome, Out-

putorientierung – das sind ja die Schlagworte im Gegensatz zur In-

putorientierung, bei der man im Grunde genommen Ressourcen zur 

Verfügung stellt und nicht fragt, was eigentlich damit passiert, welche 

Effekte es in der und für die Region hat. 

 

Die angesprochene Deckungsfähigkeit zwischen Landes- und Kommu-

nalmitteln geht über den Rahmen einer zumindest kurzfristig möglichen 

Rechtsreform und damit auch eines Implementierungspotentials hinaus. 

Dass der Schulleiter selbst eine Offenheit für die Ergebnismessung der 

pädagogischen Arbeit einfordert, weist auf eine Übereinstimmung mit der 

implementierten Schulreform hin. 

Der Schulleiter B hingegen sieht die Schulen mit der Vielfalt der von 

ihnen praktizierten Formen der Qualitätsentwicklung allein gelassen, for-

dert mehr Ressourcen zur Realisierung und beschreibt die Notwendigkeit 

einer Vertrauensbildung. 

SL B (S. 5f.): Es gibt aus meiner Sicht eine zu große Vielfalt, was Quali-

tätsentwicklung betrifft; da lässt man die Schulen einfach mit einer 

zu großen Vielfalt allein. Diese Schule hat vor meiner Zeit in Richtung 

Qualität sehr viel getan, man hat sehr viel Geld in die Hand genom-

men, und ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, von dem ich 

überzeugt bin, dass es gut ist. 
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Darüber hinaus glaube ich, dass das Instrument der Zielvereinba-

rung sehr gut ist […], man muss sich aber dessen bewusst sein, dass 

man dann auch haushaltstechnische Freiräume braucht, dass, wenn 

man Bildungsverantwortung für eine Region übernehmen will und 

alle das so wollen, dann auch Geld fließen muss und die Ressourcen 

zur Verfügung gestellt werden. Und dafür ist das System nicht frei 

genug. 

Die Organisationsform der RBZ in Schleswig-Holstein zusammen 

mit dem Schulträger ist sehr unterschiedlich. Wenn ich an meine vor-

herige Schule denke, […] so ist die Verantwortung, die das BBZ für 

Haushaltsfragen, aber auch die Geschäftsführung übernommen hat, 

hier viel dichter an die Stadt angesiedelt, das führt auf der einen 

Seite zu Vertrauen von meiner Seite aus und auch Gelassenheit, auf 

der anderen Seite hat man in bestimmten Dingen nicht ganz die 

große Freiheit. Und dabei ist es letztlich auch davon abhängig, wie 

gut die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Leuten ist. 

 

Hier wird eine Abweichung hinsichtlich der eingeräumten Vielfalt an Qua-

litätsentwicklung (das Land lasse die Schulen mit einer zu großen Vielfalt 

allein), der Haushaltsgestaltung (zu gewährende haushaltstechnischer 

Freiräume) sowie der gewährten Ressourcenzuweisung (wer im Einver-

nehmen regionale Bildungsverantwortung übernimmt, müsse auch die 

entsprechenden Ressourcen erhalten) deutlich. 

Der Lehrer E hingegen fordert eine echte Personalautonomie für das 

RBZ und ein entsprechendes Teamkonzept der Weiterbildung. Die Lehr-

kräfte sollen an den Innovationsentscheidungen teilhaben und an einem 

Austausch über erfolgreiche Wege und Maßnahmen partizipieren: 

E (S. 4f.): Für mich wäre es zunächst einmal wichtig, dass man das RBZ 

tatsächlich vom Bildungsministerium entkoppelt, also zum Beispiel 

eine reale Personalautonomie schafft und auch dann der Schule Zu-

geständnisse macht, wenn sie jemanden einstellen oder halten will, 

der ansonsten an eine andere Schule oder in ein anderes Bundes-

land gehen müsste. Dann wäre es wichtig, auf Schulleitungsebene 

ein Weiterbildungskonzept zu erstellen, an dem sich Teams 
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orientieren können, die nach außen treten wollen. […] Darüber hin-

aus müsste man das Kollegium stärker in die Innovationsentschei-

dungsprozesse einbinden. Häufig liegen noch Informationsdefizite, 

gerade auch hinsichtlich der RBZ-Entwicklung, vor […]. Ferner soll-

ten die Erfahrungen zwischen den Teams systematisch ausge-

tauscht werden. Einige Teams sind sehr erfolgreich, andere vielleicht 

weniger, es fehlt eigentlich der Austausch zwischen den Teams, wo 

gibt es success stones, wo kann man etwas lernen, können wir das 

in unser Team dann übernehmen? […] Es gibt meiner Meinung nach 

relativ wenige Punkte, bei denen man die rechtliche Grundlage ver-

ändern müsste. Wir müssen erst einmal die Chancen nutzen, die wir 

haben, und nach deren Ausschöpfung können wir auch sagen, dass 

wir an eine rechtliche Grenze gestoßen sind. 

Die Forderung nach einer echten Personalautonomie geht weit über das 

Reformziel hinaus. Die übrigen Veränderungsvorstellungen sind schulin-

tern möglich. Der Lehrer erläutert sogar, dass mit Nutzung der Chancen 

die gegenwärtigen rechtlichen Möglichkeiten noch ausgeschöpft werden 

können. 

Zwischenfazit: Während der Ministerialbeamte hinsichtlich der Verän-

derungsmöglichkeiten bzw. des -bedarfs in dem Rahmen der Möglichkei-

ten des Schulrechts bzw. der geplanten Novellierung bleibt, beschreibt 

der abgeordnete Mitarbeiter einen darüber hinaus gehenden Paradig-

menwechsel. Die auf Ebene der befragten Schulleitungen angespro-

chene Deckungsfähigkeit zwischen Landes- und Kommunalmitteln bzw. 

der haushaltstechnischen Freiräume übersteigen ebenfalls das zumin-

dest kurzfristig plausible Reform- und Implementierungspotential, wenn 

auch – bei Beanstandung der gewährten Ressourcenzuweisung – hin-

sichtlich der Zielvereinbarungen sowie der Outputorientierung eine Über-

einstimmung mit der implementierten Schulreform erkennbar ist. Auf der 

Ebene der befragten Lehrer wiederum fehlt die Akzeptanz des Zielver-

einbarungsbegriffs, und in der Forderung nach einer echten Personalau-

tonomie wird ein Implementierungsbruch offenkundig, die in ihrer Inten-

tion über das Reformziel hinausgeht. 
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6.3.2.3 Wahrnehmung der Steuerungsinstrumente am besonderen 

Beispiel der Ziel-Leistungs-Vereinbarungen 

Die befragten Akteure haben in ihren Antworten bezüglich des Verhält-

nisses von Schulaufsicht und Schulleitung sowie der Einschätzung der 

Handlungsspielräume sowie des Veränderungsbedarfs auch das Instru-

ment der Ziel-Leistungs-Vereinbarung, auch kurz Zielvereinbarung ge-

nannt, kommentiert. Der Referatsleiter beschreibt bei der Beantwortung 

der Frage nach den Handlungsspielräumen die Ziel-Leistungs-Vereinba-

rung als im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung konformes Instru-

ment, das jeweils einzeln mit den RBZ abgeschlossen werde. 

R (S.1): Ganz im Sinne der Verwaltungsmodernisierung des Landes wir-

ken Land und RBZ über den Abschluss von Zielvereinbarungen zu-

sammen, das heißt, wir geben keine Zielvorgaben, sondern wir set-

zen uns gemeinsam an einen Tisch mit den regionalen Bildungszen-

tren, jeweils einzeln, und schließen Zielvereinbarungen ab. Die Auf-

sicht des Landes über das Schulwesen bleibt hiervon unberührt. 

Der pädagogische Mitarbeiter führt bei der Schilderung der Wahrneh-

mung der Hierarchie zwischen Schulaufsicht und Schulleitung die Mög-

lichkeit an, über in den Zielvereinbarungen festgelegte Kennzahlen eine 

Vergleichbarkeit vergleichbarer Schulen ohne Absicht eines Rankings, 

sondern mit der Intention der Förderung der Schulentwicklung herzustel-

len. Als positiv beschreibt er die Möglichkeit einer Schule, eine Zielver-

einbarung nicht einzuhalten, sofern das Land beispielsweise in Form un-

zureichender Personalzuweisung seiner Aufgabe nicht nachkomme. 

M (S. 3): […] Von daher gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten, alle wis-

sen, dass sie an einem Strang ziehen, und die Zielvereinbarungen 

sind ein entscheidender Punkt, bestimmte, über Kennzahlen dann 

letztendlich festgemachte Eckwerte eine Vergleichbarkeit zwischen 

vergleichbaren Schulen herzustellen, ohne dass aber beabsichtigt 

ist, ein Ranking in diesen Schulbereichen zu veröffentlichen. Also wir 

wollen nicht in diesen Bereichen dahin kommen, zu sagen, dass die 

beste Schule im Beruf X diejenige und die zweitbeste diejenige ist, 

sondern wir wollen eine Veränderung an der Schule festhalten. […] 
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Ein interessantes Moment aus der Sicht einer Schule aus dem Be-

reich der Zielvereinbarung mit dem Ministerium für Bildung und Kultur 

ist, dass Schulen, vom Grundsatz her RBZs, jetzt verpflichtet sind, 

ein Qualitätsmanagement einzuführen, was auch gemacht wird. Die 

Schule, von der ich komme, ist zertifiziert nach ISO 9000, und inner-

halb der ISO 9000 gibt es eine sogenannte Lieferantenbewertung. 

Nun mag man sich fragen, was eine Lieferantenbewertung mit Schule 

zu tun hat – insofern eine ganze Menge, als einer der Lieferanten für 

Schule das MBK ist, nämlich mit Personalzuweisung. Und wenn ich 

jetzt bestimmte Ziele, die ich vorher vereinbart habe, nicht erreichen 

kann, weil der Lieferant beispielsweise seine Aufgabe nicht voll erfül-

len kann, kann eine solche Zielvereinbarung nicht nur negativ für eine 

Schule sein, sondern auch positiv, wenn man sie denn so auslegt. 

Damit zeigen sowohl der Referatsleiter als auch der Pädagogische Mit-

arbeiter einen kommunikativen Konsens mit der beabsichtigten Reform. 

In seinen Ausführungen gelangt der Pädagogische Mitarbeiter sogar an 

die Grenze einer Implementierungsüberschreitung, wenn er die Möglich-

keit eines Rankings ebenso wie die Nutzung betriebswirtschaftlicher In-

strumente der Bewertung von Vertragsinhalten und daraus zu folgernde 

Schlüsse auf die Vertragseinhaltung beschreibt. 

Befragt nach dem Verhältnis zwischen Schulaufsicht und Schulleitung 

führt der Schulleiter A aus, dass die bisher unterstützende, kooperative 

Rolle der Schulaufsicht mit der Notwendigkeit, Zielvereinbarungen über 

pädagogische Schwerpunkte bis hin zu Budgetfragen festzuschreiben, 

weiterentwickelt und sogar verstärkt worden sei. 

 

A (S. 2): Es hat bei uns in Schleswig-Holstein Tradition, dass die Schul-

aufsicht hier eine große, positive, unterstützende Rolle wahrgenom-

men hat, die aber durch die Notwendigkeit, mit der Schulaufsicht Ziel-

vereinbarungen festzuschreiben, noch verstärkt worden ist. Auch hier 

ist es so, dass wir innerhalb unseres Budgets Schwerpunkte in der 

pädagogischen Arbeit selbst im Hause festlegen können, die dann 

mit der Schulaufsicht abzustimmen sind, und in gewisser Weise ha-

ben wir auch Möglichkeiten, Budgetfragen dort zu erörtern. Also von 
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daher hat sich das Verhältnis weiterentwickelt, aber es war auch vor-

her schon eine sehr kooperative Form der Zusammenarbeit.“ 

 

Weiterhin zeigt der Schulleiter A einen kommunikativen Konsens hin-

sichtlich der Zielvereinbarungen und der Frage, welche Lehrkräfte in den 

Weiterbildungslehrgängen unterrichten. Nur auf freiwilliger Basis – ent-

sprechend der Zielvereinbarung mit dem Land – unterrichten die Lehr-

kräfte in der „Weiterbildung“. 

 

A (S. 11): Das ist auch die Bedingung der Zielvereinbarung mit dem 

Land, dass Lehrkräfte nur dann in die Weiterbildung hineingehen, 

wenn sie es auch wollen, also nur auf freiwilliger Basis. 

 

Demgegenüber erwähnt der Schulleiter B, dass eine Steuerung über die 

Zielvereinbarungen in Form der Stellenzuweisung nicht stattfinde und 

sich wegen der Begrenzung durch den Landeshaushalt verbiete. Ähnlich 

sei die Steuerung der Zuschüsse zu Fortbildung, Reisekosten und Klas-

senfahrten „mit dem Charakter, den es haben müsste, nicht vereinbar“. 

Hier wird eine Implementierungsüberschreitung offenkundig, da eine 

Steuerung über die Ressourcenzuweisung als probates Instrument der 

Zielvereinbarung angedeutet wird. 

 

B (2, S.2): Das Verhältnis zur Schulaufsicht ist von Personen abhängig 

und es ist vertrauensvoll kollegial. Allerdings ist es so, dass die Schul-

aufsicht selbst in Schleswig-Holstein hohen Veränderungen unterle-

gen war. […] das heißt, die Personen haben gewechselt, und die 

Handlungsmöglichkeiten des Ministeriums haben sich nicht verän-

dert. Man hat zwar gesagt, wir wollen euch über Zielvereinbarungen 

steuern, wenn wir aber Ziele abgemacht hätten, dann wären die Steu-

erungsmöglichkeiten seitens des Ministeriums nicht größer gewor-

den, d.h. die Anzahl der Stellen im berufsbildenden Schulwesen wäre 

nicht gestiegen. Wenn wir jetzt abgemacht hätten, meine Schule be-

kommt jetzt mehr Stellen, dann hätte eine andere Schule weniger 

Stellen bekommen, also verbietet sich das, in der Form mit dem 
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Ministerium zu verhandeln. Gleiches gilt auch für Zuschüsse zu Fort-

bildung, Fahrtkosten und Klassenfahrten. Das heißt also die zentral 

gesteuerte Budgetierung, sowohl des Personals als auch der Kosten, 

die ist mit dem Charakter, den es haben müsste, nicht vereinbar. 

 

Ähnlich argumentiert der Schulleiter B bei der Beantwortung der Frage 

nach einem möglichen Veränderungsbedarf: Nach einer positiven Wür-

digung des Instruments plädiert er für eine Ausweitung auf eine Steue-

rung über Ressourcen abhängig von der Übernahme regionaler Bil-

dungsverantwortung. 

 

B (7, S. 5) Darüber hinaus glaube ich, dass das Instrument der Zielver-

einbarung sehr gut ist […], man muss sich aber dessen bewusst sein, 

dass man dann auch haushaltstechnische Freiräume braucht, dass, 

wenn man Bildungsverantwortung für eine Region übernehmen will 

und alle das so wollen, dann auch Geld fließen muss und die Res-

sourcen zur Verfügung gestellt werden. Und dafür ist das System 

nicht frei genug. 

 

Der interessierte Lehrer und Personalrat F hingegen beleuchtet bei der 

Frage nach dem Veränderungsbedarf kritisch den Begriff und das Instru-

ment der Zielvereinbarung: Es handele sich nicht um eine Vereinbarung 

gleichberechtigter Partner, sondern um eine einseitige Vorgabe, die nicht 

einmal die zu ihrer Einhaltung erforderlichen Finanzmittel gewährleiste. 

Hier zeigt der interessierte Lehrer und Personalrat einen Implementie-

rungsbruch: 

 

F (S. 8): Es werden ja mit dem Land sogenannte Zielvereinbarungen ge-

troffen – Zielvereinbarungen, in denen das Land sagt, was darin ste-

hen muss, und die wir dann unterschreiben sollen, verhandelt wird 

aber nicht. Uns ist klar, dass das Land sagt: Ihr bekommt 164 Plan-

stellen, und uns ist klar, dass man darüber wenig verhandeln kann, 

weil wir auch gleichbehandelt werden müssen mit anderen Ländern 

und Schulen. Aber ansonsten soll darin zum Beispiel stehen, welche 
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Fortbildung wir betreiben, auf der anderen Seite wird aber nicht ge-

währleistet, dass das auch finanziert ist. Wenn man das mit hinein-

schreiben will, dann geht das natürlich nicht. Das Land drückt uns 

das auf, das ist nicht eine Vereinbarung zwischen gleichberechtigten 

Partnern, dann muss man es auch nicht Zielvereinbarung nennen. 

Eine fehlende Akzeptanz des implementierten Begriffs wird hier deutlich: 

Sofern Ziele auferlegt werden, solle der Begriff nicht Zielvereinbarung 

lauten. 

Zwischenfazit: Während der Schulleiter A, der Ministerialbeamte und 

der Pädagogische Mitarbeiter einen kommunikativen Konsens mit dem 

Begriff der Ziel-Leistungs-Vereinbarung zeigen – letzterer jedoch In sei-

nen Ausführungen an die Grenze einer Implementierungsüberschreitung 

gelangt, lässt der Schulleiter B eine Implementierungsüberschreitung er-

kennen, da er eine Steuerung über die Ressourcenzuweisung als proba-

tes Instrument der Zielvereinbarung beschreibt. Einen Implementie-

rungsbruch zeigt der interessierte Lehrer und Personalrat F mit der Aus-

sage an, bei der Zielvereinbarung handele es sich um eine einseitige 

Vorgabe, die nicht einmal die zu ihrer Einhaltung erforderlichen Finanz-

mittel gewährleiste. 

 

6.3.2.4 Wahrnehmung der Veränderung der Arbeits- u. Lernbedin-

gungen der Schüler/innen 

Die Interviewten wurden befragt, inwieweit sich aus ihrer Sicht die Ar-

beits- und Lernbedingungen der Schüler/innen verändert haben. 

Hierauf führt der Ministerialbeamte aus, dass die Schüler/innen die Ver-

änderungen noch nicht wahrgenommen haben, es sei denn, sie sind in 

entsprechende Projekte mit EU-Fördergeldern und -kontakten involviert: 

R (S. 7): Die Schüler haben das teilweise noch nicht unbedingt realisiert, 

dass sie jetzt an einem regionalen Bildungszentrum sind, nicht mehr 

an einer berufsbildenden Schule, es sei denn, die regionalen Bil-

dungszentren haben in ihrer neuen Freiheit, in ihrer höheren Flexibi-

lität, die sie errungen haben, schon entsprechende EU-Fördergelder 

erfolgreich beantragt, haben tolle Projekte initiiert – da gibt es tat-

sächlich schon einige, von denen die Schüler direkt etwas haben, 
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dass sie mit anderen Schülern aus dem europäischen Ausland in 

Kontakt stehen, aus Dänemark oder Polen, und gemeinsame Pro-

jekte machen. Die Tatsache, dass man nun gerade regionales Bil-

dungszentrum ist, nehmen die Schüler weniger wahr, die interessie-

ren eher die Projekte. 

Auch der Schulleiter B betont, dass lernschwache Schüler aufgrund ihrer 

Bildungsgänge die Veränderungen nicht wahrnehmen, sich aber in den 

Fachschulen die eingeführten Phasen bemerkbar machen und durch die 

Teamstrukturen neue Qualitäten ergeben: 

SL B (S. 7): Ja, das hat sich verändert, das ist aber auch eher im Detail 

zu betrachten. Wenn ich an Schüler denke, die von allgemeinbilden-

den Schulen ohne Schulabschluss kommen, H7-, H8- Abgänger o-

der vielleicht Abgänger der Förderschule, die merken diese Verän-

derungen nicht; erstens, weil sie zu wenig Erfahrungen mit dem vor-

herigen System haben und zweitens, weil sie auch nicht die Senso-

ren dafür haben für die Veränderung von Schule. In der Fachschule 

jedoch hat sich die Organisationsform völlig verändert, das heißt wir 

unterrichten nicht mehr traditionell in Fächern, sondern wir unterrich-

ten in Phasen – Phasen, in denen Fächer im Mittelpunkt stehen und 

Phasen, in denen Projekte entstehen. Spricht man mit diesen Schü-

lern, dann sagen die zum Beispiel, dass sie dies an ihrer vorherigen 

Schule nie gehabt haben. Im Urteil von Schülern, die ein Fachhoch-

schulstudium abgebrochen haben und nun eine Technikerausbil-

dung absolvieren, ist die Qualität eine ganz andere als an der Hoch-

schule, weil die Kollegen sehr viel stärker zusammenarbeiten, die 

Kollegen bauen die Inhalte aufeinander auf und verbinden sie durch 

diese Teamstrukturen. 

 

Während der Ministerialbeamte und der Schulleiter B Veränderungen 

aus Schülersicht beschreiben, die aus mit EU-Fördergeldern ermöglich-

ten Projekten und vor allem der Teambildung in der Fachschule ergeben, 

führt der Schuleiter A weitere Veränderungen auf: Die Schüler/innen wür-

den mit den neuen Möglichkeiten besser gefördert, auch die 
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Lehrerfortbildung trage zu einer Modernisierung bei, und das Projekt der 

Raumgestaltung einschließlich der Smartboards diene den Schülern, die 

auch selbst mehr Eigenverantwortung erfahren. 

SL A (S. 11f.): Wir haben erheblich mehr Möglichkeiten, junge Menschen 

gezielt und auch erfolgreich bis in Ausbildung und Beschäftigung hin-

ein zu fördern, weil wir dort mit den allgemeinbildenden Schulen bes-

ser zusammenarbeiten, den Übergang auch durch unsere Angebote 

an die allgemeinbildenden Schulen verbessern. […] Und das ist für 

viele Schüler, denke ich, schon einmal eine ganz große Hilfe. Wir 

führen sie schrittweise an die Bildungsangebote, an unser Haus und 

die Aufgaben, die sie später im Rahmen der Berufsschule, an der 

Berufsfachschule zu erfüllen haben, heran. Und dann gibt es natür-

lich die Auswirkungen, die sich aus der Lehrerfortbildung ergeben 

[…]. In einem Projekt zur Raum- und Sachausstattung haben wir uns 

Gedanken gemacht, wie ein optimaler Klassenraum aussieht, in wel-

chem Klassenraum Lernen optimal funktionieren kann. Und wir ha-

ben insofern begonnen, einen solchen Musterklassenraum für un-

sere pädagogische Arbeit einzurichten mit Druck- und Arbeitsmög-

lichkeiten, mit einem Smartboard, mit technischen Hilfsmitteln, die 

den Unterricht verbessern und erleichtern können, auch das sind 

dann Auswirkungen, die den Unterricht entsprechend beeinflussen; 

das müsste sich eigentlich auch auf die Arbeit mit den Schülerinnen 

und Schülern auswirken. Das Stichwort ist Eigenverantwortung, also 

nicht nur, dass das Ministerium und der Schulträger loslassen sollen, 

um uns Freiräume zu geben, und uns über Zielvereinbarungen nach 

gewissen Standards zu steuern, sondern wir wollen auch versuchen, 

Eigenverantwortung bis in die Klassen mit hineinzutragen, dass wir 

mit unseren Schülerinnen und Schülern zu Zielvereinbarungen kom-

men, und die Schülerinnen und Schüler auch an dem messen, was 

wir von ihnen erwarten. Und das müssen sie teilweise auch im Rah-

men dieser pädagogischen Arbeit selbst in die Beurteilungsübersicht 

mit einbringen. […] Damit wird natürlich das Beurteilungssystem 

transparenter und ich glaube auch die Pädagogik. 
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Das eigenverantwortliche Lernen und Arbeiten der Schüler betont auch 

die Personalrätin H: 

PR H (S. 2): Meine Auffassung ist, dass diese RBZ-Geschichte ein Stück 

weit mehr Gestaltungsmöglichkeit und mehr Verantwortung an die 

Schulen gibt, was dann weiter durchgereicht wird auch an die Schü-

ler. Dieses eigenständige, eigenverantwortliche Denken und Han-

deln schlägt sich ja auch in den Gremien durch, zum Beispiel 

dadurch, dass sie in den pädagogischen Konferenzen ihre Stimmbe-

rechtigung haben. Das setzt sich aber auch fort, finde ich, in einer 

Unterrichtskultur, die wir im Moment pflegen, einer Unterrichtskultur 

des eigenverantwortlichen Lernens, das man auch mit ganz moder-

nen Medien flankieren kann. 

 

Der Lehrer E beschreibt eine Veränderung für die Schüler/innen dort, wo 

sie Teammitglieder seien; ein Großteil der Schüler/innen jedoch, so Leh-

rer E, nehme kaum Veränderungen wahr. 

L E (S. 4): In den Teams, in denen tatsächlich die Schüler auch zu Team-

sitzungen eingeladen und auch als vollwertige Teammitglieder ge-

sehen werden, hat sich bei den Schülern natürlich schon die Er-

kenntnis eingestellt, tatsächlich die Möglichkeit zu haben, mit den 

Lehrern und den Partnern hier an einem Tisch zu sitzen und auch 

über das informiert zu werden, was geplant ist, was und wie es läuft; 

also sie werden natürlich schon irgendwie auf dieser Ebene eine Ver-

änderung wahrgenommen haben. Aber der Großteil der Schüler wird 

praktisch davon nichts bemerken. 

 

Diese Wahrnehmung entspricht weitgehend der vom eben zitierten 

Schulleiter B geäußerten Wahrnehmung der Veränderung im Rahmen 

der Teambildung in Fachschulen. 

Die Lehrerin C sieht in dem ständigen Lernen der Lehrer/innen ein das 

Bewusstsein der Schüler/innen veränderndes Vorbild: 
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L C (S. 13): Ich glaube auch, dass wir ein Bewusstsein entwickelt haben, 

dass auch wir ständig weiterlernen und dass wir das als Vorbildfunk-

tion auch leben und weitergeben. 

 

Dass die Rechtsformänderung eigentlich nicht Voraussetzung für die 

grundlegenden Veränderungen sei, erläutert die Lehrerin D, indem sie 

auf die eben zitierten Ausführungen des Schulleiters A eingeht. Die 

Schule habe sich aber infolge des RBZ-Prozesses auf den Weg ge-

macht, was die Schüler/innen wahrnehmen: 

L D (S. 12f.): Man mag denken, dass all dies jede andere Schule auch 

kann, und das stimmt: Jede andere Schule könnte dies auch unter-

nehmen, weil die rechtlichen Voraussetzungen dafür gar nicht hätten 

verändert werden müssen. Das heißt, es hat nicht direkt etwas mit 

RBZ zu tun und mit der Rechtsform – dass wir rechtsfähige Anstalt 

des öffentlichen Rechts geworden sind, indirekt manchmal über ge-

wisse Finanzierungsmöglichkeiten, die wir uns eröffnen können. Im 

Weiterbildungsbereich könnten wir es sonst nicht machen. Aber was 

den konkreten Unterricht und den konkreten Alltag angeht, die Sach-

ausstattung und die Lehrergesundheit, hat das eigentlich gar nichts 

mit dem RBZ zu tun. Aber RBZ bedeutet, dass man sich auf den 

Weg macht, für uns hat es das bedeutet, und ich beobachte das auch 

bei anderen Schulen im Land – Unternehmensentwicklung, Organi-

sationsentwicklung, d.h. eine Schule macht sich auf den Weg, und 

zwar bewusst, wie man so schön sagt. Das heißt, jeder, der hier be-

teiligt ist – einschließlich der Schüler – wird mitgenommen, soll mit-

genommen werden. Und das ist ein langwieriger Prozess, aber ich 

glaube wohl, dass man nach den Jahren, die wir jetzt gearbeitet ha-

ben, durchaus sagen kann, dass wir in die richtige Richtung gehen 

auf unser Leitziel hin und dass auch ein Bewusstsein entstanden ist, 

dass wir uns auf den Weg gemacht haben, und dafür stehen diese 

vielen Aktivitäten, die wir hier angedeutet und aufgezählt haben. Ich 

glaube auch, dass die Schüler dies so wahrnehmen, dass sie hier 

auf einer Schule sind, die zum Teil anders sein will und anders ist, 

als es herkömmliche Schulen sind. Es ist in Schleswig-Holstein nicht 
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selbstverständlich, dass Schulen diese Ausstattung haben, dass 

Schüler in die Mensa gehen und sich einen Laptop ausleihen. Vor 

allem das Zusatzangebot, das das Lernen leichter macht, wenn die 

Rahmenbedingungen stimmen, wenn ich ein Mittagessen angeboten 

bekomme und ich mich durchaus auch mit den Lehrern an einen 

Tisch setze, was hier durchaus bei uns passiert, das ist noch nicht 

üblich in Schleswig-Holstein, und das wirkt sich langsam aus. 

Die Lehrerin D beschreibt eine mit der implementierten Vorstellung bre-

chende Wahrnehmung: Mit Ausnahme einzelner Möglichkeiten der Fi-

nanzierung und der Weiterbildung habe es für die beschriebenen Verän-

derungen im konkreten Unterricht und im konkreten Alltag eigentlich kei-

ner Rechtsformänderung bedurft; diese aber habe einen Anstoß zur Or-

ganisations- und Schulentwicklung geleistet und das Bewusstsein der 

Akteure einschließlich der Schüler/innen verändert. 

Zwischenfazit: Sowohl der befragte Ministerialbeamte als auch der 

Schulleiter B und ein befragter Lehrer nehmen mit der Rechtsformreform 

Veränderungen aus Schülersicht wahr, die sich aus mit EU-Fördergel-

dern ermöglichten Projekten und vor allem der Teambildung in der Fach-

schule ergeben, während der Schuleiter A weitere Veränderungen von 

der Lehrerfortbildung über die Raumgestaltung bis hin zur stärkeren Ei-

genverantwortung der Schüler/innen beschreibt. Diese Wahrnehmung 

stimmt wie auch die Schilderung des eigenverantwortlichen Lernens und 

Arbeitens der Schüler durch die befragte Personalrätin mit der implemen-

tierten Modellvorstellung überein. Gemäß der Wahrnehmung einer inter-

viewten Lehrerin erweist sich das ständige Lernen der Lehrer/innen im 

RBZ-Prozess als ein das Bewusstsein der Schüler/innen veränderndes 

Vorbild. Eine von der implementierten Vorstellung deutlich abweichende 

Wahrnehmung äußert eine weitere befragte Lehrerin, nach der die Ver-

änderungen im konkreten Unterricht im Wesentlichen keiner Rechtsfor-

mänderung bedurft hätten, deren Verdienst jedoch in einem Anstoß zur 

Organisations- und Schulentwicklung liege. 
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6.3.2.5 Fazit: Wahrnehmungsunterschiede, Implementierungsbrü-

che und -unterschreitungen im RBZ-Prozess 

In wesentlichen Aspekten zeigen die befragten Akteure über alle Ebenen 

der Schulstruktur eine weitgehende Übereinstimmung der Wahrneh-

mung der relevanten Handlungsspielräume mit den gesetzlich-administ-

rativen Vorgaben. In einem Teilaspekt weicht die von einem Schulleiter 

geäußerte Wahrnehmung ab, nach der der mit der Rechtsformänderung 

einhergehende „RBZ-Prozess“ Anlass und Auftakt zu Veränderungen 

war, die zwar ohne diesen möglich gewesen, aber nicht realisiert worden 

wären. Ein Implementierungsbruch lässt sich im Falle nicht erfüllter Er-

wartungen aufzeigen, die im Rahmen des RBZ-Prozesses gehegt wor-

den waren, ferner bei einer fehlenden Akzeptanz des Zielvereinbarungs-

begriffs. 

Während der befragte Angehörige der Bildungsadministration hinsicht-

lich der Veränderungsmöglichkeiten bzw. des -bedarfs in dem Rahmen 

der Möglichkeiten des Schulrechts bzw. der geplanten Novellierung 

bleibt, beschreibt ein abgeordneter Mitarbeiter einen darüber hinaus ge-

henden Paradigmenwechsel. Hier zeichnet sich auf der Stufe der Bil-

dungsadministration ein – allerdings über die intendierte Reform hinaus-

gehender – Implementierungsbruch, also eine Art „Implementierungs-

überschreitung“ ab. Eine solche liegt auch mit der Andeutung der Res-

sourcensteuerungsmöglichkeit über das Instrument der Zielvereinbarung 

durch einen Schulleiter vor. Sowohl auf Ebene der befragten Bildungs-

administration als auch der Schulleitung und der Lehrer/innen werden mit 

der Rechtsformreform Veränderungen aus Schülersicht wahrgenom-

men, die sich aus mit EU-Fördergeldern ermöglichten Projekten und vor 

allem der Teambildung in der Fachschule ergeben, während ein befrag-

ter Schulleiter weitere Veränderungen von der Lehrerfortbildung über die 

Raumgestaltung bis hin zur stärkeren Eigenverantwortung der Schü-

ler/innen beschreibt. Diese Wahrnehmung stimmt wie auch die Schilde-

rung des eigenverantwortlichen Lernens und Arbeitens der Schüler durch 

eine befragte Personalrätin mit der implementierten Modellvorstellung 

überein. Gemäß der Wahrnehmung einer interviewten Lehrerin erweist 

sich das ständige Lernen der Lehrer/innen im RBZ-Prozess als ein das 
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Bewusstsein der Schüler/innen veränderndes Vorbild. Eine von der im-

plementierten Vorstellung deutlich abweichende Wahrnehmung liegt auf 

Ebene der Lehrkräfte vor, nach der die Veränderungen im konkreten Un-

terricht im Wesentlichen keiner Rechtsformänderung bedurft hätten, de-

ren Verdienst jedoch in einem Anstoß zur Organisations- und Schulent-

wicklung liege. Wie auch die auf einer Schulleitungsebene geäußerte 

Wahrnehmung, dass der „RBZ-Prozess“ im engeren schulrechtlichen 

Sinne nicht notwendig, aber Anlass und Auftakt zu Veränderungen war, 

wirkt dieser Bruch letztlich implementationsunterstützend. 

Die auf Ebene der befragten Schulleitungen angesprochene Deckungs-

fähigkeit zwischen Landes- und Kommunalmitteln bzw. der haushalts-

technischen Freiräume übersteigen ebenfalls das zumindest kurzfristig 

plausible Reform- und Implementierungspotential und weisen auf eine 

Implementierungsüberschreitung hin, wenn auch – bei Beanstandung 

der gewährten Ressourcenzuweisung – hinsichtlich der Zielvereinbarun-

gen sowie der Outputorientierung eine Übereinstimmung mit der imple-

mentierten Schulreform erkennbar ist. 

Auf der Ebene der befragten Lehrer wiederum fehlt die Akzeptanz des 

Zielvereinbarungsbegriffs, und in der Forderung nach einer echten Per-

sonalautonomie wird ein Implementierungsbruch offenkundig, die in ihrer 

Intention als Implementierungsüberschreitung über das Reformziel hin-

ausgeht. 
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Tabelle 7: Wahrnehmungsunterschiede und Implementierungsbrü-

che der Akteure im RBZ-Prozess 

RBZ 
 

SV: Schulverwaltung 

SL: Schulleitung 

L: Lehrer/in u. Personalvertre-
ter/in 

+: positiver Einfluss vorhanden 

 

Akteure Kommu-
nikativer 
Konsens 

Implementierungsbruch 
(Nicht- bzw. abweichende 
Befolgung der gesetzlich-ad-
ministrativen Bestimmungen) 

i.e.S. Implementie-
rungsüber-
schreitung 

Wahrnehmung der Handlungs-
spielräume 

SV +   

SL + (1)  

L + 1  

Wahrnehmung des Verände-
rungsbedarfs 

SV +  1 

SL +  1 

L  + 1 

Wahrnehmung der Steuerungs-
instrumente am besonderen 
Beispiel der Ziel-Leistungs-Ver-
einbarungen 

SV + (+)   

SL + 

 

 1 

L  +  

Wahrnehmung der Veränderung 
der Arbeits- und Lernbedingun-
gen der Schüler/innen 

SV +   

SL +   

L + +  

Fazit: Wahrnehmungsunter-
schiede, Implementierungsbrü-
che und -unterschreitungen im 
RBZ-Prozess 

SV +  1 

SL + (1) 2 

L + (1) 

 

1 
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6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Interviewaussagen der befragten Personen der Schulverwaltung, der 

Schulleitungen sowie der Lehrer/innen und Personalvertreter/innen so-

wohl aus dem HIBB-Prozess der Hansestadt Hamburg als auch aus dem 

RBZ-Prozess Schleswig-Holsteins lassen erkennen, dass die Wahrneh-

mungen der Akteure sowohl der Intensität als auch der Wirksamkeit der 

Steuerungskonfigurationen teils mit den Ergebnissen der Inhaltsanalyse 

(Kapitel 5) übereinstimmen, teils aber auch weit davon abweichen. Die 

Analyse mithilfe des auf die rollenspezifischen Einstellungen und Argu-

mentationsmuster der Akteure focussierten Mehrebenmodells kollektiv 

geteilter mentaler Modelle lässt folgende Schlüsse zu:  

1. In beiden untersuchten Autonomiemodellen (HIBB, RBZ) gilt: 

Während die Angehörigen der Bildungsadministration eine weitgehende 

Übereinstimmung ihrer Einschätzung mit den gesetzlich bzw. durch Ver-

ordnung festgelegten Reformbestimmungen aufzeigen, weichen die Ein-

schätzungen auf Ebene der Schulleitungen in den für ihre Amtsausübung 

relevanten Bestimmungen teilweise entschieden ab. Besonders starke 

Abweichungen sind auf Ebene der betroffenen Lehrer/innen bzw. Perso-

nalvertreter/innen zu erkennen. Die jeweiligen Abweichungen der Ein-

schätzungen zwischen den Akteuren der aneinander grenzenden Ebe-

nen lassen im hierarchischen Mehrebenenmodell kollektiv geteilter Mo-

delle jeweils einen Implementierungsbruch in Form einer Nicht- bzw. ab-

weichenden Befolgung der gesetzlich-administrativen Bestimmungen 

(vgl. Preuße/Zlatkin-Troitschanskaia 2008) erkennen. 

So zeigen im HIBB-Prozess die befragten Angehörigen der Bildungsad-

ministration hinsichtlich der Qualitätsveränderung der dualen Berufsaus-

bildung teils einen positiven Zusammenhang auch vor dem Hintergrund 

der institutionalisierten Lernortkooperation, der Schulinspektion sowie 

der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems auf. Bezüglich der 

Verlagerung von Eigenverantwortung auf die Schulen und deren Bedeu-

tung für die eigene Arbeit charakterisieren die Angehörigen der Schul-

verwaltung reformgemäß die gewählten Steuerungsinstrumente ein-

schließlich der Ziel-Leistungsvereinbarungen als probate Instrumente. 

Die befragten Schulleiter hingegen lassen hinsichtlich der dualen 
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Berufsausbildung keine wahrgenommene Qualitätssteigerung erkennen, 

vielmehr nehmen sie die institutionalisierte Lernortkooperation teils als 

Formalie wahr oder mahnen andere Instrumente an; dort, wo ein gemein-

sames Qualitätsmanagement betrieben werde, sei eine Qualitätsverbes-

serung festzustellen. Die Verlagerung der Eigenverantwortung be-

schreibt ein Schulleiter als im Rahmen der neuen Steuerungsmodelle be-

gehbaren Weg, während ein weiterer einschränkt, dass für eine Delega-

tion von Kompetenzen auch die erforderlichen Ressourcen gewährt wer-

den müssen, worin sich ein Implementierungsbruch andeutet. Ein sol-

cher liegt auch in der Charakterisierung der Ziel-Leistungsvereinbarun-

gen als Experimentierfeld, das die Schulen noch nicht wirklich steuere, 

vor. Ebenso deutet sich ein Implementierungsbruch in der Einschätzung 

an, dass trotz des Stimmrechtsverlusts der Gruppe der Schüler/innen 

keine Veränderung ihrer Arbeits- und Lernbedingungen vorliege. Die be-

fragten Lehrer und Personalräte weisen einen Qualitätsanstieg in der du-

alen Berufsausbildung entschieden zurück, vielmehr habe die neue Gre-

mienstruktur keinen Einfluss auf die Qualität der dualen Ausbildung ge-

zeitigt. Hinsichtlich der Einschätzung der Verlagerung der Eigenverant-

wortung zeigt sich in dieser Gruppe ein deutlicher Implementierungs-

bruch insofern an, als dass sie betonen, dass mit den neuen Steuerungs-

formen Bürokratisierung und Formalisierung zugenommen haben und 

bei einer Übertragung von Aufgaben ohne erforderliche Ressourcen le-

diglich eine Quasi-Eigenverantwortung vorliegen könne. Auch die Ziel-

Leistungsvereinbarungen seien teils von der Behörde vorgegeben und 

beeinträchtigten als bürokratisches Instrument die intrinsische Motivation 

der Kollegien. Ferner haben die Schüler/innen zwar nach der Beschrei-

bung der Lehrer und Personalräte Veränderungen erfahren, diese seien 

jedoch durch die Einführung von Lernfeldern entstanden und nicht auf 

die HIBB-Reformen zurückzuführen. Hinsichtlich der Arbeitsbedingun-

gen der Lehrer/innen werden ebenfalls Wahrnehmungsbrüche offenkun-

dig, denn die Personalräte und Lehrer berichten über gestiegene admi-

nistrative Aufgaben der Lehrkräfte, denen weniger Zeit für pädagogische 

Aufgaben verbleibe und deren Kollegien über das Instrument der 
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Regelbeurteilung mit dem entsprechenden Reformeinsatz einem erhöh-

ten Arbeitsdruck ausgesetzt sind. 

Im RBZ-Prozess weist die Äußerung eines Schulleiters, nach der die 

Rechtsformänderung Anlass und Auftakt zu Veränderungen war, die 

zwar auch ohne diesen möglich gewesen, aber nicht realisiert worden 

wären, auf eine bewusste Wahrnehmung der Implementation hin. Ein Im-

plementierungsbruch lässt sich bei einem befragten Lehrer im Falle nicht 

erfüllter Erwartungen aufzeigen, die im Rahmen des RBZ-Prozesses ge-

hegt worden waren, ferner bei einer fehlenden Akzeptanz des Zielverein-

barungsbegriffs. 

 

2. Die Wahrnehmung der Akteure weisen in dem verpflichtend-ver-

bindlichen Modell des Hamburger HIBB-Systems erheblich mehr – auf 

fehlende Reformakzeptanz hinweisende – Implementierungsbrüche als 

in dem durch „freiwilligen Zugang“ charakterisierten Modell der RBZ in 

Schleswig-Holstein auf; gleichzeitig lassen sich dort bei allen Akteurs-

gruppen „Implementierungsüberschreitungen“ erkennen, die letztlich die 

eröffneten Reformen akzeptieren! 

So beschreibt ein abgeordneter Mitarbeiter neben der geplanten Novel-

lierung im Rahmen des RBZ-Prozesses einen darüber hinaus gehenden 

Paradigmenwechsel. Hier zeichnet sich auf der Stufe der Bildungsadmi-

nistration ein – allerdings über die intendierte Reform hinausgehender – 

Implementierungsbruch, also eine Art „Implementierungsüberschreitung“ 

ab. Eine solche liegt auch mit der Andeutung der Ressourcensteuerungs-

möglichkeit über das Instrument der Zielvereinbarung durch einen Schul-

leiter vor. Sowohl auf Ebene der befragten Bildungsadministration als 

auch der Schulleitung und der Lehrer/innen werden mit der Rechtsform-

reform Veränderungen aus Schülersicht wahrgenommen, die sich aus 

mit Fördergeldern ermöglichten Projekten und vor allem der Teambil-

dung in der Fachschule ergeben, während ein befragter Schulleiter wei-

tere Veränderungen von der Lehrerfortbildung über die Raumgestaltung 

bis hin zur stärkeren Eigenverantwortung der Schüler/innen beschreibt. 

Diese Wahrnehmung stimmt wie auch die Schilderung des 
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eigenverantwortlichen Lernens und Arbeitens der Schüler durch eine be-

fragte Personalrätin mit der implementierten Modellvorstellung überein. 

Gemäß der Wahrnehmung einer interviewten Lehrerin erweist sich das 

ständige Lernen der Lehrer/innen im RBZ-Prozess als ein das Bewusst-

sein der Schüler/innen veränderndes Vorbild. Eine von der implementier-

ten Vorstellung deutlich abweichende Wahrnehmung liegt auf Ebene der 

Lehrkräfte vor, nach der die Veränderungen im konkreten Unterricht im 

Wesentlichen keiner Rechtsformänderung bedurft hätten, deren Ver-

dienst jedoch in einem Anstoß zur Organisations- und Schulentwicklung 

liege. Wie auch die auf einer Schulleitungsebene geäußerte Wahrneh-

mung, dass der „RBZ-Prozess“ im engeren schulrechtlichen Sinne nicht 

notwendig, aber Anlass und Auftakt zu Veränderungen war, wirkt dieser 

Bruch letztlich implementationsunterstützend. 

 

Tabelle 8: Kommunikativer Konsens, Implementierungsbruch und 

–überschreitung in der Wahrnehmung der Akteure 

  HIBB-Prozess RBZ-Prozess 

Kommunikativer Konsens durchweg nur bei SV weitgehend bei allen 
Akteuren 

Implementierungsbruch bei SL und L hinsichtlich aller 
relevanter Dimensionen 

wenige und fast nur bei 
Lehrern 

Implementierungsüber-
schreitung 

eine ausnehmende bei SL vorhanden bei allen Akt-
euren 

SV: Schulverwaltung 
SL: Schulleitung 
L: Lehrer/in, Personalvertreter/in 

 

3. Die beiden aus der Analyse der Interviews mithilfe des hierarchi-

schen Mehrebenenmodells kollektiv geteilter Modelle formulierten Er-

kenntnisse mehrerer die HIBB-Reform beeinträchtigender „Implementie-

rungsbrüche“ ebenso wie die mehrerer die RBZ-Reform letztlich stärken-

der „Implementierungsüberschreitungen“ lassen sich im Rahmen des so-

ziologischen Erklärungsmodells Essers als ein Wechselspiel zwischen 

Strukturen und Handeln (als wahrgenommene Einschätzung) folgern: 
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Ausschlaggebend sind hier die eher negativen (HIBB) bzw. positiven 

(RBZ) Situationsdeutungen der Akteure zum Ausgangszeitpunkt t1 im 

Vorfeld bzw. zu Beginn des Reformprozesses; diese wiederum leiten der 

im Rahmen der Logik der Selektion zu Handlungs- bzw. Deutungsent-

scheidungen an, die sich im Zusammenhang mit anderen Akteuren zum 

Zeitpunkt t2 zu aggregierten Deutungsfolgen verdichten und letztlich eine 

wahrzunehmende Einschätzung als Implementierungsbruch bzw. –über-

schreitung bilden. Dass die Situationsdeutungen zum Ausgangszeitpunkt 

der Reformen im RBZ-Prozess eher positiv konnotiert wurden und im un-

tersuchten Fall zu Implementierungsüberschreitungen führten, ist mit der 

Entscheidungsfreiheit der Akteure in der Ausgangssituation des Reform-

prozesses verbunden. 
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7. Schlussbetrachtung 

Ausmaß und Persistenz der vielfältigen Problemlagen des Bildungswe-

sens als Spiegel der Gesellschaft bei gleichzeitig von Seiten der Politik 

gestellten Forderungen nach deutlichen Ergebnis- und Leistungssteige-

rungen haben zu einer latenten Suche nach passenden Reformstrate-

gien im Bildungswesen geführt. Nachdem die Verheißungen der aus dem 

New Public Management stammenden einzelnen Ausprägungen des 

Neuen Steuerungsmodells keine Gewissheit für das Bildungswesen er-

langt haben, lässt sich gegenwärtig eine gewisse Ratlosigkeit der Bil-

dungspolitik konstatieren. Die Erkenntnis, dass Reformen im Bildungs-

wesen sich nicht als ein schlichtes Umsetzen eines wohl durchdachten 

Plans, sondern als ein Ringen in komplexen Systemen um eine bessere 

Lösung erweisen und dass der Staat hier ein, wenn auch einflussreicher, 

Akteur unter vielen ist, ist ein Verdienst der „Educational Governance“ 

als Ansatz der Bildungsforschung. Mithilfe dieses Ansatzes konnte in die-

ser Arbeit die bislang kaum beachtete Wahrnehmung der Akteure und 

ihre Bedeutung bei der Umsetzung von Reformen exemplarisch unter-

sucht werden. Demnach erlaubt die Analyse der subjektiven Deutung in 

Form von Gedanken und Empfindungen der Akteure im Bildungswesen 

Rückschlüsse auf mögliche zu erwartende Nicht- oder nicht ausrei-

chende Befolgung intendierter Maßnahmen einerseits wie auch auf mög-

lichen Konsens oder gar erhöhte Akzeptanz. Im klassischen Mehrebe-

nensystem von Kultusbehörde und Schulverwaltung, Schulorganisation 

der Einzelschule und dem Unterricht der Lehrkräfte in den Bildungsgän-

gen kommt der Wahrnehmung der Akteure für die Kopplung der verschie-

denen Ebenen und damit auch für die Optimierung des Gesamtsystems 

eine besondere Bedeutung zu. 

Gesetzlich bzw. administrativ eingeräumte Erweiterungen der Autonomie 

und damit der Eigenverantwortung von Bildungseinrichtungen stellen 

eine jüngere Reformstrategie der sogenannten Neuen Steuerung dar, 

wenngleich die älteren Schriften der Autonomiedebatte auf Selbstbestim-

mung und Selbstverwaltung der Subjekte fokussierten. In zwei Modellen 

der Rechtsformreform berufsbildender Schulen in der Hansestadt Ham-

burg und im Land Schleswig-Holstein wurde untersucht, wie die Akteure 



7. Schlussbetrachtung 

171 

Schulverwaltung, Schulleitung und Lehrkräfte im Mehrebenensystem die 

politischen Steuerungskonfigurationen der Reformmodelle wahrnehmen. 

In den untersuchten Reformmodellen sind jeweilige Abweichungen der 

Einschätzungen zwischen den Akteuren der aneinandergrenzenden 

Ebenen deutlich zu erkennen. Während die Angehörigen der Bildungs-

administration eine weitgehende Übereinstimmung ihrer Einschätzung 

mit den gesetzlich bzw. durch Verordnung festgelegten Reformbestim-

mungen aufzeigen, weichen die Einschätzungen auf Ebene der Schullei-

tungen in den für ihre Amtsausübung relevanten Bestimmungen teilweise 

entschieden ab. Besonders starke Abweichungen sind auf Ebene der be-

troffenen Lehrer/innen bzw. Personalvertreter/innen zu erkennen. Diese 

„Implementierungsbrüche“ erschweren die Akzeptanz und Umsetzung 

der jeweiligen Reform. Die Wahrnehmung der Akteure weisen in dem 

verpflichtend-verbindlichen Modell des Hamburger Instituts für Berufliche 

Bildung erheblich mehr – auf fehlende Reformakzeptanz hinweisende – 

Implementierungsbrüche als in dem durch freiwilligen Zugang charakte-

risierten Modell der Regionalen Berufsbildungszentren in Schleswig-Hol-

stein auf; hier lassen sich „Implementierungsüberschreitungen“ erken-

nen, die letztlich die Reform bestätigen. 

Die Studie dient der theorie- und empiriegeleiteten Untersuchung der 

Wahrnehmung der Akteure der Schulverwaltung, Schulleitungen und 

Lehrkräfte der Implementation neuer Steuerungskonzepte. Sie erlaubt 

Schlussfolgerungen für die Praxis von Reformen beispielsweise auf den 

Gebieten der Organisationsentwicklung sowie der Kommunikation und 

Interaktion. Für eine ganzheitlich und nachhaltig angelegte Schulentwick-

lung bietet sich eine systemische Perspektive unter stärkerer Berücksich-

tigung der Akteure und deren Wahrnehmung in Reformprozessen an. 

Der Reformbedarf auch und gerade auf dem Gebiet der berufsbildenden 

Schulen fände hier Anschlussmöglichkeiten. 

Wegen der im Rahmen dieser Arbeit begrenzten empirischen Basis er-

laubt die vorgelegte Studie keine evaluative Bewertung der unterschied-

lichen Reformansätze in Hamburg und Schleswig-Holstein. Vielmehr 

weist die Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes auf einen 
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weiterführenden Forschungsbedarf u.a. der Wirksamkeit von Reform-

strategien hin.
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Anlage 1: Übersicht der Interviews in Hamburg und Schleswig-Holstein 

 

Hinweis: Die Datei „Ergänzung Interviews“ enthält jeweils die Namen und Dienststel-

len der befragten Personen sowie den Wortlaut der transkribierten Interviews. 

Hansestadt Hamburg: Hamburger Institut für Berufsbildung als landeseigener Be-

trieb 

Übersicht der Interviews 

 

Person Datum 

Geschäftsführer 30.06.10 

Interessierter Lehrer und Personalrat C 30.06.10 

Interessierter Lehrer und Personalrat D 30.06.10 

Schulaufsichtsbeamter 30.06.10 

Schulleiter A 30.06.10 

Schulleiter B 30.06.10 

 

Interviews in Schleswig-Holstein: Berufliche Schulen als Anstalten des öffentlichen 

Rechts 

Übersicht der Interviews 

 

Person Datum 

Abgeordneter Mitarbeiter 07.07.10 

Hauptpersonalrat H 07.07.10 

Hauptpersonalrat G 07.07.10 

Referatsleiter 07.10.10 

Schulleiter A 01.07.10 

Schulleiter B 01.07.10 

Interessierter Lehrer F, Leiter einer Außenstelle 01.07.10 

Interessierte Lehrerin C 01.07.10 

Interessierte Lehrerin D 01.07.10 

Interessierter Lehrer E 01.07.10 
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Anlage 2: HIBB Hamburg: Fragen an die Schulleitung, Schulaufsicht, HIBB-Lei-

tung 

 

Hansestadt Hamburg: Hamburger Institut für Berufsbildung als landeseigener Be-

trieb 

 

Fragen an die Schulleitung, Schulaufsicht, HIBB-Leitung 

 

(1) Welche Handlungsspielräume, die mit der Einrichtung des HIBB als landesei-

genem Betrieb entstanden sind, sind für Sie von besonderer Bedeutung? 

(2) Inwieweit nutzt nach Ihrer Einschätzung das HIBB die übrigen, bisher nicht 

genannten Handlungsspielräume zur Steuerung der beruflichen Schulen? 

(3) Was verändert sich nach Ihrer Einschätzung besonders für die Schulen, wenn 

die bisherige Schulaufsichtsbehörde die Rechtsform eines landeseigenen Be-

triebs einnimmt? 

(4) Wie treffen Sie die Entscheidungen über die Verwendung der zur Verfügung 

gestellten Ressourcen in Ihrem Verantwortungsbereich? 

(5) Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Gremien- und Leitungsstruktur an Ihrer 

Schule (an den selbstverantworteten Schulen) bewährt? 

(6) Inwieweit hat sich mit den neuen Möglichkeiten die Qualität der dualen Be-

rufsausbildung verändert? 

(7) Hat sich die Ausbildungsneigung der Wirtschaft durch stärkere Hereinnahme 

in die Gremien verändert? 

(8) Den Schulen wurde mehr Eigenverantwortung hinsichtlich Unterrichtsqualität, 

Organisation, Personal und Sachmitteln übertragen. Was bedeutet das für 

Ihre Arbeit? Welche Rechenschaftslegung ist damit erforderlich geworden? 

(9) Hat sich Ihrer Einschätzung nach die Leistungsbereitschaft der Beteiligten mit 

den Reformen verändert? 

(10) Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Arbeit der Lehrenden mit den neuen 

rechtlichen Möglichkeiten verändert? 

(11) Inwieweit haben sich aus Ihrer Sicht mit den neuen Möglichkeiten die 

Lern- und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen und deren Empfinden des 

Schulalltags verändert? 

(12) Besteht aus Ihrer Sicht ein Bedarf bzw. eine Möglichkeit zur Verände-

rung bzw. Verbesserung der gegenwärtigen rechtlichen Regelung und ihrer 

Umsetzung im Schulalltag? 
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Anlage 3: HIBB Hamburg: Fragen an die Lehrer/innen, Personalräte 

 

Hansestadt Hamburg: Hamburger Institut für Berufsbildung als landeseigener Be-

trieb 

 

Fragen an die Lehrer, Personalräte 

 

(1) Was verändert sich aus Ihrer Sicht für die Schulen, wenn die bisherige Schul-

aufsichtsbehörde die Rechtsform eines landeseigenen Betriebs einnimmt? 

(2) Wie hat sich die Gremien- und Leitungsstruktur an den selbstverantworteten 

Schulen bewährt? 

(3) Hat sich aus Ihrer Sicht die Qualität der dualen Berufsausbildung verändert? 

(4) Den Schulen wurde mehr Eigenverantwortung hinsichtlich Unterrichtsqualität, 

Organisation, Personal und Sachmitteln übertragen. Wie erleben Sie diese 

Veränderungen? Welche Rechenschaftslegung ist damit erforderlich gewor-

den? 

(5) Haben sich die Unterrichts- und Schulqualität seit Beginn des Projekts ProRe-

BeS verändert?  

(6) Hat sich Ihrer Einschätzung nach die Leistungsbereitschaft der Beteiligten mit 

den Reformen verändert? 

(7) Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Arbeit der Lehrenden mit den neuen rechtli-

chen Möglichkeiten verändert? 

(8) Inwieweit haben sich aus Ihrer Sicht mit den neuen Möglichkeiten die Lern- 

und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen und deren Empfinden des Schul-

alltags verändert? 

(9) Besteht aus Ihrer Sicht ein Bedarf bzw. eine Möglichkeit zur Veränderung bzw. 

Verbesserung der gegenwärtigen rechtlichen Regelung und ihrer Umsetzung 

im Schulalltag? 
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Anlage 4: Schleswig-Holstein: Fragen an die Schulleitung, Ministerialbeamte 

 

Fragen an die Schulleitung, Ministerialbeamte 

 

(1) Welche Handlungsspielräume, die mit einer Anstalt des öffentlichen Rechts 

verbunden sind, sind für Sie von besonderer Bedeutung? 

Inwieweit nutzen Sie die übrigen, bisher nicht genannten Handlungsspiel-

räume? 

(2) Wie hat sich das Verhältnis zwischen Schulaufsicht und Schulleitung bzw. 

Schule aufgrund der neuen rechtlichen Möglichkeiten verändert? 

(3) Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Verwal-

tungsrat und Gewährträgerversammlung? 

(4) Wie organisieren Sie die im Bereich der Weiterbildung angebotenen Lehr-

gänge? 

(5) Wie reagieren die herkömmlichen Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen? 

(6) Welche Auswirkungen haben die neuen Möglichkeiten auf die Kooperation mit 

anderen Schulen und Weiterbildungsträgern? 

(7) Besteht aus Ihrer Sicht ein Bedarf bzw. eine Möglichkeit zur Veränderung bzw. 

Verbesserung der gegenwärtigen rechtlichen Regelung und ihrer Umsetzung 

im Schulalltag? 

(8) Inwieweit verändert die neue Gremienstruktur das Verhältnis zwischen der 

Schulleitung und den Unterrichtenden? 

(9) Welche Auswirkungen ergeben sich für den Unterricht? 

(10) Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Arbeit der Lehrenden mit den neuen 

rechtlichen Möglichkeiten verändert? 

(11) Welche Lehrkräfte unterrichten in den Weiterbildungslehrgängen, wel-

che Beweggründe sprechen für einen freiwilligen Einsatz?  

(12) Inwieweit haben sich aus Ihrer Sicht mit den neuen Möglichkeiten die 

Lern- und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen und deren Empfinden des 

Schulalltags verändert? 
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Anlage 5: Schleswig-Holstein: Fragen an die Lehrer/innen, Personalräte 

 

Fragen an die Lehrer/innen, Personalräte 

 

(1) Welche Veränderungen, die mit der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts verbunden sind, sind aus Ihrer Sicht von besonderer Bedeutung? 

(2) Inwieweit verändert die neue Gremienstruktur das Verhältnis zwischen der 

Schulleitung und den Unterrichtenden? 

(3) Welche Auswirkungen ergeben sich für den Unterricht? 

(4) Wie hat sich die Arbeit der Lehrenden mit den neuen rechtlichen Möglichkei-

ten verändert? 

(5) Welche Lehrkräfte unterrichten in den Weiterbildungslehrgängen, welche Be-

weggründe sprechen für einen freiwilligen Einsatz?  

(6) Inwieweit haben sich aus Ihrer Sicht mit den neuen Möglichkeiten die Lern- 

und Arbeitsbedingungen der Schüler/innen und deren Empfinden des Schul-

alltags verändert? 

(7) Besteht aus Ihrer Sicht ein Bedarf bzw. eine Möglichkeit zur Veränderung bzw. 

Verbesserung der gegenwärtigen rechtlichen Regelung und ihrer Umsetzung 

im Schulalltag? 
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Anlage 6: „Meilensteine“ des Projekts ProReBeS 

(vgl. BSB 2005, S. 2f.) 

 

Zeitraum Meilenstein 

bis Ende Februar 2005 Beteiligung der Kooperationspartner an der Erstellung der 

endgültigen Projektstruktur und der Besetzung der Teil-

projektgruppen 

bis Ende Februar 2005 Information/Abstimmung mit der Senatskanzlei 

Anfang März 2005 Unterzeichnung der Projekteinsetzungsverfügung 

Anfang März bis Anfang 

April 2005 

Konstituierung der Lenkungsgruppen, der Projektgruppe 

und 11 Teilprojektgruppen 

Ende April 2005 Konzeptvorlage für die Behördenleitung „Zweijähriges 

Angebot für schwache Hauptschüler“ (TPG 5) 

bis Ende Mai 2005 Fertigstellung von Teilschritten/ersten Konzeptentwürfen 

der TPG 1-3, 6-12 als Entscheidungsvorlagen 

Abgabe bei Projektleitung 

Ende Juni 2005 mündlicher Bericht an den Schulausschuss der Bürger-

schaft 

ab August 2005 Pilotierung 

ab August 2005 Start der Versuchsphase BVS 

August 2005 Arbeitsbeginn der TPG 4 „Weiterentwicklung des Ange-

bots vollqualifizierender Berufsfachschulen“ 

Ende September 2005 Fertigstellung von Konzepten der TPG 1-3, 5-12 als Ent-

scheidungsvorlagen für die Behördenleitung 

Abgabe bei Projektleitung 

bis Ende Dezember 2005 Erstellung notwendiger schulrechtlicher Normen 

bis Ende Dezember 2005 Fertigstellung von Teilschritten/ersten Konzeptentwürfen 

der TPG 4 als Entscheidungsvorlagen 

Abgabe bei Projektleitung 

bis Ende November 2005 Abstimmung mit den Assistenzbehörden 
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Ende Dezember 2005 1. Senatsbefassung 

Anfang Januar 2006 Befassung der Elternkammer 

Befassung der Lehrerkammer 

Ende Januar 2006 Befassung der Deputation 

Anfang Februar 2006 Senatsbeschluss 

Mitte Februar bis Ende 

April 2006 

Befassung der Bürgerschaft 

August 2006 Beginn der flächendeckenden Umsetzung der Reformen 

TPG 1-3, 5-12 

Ende September 2006 Fertigstellung eines Konzeptes TPG 4 „Weiterentwicklung 

des Angebots vollqualifizierender Berufsfachschulen“ als 

Entscheidungsvorlage für die Behördenleitung 

Vorlage bei der Projektleitung 

Ende September 2006 Vorlage des Abschlussberichts bei der Behördenleitung 

Dezember 2006 Bericht an die Bürgerschaft 
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Anlage 7: Auszug aus dem Hamburgischen Schulgesetz (HmbSG 2010) 

– Besonderheiten der Schulverfassung an Beruflichen Schulen – 

 

 

§ 76 

 

 

Aufgaben 

und 

Rechte 

der 

Schulvor-

stände 

(1) An beruflichen Schulen beraten Schulvorstände die Schulleitung in 
sämtlichen Angelegenheiten und fassen Beschlüsse nach Maßgabe 
des Gesetzes. Es werden schulformbezogene Schulvorstände gebil-
det. Die Schulvorstände fördern die Zusammenarbeit zwischen Schü-
lerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften, den nicht der Lehrerkonfe-
renz angehörenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beruflichen 
Schule und den Ausbildungsbetrieben. 

 
(2) Für die Berufsschule, die Berufsvorbereitungsschule und die in sozial-

pädagogischen Bildungsgängen vollqualifizierenden Schulformen be-
rät und entscheidet der Schulvorstand I, für die übrigen Schulformen 
der Schulvorstand II. 

 
(3) Die Schulvorstände entscheiden auf der Grundlage von Vorlagen der 

Schulleitung über folgende grundlegende Ziele und wirtschaftliche An-
gelegenheiten der Schule: 
1. die Ziele, Schwerpunkte und Organisationsformen der pädagogi-

schen Arbeit im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems, 
2. die Ziel- und Leistungsvereinbarung, 
3. die Grundsätze für die Verwendung der Personal- und Sachmittel 

im Rahmen ihrer Zweckbestimmung sowie über die Grundsätze der 
Beschaffung und Verwaltung der Lernmittel, 

4. den Wirtschaftsplan, 
5. den Jahresbericht. 

 
(4) Die Schulvorstände entscheiden ferner auf der Grundlage von Vorla-

gen der Schulleitung über folgende Elemente der Gestaltung des 
Schullebens: 
1. die Hausordnung, 
2. die Namensgebung für die Schule, 
3. die Grundsätze für die Betätigung von Schülergruppen in der 

Schule, 
4. die Durchführung von Geldsammlungen unter Schülerinnen und 

Schülern sowie Eltern, 
5. die Form der Anhörung der Vertreterinnen und Vertreter der Eltern 

und der Vertreterinnen und Vertreter der Schülerinnen und Schüler 
vor der abschließenden Beschlussfassung über die Zeugnisse 
nach § 62 Absatz 3, 

6. die Grundsätze für die Durchführung außerunterrichtlicher Veran-
staltungen und die diesbezügliche Mitwirkung von Externen, 

7. die Grundsätze für soziale Aufgaben im Sinne des § 49 Absatz 2 
Satz 2. 

 
(5) Über schulformübergreifende Themen beraten und beschließen die 

Schulvorstände I und II auf Einladung der Schulleitung gemeinsam. 
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(6) Der Schülerrat, der Elternrat, die Lehrerkonferenz, die nicht der Leh-
rerkonferenz angehörenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
Lernortkooperationen können den Schulvorständen Vorschläge zur 
Beratung oder Beschlussfassung unterbreiten.  

 

§ 77 

 

 

Zusam-

men-set-

zung, 

Wahl und 

Stimm-

rechte 

(1) Der Schulvorstand I wird aus 

1. vier Schulvertreterinnen oder Schulvertretern, bestehend aus der 

Schulleiterin oder dem Schulleiter als Vorsitzender oder Vorsitzen-

dem und drei Mitgliedern der Lehrerkonferenz, 

2. vier Wirtschaftsvertreterinnen oder Wirtschaftsvertretern, 

3. einem Mitglied des Schülerrats, 

4. einem Mitglied des Elternrats, sofern an der Schule ein Elternrat ge-

bildet ist, sonst einem weiteren Mitglied des Schülerrats, und 

5. zwei Vertreterinnen oder Vertretern der für die Ausbildungsbetriebe 

zuständigen Fachgewerkschaften oder selbstständigen Vereinigun-

gen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung 

gebildet. 

 

(2) Die Lehrerkonferenz wählt aus ihrer Mitte drei Mitglieder des Schulvor-

stands I für eine Amtszeit von drei Jahren. Sie wählt außerdem drei 

Ersatzmitglieder. Können die in den Sätzen 1 und 2 genannten Mitglie-

der nicht innerhalb der in Absatz 7 genannten Frist einschließlich einer 

angemessenen Nachfrist gewählt werden, werden diese von der Schul-

leiterin oder dem Schulleiter nach pflichtgemäßem Ermessen berufen. 

Die vier Vertreterinnen oder Vertreter der Wirtschaft sowie bis zu vier 

Ersatzvertreterinnen oder Ersatzvertreter werden auf Vorschlag der 

Verbände und Innungen, die für die an der Schule unterrichteten Aus-

bildungsberufe zuständig sind, im Einvernehmen mit den Kammern aus 

der Mitte der Ausbildungsbetriebe für drei Jahre ernannt. Die Lernort-

kooperationen der Schule können den Verbänden und Innungen Vor-

schläge unterbreiten. Der Schülerrat und der Elternrat wählen aus ihrer 

Mitte jeweils ein Mitglied für den Schulvorstand I und ein Ersatzmitglied 

für die Dauer der Schulzugehörigkeit, höchstens jedoch für eine Amts-

zeit von drei Jahren. 

Die Vertreterinnen oder Vertreter der Gewerkschaften werden auf Vor-

schlag der für die Ausbildungsbetriebe der Schule zuständigen Fach-

gewerkschaften oder selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer Zielsetzung 

für drei Jahre ernannt. 

 

(3) Stimmberechtigt zu den in § 76 Absatz 3 genannten Beschlussvorlagen 

sind nur die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Schulvorstands I, die 

von der Lehrerkonferenz gewählten Mitglieder sowie die Wirtschafts-

vertreterinnen oder Wirtschaftsvertreter. Stimmberechtigt zu den in § 
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76 Absatz 4 genannten Beschlussvorlagen sind die Vorsitzende oder 

der Vorsitzende des Schulvorstands I, die von der Lehrerkonferenz ge-

wählten Mitglieder, die Wirtschaftsvertreterinnen oder Wirtschaftsver-

treter sowie die vom Schülerrat beziehungsweise die vom Elternrat ge-

wählten Mitglieder. Dies gilt für gemeinsame Sitzungen der Schulvor-

stände entsprechend. 

 

(4) Der Schulvorstand II wird aus 

1. der Schulleiterin oder dem Schulleiter als Vorsitzender oder Vorsit-

zendem, 

2. den drei für den Schulvorstand I gewählten Mitgliedern der Lehrer-

konferenz, 

3. einem Mitglied des Schülerrats, 

4. einem Mitglied des Elternrats, sofern an der Schule ein Elternrat ge-
bildet ist, sonst einem weiteren Mitglied des Schülerrats gebildet. 

Der Schülerrat und der Elternrat wählen aus ihrer Mitte jeweils ein Mit-
glied für den Schulvorstand II und ein Ersatzmitglied für die Dauer der 
Schulzugehörigkeit, höchstens jedoch für eine Amtszeit von drei Jah-
ren. 

 

(5) Stimmberechtigt zu den in § 76 Absatz 3 genannten Beschlussvorlagen 
sind nur der oder die Vorsitzende des Schulvorstands II und die Vertrete-
rinnen oder Vertreter der Lehrerkonferenz. Stimmberechtigt zu den in § 76 
Absatz 4 genannten Beschlussvorlagen sind die oder der Vorsitzende des 
Schulvorstands II, die Vertreterinnen oder Vertreter der Lehrerkonferenz 
und die vom Schülerrat oder die vom Elternrat gewählten Mitglieder. 

 

(6) Allen Mitgliedern der Schulvorstände stehen zu sämtlichen Beschluss-
vorlagen Rede-, Antrags- und Informationsrechte zu. 

 

(7) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder sind innerhalb von zwei Monaten 

nach Beginn des Unterrichts im neuen Schuljahr zu benennen oder zu 

wählen. 
 

 

§ 78 

 

 

Verfah-

rens-

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Geschäfte der Schulvor-

stände. Sie oder er lädt die Mitglieder der Schulvorstände mindestens 

zweimal im Schuljahr zu einer Schulvorstandssitzung ein. Auf Verlan-

gen der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder muss innerhalb von 

zwei Wochen eine Sitzung unter Angabe der zu behandelnden Tages-

ordnung einberufen werden. Für gemeinsame Sitzungen der beiden 

Schulvorstände gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. Die 



Anlagenverzeichnis 

204 

grund-

sätze 

Schulvorstände geben sich zur Ergänzung nachfolgender Verfahrens-

grundsätze eine Geschäftsordnung. 

(2) Der Schulvorstand I beschließt mit der Mehrheit sowohl der gesetzlich 

vorgesehenen Stimmen der Schulvertreterinnen oder Schulvertreter als 

auch der Mehrheit der gesetzlich vorgesehenen Stimmen der Wirt-

schaftsvertreterinnen oder Wirtschaftsvertreter (Prinzip der kumulati-

ven Mehrheit). 

(3) Der Schulvorstand II beschließt mit einfacher Mehrheit. Er ist bei An-

wesenheit der oder des Vorsitzenden und zwei von der Lehrerkonfe-

renz gewählten Mitgliedern beschlussfähig. 

(4) Bei gemeinsamen Beschlüssen der Schulvorstände I und II gelten die 

Bestimmungen über die Beschlüsse und die Beschlussfähigkeit des 

Schulvorstands I gemäß Absatz 2 entsprechend. 

(5) Ist oder wird ein Schulvorstand beschlussunfähig, so kann er frühes-

tens zwei, längstens zehn Tage später zu derselben Tagesordnung er-

neut einberufen werden und ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschlussfähig. 

(6) In Angelegenheiten, in denen eine zügige Entscheidung zu treffen ist, 

ist die Schulleiterin oder der Schulleiter berechtigt, vorläufige Regelun-

gen zu treffen. 

(7) Die Sitzungen sind nicht schulöffentlich. Andere Personen können zur 

Teilnahme an einzelnen Sitzungen oder zu einzelnen Tagesordnungs-

punkten eingeladen werden. 
 

 

§ 78a 

 

 

Lernort-

koopera-

tion 

(1) An staatlichen berufsbildenden Schulen sind berufsbezogene Lernort-

kooperationen einzurichten. Sie sollen die Zusammenarbeit zwischen 

Betrieben und Schulen fördern und durch Absprachen die Qualität der 

Berufsausbildung weiterentwickeln. Für Berufe mit ähnlichen Berufsbil-

dern können berufsübergreifende Lernortkooperationen gebildet wer-

den. 

(2) In die berufsbezogenen Lernortkooperationen kann jeder in einem ent-

sprechenden Beruf ausbildende Betrieb, jede überbetriebliche Ausbil-

dungseinrichtung, jeder Praktikumsbetrieb sowie die jeweilige Innung 

oder der jeweilige Fachverband je eine Vertreterin oder einen Vertreter 

entsenden. Den Lernortkooperationen gehören ferner die im entspre-

chenden Bildungsgang unterrichtenden Lehrkräfte an. 

(3) Die Lernortkooperationen sollen insbesondere 

1. an der Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte und der Ausbil-
dungsqualität mitwirken, 
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2. betriebliches und schulisches Wissen gegenseitig nutzbar machen, 

3. die Ausbildungsinhalte zwischen Betrieb und Schule abstimmen, 

4. an der Ausgestaltung der Bildungspläne mitwirken, 

5. die jeweiligen Schulvorstände in strategischen Fragen, insbesondere 
bei der Ausrichtung und Organisation der Ausbildung und bei größe-
ren Investitionsvorhaben, beraten, 

6. Kooperationen von Betrieben und Schule vereinbaren, 

7. Zusatzqualifikationen und Förderangebote für einzelne Schülergrup-
pen entwickeln, 

8. die nähere Ausgestaltung der Organisationsformen des Berufsschul-
unterrichtes unter Berücksichtigung der Vorgaben und der Erforder-
nisse des Gesamtsystems der jeweiligen beruflichen Schule verein-
baren. 

(4) Die Lernortkooperationen können Ausschüsse bilden. Näheres zum 

Verfahren, insbesondere zu den Teilversammlungen und Ausschüs-

sen, können die Lernortkooperationen durch Geschäftsordnung be-

stimmen. 

(5) Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen der nach Absatz 2 zur 

Teilnahme an der Lernortkooperation berechtigten Betriebe besitzen 

gegenüber der Lernortkooperation ein Anwesenheits-, Antrags- und Ini-

tiativrecht zu den in Absatz 3 genannten Angelegenheiten. 
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Anlage 8: „Zeitschiene“ 1998 bis 2005 des Projekts „Weiterentwicklung der Be-

ruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren“ in Schleswig-Holstein 

 

Seit 1998 Vorbereitung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Beruflichen 

Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren 

10.10.2001 Beginn der Anhörungsphase 

Vorstellung der Konzeptstudie durch die Ministerin im Kieler 

Schloss. 

16.10.2001 Fachtagung der kommunalen Landesverbände zum Thema RBZ in 

Heide (Holstein)  

24.10.2001 Verschickung der Konzeptstudie landesweit 

23.11.2001 Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz zum RBZ 

04.12.2001 BLK-Fachtagung zum RBZ in Lübeck 

(s.a. Heft 99 der BLK-Schriftenreihe) 

21.01.2002 Fachdiskussion des Städteverbands Schleswig-Holstein, Schles-

wig-Holsteinische Landkreistag, Schulträger der beruflichen Schu-

len und MBWFK 

Februar 2002 Ausschreibung der Teilnahme Beruflicher Schulen an der Erpro-

bungsphase 

April 2002 Ausschreibung für die Stelle eines Projektmanagers RBZ am Minis-

terium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur 

April 2002 Liste der häufig gestellten Fragen 

Veröffentlichung der Vorlage zum Stand des Verfahrens mit der 

Liste der häufig gestellten Fragen 

Juni 2002 Auswahlgespräch für den Projektmanager 

Juni 2002 Auswahlverfahren für die Erprobungsschulen 

August 2002 Projektmanager nimmt die Arbeit auf 

03.09.2002 Erprobungsschulen – Schulträger 

Sitzung der Schulleiterin und der Schulleiter der Erprobungsschulen 

mit den Vertretern der Schulträger im MBWFK 
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10.09.2002 Kooperationsschulen – Schulträger 

Sitzung der Schulleiter der Kooperationsschulen und den Vertretern 

der Schulträger im MBWFK 

16.09.2002 Steuergruppe – Projektmanager 

Verabredung der intensiveren Zusammenarbeit zwischen der Steu-

ergruppe an dem BLK - Modellversuch UbS (Umstrukturierung der 

berufsbildenden Schulen) und dem Projektmanager RBZ  

23.09.2002 Erlass, Kooperationsvertrag 

Verabschiedung des Erlasses: Durchführungsbestimmungen zur 

Weiterentwicklung der Beruflichen Schulen des Landes Schleswig - 

Holstein zur Regionalen Berufsbildungszentren. 

24.09.2002 Sitzung der Arbeitsgruppe Regionale Berufsbildungszentren im 

Haus der Kommunalen Selbstverwaltung 

11.10.2002 Sitzung der Regionalen Steuergruppe in Flensburg 

14.10.2002 Sitzung der Regionalen Steuergruppe in Lübeck 

04.11.2002 Kooperationsgespräch HB, HH, N, SH 

Kooperationsgespräch zwischen den vier Küstenländern Nieder-

sachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zum Thema 

Regionale Berufsbildungszentren bzw. Kompetenzzentren 

19.11.2002 Sitzung der KERN-Arbeitsgruppe Berufliche Bildung in Neumünster, 

Rathaus 

Thema: Kooperation der Beruflichen Schulen und der Weiterbil-

dungsträger in der KERN-Region 

25.11.2002 BLK-Schulversuch SH-UbS 

Auswahl der Referenzschulen für den BLK-Schulversuch SH-UbS 

27.11.2002 Länderübergreifendes Kooperationsgespräch 

Kooperationsgespräch zwischen den vier Küstenländern Nieder-

sachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zum Thema 

Regionale Berufsbildungszentren bzw. Kompetenzzentren 
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04.12.2002 Informationsveranstaltung zum Thema RBZ 

Informationsveranstaltung zum Thema RBZ bei der Tagung der 

Stellvertretenden Schulleiter der Berufsschulen des Landes Schles-

wig-Holstein. 

16.12.2002 Informationsveranstaltung zum Thema „Geld statt Stellen“ in Plön 

19.12.2002 BLK Modellversuch „Entwicklung berufsbildender Schulen zu Be-

rufsbildungszentren" 

Antrag an die BLK zur Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des 

BLK Modellversuchs „Entwicklung berufsbildender Schulen zu Be-

rufsbildungszentren“. 

07.01.2003 Bericht vor dem Landesausschuss für Berufsbildung (LABB) 

27.01.2003 2. Sitzung der Arbeitsgruppe RBZ 

31.01.2003 Sitzung der Regionalen Steuergruppe Dithmarschen in Heide 

03.02.2003 Sitzung der Regionalen Steuergruppe in Flensburg 

06.-08.02.2003 Projektmanagement 

Kurs zum Thema Projektmanagement in Tannenfelde 

12.02.2003 Sitzung der Regionalen Steuergruppe in Neumünster 

13.02.2003 BLK Schulversuch SH-UbS 

Kick-off-Veranstaltung des BLK Schulversuchs SH-UbS in Rends-

burg 

20.-22.02.2003 Projektmanagement 

Schulung im Projektmanagement Tool MS-Project 

04.03.2003 Sitzung der Regionalen Steuergruppe in Lübeck 

31.03.2003 BLK-Schulversuch SH-UbS 

Workshop der Initiativgruppe SH-UbS im Martinshaus Rendsburg 

08.04.2003 Bericht vor dem Landesausschuss für Berufsbildung 

14.04.203 Schulleiterdienstversammlung 

Bericht vor der Schulleiterdienstversammlung in der Akademie San-

kelmark 

23.05.2003 Gemeinsame Sitzung der Steuergruppe der GBS Flensburg und der 

regionalen Steuergruppe  
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26.05.2003 Städteverband, Landkreistag 

Gespräch mit Vertretern des Städteverbandes Schleswig-Holstein, 

des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages zu gemeinsamen Er-

probungselementen. 

26.05.2003 Beiratssitzung des Schulversuchs UbS 

03.06.2003 Arbeitsgruppe RBZ, 3. Sitzung 

10.06.2003 Sitzung des Landesausschusses für berufliche Bildung (LABB) 

17.06.2003 Vollversammlung Projektschulen/Schulträger 

Vollversammlung der Schulleiterin und Schulleiter mit den Trägern 

der Projektschulen 

24.06.2003 1. Sitzung der Koordinationsgruppe biat/RBZ7SH-UbS an der Uni-

versität Flensburg 

18.08.2003 Einrichtung der AG-Kontraktmanagement 

05.09.2003 Einrichtung der AG-Gremienstruktur 

08. u. 

09.09.2003 

Innovelle-bs Fachtagung in Kiel 

16.09.2003 Bericht vor dem Landesausschuss für Berufsbildung (LABB) 

24.09.2003 Sitzung der Koordinationsgruppe biat/RBZ7SH-UbS an der Univer-

sität Flensburg 

01.10.2003 Fachtagung des Modellversuchs UbS in Hamburg 

17.10.2003 2. Sitzung der AG-Gremienstruktur 

24.10.2003 Konstituierende Sitzung der AG-Rechnungswesen 

28.10.2003 Vollversammlung der Projektschulen/Schulträger 

2. Sitzung der Vollversammlung der Schulleiterin und Schulleiter 

und der Träger der Projektschulen RBZ in der Elly-Heuss-Knapp-

Schule, Neumünster 

28.10.2003 4. Sitzung der Arbeitsgruppe Regionale Berufsbildungszentren am 

13. November 2003 im Hause der Kommunalen Selbstverwaltung in 

Kiel 
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28.10.2003 Abschlusssitzung der AG-Rechnungswesen 

Sitzung der Arbeitsgruppe Rechnungswesen: Kontenplan RBZ, Ein-

führung Rechnungswesen 

23.01.2004 Abschlusssitzung der AG – Gremienstruktur 

Sitzung der Arbeitsgruppe Gremienstruktur am 23. Januar 2004 im 

MBWFK, Kiel 

11.02.2004 Vollversammlung Projektschulen/Schulträger 

Vollversammlung der Schulleiterin und Schulleiter mit den Trägern 

der Projektschulen 

22.04.2004 Besuch der Beruflichen Schule Schleswig 

Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave besucht die Berufliche Schule 

in Schleswig 

26.04.2004 Vollversammlung Projektschulen/Schulträger 

4. Sitzung der Vollversammlung der Schulleiterin und Schulleiter 

und der Träger der Projektschulen RBZ in der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster 

03. u. 

04.05.2004 

Schulleiterdienstversammlung mit dem Schwerpunkt RBZ 

07.05.2004 Workshop zum Kontraktmanagement 

13.05.2004 5. Sitzung der Arbeitsgruppe RBZ 

01.06.2004 Bericht vor dem Landesausschuss für Berufsbildung (LABB) 

30.06.2004 Zweiter Bericht zum Projekt RBZ 

06.07.2004 Kabinettssitzung u.a. zum RBZ 

06.-08.09.2004 EFQM-Assessorenschulung in St. Michaelisdonn 

19.10.2004 Vollversammlung Projektschulen/Schulträger 

5. Sitzung der Vollversammlung der Schulleiterin und Schulleiter 

und der Träger der Projektschulen RBZ in der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster 

16.11.2004 6. Sitzung der Arbeitsgruppe RBZ 
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16.12.2004 Erlass zur Erweiterung der Befugnisse der berufsbildenden Schulen 

Veröffentlichung des Erlasses zur Erweiterung der Befugnisse der 

berufsbildenden Schulen im Rahmen des Projekts "Weiterentwick-

lung der beruflichen Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren 

(RBZ)" im Nachrichtenblatt des MBWFK 

07., 08., 09. u. 

10.02.2005 

Workshops für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter 

Vier Workshops für Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter zur 

Umsetzung des Erlasses vom 19. November 2004 

30.08.2005 7. Sitzung der Arbeitsgruppe RBZ 

01.11.2005 Bericht im Kabinett zur RBZ-Erprobung 

10.11.2005 Beratung im Landtag zur "Weiterentwicklung der beruflichen Schu-

len unter besonderer Berücksichtigung der Regionalen Berufsbil-

dungszentren (RBZ)" 

12.01.2006 Bildungsausschuss – Bericht zur Weiterentwicklung der Berufsbil-

denden Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren 

25.01.2006 Landtag nimmt den Bericht zur Kenntnis 

02.02.2006 Bildungsausschuss – Anhörung von drei Projektschulen zum Projekt 

RBZ 

07.02.2006 8. Sitzung der Arbeitsgruppe RBZ 

10. u. 

11.03.2006 

Schulung für Führungskräfte – Führen und Motivation 

17. u. 

18.03.2006 

Workshop zur Doppik 

Rechnungswesen für Regionale Berufsbildungszentren 

28.03.2006 Beginn der Anhörungsphase zur Neufassung des Schulgesetzes 

28. u. 

29.04.2006 

Schulung für Führungskräfte – Führung und Motivation 

05. u. 

06.05.2006 

Schulung für Führungskräfte – Entscheidungs- und Gesprächs-

techniken 

12. u. 

13.05.2011 

Schulung für Führungskräfte 

Entscheidungs- und Gesprächstechniken 
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19. u. 

20.05.2006 

Schulung für Führungskräfte 

Führen, Entscheiden, Leiten – Zur Neudefinition der Rolle und Funk-

tion der Schulleitungen in einem qualitätsorientierten Schulentwick-

lungsmanagement. 

Juni 2006 BEAGLE-Bericht – Bestandaufnahme der RBZ – Entwicklung in 

Schleswig-Holstein – der Universität Flensburg (biat) liegt vor 

Juli 2006 Abschlussberichte der Projektschulen 

Dezember 

2006 

Abschlussbericht des Projekts RBZ im Landtag 

 

Quelle: RBZ-Lernnetz 

  



Anlagenverzeichnis 

213 

Anlage 9: Auszug aus dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz 

(SH SchulG 2007) 

– Regionale Berufsbildungszentren – 

 

 

§ 100 

 

Errich-

tung 

und 

Rechts-

form 

(1) Die Träger der öffentlichen berufsbildenden Schulen können diese 

durch Satzung oder öffentlich-rechtlichen Vertrag in der Rechtsform 

einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichten. Die 

Anstalt führt in ihrem Namen die Bezeichnung „Regionales Berufs-

bildungszentrum“ und den Zusatz „rechtsfähige Anstalt des öffentli-

chen Rechts“. 

(2) Die Anstalt kann aus einer oder mehreren öffentlichen berufsbilden-

den Schulen eines oder mehrerer Schulträger entstehen. Sie kann 

mehrere Anstaltsträger haben. 

(3) Der Anstaltsträger erfüllt die sich aus § 48 (Trägerschaft, Umfang 

der Aufgaben) ergebenden Aufgaben. Für die aus der Erfüllung des 

staatlichen Bildungsauftrages entstehenden Verbindlichkeiten des 

RBZ haftet er Dritten gegenüber, soweit nicht eine Befriedigung aus 

dem Vermögen des RBZ möglich ist. 

 

§ 101 

 

Aufga-

ben 

Das RBZ erfüllt den staatlichen Bildungsauftrag der berufsbildenden Schu-

len nach den §§ 4 (Bildungs- und Erziehungsziele) 7 (Religionsunterricht) 

und 88 bis 93 (Öffentliche berufsbildende Schulen/Schularten). Darüber hin-

aus kann das RBZ im Rahmen zusätzlich erwirtschafteter eigener Mittel wei-

tere, in diesem Gesetz nicht vorgesehene Angebote der beruflichen Weiter-

bildung in Abstimmung mit den örtlichen Weiterbildungsverbünden entwi-

ckeln und vorhalten. 

 

§ 103 

Organi-

sation 

Der Anstaltsträger regelt die innere Organisation des RBZ durch eine Sat-

zung. Die Satzung enthält Bestimmungen über den Namen, den Sitz, die 

Aufgaben, die Organe und etwaige gesetzlich nicht vorgesehene Konferen-

zen des RBZ sowie deren Befugnisse, die Möglichkeit der Stellvertretung 

und der Übertragung von Aufgaben auf Dritte. Die Satzung bedarf der Ge-

nehmigung der Schulaufsichtsbehörde. 

 

§ 104 

Organe 

Die Organe des RBZ sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Hat 

das RBZ mehrere Anstaltsträger, kann zusätzlich eine Gewährträgerver-

sammlung gebildet werden, die über die den Anstaltsträgern nach § 48 (Trä-

gerschaft, Umfang der Aufgaben) obliegenden Aufgaben entscheidet. 

 

§ 105 

(1) Der Anstaltsträger bestimmt die Mitglieder des Verwaltungsrates. 

Soweit nicht jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Arbeit-

nehmer- und Arbeitgeberseite dem Verwaltungsrat als stimmberech-

tigtes Mitglied angehört, soll sie oder er an den Sitzungen des 
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Verwal-

tungs-

rat 

 

Verwaltungsrates mit beratender Stimme teilnehmen. Die Schulauf-

sichtsbehörde kann an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit be-

ratender Stimme teilnehmen. 

(2) Der Verwaltungsrat führt die Aufsicht über die Tätigkeit der Ge-

schäftsführung. Ihm obliegt insbesondere die Beschlussfassung 

1. über die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, 

2.  über die Feststellung des Geschäftsberichtes, 

3. über die Entlastung der Geschäftsführung. 

(3)  Der Verwaltungsrat beschließt zudem auf Vorschlag der Pädagogi-

schen Konferenz über 

1. das Schulprogramm (§ 3 Abs. 1 (Selbstverwaltung der 

Schule), 

2. den Antrag auf Durchführung eines Schulversuchs, 

3. die Grundsätze der Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbe-

trieben und außerschulischen Institutionen. 

(4) Der Verwaltungsrat kann jederzeit von der Geschäftsführung über 

alle Angelegenheiten des RBZ Berichterstattung verlangen. 

 

§ 106 

 

Ge-

schäfts-

füh-

rung, 

Schul-

leitung 

 

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter führt die Geschäfte des RBZ. 

Durch Beschluss des Anstaltsträgers kann die Geschäftsführung um 

weitere Personen erweitert werden. Das Letztentscheidungsrecht hat 

die Schulleiterin oder der Schulleiter. 

(2) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des RBZ nach Maßgabe 

der nach § 109 getroffenen Zielvereinbarungen. Sie trägt die Verant-

wortung für die Verwaltung der Schule und vertritt die Schule nach 

außen. Gegenüber dem anstaltseigenen Personal und dem Personal 

des Anstaltsträgers ist sie weisungsbefugt. Sie übt das Hausrecht 

aus. Die Geschäftsführung entscheidet über die Schulordnung, die 

Grundsätze der Aufsichtsführung und über Ausnahmen von den Ver-

boten des § 29 Abs. 1 (Warenverkauf). Sie legt die tägliche Unter-

richtszeit, die Zahl der Unterrichtstage in der Woche und die Zeit-

punkte der beweglichen Ferientage fest. Eine Vertretung des Landes 

ist unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Satz 1 (Durch das Land 

erteilte Vollmacht) möglich. 

(3) Für die pädagogische Arbeit des RBZ trägt die Schulleiterin oder der 

Schulleiter die Verantwortung. Innerhalb dieses Verantwortungsbe-

reichs kann sie oder er den Lehrkräften Weisungen erteilen. Stellver-

treterinnen oder Stellvertreter oder andere Lehrkräfte können beauf-

tragt werden, Teile der Aufgaben der Schulleiterin oder des Schullei-

ters im Auftrage zu erfüllen. 
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§ 107 

 

Rech-

nungs-

prüfung 

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch das jeweils zuständige Rechnungsprü-

fungsamt, sofern ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt Anstaltsträger ist. Ist 

das nicht der Fall, wird die zuständige Stelle durch Satzung oder öffentlich-

rechtlichen Vertrag bestimmt. Das RBZ unterliegt der überörtlichen Prüfung 

des Landesrechnungshofs nach dem Kommunalprüfungsgesetz in der Fas-

sung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 129), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 14. Dezember 2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 285/292). Das Prü-

fungsrecht des Landesrechnungshofs nach dem Gesetz über den Landes-

rechnungshof Schleswig-Holstein vom 2. Januar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 

3), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128), 

bleibt unberührt.  

 

§ 108 

 

Konfe-

renzen 

(1) An einem RBZ findet die Mitwirkung der Lehrkräfte, Eltern, Schülerin-

nen und Schüler im Rahmen der Pädagogischen Konferenz, der Klas-

senkonferenz und sonstiger Konferenzen statt, die vom Anstaltsträ-

ger durch Satzung oder durch die Pädagogische Konferenz gebildet 

werden können. 

(2) Auf die Zusammensetzung der Pädagogischen Konferenz findet § 97 

Abs. 1 (Anzahl der Elternvertreterinnen oder –vertreter) entspre-

chende Anwendung. 

(3) Die Pädagogische Konferenz beschließt im Rahmen der geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften über 

1. Grundsatzfragen der Anwendung von Rahmenrichtlinien und 

Lehrplänen, von Stundentafeln und Lehrmethoden, 

2. Grundsätze für die Einführung von Schulbüchern und die Aus-

wahl von Lehr- und Lernmitteln, 

3. Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten, 

4. wichtige Fragen der Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen 

und Schülern, 

5. die Festlegung von Merkmalen für die Aufnahme von Schüle-

rinnen und Schülern bei begrenzter Aufnahmemöglichkeit, 

6. Grundsätze für Schulausflüge sowie Betriebserkundungen, 

Betriebspraktika, Wirtschaftspraktika, Praxiswochen und Pra-

xistage, 

7. Maßnahmen zu Rationalisierung der Arbeit an der Schule so-

wie Empfehlungen für die Verwendung technischer Unter-

richtsmittel, 

8. Stellungnahmen zu Vorschlägen und Beschwerden von Schü-

lerinnen, Schülern, Eltern und Auszubildenden, soweit diese 

eine über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben. Sie 

kann die Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auf an-

dere von ihr oder dem Träger eingerichtete Konferenzen über-

tragen und deren Mitglieder bestimmen, soweit der Träger 

nicht bereits durch Satzung Regelungen getroffen hat. Ent-

sprechendes gilt für die sich aus § 110 Abs. 1 in Verbindung 
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mit § 64 Abs. 3 Nr. 1 (Grundsätze Erziehungsfragen), 2 

(Grundsätze Unterrichtsinhalte und –methoden), 4 (Überwei-

sung in eine andere Schule) und 6 (Lehr- und Lernmittel) sowie 

§ 66 Abs. 3 (Beschlüsse der Fachkonferenz) ergebenden Auf-

gaben. 

(4) Die Geschäftsführung hat die Pädagogische Konferenz vor Entschei-

dungen über die Zahl der Unterrichtstage in der Woche, die Zeit-

punkte der beweglichen Ferientage, bei wichtigen organisatorischen 

Änderungen im Schulbetrieb und zu Folgerungen aus Ergebnissen 

externer Evaluationen und sonstiger Maßnahmen der Qualitätssiche-

rung und -entwicklung anzuhören. 

 

§ 109 

 

Zusam-

menwir-

ken von 

Land 

und 

RBZ 

(1) Die Schulaufsichtsbehörde und das RBZ schließen Zielvereinbarun-

gen ab, insbesondere über: 

1. die nähere Ausgestaltung der von dem RBZ zu erfüllenden 

Pflichten und Leistungen unter Berücksichtigung des öffentli-

chen Bedürfnisses, 

2. die durch das für Bildung zuständige Ministerium zu veranlas-

senden Stellenzuweisungen, 

3. die durch das für Bildung zuständige Ministerium zur Verfü-

gung zu stellenden Mittel für die persönlichen Kosten der 

Lehrkräfte, 

4. die Maßnahmen zur Sicherung der Qualität des Angebotes 

im Rahmen des staatlichen Auftrages. 

(2) § 125 (Schulaufsicht, Umfang der Aufsicht) bleibt unberührt. 

 

  



Anlagenverzeichnis 

217 

Anlage 10: Schematische Darstellung des Zielsystem des HIBB 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 15 
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Anlage 11: Die BSB mit ihren Einrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 70 
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Anlage 12: Vergleich von Landesbetrieben in der FHH 

(Drucksache 19/3570) 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 24 
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Anlage 13: Chronologie des HIBB 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 25 
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Anlage 14: Das HIBB und seine Rolle gegenüber den Akteuren 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 29 
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Anlage 15: Organigramm der HIBB-Zentrale (2009) 

 

 

Quelle: Prognos 2011, S. 30 
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Anlage 16: Übersicht über die Standorte von RBZ und BBS in Schleswig-Hol-

stein 
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Quelle: Ramboll 2014, S. 8f. 
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Anlage 17: Organisationsstruktur der RBZ und BBS 

 

 

Quelle: Ramboll 2014, S. 14f. 
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Anlage 18: Rechtsform und Gestaltungsmöglichkeiten der RBZ 

 

Quelle: Ramboll 2014, S. 15 
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Anlage 19: Vereinfachtes Modell zu den Bedingungsfaktoren von Lernangeboten 

und Bildungswirkungen an den RBZ und BBS in Schleswig-Holstein 

 

 

Quelle: Ramboll 2014, S. 50 




